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  Stadt  Lünen 
 

 

N I E D E R S C H R I F T  6 / 2018 

GREMIUM Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 

SITZUNGSTERMIN Dienstag, 20.11.2018, 17:00 Uhr bis 20:35 Uhr 

SITZUNGSORT 
Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 44532 Lünen, Sit-

zungssaal 1, 1. Etage 

 

 

 
VO R S I T Z  

Vorsitzender Rüdiger Haag (SPD) 

 
AN WE S EN D  AB W EI C H EN DE   AN W ES E NH EI T  
 

Brigitte Cziehso (SPD)  
Hans-Georg Fohrmeister (SPD)  

Klaus Lamczick (SPD)  

Helga Mendrina (SPD)  

Harald Piller (SPD)  

Robert Schmidt (SPD)  

Engelbert Schrammek (SPD)  
Arno Feller (CDU)  

Gerhard Hagedorn (CDU)  

Paul Jahnke (CDU)  

Andreas Kops (CDU)  

Thomas Buller-Hermann (CDU)  
Andreas Dahlke (GFL)  

Prof. Dr. Johannes R. Hofnagel (GFL)  

Gerd Kestermann (GFL)  

Volker Hendrix (Bü90/Die Grünen)  

Thomas Matthée (Bü90/Die Grünen)  

Klaus Rausch (FDP)  

Marian Fuhrmann (Piraten/FW)  

Wolfgang Bennewitz  

Hadi Kaya  

Paul Naumann (SB SS)  

 
EN TS C HU LD IG T   A BW E SE N D  

Dr. Roland Giller (FDP) 

Otto Korte (GFL) 

Jürgen Raber (SPD) 

Gabriele Richter (CDU) 

Reinhard Schulz (GFL) 

Horst Schützner (SPD) 
Hans-Georg Schlienkamp (SB SS) 

 
AN WE S EN D  V ON   DE R   VE R WA LT UN G  

Technischer Beigeordneter Arnold Reeker 

Leitung 4.1 Thomas Berger 

Leitung Ref. Stadtentwicklung Astrid Linn 

 
GÄS T E  

 

 
STELLV. MITGLIEDER 
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SCH R IF T F ÜH R UN G  

Frank Zmuda  
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Herr Vorsitzender Rüdiger Haag eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwick-

lung um 17:00 Uhr und stellt fest, dass die Einladung fristgerecht erfolgt und der Aus-

schuss beschlussfähig ist. 

 

Kritisiert wird in diesem Zusammenhang allerdings die Erstellung der Tagesordnung, die 

nicht in Vollständigkeit mit dem Ausschussvorsitzenden abgesprochen wurde. Konkret 

wird der Tagesordnungspunkt Vorhabenbezogener Bebauungsplan Lünen Nr. 215 V 

"Lippeaue/Stadtquartier am Park" angesprochen, der durch den Bürgermeister auf 

die Tagesordnung gesetzt wurde. Der Ausschussvorsitzende spricht sich dennoch dafür 

aus, die Sitzung durchzuführen. 

 

 

 
ÖFFENTLICHER TEIL  

 

 

 
I BESCHLUSSANGELEGENHEITEN IN EIGENER ZUSTÄNDIGKEIT 

 

 
1. AF-110/2018 1. Ergänzung 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW i. S. Bebauungsplan Nr. 229 "Victoria-Ost" 

 

Herr Berger nimmt Stellung zum Antrag und plädiert die dafür diesen abzulehnen. 

Die SPD signalisiert Zustimmung zur Verwaltungshaltung (Frau Mendrina). 

Folgende Anregungen werden von Gremium gemacht: 

 Der Bürger solle über seine rechtlichen Möglichkeiten im weiteren Verfahren auf-

geklärt werden (Herr Matthée). 

 Zur Behandlung von 24 GO-Anträgen sollte eine erste Einschätzung der Fachver-

waltung erarbeitet werden, wenn die Beratung den Fachausschuss erreicht habe 

(Herr Prof. Dr. Hofnagel, Herr Feller). 

o Aufgrund interner Gegebenheiten sei eine zeitnahe Behandlung der An-

träge nicht möglich, wenn im Vorfeld eine ausgiebige Erarbeitung des 

Sachverhalts durch die Fachabteilung durchgeführt würde. Bürger müssten 

bei einem derartigen Verfahren ca. 6 Wochen länger auf Antwort warten 

(Herr Reeker, Herr Berger). 

Die GFL-Fraktion und die Fraktion B90/Die Grünen beantragen, die Behandlung des An-

trages in die nächste Sitzung zu vertagen. 

Der Vorsitzende lässt über den Antrag abstimmen.  

 

 
Beschluss: 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt den Antrag in der nächsten 

Sitzung des Ausschusses erneut zu behandeln. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich dafür 
 

 

 

 
2. AF-117/2018 1. Ergänzung 
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Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW i. S. Aufstellungsbeschluss für die ehemalige 

Sportplatzfläche in Lünen-Beckinghausen für Wohnbebauung 

 

Herr Berger nimmt Stellung zum Antrag. 

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden Haag unterbrochen (17:45 Uhr). 

Die Sitzung wird fortgeführt (17:55 Uhr). 

Der Antragsteller zieht den Antrag, bis zur Prüfung des Sachverhalts durch die Verwal-

tung, zurück. 

 

 

3. AF-146/2018 1. Ergänzung 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Schaffung eines Bolzplatzes in Lünen Alstedde 

 

Herr Berger teilt mit, dass die Schaffung eines Bolzplatzes aus lärmschutzrechtlichen 

Gründen nicht realisierbar sei. 

Die CDU signalisiert Zustimmung zur Verwaltungshaltung (Herr Feller). 

Folgende Anregungen werden vom Gremium gegeben: 

 Es sollten alternative Flächen oder Spielmöglichkeiten gefunden werden (Herr 

Dahlke, Herr Fohrmeister, Herr Matthée, Herr Prof. Dr. Hofnagel). 

Der Ausschussvorsitzende macht einen Beschlussvorschlag und lässt darüber abstimmen. 

 
Beschluss: 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt, durch die Verwaltung, Ge-

spräche mit den Petenten aufzunehmen und Alternativen zu erörtern. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 

 

 
4. AF-157/2018 1. Ergänzung 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW i. S. Wiederherstellung des Volksparkes Bram-

bauer in seinen ursprünglichen Zustand 

 

Herr Reeker nimmt Stellung zum Antrag und teilt mit, dass der Verein durch den Aus-

schuss bereits eine Unterstützung in Höhe von ca. 14.000 € erhalten habe. Des Weiteren 

müsse eine Unterstützung, die mit knapp 75.000 € beziffert sei in den kommenden Haus-

haltsgesprächen diskutiert werden, da momentan keine Mittel zur Verfügung stehen 

würden. Abschließend wird angeregt, über einen Prüfauftrag zu beschließen. 

Die GFL-Fraktion spricht sich für die Unterstützung des Vereins aus (Herr Prof. Dr. Hofna-

gel). 

Folgende Anregungen werden vom Gremium gegeben: 

 Zur Behandlung eines solchen Antrags sei ein Gestaltungskonzept aus verschiede-

nen Gründen zwingend notwendig (Herr Matthée, Herr Feller). 

Der Antrag wird aufgrund von vermehrtem Beratungsbedarf in die nächste Sitzung ver-

schoben. 
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5. AF-161/2018 1. Ergänzung 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Gewerbegebiet Wethmarheide 

 

Herr Berger gibt eine Stellungnahme der Verwaltung ab. ES wird mitgeteilt, dass im 

Rahmen des Verfahrens alle rechtlich zu Beachtenden Vorschriften eingehalten wurden. 

Folgende Fragen stellen sich dem Gremium: 

 An welcher Stelle erfolgte die ersatzweise Aufforstung (Herr Kneisel). 

o Die Ersatzaufforstungsfläche befindet sich am südwestlichen Ende von 

Alstedde (Herr Berger). 

 

 
Beschluss: 

Der Petent wendet sich gegen die geplante Bebauung einer Fläche im Gewerbegebiet 

Wethmarheide. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich dagegen 
 

 

 

 
6. AF-160/2018 1. Ergänzung 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW i. S. barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle 

Bismarckstraße 

 

Herr Reeker nimmt positiv Stellung zum Antrag.  
 

 
Antrag: 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt, den Antrag positiv zur 

Kenntnis zu nehmen und dem Petenten den weiteren Verfahrensgang mitzuteilen.  

 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 

 

 
7. VL-147/2018 

StadtGartenQuartier Münsterstraße 

hier: Antrag zum Stadterneuerungsprogramm 2019 

 

Frau Linn erläutert die Verwaltungsvorlage. 

Folgende Fragen stellen sich dem Gremium: 

 Soll von der Einrichtung einer Hol- und Bringezone vollständig abgesehen werden 

(Herr Feller)? 

o Die genaue Behandlung der Thematik erfolge noch in der Ausführungspla-

nung, die dem Gremium noch zum Beschluss vorgelegt werde (Frau Linn). 

Die SPD-Fraktion signalisiert Zustimmung zur Vorlage (Frau Mendrina). 

Die CDU-Fraktion signalisiert Zustimmung zur Vorlage, sofern die Einrichtung einer Hol- 

und Bringezone weiterhin thematisiert werde (Herr Feller). 
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Die Fraktion B90/die Grünen signalisiert Zustimmung zur Vorlage (Herr Kneisel). 

 

 
Beschluss: 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt stimmt dem Vorschlag der Verwaltung 

zur Beantragung von Fördermitteln für das StadtGartenQuartier im Stadterneuerungs-

programm 2019 zu. Die entsprechenden Mittel für die Rahmenplanung Viktoria I/II und 

die Planung der Verkehrsberuhigung Kirchhof- / Augustastraße sollen im Haushalt 2019 

bereitgestellt werden.  

 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 

 

 
8. VL-149/2018 

Stadtumbau Innenstadt 

hier: Antrag zum Stadterneuerungsprogramm 2019 

 

Frau Linn erläutert die Vorlage. 

Die Vorlage wird kommentarlos zur Kenntnis genommen. 

 
Beschluss: 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt, dass die Maßnahme „Schaf-

fung einer kulturellen Bildungseinrichtung in der Persiluhrpassage“ mit Integration der 

Stadtbücherei im Programm Stadtumbau des Stadterneuerungsprogramms (STEP 2019) 

erneut zur Förderung beantragt werden soll. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 

 

 
9. VL-155/2018 

Stadtteilentwicklung Lünen-Süd 

hier: Beschluss des Masterplan "Öffentliche Räume" 

 

Herr Berger erläutert die Vorlage. 

Die Vorlage wird kommentarlos zur Kenntnis genommen. 

 

 
Beschluss: 

a) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt den Masterplan als 

Zielvorstellung für die zukünftige Entwicklung des öffentlichen Raums in Lünen-

Süd. Bei Vorhaben und Planungen sind die Ziele des Masterplans zu berücksichti-

gen. 

 

b) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt stimmt der Verwaltung bei der 

Priorisierung der Maßnahmen zu und beauftragt die Verwaltung mit der Prüfung 

der Umsetzbarkeit der Maßnahmenvorschläge, v.a. aus der Prioritätsstufe „kurz-

fristig umsetzbare Maßnahmen“. 
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c) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt stimmt der Verwaltung bei der 

Auswahl der vier Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung umgesetzt 

werden sollen, zu. Die Maßnahmen sind entsprechend antragsreif vorzubereiten. 

Die Mittel sind entsprechend in die Haushaltsjahre 2019 und 2020 einzustellen. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 

 

 
10. VL-156/2018 

Stadtteilentwicklung Lünen-Süd 

hier: Beschluss zum Jahresprogramm 2019 („Stadtumbau West“) 

 

Herr Berger erläutert die Vorlage. 

Die Vorlage wird kommentarlos zur Kenntnis genommen. 

 
Beschluss: 

a) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt stimmt dem Jahresprogramm 

2019 für das Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd zu und beauftragt die Ver-

waltung, den entsprechenden Städtebauförderantrag („Stadtumbau West“) für 

das Programmjahr 2019 zu stellen. 

 

b) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beauftragt die Verwaltung auf 

Basis des Maßnahmenblatts eine Zweckänderung bereits bewilligter Mittel zu-

gunsten eines Konzepts für den Campus Lünen-Süd bei der Bezirksregierung 

Arnsberg zu beantragen. 

 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 

 

 
11. VL-158/2018 

Stadtteilentwicklung Lünen-Süd 

hier: Beschluss zur Umsetzungsphase des energetischen Quartierskonzepts 

 

Herr Berger erläutert die Vorlage 

Die CDU-Fraktion signalisiert Zustimmung zur Vorlage (Herr Feller). 

Die Fraktion B90/Die Grünen signalisiert Zustimmung zur Vorlage (Herr Matthée). 

Folgende Anregungen werden vom Gremium gegeben: 

 Bei der energetischen Sanierung müsse die Bauphysik beachtet werden (Herr 

Matthée). 

 Eine Übersanierung müsse verhindert werden (Herr Mattheé). 

 Die Entsorgung der Wärmedämmungsmaterialien müsse bei einem zukünftigen 

Abriss beachtet werden (Herr Matthée). 

o Alle Anmerkungen seien bereits in der Planung bedacht worden (Herr Ber-

ger). 
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Beschluss: 

a) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt das Integrierte ener-

getische Quartierskonzept als Leitlinie der energetischen Quartiersentwicklung 

von Lünen-Süd. Bei Vorhaben und Planungen sind die Ziele des Konzepts zu be-

rücksichtigen. 

 

b) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beauftragt die Verwaltung einen 

Förderantrag für ein Sanierungsmanagement bei der KfW-Bank im Förderpro-

gramm 432 (energetische Stadtsanierung) zu stellen. Die entsprechenden Mittel 

sind in den Haushaltsjahren 2019-2021 einzustellen. 

 

c) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beauftragt die Verwaltung zu 

überprüfen, ob Lünen-Süd zusätzlich als Sanierungsgebiet gem. § 142 Abs. 1 

BauGB im vereinfachten Verfahren gem. § 142 Abs. 4 BauGB rechtssicher beschlos-

sen werden kann. 

 

d) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beauftragt die Verwaltung einen 

kommunalen Fördertopf (ohne Förderung) für energetische Sanierungsmaßnah-

men in Lünen-Süd einzurichten. Die Verwaltung erarbeitet eine entsprechende 

Richtlinie, die vom Ausschuss zu beschließen ist. Für das Jahr 2019 sind Mittel in 

Höhe von 20.000 Euro in den Haushalt einzustellen. Zur weiteren Fortführung ist 

Ende 2019 ein weiterer Beschluss erforderlich. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 

 

 
12. VL-98/2018 

Bebauungsplan Lünen Nr. 227 "Photovoltaik-Freiflächenanlagen Niersteheide" 

a) Prüfung und Entscheidung über die während der frühzeitigen Beteiligung der Öf-

fentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Anregungen 

b) Zustimmung zum Entwurf 

c) Beschluss zur Offenlegung des Bebauungsplanes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Herr Berger erläutert die Vorlage. 

Folgende Fragen werden vom Gremium gestellt: 

 Sind alle bisher gefassten Beschlüsse i. S. Wegeverbindungen bei der Planung be-

achtet worden (Herr Feller). 

o Die Planung i. S. Wegeverbindungen müsse noch in Teilen angepasst wer-

den. Hindernisse zur Durchführung der bisher gefassten Beschlüsse würden 

jedoch nicht bestehen (Herr Berger). 

 Wurden die vorhandenen Bedenken der Bürger bei der Planung bedacht (Herr 

Matthée). 

o Die Bedenken der Bürger sind in der Planung beachtet worden (Herr Ber-

ger). 

 Bleibt der Baumgürtel an den Entwässerungsanlagen erhalten (Herr Matthée). 

o Der Baumgürtel solle erhalten bleiben (Herr Berger). 

 Wird bei der Wohnbebauung im Norden eine Hecke für Sichtschutzzwecke ge-

pflanzt (Herr Matthée). 
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o Eine Hecke sei für den genannten Bereich geplant (Herr Berger). 

 
Beschluss: 

a)  Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt entscheidet nach Prüfung und  

Abwägung über die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten 

Anregungen. 

 

b)  Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt stimmt dem Planentwurf zu. 

 

c)  Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt den Bebauungsplan  

Lünen Nr. 227 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen Niersteheide“ gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB öffentlich auszulegen. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 

 

 

 
II BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN FÜR DEN RAT 

 

 
1. VL-157/2018 

Flächennutzungsplan Lünen, 13. Änderung "Photovoltaik-Freiflächenanlagen" 

a) Prüfung und Entscheidung über die während der Beteiligungen der Öffentlichkeit 

und der Behörden vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

b) Feststellungsbeschluss 

 

Herr Berger erläutert die Vorlage. 

Die Vorlage wird kommentarlos zur Kenntnis genommen 

 
Empfehlung: 

a)  Der Rat der Stadt Lünen entscheidet nach Prüfung und Abwägung über die wäh-

rend der Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Behörden vorgebrachten Anre-

gungen und Bedenken.  

 

b)  Der Rat der Stadt Lünen beschließt den vorliegenden Planentwurf der 13. Ände-

rung des Flächennutzungsplans der Stadt Lünen mit zugehöriger Begründung 

(Feststellungsbeschluss).  

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 

 

 
2. VL-141/2018 1N 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Lünen Nr. 215 V "Lippeaue/Stadtquartier am Park" 

2. Änderung des Durchführungsvertrages 

 

Die CDU-Fraktion signalisiert Ablehnung der Vorlage, da keine neuen Informationen zum 
Sachverhalt vorliegen, die Nutzungsänderung rechtfertigen würden (Herr Feller). 

Die SPD-Fraktion signalisiert Ablehnung der Vorlage (Frau Mendrina). 
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Von der GFL-Fraktion wird begrüßt, dass die Vorlage im Fachausschuss Behandlung finde, 
da es im Rat so kommuniziert worden sei.  

Folgende Anregungen werden vom Gremium gegeben: 

 Die GFL-Fraktion sieht keine Problematik in der Nutzungsänderung, bittet jedoch 

darum, dass eine Einverständniserklärung der Bewohner, zur Nutzungsänderung, 

vorgelegt werde (Herr Prof. Dr. Hofnagel). 

 Das Leitmotto von ambulanter statt stationärer Pflege solle beachtet werden 
(Herr Kneisel). 

Folgende Informationen werden ergänzend durch die Verwaltung mitgeteilt: 

 Die Begründung einer solchen Nutzungsänderung sei allein nach städtebaulichen 

Kriterien zu treffen. Beispielsweise sei die Frage zur Geeignetheit der Räumlich-

keiten im Baugenehmigungsverfahren zu klären. Das eine Verfahrenstrennung 

schwer falle, sei der Verwaltung bewusst. Dennoch müsste diese Trennung Beach-
tung finden (Herr Reeker). 

Folgende Anträge werden vom Gremium gestellt: 

 Die GFL-Fraktion beantragt, keinen Beschluss zur Vorlage zu fassen und im Rat er-
neut zu beraten. 

Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt 

 

 
Empfehlung: 

Der Rat der Stadt Lünen beschließt, den § 4 des Durchführungsvertrages zum Bebau-

ungsplan Lünen Nr. 215 „Lippeaue/Stadtquartier am Park“ mit der ParkConcept GmbH & 

Co. KG in der im Sachverhalt dargestellten Form zu ändern und beauftragt die Verwal-

tung, mit dem Vorhabenträger den geänderten Vertrag abzuschließen. 

 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich dagegen 
 

 

 

 

 
III MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG 

 

 
1. MI-185/2018 

StadtGartenQuartier Münsterstraße 

hier: Sachstand Fördermaßnahme Schulhofgestaltung Viktoriaschule 

 

Frau Linn hält einen Vortrag zum Thema. 

Der Vortrag wird kommentarlos zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
2. MI-187/2018 

Nachbarschaftsprojekte im Klimaschutz - Förderantrag und Kooperation mit dem Multi-

kulturellen Forum 



Niederschrift 6 / 2018 11 von 13 

 

 

Herr Berger berichtet zum Sachstand. 

 

 
3. MI-193/2018 

Lärmaktionsplan Stufe II 

Vorstellung des Entwurfs und Information über das weitere Verfahren 

 

Herr Berger hält einen Vortrag zum Thema. 

Folgende Anregungen werden von Gremium gegeben: 

 Die Öffentlichkeitsarbeit muss ringend beachtet werden (Herr Kneisel). 

o Eine konkrete Öffentlichkeitsarbeit sei für Stufe 3 angedacht (Herr Berger). 

Folgende Fragen werden vom Gremium gestellt: 

 Hat die Lärmaktionsplanung Einfluss auf die Bauleitplanung (Herr Matthée). 

o Es bestehe durchaus ein Einfluss auf die Bauleitplanung. Als Beispiel wird 

der Verkehrslärm genannt, der Beachtung finden muss (Herr Berger). 

 

 

 
4. MI-197/2018 

Regionalplan 

Erste Hinweise für die Positionierung der Stadt Lünen 

 

Herr Berger berichtet zum Sachstand. 
 

 
5. MI-215/2018 

Entwicklung am Standort der INNOVATHERM GmbH, Lünen - Frydagstraße 

 

Herr Berger hält einen Vortrag zum Thema. 
 

 
6. MI-204/2018 

Stadtteilentwicklung Lünen-Süd 

hier: Sachstand 

 

Herr Berger Berichtet zum Sachstand. 

 

 
7. MI-201/2018 

Soziale Stadt Gahmen - Sachstand 

 

Herr Berger berichtet zum Sachstand. 

 

 
8. MI-200/2018 

Masterplan Wohnen - Sachstand Arbeitsprogramm 

 

Herr Berger berichtet zum Sachstand. 
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9. MI-199/2018 

Stand Bauleitplanverfahren 

 

Herr Berger berichtet zum  Sachstand. 

 

 
10. MI-198/2018 

Einstiegsberatung Kommunaler Klimaschutz 

Sachstand 

 

Herr Berger berichtet zum Sachstand. 

 

 
11. MI-196/2018 

Gewerbeentwicklungskonzept 

Einbringung des Entwurfs und weiteres Verfahren 

 

Herr Berger berichtet zum Sachstand. 

 

 
12. MI-214/2018 

Wasserversorgungskonzept für die Stadt Lünen 

 

Herr Berger berichtet zum Sachstand. 

 

 

 
13 SACHSTAND VERKEHRSUNTERSUCHUNG 

 

Herr Reeker berichtet zum Sachstand. 

 

 

 
14 HERSTELLUNG DER FREIFLÄCHE BLÜCHERSRAßE/BEBELSTRAßE 

 

Herr Reeker berichtet zum Sachstand. 

 

 

 
IV ANTRÄGE UND ANFRAGEN 

 

 
1. AF-169/2018 

Antrag der GFL-Fraktion vom 01.11.2018 i. S. Einladung der VKU-Geschäftsführung zum 

Gedankenaustausch in Sachen Umstieg auf umweltfreundlichere Antriebssysteme 

 

Über den Antrag wird kommentarlos abgestimmt. 
 
Beschluss: 

Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung beschließt, die Verwaltung damit zu beauftra-

gen, einen Austausch i. S. Umstieg auf Umweltfreundlichere Antriebssysteme mit der 

VKU durchzuführen. 
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Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 

 

 

Lünen, den 21.11.2018 

 

 

 

 

 

Rüdiger Haag  Frank Zmuda 

Vorsitzender  Schriftführer 

 

 

 



Antrag AF-110/2018 1. Ergänzung 

 
AN T R A G    AF-110 /2018  1 .  E R G Ä N Z U N G  

 

 DA TU M  S I T ZU NG S TE IL  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW 16.10.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Haupt- und Finanzausschuss beschließend 04.10.2018 4/18 3  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-
welt 

vorberatend 20.11.2018 6/18  
 

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW i. S. Bebauungsplan Nr. 229 "Victoria-

Ost" 

 

 

Siehe Anlage. 

 

 

 

 

 

 









Antrag AF-117/2018 1. Ergänzung 

 
AN T R A G    AF-117 /2018  1 .  E R G Ä N Z U N G  

 

 DA TU M  S I T ZU NG S TE IL  

Anregung/Beschwerde  gem. § 24 GO NRW 16.10.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Haupt- und Finanzausschuss beschließend 04.10.2018 4/18 5  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-
welt 

vorberatend 20.11.2018 6/18  
 

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW i. S. Aufstellungsbeschluss für die ehe-

malige Sportplatzfläche in Lünen-Beckinghausen für Wohnbebauung 

 

 

Siehe Anlage. 

 

 

 

 

 

 













Antrag AF-146/2018 1. Ergänzung 

 
AN T R A G    AF-146 /2018  1 .  E R G Ä N Z U N G  

 

 DA TU M  S I T ZU NG S TE IL  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW 16.10.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Haupt- und Finanzausschuss beschließend 04.10.2018 4/18 11  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-
welt 

vorberatend 20.11.2018 6/18  
 

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Schaffung eines Bolzplatzes in Lünen 

Alstedde 

 

 

Siehe Anlage. 

 

 

 

 

 

 





Antrag AF-157/2018 1. Ergänzung 

 
AN T R A G    AF-157 /2018  1 .  E R G Ä N Z U N G  

 

 DA TU M  S I T ZU NG S TE IL  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW 16.10.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Haupt- und Finanzausschuss beschließend 04.10.2018 4/18 15  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-
welt 

vorberatend 20.11.2018 6/18  
 

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW i. S. Wiederherstellung des Volksparkes 

Brambauer in seinen ursprünglichen Zustand 

 

 

Siehe Anlage. 

 

 

 

 

 

 









Antrag AF-161/2018 1. Ergänzung 

 
AN T R A G    AF-161 /2018  1 .  E R G Ä N Z U N G  

 

 DA TU M  S I T ZU NG S TE IL  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW 16.10.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Haupt- und Finanzausschuss beschließend 04.10.2018 4/18 19  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-
welt 

vorberatend 20.11.2018 6/18  
 

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Gewerbegebiet Wethmarheide 

 

 

Siehe Anlage. 

 

 

 

 

 

 





Antrag AF-160/2018 1. Ergänzung 

 
AN T R A G    AF-160 /2018  1 .  E R G Ä N Z U N G  

 

 DA TU M  S I T ZU NG S TE IL  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW 16.10.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Haupt- und Finanzausschuss beschließend 04.10.2018 4/18 18  

Behindertenbeirat vorberatend 07.11.2018 3/18   

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-

welt 
vorberatend 20.11.2018 6/18  

 

Ausschuss für Bürgerservice und Soziales vorberatend 29.11.2018 5/18   

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW i. S. barrierefreier Ausbau der Bushalte-

stelle Bismarckstraße 

 

 

Siehe Anlage. 
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  Stadt  Lünen 

 
V E R W A L T U N G S V O R L A G E    VL-147 /2018  

 

E RS T EL L T   D U R CH  E RS T EL L T   A M  S I T ZU NG S TE IL  

Referat für Stadtentwicklung 10.10.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-

welt 
beschließend 20.11.2018 6/18  

 

 
 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

StadtGartenQuartier Münsterstraße 
hier: Antrag zum Stadterneuerungsprogramm 2019 

 

 
F INA N ZI EL L E   AUS WI R K U NG E N  

Die Kosten für die Beantragung im Stadterneuerungsprogramm 2019 für das StadtGarten-

Quartier Münsterstraße belaufen sich auf 255.000 € für zwei Maßnahmen. Die Förderung 

durch Bund und Land beläuft sich auf 204.000 € (Fördersatz 80 %), der kommunale Eigenan-

teil entspricht 51.000 €. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2019 ff berücksichtigt. 

 
INK L US I ON SV E RT R ÄG L I C H K E I T  

Die Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes zum StadtGartenQuartier Münster-

straße werden in ihrer Planung und Ausgestaltung vor dem Hintergrund der Inklusionsver-

träglichkeit umgesetzt.  

 

 

 
BES C HL US SV O RS C HL AG  

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zur 

Beantragung von Fördermitteln für das StadtGartenQuartier im Stadterneuerungsprogramm 

2019 zu. Die entsprechenden Mittel für die Rahmenplanung Viktoria I/II und die Planung der 

Verkehrsberuhigung Kirchhof- / Augustastraße sollen im Haushalt 2019 bereitgestellt wer-

den.  

 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 
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SAC HD A RS T EL LU NG  

Das StadtGartenQuartier Münsterstraße soll durch einen integrierten Ansatz sowohl städte-

baulich als auch sozial aufgewertet werden. Um nachhaltig eine funktionale Stabilisierung 

des Quartiers sowie einer sozial gerechten Stadtentwicklung zu erreichen, bedarf es der Um-

setzung einer Vielzahl von Maßnahmen. Im Fokus der Entwicklung stehen die Verbesserung 

der Infrastruktur und Wohnqualität sowie die Umweltgerechtigkeit für alle Bevölkerungs-

gruppen. Relevant sind hierbei Zugänge zu Freiräumen zu schaffen, die bisher im StadtGar-

tenQuartier kaum vorhanden sind. Insbesondere in mehrfachbelasteten Quartieren gilt es, 

die Umweltgerechtigkeit durch Themen der Gesundheitsprävention, der Sport- und Bewe-

gungsförderung aber auch der Frage nach Verkehrsverhalten, wie bspw. Verkehrsberuhi-

gung durch entsprechende Maßnahmen zu entwickeln.  

Durch die Bund-Länder-Förderungen des Investitionspakts soziale Integration im Quartier 

und des Programms Zukunft Stadtgrün können bereits Maßnahmen im und für das Stadt-

GartenQuartier umgesetzt werden. Hierbei handelt es sich sowohl um investive, aber auch 

um vorbereitende und konzeptionelle  Maßnahmen. 

 

Aktuell wurde im Investitionspakt die Maßnahme eines Sozialbauhofs zur Integration gering 

ausgebildeter Menschen mit einer Fördersumme von 180.000 € verkündet. Im STEP 2018 

wurde erfreulicherweise die Bewilligung eines großen Maßnahmenpakets für das StadtGar-

tenQuartier angekündigt, sodass Maßnahmen, wie die Ertüchtigung der Straßenbeleuchtung 

an der Münsterstraße, die Gestaltung des Platzes an der Lindenstraße, wie auch das drin-

gend erforderliche soziale und städtebauliche Quartiersmanagement nun begonnen werden 

können.  

Aufgrund der Vielzahl von Anträgen im Regierungsbezirk sind die Programme der Städte-

bauförderung erfahrungsgemäß stark überzeichnet. Um die Förderung der Persiluhrpassage 

in 2019 zu ermöglichen und gleichzeitig die Programme StadtGartenQuartier und Stadtum-

bau Lünen-Süd weiter zu entwickeln, hat die Bezirksregierung nahegelegt, für 2019 die Be-

antragung zu verschlanken. Dementsprechend fällt der Antrag für das StadtGartenQuartier 

mit zwei Maßnahmen deutlich geringer aus als in den Vorjahren. 
 

Bisherige und aktuelle Maßnahmen: In 2018 konnte der Masterplan Grün, der die 

Grundlage für weitere freiraumbezogene Maßnahmen sowie für sechs Vertiefungsbereiche 

darstellt, beschlossen werden. Der Schulhof der Viktoriaschule wird als ein Vertiefungsbe-

reich bereits mittels einer Ausführungsplanung vorbereitet, sodass ein Baubeginn voraus-

sichtlich Mitte 2019 möglich ist. Ein weiterer Vertiefungsbereich bezieht sich auf den Platz an 

der Lindenstraße, dessen Planung mit Fördermitteln 2018 begonnen werden kann. Eine Aus-

schreibung befindet sich in der Vorbereitung.  

Das grüne Quartiersmanagement ist im Mai 2018 mit der Quartiersgärtnerin gestartet. Die 

Quartiersgärtnerin initiiert und betreut bereits mehrere Projekte, wie den Hochbeet-Garten 

der Viktoriaschule, Blumenzwiebelpflanzaktionen und die Ansprache von interessierten Bür-

gerinnen und Bürgern für ein gemeinschaftliches Gärtnern-Projekt. Die Verantwortung für 

und die Identität mit dem Quartier wird so gestärkt. 

Aus dem Investitionspakt soziale Integration im Quartier wird aktuell der Neubau eines 

Spiel- und Begegnungsplatzes an der Westfaliastraße umgesetzt. Der entsprechende Be-

schluss zur Ausführungsplanung erfolgte im September 2018.  

Die Maßnahme zur Beleuchtung des Fußweges zwischen der Kirchhofstraße und Am Wüs-

tenknapp soll zur besseren Einsicht auch für Schulkinder auf dem Schulweg sorgen. Diese 

kleinere Maßnahme wird in Höhe von rund 5.000 € in 2019 durch Eigenmittel realisiert. 

 
  



Verwaltungsvorlage VL-147/2018 Seite 3 von 3 

Stadterneuerungsprogramm 2019 

Für das Stadterneuerungsprogramm 2019 sollen für das StadtGartenQuartier zwei Maßnah-

men beantragt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 255.000 € - eine Kostenüber-

sicht ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.  

Die zu beantragenden Maßnahmen sind im integrierten Handlungskonzept (IHaK) im De-

zember 2016 beschlossen worden. 
 

Rahmenplanung Viktoria I/II: Die freiraumbezogenen Maßnahmen zum StadtGartenQuar-

tier stehen in engem Zusammenhang mit der Entwicklung der Viktoriafläche, auch vor dem 

Hintergrund der IGA 2027. Um die Fläche als Freizeit- und Erholungsfläche in direkter Nach-

barschaft für das Quartier zu entwickeln und zugänglich zu machen, bedarf es einer Rah-

menplanung. Diese soll konkrete Flächenaufteilungen für die Bedarfe aus dem Quartier, wie 

Wohnen, Arbeiten, Aufenthalt, Naturerlebnis, Sport und Spiel und einer besseren Anbin-

dung an die Innenstadt sowie der südlichen Naturräume, aber auch Perspektiven im Sinne 

der bisherigen Ideen für einen Landschaftspark aufzeigen. Wichtig sind die Klärung von ge-

eigneten Flächen und eine anschauliche Darstellung für die Entwicklungsoptionen der zu-

künftigen Bereiche inklusive der Art der Bebauung.  

Als Grundlage für die Rahmenplanung soll der derzeitige B-Plan Entwurf und das Zielkon-

zept sowie die Machbarkeitsstudie aus 2016 vom Büro dtp Landschaftsarchitekten verwendet 

werden.  

Der bisherige Ansatz für diese Maßnahme konnte im Rahmen der Haushaltsplanung auf 

75.000 € reduziert werden, da durch Eigenleistung bereits das Zielkonzept entwickelt wurde.  

 

Verkehrsberuhigung Kirchhof- / Augustastraße: In Anlehnung an die derzeitigen Pla-

nungen zur Neustrukturierung des öffentlichen Bereichs des Schulhofes der Viktoriaschule 

aus dem Programm Zukunft Stadtgrün, sollen die angrenzenden Kirchhof- / und Augusta-

straße umgestaltet werden. Im IHaK und im 2018 beschlossenen Masterplan Grün, wurde 

bereits eine Verkehrsberuhigung für beide Straßen empfohlen. Da die Kirchhofstraße die 

Haupterschließungsstraße zur Viktoriaschule darstellt und ähnlich wie an anderen Lüner 

Grundschulen der Hol- und Bringverkehr mit dem Pkw hoch ist, soll die Straße für einen si-

cheren fuß- und radläufigen Verkehr ausgebaut werden. Entgegen einer ursprünglichen 

Idee, eine Hol- und Bringzone einzurichten, da diese nach Fachmeinung noch mehr Verkehr 

induziert, soll es einen verkehrsberuhigten Ausbau geben. Die zu beantragende Maßnahme 

soll in der Planungsphase analysieren, wie eine Verkehrsberuhigung aussehen kann und in 

welchem räumlichen Umfang diese bspw. an der Augustastraße optimal wäre. In die Pla-

nung sind weitere Bedingungen, wie die Erschließung des Friedhofs und des jüngst bewillig-

ten Sozialbauhofs zu berücksichtigen.  

 



StadtGartenQuartier Münsterstraße - Städtebauförderung Jahresprogramm 2019 (Sozialmaßnahmen nicht abgebildet) Stand: 18.10.2018

Übersicht bisheriger Maßnahmen von 2017 an enthalten

Maßnahme 

aus integriertem Handlungskonzept

Gesamtkosten-

schätzung I-Pakt

Zukunft 

Stadtgrün Antrag STEP 2018

Antrag STEP 

2019

G02 Rahmenplanung Viktoria I/II 75.000,00 € 75.000,00 €

G07 Masterplan Grün 60.000,00 € 60.000,00 € abgeschlossen

Umsetzung kl. Maßnahmen G10,G12,G13,G14 42.500,00 € Startermaßnahme "Fährten" 1. Teil (wenn keine Berücksichtigung im I-Pakt)

G10 Verbindungsweg Kirchhofstr-/Münsterstr. + Tor 56.300,00 €

G12 Öffnung ev. Friedhof 7.500,00 € Vorplanung zur Beantragung nicht rechtzeitig vorliegend, Beantragung 2019

G14

Beleuchtung Fußweg Kirchhofstr/ 

Am Wüstenknapp 3.000,00 € aufgrund geringer Kostenschätzung aus Eigenmitteln zu finanzieren

G08 Aufwertung Platz an der Lindenstr. 78.000,00 € 73.000,00 € inkl. Planungsleistung 6.000 € (5.000 € Stellplätze sind nicht förderfähig)

G11 Mooskulturstele 66.760,00 € ausstehend; andere Prioritätensetzung

G15 Spiel- und Bewegungskonzept 25.000,00 € zunächst in Zusammenhang mit Rahmenplanung Viktoriafläche

G16 Schulhofgestaltung/Grünes Klassenzimmer 105.000,00 € 110.000,00 € laufend

G17 Spielplatz Westfaliastraße 94.424,00 € 72.000,00 € laufend, Nachfinanzierung der Förderung angefragt

P01 Quartiersmanagement 645.000,00 € 387.000,00 € für zunächst 3 Jahre, ggf. Antrag vorzeitiger Maßnahmenbeginn

Grünes Quartiersmanagement 120.000,00 € 120.000,00 € laufend, finanziert aus Ansatz QM 2017/18

P03 Projektträger 750.000,00 € 375.000,00 € für zunächst 3 Jahre; im 1. Jahr Umfang 50 %

K01 Verfügungsfonds 88.300,00 € 18.500,00 € Jahrespauschale nach EW 3700 EWx5 €= 18.500 €

P02 Öffentlichkeitsarbeit/Beteiligung 50.000,00 € 8.000,00 €

I01 Leerstands- und Nutzungsmanagement 71.400,00 € Start über Projektträger in 2019

I05 Mietergärten im LEG Bestand 25.000,00 € Teilbeantragung über I-Pakt, Abwicklung mit grünem QM

S01 Ertüchtigung Straßenbeleuchtung MS 250.000,00 € 262.000,00 €

S02 Gestaltungsleitlinien 17.500,00 € 17.500,00 €

S03 Hof- und Fassadenprogramm 180.000,00 € 30.000,00 €

S05 Neugestelatung Bahnunterführung 55.000,00 € 5.000,00 € nur Planungskosten

S06 Sanierung Toiletten Viktoriaschule 225.000,00 € über GuteSchule in 2019/2020

S08 Sozialbauhof 200.000,00 € 200.000,00 € Start in 2019

V01 Verkehrs- und Nutzungsfunktion 25.000,00 € Förderung ist zu klären

V05 Fahrradstraße Lindenstraße 49.500,00 € Förderung ist zu klären

V06 Verkehrsberuhigung Kirchhof-/Augustastraße 1.220.000,00 € 180.000,00 €

Gesamtsumme 272.000,00 € 363.000,00 € 1.103.000,00 € 255.000,00 €
Fördersumme 244.800,00 € 290.400,00 € 882.400,00 € 204.000,00 €

bewilligte Maßnahmen 255.000,00 €

204.000,00 €

51.000,00 €

Anmerkungen

Zuwendungsfähige Kosten

Förderung

Eigenanteil

neue Gehwegleuchten; Aufsatzerneuerung; 237.000 € Umsetung 

+ 25.000 € Planung 

nur Planungskosten; steht im Zusammenhang mit Verbesserung Verkehrssituation 

Schule und Schulhofgestaltung
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  Stadt  Lünen 

 
V E R W A L T U N G S V O R L A G E    VL-149 /2018  

 

E RS T EL L T   D U R CH  E RS T EL L T   A M  S I T ZU NG S TE IL  

Referat für Stadtentwicklung 11.10.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-

welt 
beschließend 20.11.2018 6/18  

 

 
 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Stadtumbau Innenstadt 
hier: Antrag zum Stadterneuerungsprogramm 2019 

 

 
F INA N ZI EL L E   AUS WI R K U NG E N  

 

Gemäß Kostenberechnung betragen die zuwendungsfähigen Kosten (Baukosten, Bauneben-

kosten und Erwerbskosten) 5.316.000 Euro. Der Fördersatz beträgt 80 % (= 4.252.800 Euro). 

Die Beträge sind im beschlossenen Wirtschaftsplan (mittelfristige Investitionsplanung) der 

ZGL enthalten. 

 
INK L US I ON SV E RT R ÄG L I C H K E I T  

Das Konzept berücksichtigt in besonderer Weise die Anforderungen an die inklusive Stadt-

entwicklung. Dies geschieht sowohl baulich als auch durch das neue innovative Nutzungs-

konzept, das Grenzen überwindet. 

 

 
BES C HL US SV O RS C HL AG  

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt, dass die Maßnahme „Schaffung 

einer kulturellen Bildungseinrichtung in der Persiluhrpassage“ mit Integration der Stadtbü-

cherei im Programm Stadtumbau des Stadterneuerungsprogramms (STEP 2019) erneut zur 

Förderung beantragt werden soll. 

 

 

 

Der Bürgermeister 
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SAC HD A RS T EL LU NG  

Der Rat der Stadt Lünen hat am 14.12.2017 der Verwaltungsvorlage-151/2017 1N zur Schaf-

fung einer kulturellen Bildungseinrichtung in der Persiluhrpassage einstimmig mit folgen-

dem Beschlusstext zugestimmt:  

„Der Rat der Stadt Lünen beschließt, dass die Verwaltung beauftragt wird, für die im vorlie-

genden neuen Konzept dargestellte Maßnahme „Schaffung einer kulturellen Bildungsein-

richtung in der Persiluhrpassage“ unter Integration der Stadtbücherei entsprechende För-

deranträge für die Gemeinbedarfseinrichtung aus dem Programm „Stadtumbau“ beim Land 

NRW zu stellen.“ 

 

Der Förderantrag wurde fristgerecht am 30.11.2017 eingereicht und von der Bezirksregie-

rung Arnsberg anerkennend als vollständig und gut befunden.  

Im Gespräch zwischen der Bezirksregierung Arnsberg und der Stadt Lünen wurde im Okto-

ber 2018 deutlich, dass der finanzielle Rahmen des aktuellen Städtebauförderprogramms 

nicht für den Umbau der Persiluhrpassage ausreicht. Es waren insgesamt zu viele Anträge 

mit einem zu großen Volumen im Bezirk eingegangen, so dass die vom Finanzbedarf mit 4,3 

Mio. Euro beträchtliche Fördermaßnahme Persiluhrpassage in B-Priorität gesetzt werden 

musste. 

 

Die Stadt Lünen erhält im aktuellen Stadterneuerungsprogramm (STEP 2018) für die Förder-

gebiete Lünen-Süd, Gahmen und das StadtGartenQuartier Münsterstraße immerhin insge-

samt 1.426.000 Euro Fördermittel gemäß Antragstellung für diese Gebiete. 

 

Die Bezirksregierung hat mit der Stadt Lünen vereinbart, dass das Projekt Persiluhrpassage 

zur Förderung im Stadterneuerungsprogramm 2019 erneut beantragt werden soll. Dies setzt 

eine Zurückhaltung im Mittelbedarf in den anderen Programmgebieten voraus, so dass der 

Fördermittelbedarf für das Stadtumbaugebiet Lünen-Süd mit 795.000 € und das Förderge-

biet StadtGartenQuartier mit 255.000 €. im STEP 2019 etwas gering gesetzt wurden – siehe 

Beschlussvorschläge VL 156/2018 und VL-147/2018. 

 

Das vom Rat beschlossene Nutzungskonzept mit integrierter Stadtbücherei soll unter ande-

rem Begegnung im Ehrenamt, bürgernahe Kommunikation sowie die Vermittlung von Kul-

tur und Bildung ermöglichen. Aufgrund der erwarteten Steigerung der Passantenfrequenz in 

der nördlichen Innenstadt wird mit der Realisierung die dringend erforderliche Strukturstär-

kung des Umfeldes verbunden. Vor diesem Hintergrund, dass die kulturelle Bildungseinrich-

tung ein wichtiges Projekt der Innenstadtentwicklung ist und in der Öffentlichkeit sehr posi-

tiv wahrgenommen wurde, soll die Maßnahme des Stadtumbaus Innenstadt prioritär erneut 

für das Stadterneuerungsprogramm 2019 bis zur Frist 03.12.2018 beantragt werden. 
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  Stadt  Lünen 

 
V E R W A L T U N G S V O R L A G E    VL-155 /2018  

 

E RS T EL L T   D U R CH  E RS T EL L T   A M  S I T ZU NG S TE IL  

Stadtplanung 19.10.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-

welt 
beschließend 20.11.2018 6/18  

 

 
 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Stadtteilentwicklung Lünen-Süd 
hier: Beschluss des Masterplan "Öffentliche Räume" 

 
F INA N ZI EL L E   AUS WI R K U NG E N  

Der Masterplan dient u.a. auch als Grundlage für die Beantragung weiterer Städtebauför-

dermittel (80%-Förderung) für einzelne Maßnahmen im öffentlichen Raum in Lünen-Süd. Im 

Gesamttestat der Städtebauförderung für Lünen-Süd stehen dafür 490.000 Euro zuwen-

dungsfähige Kosten zur Verfügung, die in den Städtebauförderprogrammen 2019 und 2020 

beantragt werden sollen (s. Verwaltungsvorlage VL-156/2018). Zur Qualifizierung der Maß-

nahmen (Erarbeitung von Vorentwürfen mit Kostenschätzungen) für die Antragsstellung 

wurden bereits 10.000 Euro in den Haushalt 2018 eingestellt. Die weiteren 480.000 Euro sol-

len in die Haushaltsjahre 2019 und 2020 eingestellt werden. 20 % der gesamten zuwen-

dungsfähigen Kosten (98.000 Euro) sind von der Stadt Lünen als Eigenanteil zu erbringen. 

 
INK L US I ON SV E RT R ÄG L I C H K E I T  

Im Rahmen der Erarbeitung des Masterplans wurde eine Werkstatt mit BürgerInnen durch-

geführt. Viele der Ideen und Anregungen wurden in der Planung berücksichtigt. 

 
BES C HL US SV O RS C HL AG  

a) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt den Masterplan als Ziel-

vorstellung für die zukünftige Entwicklung des öffentlichen Raums in Lünen-Süd. Bei 

Vorhaben und Planungen sind die Ziele des Masterplans zu berücksichtigen. 

 

b) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt stimmt der Verwaltung bei der Prio-

risierung der Maßnahmen zu und beauftragt die Verwaltung mit der Prüfung der 

Umsetzbarkeit der Maßnahmenvorschläge, v.a. aus der Prioritätsstufe „kurzfristig um-

setzbare Maßnahmen“. 

 

c) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt stimmt der Verwaltung bei der Aus-

wahl der vier Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung umgesetzt wer-

den sollen, zu. Die Maßnahmen sind entsprechend antragsreif vorzubereiten. Die Mit-

tel sind entsprechend in die Haushaltsjahre 2019 und 2020 einzustellen. 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 
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SAC HD A RS T EL LU NG  

AN L A S S  
Die Stadt Lünen ist mit dem Programmgebiet im Stadtteil Lünen-Süd im Jahre 2014 in das 

Städtebauförderprogramm „Stadtumbau West“ aufgenommen worden. Räumlichen, wirt-

schaftlichen, funktionalen sowie sozialen Benachteiligungen soll nachhaltig entgegenge-

wirkt werden. Dem Stadtteil kommt im Stadtgefüge eine durchaus große Bedeutung zu. Er 

ist das Bindeglied zwischen den Stadtteilen Gahmen und Horstmar und übernimmt für sie 

wichtige Versorgungsfunktionen im Bereich des Einzelhandels und der sozialen Infrastruk-

tur. Lünen-Süd ist das wichtigste Stadtteilzentrum im Lüner-Süden. Durch den Stadtteil führt 

darüber hinaus die direkte Verbindung zwischen Dortmund-Derne und der Lüner Innenstadt. 

Lünen-Süd ist eingebettet in die Verkehrsinfrastrukturen im Süden und im Osten mit der 

Bundesautobahn A2 und der Bahnlinie Dortmund-Münster sowie einem Landschaftsraum im 

Westen und dem Datteln-Hamm-Kanal im Norden. Der Stadtteil hat eine Größe von ca. 240 

ha und eine Einwohnerzahl von ca. 7.750. 

 

Ziel ist es, dass die durch die Städtebauförderung gesetzten Impulse eine Strahlkraft über 

den gesamten Stadtteil entfalten und Privaten wie auch Investoren das Vertrauen in den 

Stadtteil Lünen-Süd zurückzugeben. Dieses Ziel gliedert sich in eine funktionale und eine 

bauliche Ebene und wird ergänzt um das Thema Partizipation in der Stadtteilentwicklung. 

Ganz wesentlich sind die angestrebte Sicherung und der Ausbau des Stadtteilzentrums als 

multifunktionale Mitte. Themen wie Wohnen, Arbeit, Wirtschaft, Handel, Kultur, Bildung, 

Soziales und Freizeit gilt es bei der Entwicklung in den Fokus zu nehmen und eng miteinan-

der zu verknüpfen. Mit Blick auf das baukulturelle Erbe des Stadtteils müssen Erneuerungs-

prozesse Rücksicht auf die kleinteiligen historischen Strukturen nehmen, um diese wichtigen 

Anknüpfungspunkte der Stadtteilidentität zu bewahren. Neue Stadtbausteine gilt es behut-

sam in die bestehenden Strukturen zu integrieren, um damit den heutigen Anforderungen 

an zukunftsfähige Strukturen gerecht zu werden. 

 

A U F G A B E N S T E L L U N G  U N D  Z I E L E  
Die Stadt Lünen wurde im Jahr 2014 auf Basis des Integrierten Stadtteilentwicklungskon-

zepts Lünen-Süd aus 2011 bzw. auf Basis der Fortschreibung „Aktives Stadtteilzentrum Lü-

nen-Süd – Ein Stadtteil mit Ambitionen“ aus 2014 in das Städtebauförderprogramm „Stad-

tumbau West“ aufgenommen. Dabei lag stets auch ein Fokus auf der Qualifizierung des öf-

fentlichen Raumes zur Steigerung der Wohnqualität im Stadtteil. 

 

Mit dem Bau des neuen Bürgerplatzes an der Jägerstraße / Ecke ehem. Zechenbahntrasse 

wurde bereits ein wichtiger Impuls im öffentlichen Raum mit Hilfe der Städtebauförderung 

gesetzt. Darüber hinaus gibt es weitere hochwertige öffentliche Räume bzw. öffentliche 

Räume mit hohem Entwicklungspotenzial im Stadtteil (Südpark, Preußenhafen, Ziethenpark 

nördlich des Bürgerplatzes) sowie in direkter Lage zum Stadtteil (Halde Victoria III/IV, See-

park Horstmar). Sowohl am Preußenhafen (Entwicklung einer Multifunktionsfläche) als auch 

am Bahnhof Preußen (möglicherweise Neugestaltung eines Eingangsbereichs zur Bebelstra-

ße) ist darüber hinaus der Einsatz von Städtebaufördermitteln im Rahmen des Stadtumbau-

prozesses Lünen-Süd geplant. Die Halde Victoria III/IV soll zudem als letzte Maßnahme im 

Rahmen der „Sozialen Stadt Gahmen“ umgestaltet werden. 

 

Ursprünglich stand ebenso die Neugestaltung des heute eher beengten Straßenraumes der 

Jägerstraße im Fokus des Stadtumbauprozesses. Dafür waren weitere Fördermittel einge-

plant. Da jedoch erst vor kurzer Zeit die Straßendecke erneuert wurde, ist eine generelle 

Überplanung der Jägerstraße zum aktuellen Zeitpunkt und damit im Rahmen der Förderung 

nicht mehr vorgesehen. Darüber hinaus werden im Zuge des zweiten Bauabschnitts zum 

Bürgerplatz der Bürgersteig und die Bushaltestelle in diesem Bereich der Jägerstraße neu 

gestaltet. Daher hat sich die Verwaltung dafür entschieden, die dafür geplanten Fördermit-
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tel sinnvoller zunächst in eine stadtteilweite Betrachtung zur Entwicklung und Vernetzung 

des öffentlichen Raums einzusetzen. Die Vorgehensweise wurde mit dem Zuwendungsbe-

scheid für das Programmjahr 2017 bestätigt. Für einzelne Maßnahmen, die im Zuge der Mas-

terplanung erarbeitet werden, sollen dann weitere Fördermittel in den Programmjahren 

2019 und 2020 beantragt werden. 

 

Für den Masterplan wurde bewusst der Begriff „öffentlicher Raum“ gewählt, um die Ideen 

nicht nur auf klassische Grün- und Platzflächen zu beschränken, sondern auch ggf. Straßen-

räume oder Fuß- und Radwege mit einzubeziehen. Ein Fokus sollte auf der Entwicklung und 

Ausgestaltung von Achsen liegen, die die Erreichbarkeit und Vernetzung der großen Frei-

zeit- und Naherholungsflächen sowie der sonstigen städtebaulichen Entwicklungsflächen 

(Wohnbauflächenentwicklung an der Sedanstraße und der Jägerstraße, Entwicklungen am 

Preußenhafen) in Lünen-Süd erhöhen. Der Begriff öffentlich ist dabei nicht ausschließlich auf 

die Eigentumsverhältnisse von Bund, Land und Stadt beschränkt, sondern soll dabei auch die 

sogenannten „halböffentlichen Räume“ umfassen. 

 

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung die Erarbeitung eines fachlich fundierten Mas-

terplans mit dem Schwerpunkt Entwicklung und Vernetzung der öffentlichen Räume in Lü-

nen-Süd (kurz: Masterplan „Öffentliche Räume Lünen-Süd“) an eine Planungsgemeinschaft 

aus Stadtplanern und Landschaftsarchitekten vergeben. Dieser soll vor allem freiraumplane-

rische Ziele darstellen und das Leitbild des Quartiers unterstützen. Dabei sollen beispielswei-

se Aussagen zur Entwicklung bestehender Achsen, zur Entwicklung neuer Achsen oder auch 

zur Entwicklung einzelner Flächen gemacht werden. Flächen wie der Preußenhafen, die Hal-

de Victoria III/IV oder der Südpark sind dabei als Anker anzusehen, die in der Planung als 

Fixpunkte gesetzt sind, und von denen aus die entsprechenden Achsen zu entwickeln sind. 

Zu berücksichtigen sind ebenso die aktuellen städtebaulichen Entwicklungsflächen in Lünen-

Süd. Ziel des Masterplans ist vor allem auch die Darstellung langfristiger Entwicklungsstrate-

gien sowie konkreter Flächenentwicklungen. Die Verwaltung legt im Rahmen der Erarbei-

tung des Masterplans einen großen Wert auf die Beteiligung der Lünen Süder Bürgerschaft 

als „Experten vor Ort“. 

 

Inhaltlich wurden im Zuge der Erstellung des Masterplans folgende Leistungsbausteine von 

den Planern erbracht: 

1. Strukturanalyse der öffentlichen Räume in Lünen-Süd hinsichtlich Eignung, Potenzia-

len bzw. Mängeln 

2. Bürgerwerkstatt 

3. Räumliches, städtebauliches Leitbild und freiraumplanerische Zielvorstellungen 

4. Handlungsfelder 

5. Darstellung und Beschreibung von Einzelmaßnahmen in Form von Maßnahmenblät-

tern nach Prioritäten (mit ersten Skizzen und/oder Referenzbildern sowie einer Grob-

kostenschätzung) 

 

E R G E B N I S S E  U N D  A U F G A B E  D E S  M A S T E R P L A N S  
In Form einer Strukturanalyse wurden die öffentlichen Räume in Lünen-Süd und deren Ver-

netzung im März und April durch die Planungsbüros hinsichtlich Eignung, Potenzialen und 

Mängeln bewertet. Daraufhin wurden erste Zielvorstellungen in Form von Leitbildern erar-

beitet. Auf Basis dieser Grundlagen haben die Planungsbüros dann gemeinsam mit der Ver-

waltung am 08. Mai 2018 einen Workshop mit den BürgerInnen Lünen-Süds durchgeführt. 

Zu Beginn der Veranstaltung präsentierten die beiden Planungsbüros zunächst ihre bisheri-

gen Ergebnisse. Rund 25 „Experten vor Ort“ waren gekommen, um daraufhin wichtige An-

regungen zur Aufwertung und Vernetzung der öffentlichen Räume zu geben und intensiv 

zu diskutieren. Die Ergebnisse des Workshops wurden bei der Bearbeitung des Masterplans 

umfangreich berücksichtigt 
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Daraufhin haben die Planer gemeinsam mit der Verwaltung das Leitbild überarbeitet sowie 

Handlungsfelder und Maßnahmen erarbeitet. Die Ergebnisse können dem als Anlage 1 bei-

gefügten Masterplan sowie den ebenfalls beigefügten Kartenwerken entnommen werden. 

Insgesamt schlägt der Gutachter ca. 35 Einzelmaßnahmen in den vier Handlungsfeldern 

„Orientierung“, „Fuß- und Radwege“, „Freiräume, Plätze, Spiel, Sport“ und „Straßenräume“ 

vor.  

 

Die Maßnahmen wurden abschließend noch priorisiert (s. Anlage 2). Die Priorisierung erfolg-

te auf Basis der Umsetzbarkeit (bspw. Flächenverfügbarkeit) sowie auf Basis des Kosten-

Nutzens der einzelnen Maßnahmen für den Stadtteil. So wurden bspw. sämtliche Maßnah-

men im Süden und Osten des Stadtteils zur Entwicklung einer „Schlaufe“ zwischen Südpark 

und Preußenhafen der niedrigsten Priorität zugeordnet. Die Maßnahmen besitzen zwar ei-

nen hohen Kosten-Nutzen für den Stadtteil; die Umsetzbarkeit ist jedoch aufgrund aktueller, 

teilweise auch unklarer Planungen (Tunneldurchstich Bahnhof Preußen, Entwicklung BEG-

Flächen, Preußenhafen, Photovoltaikfreiflächenanlage,…) aktuell nicht absehbar. Der hohen 

Priorität hingegen wurden u.a. Maßnahmen zugeordnet, mit denen die Umsetzung einer 

alltagstauglichen Radwegealternative zur Jägerstraße ermöglicht wird. 

 

Der Masterplan „Öffentliche Räume“ soll der Stadtverwaltung zukünftig als Handlungsdi-

rektive für Entwicklungen im öffentlichen Raum von Lünen-Süd dienen. So sollen bspw. bei 

sämtlichen städtischen, aber auch privaten Vorhaben die Zielvorstellungen berücksichtigt 

werden. Der Masterplan zeigt ebenso auf, wo im Sinne der Ziele des Masterplans sinnvolle 

Investitionen getätigt werden können. 

 
Einzelmaßnahmen für die Städtebauförderung 

Wie auch in der Verwaltungsvorlage VL-156/2018 zum Jahresprogramm 2019 beschrieben, 

wurden aus der höchsten Prioritätsstufe geeignete Maßnahmen ausgewählt, die mit Hilfe 

der Städtebauförderung umgesetzt werden sollen. Die Auswahl der Maßnahmen erfolgte 

auf Basis des vorhandenen Finanzrahmens unter weiterer Berücksichtigung der Förderfähig-

keit, des Kosten-Nutzens sowie der kurzfristigen Umsetzbarkeit. Folgende Maßnahmen wur-

den ausgewählt: 

 
1.  NEU G ES TA L TU NG  „Z I E TH EN PA R K “  (FPS  1.1  I M  HA N DLU NG SF E LD  „FR E I RÄ UM E ,  PLÄ T ZE ,  S P I EL ,  S P OR T“)  

Neugestaltung des „Ziethenparks“ (Fläche nördlich angrenzend zum Bürgerplatz) als zentra-

le Aufenthalts- und Erholungsfläche sowie als multifunktionale Spiel- und Sportfläche mit 

einem Investitionsvolumen in Höhe von 715.000 Euro (davon 80 % Städtebauförderung). Die 

Maßnahme wurde bereits im vergangenen Jahr als „On-Top“-Maßnahme im neuen Städte-

bauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ beantragt. Eine Bewilligung (zunächst nur Pla-

nungskosten) erfolgte jedoch nicht, da lt. Auskunft des Fördermittelgebers nicht mehr nur 

reine Planungskosten bewilligt werden. Die Stadt Lünen finanziert aktuell daher die antrags-

reife Vorbereitung (Erstellung Leistungsphasen 1-2 HOAI) der Gesamtmaßnahme vor. In die-

sem Jahr soll erneut ein Antrag, jedoch für die Gesamtmaßnahme, gestellt werden (s. Ver-

waltungsvorlage VL-120/2018). Da es sich um eine „On-Top“-Maßnahme handeln soll, wird 

der Finanzrahmen von 490.000 Euro nicht belastet. 

 
2.  AUS B IL DU NG  V ON  M A R K A N T EN  E ING AN GS S I T UA TI O NE N Z U M  S ÜD PA RK  (E  1.1  I M  HAN DL UN GS FE LD  „ORI EN -

T I E R UNG “)  

Der Südpark wurde 1923 als Erholungspark für die Bergleute der Zeche Gneisenau angelegt. 

Noch heute beruht seine hohe Attraktivität unter anderem auf der großen Pflanzenvielfalt, 

die sich im Laufe der jüngeren Geschichte durch die Initiative der Südparkfreunde immer 

weiter entwickelt hat. Der Gutachter bemängelt jedoch die Auffindbarkeit des Parks und 

schlägt daher die Neugestaltung der vier Eingänge zum Südpark (Nordost – Wagnerstraße, 
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Südost – Derner Straße, Südwest – Schottweg, Nordwest – Hundeplatz) mit neuen, farblich 

prägnanten Pflanzenbändern zur Erzeugung einer ersten Aufmerksamkeit, die auf die 

Parkqualitäten hinweist, vor. Ergänzt wird dies mit kleineren Wegebaumaßnahmen und ei-

ner Beschilderung. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf ca. 80.000 Euro brutto 

(ca. 60.000 Euro Baukosten plus 20.000 Euro Nebenkosten). Die Maßnahme wird aktuell an-

tragsreif vorbereitet und im Städtebauförderprogramm „Stadtumbau West“ für 2019  bean-

tragt (s. Verwaltungsvorlage VL-156/2018). 

 
3.  VE R B ES SE R UN G D ER  WE G EQ U E RU NG  E H EM .  Z E CH EN B AHN T R AS SE  /  JÄG E RS T RA ß E  (Q  1.1  IM  HA ND LU NG SF E LD  

„ORI EN T I E RUN G “)  

Lünen-Süd verfügt mit der ehem. Zechenbahntrasse / Leezenpatt über einen der bedeu-

tendsten Fuß- und Radwege der Stadt. Um den Radverkehr und damit auch die Nahmobilität 

weiter zu fördern, erkennt der Gutachter Handlungsbedarf am Kreuzungsbereich zur Jäger-

straße. Geplant ist, die Jägerstraße im Fahrbahnbereich mit einem farblich abgesetzten Be-

lag zu versehen und die Fahrbahn höhengleich zur ehem. Zechenbahntrasse auszubauen. 

Die ehem. Zechenbahntrasse erhält wiederum Querbänder, die auf die nahende Kreuzungs-

situation aufmerksam machen. In der weiteren Umsetzung ist weiterhin die Bevorrechtigung 

des Fuß- und Radverkehrs gegenüber dem Autoverkehr auf der Jägerstraße vorgesehen. Dies 

geht einher mit einer Geschwindigkeitsreduzierung (zumindest auf einem Teilstück) auf der 

Jägerstraße. Die Umsetzbarkeit dieser verkehrsregelnden Maßnahmen wird geprüft. Die 

Maßnahme soll im Jahr 2019 antragsreif für das Programmjahr 2020 zur Städtebauförderung 

vorbereitet werden. Zur Vorfinanzierung der Leistungsphasen 1-2 HOAI sind entsprechende 

Mittel im Haushaltsjahr 2019 einzustellen. 

 
4.  QUA L I F I Z I E RUN G D ES  „S C HW A RZ E N WE GE S“  (FR  1.3  IM  HA ND LU NG SF EL D  „F U ß -  UND  RAD WE G E “)  

Die Maßnahme dient ebenfalls der Stärkung des Radverkehrs. Im Rahmen der Bürgerwerk-

statt kam der Hinweis aus der Bürgerschaft, dass das Radfahren auf der Jägerstraße als nicht 

sicher empfunden wird und dass eine funktionierende Radwegealternative auf dem 

„Schwarzen Weg“, einer alten Fußwegeverbindung zwischen Uhlandstraße und Lutherstra-

ße, eingerichtet werden könnte. Diese Idee wurde vom Gutachter aufgenommen und in 4 

Teilabschnitte unterteilt. 

 

 Teilabschnitt 1: Eingang Südpark bis zur Ulandstraße 

 Teilabschnitt 2: Ulandstraße 

 Teilabschnitt 3: „Schwarzer Weg“, Teilbereich West (Eigentümer Stadt Lünen) 

 Teilabschnitt 4: „Schwarzer Weg“, Teilbereich Ost (Eigentümer Privat) 

 

Teilabschnitt 1 wird bereits zeitnah von der Verwaltung umgesetzt. Für die Umsetzung des 4. 

Teilabschnitts müssten Gespräche mit dem Eigentümer der Fläche geführt werden. Die Um-

setzung der Teilabschnitte 2 und 3 ist kurzfristig möglich, da die Flächen im Eigentum der 

Stadt Lünen stehen. Im Teilabschnitt 2 ist die Neuordnung der Ulandstraße mit entsprechen-

den neuen Markierungen sowie Baumpflanzungen und Beleuchtungskörpern vorgesehen. 

Teilabschnitt 3 beinhaltet die Qualifizierung der alten Gehwegparzelle. Die Maßnahme(n) 

zum „Schwarzen Weg“ soll(en) im kommenden Jahr antragsreif für das Programmjahr 2020 

vorbereitet werden. Zur Vorfinanzierung der Leistungsphasen 1-2 HOAI sind entsprechende 

Mittel im Haushaltsjahr 2019 einzustellen. 
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1. ANLASS UND ZIELSETZUNG
Das Stadtumbaugebiet »Lünen-Süd« ist im Jahre 2014 in das Städtebauförder-
programm »Stadtumbau West« des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen 
worden. Ein Schwerpunkt der strategischen, städtebaulichen und freiraumbe-
zogenen Entwicklung liegt auf der Qualifizierung des öffentlichen Raumes im 
Stadtteil, d.h. neue Ideen sollen sich nicht nur auf klassische Grün- und Platz-
flächen beschränken, sondern auch Straßenräume, Fuß- und Radwege und die 
sogenannten »halböffentlichen Räume«, beispielsweise Freiflächen des Wohn-
umfeldes mit einbeziehen.

Die Planungsgemeinschaft post welters + partner, Architekten und Stadtplaner 
und brosk landschaftsarchitektur wurde im Februar 2018 mit dem »Masterplan 
zur Entwicklung und Vernetzung des öffentlichen Raumes« beauftragt. Neben 
der inhaltlichen Bearbeitung der Planungsaufgabe ist ein zentrales Ziel, auch 
den bestehenden Beteiligungsprozess, der bereits in 2011 von Bürgerinnen und 
Bürgern des Stadtteiles angestoßen wurde (»Runder Tisch Lünen-Süd«), fortzu-
führen. In Bezug auf das Projekt »Masterplan zur Entwicklung und Vernetzung 
des öffentlichen Raumes« fand am 8. Mai 2018 ein Planungsdialog in der Käthe-
Kollwitz-Gesamtschule statt. Zudem tagte der »Runde Tisch« zum Thema im 
Oktober 2018. 

Ziel des gesamten Planungsprozesses ist es, mit einer gemeinsam erarbeiteten 
Masterplanung die Grundlagen für eine abgestimmte Entwicklung öffentlicher 
und halböffentlicher Räume zu legen, die den aktuellen Ansprüchen der 
hier lebenden Menschen gerecht wird und einen wesentlichen Beitrag zur 
Stadtteilerneuerung leistet.

Abbildung: Übersicht über das Stadtumbaugebiet Lünen Süd

Datteln-Hamm-Kanal

A2/E34

Bahntrasse

Südpark

Friedhof

Ba
hn

ho
f

Pr
eu

ß
en

H
al

de
 

Vi
ct

or
ia

 II
I/

IV
 

Sü
gg

el
ba

ch

Jä
ge

rs
tra

ße

Bebelstraße/L556

Derner S
tra

ße



6

2. PROJEKTABLAUF UND ERGEBNISSE   
DER BETEILIGUNG

2.1 Projektablauf und Methodik

Der Auftakt des Projektes erfolgte im Rahmen eines Termines im März 2018. 
Anhand der Auswertung verschiedener vorliegender Unterlagen sowie eigenen 
Begehungen wurde anschließend eine Strukturanalyse des Raumes durchge-
führt. Aufgrund der Bestandsaufnahme wurde der Untersuchungsraum in die 
Flächen innerhalb des Siedlungsraumes und die Flächen im Anschluss an den 
Siedlungsraum aufgeteilt.

Wesentliche Strukturen, wie urbane Ankerflächen, neue Wohnbauflächen, 
zentrale Einrichtungen und Spiel- und Sportflächen innerhalb des Stadtteiles, 
verbindende Freiraumstrukturen sowie Qualitätsfaktoren des Untersuchungs-
raumes insbesondere auch in den angrenzenden Freiräumen wurden im Rah-
men der Strukturanalyse identifiziert. Anschließend erfolgte eine erste Ausarbei-
tung räumlicher Leitideen zu verschiedenen grünen und urbanen Strukturen, 
die sich zu einem räumlichen Leitbild ergänzen. 

In einer Planungswerkstatt am 8. Mai 2018 in der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule 
wurden die Ergebnisse der Strukturanalyse mit den Bürgerinnen und Bürgern 
diskutiert. Neben Stärken und Schwächen zu den Themenfeldern »Freiräume 
und -flächen« sowie »Urbane Straßen- und Platzräume« wurden anhand von 
Leitfragen die ersten Ansätze des Leitbildes näher konkretisiert und ausformu-
liert. Hieraus ergaben sich auch konkretere Handlungsfelder und Ansätze für 
Einzelmaßnahmen. Die inhaltliche Aufteilung in den Innenbereich und den 
Außenbereich dient auch als Grundlage der Erarbeitung des Gesamtkonzeptes, 
dabei wurden jedoch zu jeder Zeit die jeweiligen Ergebnisse aufeinander abge-
stimmt. Die Inhalte und Aussagen wurden dem Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Umwelt vorgestellt.  

Die Einzelmaßnahmen wurden daraufhin weiter qualifiziert und priorisiert. Für 
insgesamt 13 höher priorisierte Maßnahmen wurden dann noch Maßnahmen-
steckbriefe in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung sowie unter Beteili-
gung des Runden Tisches Lünen-Süd erarbeitet. 

Zum Abschluss wurden alle Ergebnisse in Form dieses Berichtes zusammen-
getragen und es erfolgt eine weitere Präsentation der Ergebnisse. Es ist vor-
gesehen im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt den Masterplan 
als Zielvorstellung für die zukünftige Entwicklung des öffentlichen Raums in 
Lünen-Süd Zu beschließen und künftig bei Vorhaben und Planungen die Ziele 
des Masterplanes zu berücksichtigen. Für einzelne Maßnahmen, die im Zuge 
der Masterplanung erarbeitet wurden, sollen dann weitere Fördermittel in den 
Programmjahren 2019 und 2020 beantragt werden.
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2.2 Ergebnisse des Beteiligungsprozesses 

Am 08. Mai 2018 fand unter dem Titel Masterplan Öffentliche Räume Lünen-
Süd eine Planungswerkstatt/ein Bürgerdialog statt. Als Diskussionsgrundlage 
wurden die ersten Ergebnisse der Bestandsaufnahme und -analyse sowie die er-
sten Ideen zur Entwicklung eines Leitbildes in einer Präsentation vorgestellt. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten während der Veranstaltung Stärken 
und Schwächen zu den Diskussionsthemen »Freiräume und Freiflächen« und 
»(urbane) Straßen- und Platzräume« herausarbeiten. 

Hierbei wurde zum Thema Freiräume und Freiflächen anhand folgender Leitfra-
gen diskutiert: 

• Wie können die Freiräume und -flächen in Lünen-Süd besser vernetzt wer-
den (Freizeit-, Erholungs- und Kommunikationsfunktion/Treffpunkt)?

• Welche Aufwertungsmaßnahmen sind denkbar (Aufenthalts- und Nut-
zungsqualität, Spielmöglichkeiten, Bepflanzung, Gestaltung etc.)? Welche 
Räume stehen dabei im Fokus? 

• Für welche Zielgruppen?

• Welche weiteren Freiräume und -flächen sollten betrachtet werden? 

Zum Diskussionsthema (urbane) Straßen- und Platzräume wurden folgende 
Leitfragen vorgeschlagen: 

• Wie können die öffentlichen Straßen- und Platzräume in Lünen-Süd aufge-
wertet werden (Aufenthalts- und Nutzungsqualität, Gestaltung etc.)? Wel-
che Räume stehen bei Ihnen dabei im Fokus?

• Wie können die öffentlichen Straßen- und Platzräume in Lünen-Süd besser 
miteinander vernetzt werden?

• Wo sind Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern erkennbar? Wie kön-
nen diese gelöst werden?

• Welche weiteren Straßen- und Platzräume sollen betrachtet werden? 

Im Rahmen der folgenden Diskussionen stehen die Anmerkungen und Sicht-
weisen der Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund. 

Fotos: Impressionen von der Veranstaltung
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2.2.1 Freiräume und Freiflächen 

Mit Blick auf das Thema »Freiräume und Freiflächen« sprachen sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer für die Schaffung von Aktivitätsinseln aus. So wür-
den an verschiedenen Stellen in den öffentlichen Räumen unterschiedliche Ak-
tivitäten angeboten werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass dabei darauf 
geachtet werden muss, dass keine isolierten Inseln geschaffen werden. Um eine 
gute Vernetzung der Grünräume zu erreichen, wurde angemerkt, dass insbe-
sondere der »West-Grünzug« in Zukunft gestärkt werden soll. In diesem Zu-
sammenhang wurde eine unterschiedliche Hierarchie für die Wege innerhalb 
der Grünzüge angeregt.  

Aus Sicht der Teilnehmenden ist der Südpark von Bedeutung für Lünen-Süd. 
Die Teilnehmer begrüßten die Betonung der Eingänge zum Südpark und spra-
chen sich für einen Sportpfad aus. Dieser könnte sich durch den Südpark ziehen 
und verschiedene sportliche Aktivitäten ermöglichen. Über eine Sportnutzung 
im »Wäldchen« bestanden geteilte Meinungen. Der Vorschlag einer Grillstati-
on wurde begrüßt und um die Idee eines Boule-Platzes ergänzt. Die Wegwei-
sung mittels Schildern wurde als ein weiterer Impuls für die Verstärkung der 
Vernetzung genannt. Bei der Gestaltung sollten alle Zielgruppen berücksichti-
gt werden, wobei insbesondere die »Kurzzeitnutzer« einen hohen Stellenwert 
einnehmen. Darüber hinaus wurde auf eine Fläche hinter der Sparkasse, die 
Freifläche zwischen der neuen Siedlung Sedanstraße und dem Kanal sowie die 
Verbindung nach Lünen-Mitte hingewiesen. 

2.2.2 (Urbane) Straßen- und Platzräume 

Neben den »Freiräumen und Freiflächen« wurden auch die »urbanen Straßen- 
und Platzräume« betrachtet. Für die halböffentlichen Freiflächen im Bereich der 
Wattenscheider Wohnbaugenossenschaft wurde die Nutzung der Mietergärten 
angeregt. Damit der Bürgerplatz stärker genutzt wird, muss nach Auffassung 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Aufenthalts- und Nutzungsqualität 
verbessert werden. Durch die Eröffnung eines Cafés oder die Schaffung eines 
Wochenmarktes mit einem besonderen Thema könnte die Nutzung verstärkt 
werden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprachen sich für eine attraktivere Gestal-
tung von Spielplätzen und bespielbaren Räumen zur Steigerung der Qualität 
aus und begrüßten ein breiteres Nutzungsangebot. 

Bei der Gestaltung der öffentlichen Straßen- und Platzräume wurde ein Wech-
sel unterschiedlicher Stadträume (gerade Strecke – Platzräume – Grünflächen 
etc.) befürwortet. Die Verbindung Bahnhof Preußen über die Alsenstraße nach 
Lünen-Süd Mitte wurde positiv bewertet, wünschenswert ist eine Fortführung 
über die Bahnstraße Richtung Halde Viktoria III/IV/»Steinhalde«. 
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Mit Blick auf die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer wurde Handlungs-
bedarf an der Jägerstraße und der Derner Straße gesehen. An der Jägerstraße 
wurde auf die Geschwindigkeit der Autos hingewiesen, welche insbesondere 
die Sicherheit der Kinder gefährdet. Die Schaffung einer punktuellen Bepflan-
zung traf auf Zustimmung, jedoch muss die Befahrbarkeit für Busse berücksich-
tigt werden. Es wurde ein zusätzlicher Radweg an der Derner Straße angeregt, 
welcher die Verbindung zum Bahnhof Preußen verbessern würde. Zudem man-
gele es an Parkmöglichkeiten auf der Derner Straße. 

Die Teilnehmenden regten an, den bereits vorhandenen Bürgerplatz mehr in 
die Planung einzubeziehen und dort für eine erhöhte Frequenz zu sorgen. Da-
rüber hinaus sollte der »Schwarze Weg« (parallel zur Jägerstraße zwischen Süd-
park und »Leezenpatt«) in die Konzeption miteinbezogen werden. Diese könnte 
als alternativer Fahrradweg parallel zur Jägerstraße verlaufen.  

2.2.3 Berücksichtigung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Veranstaltung wurden in einem Protokoll dokumentiert.  
Dieses wurde hier gekürzt wiedergegeben. Darüber hinaus sind die Arbeitser-
gebnisse in den weiteren Erarbeitungsprozess des Konzeptes inhaltlich einge-
flossen. So finden sich etwa in den Einzelmaßnahmen die Umgestaltung des 
Südparkes, die Schaffung verschiedener Nutzungsangebote in den bestehen-
den Freiflächen sowie die Wegwesiung Eingang in die Projektzusammenstel-
lung. Die Aufwertung der Fläche hinter der Sparkasse sowie der Ausbau des 
Schwarzen Weges zu einer Fahrradtrasse parallel der Jägerstraße sind weitere 
Beispiele, die hier aufgeführt werden können.  

Fotos: Friedhof und Flächen an der Halde Vicotria III/IV
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3. BESTANDSAUFNAHME UND ANALYSE 
Bei der Bestandsaufnahme und Analyse liegt ein Fokus auf dem Thema Freiräu-
me und Freiflächen und ein weiterer auf den urbanen Straßen- und Platzräu-
men. Diese Aufteilung bildet auch die Grundlage für die weiteren Bearbeitungs-
schritte des Masterplanes in Lünen-Süd.  

3.1 Räumliche Einordnung

Der Stadtteil Lünen-Süd liegt im südlichen Teil des Stadtgebietes und wird von 
der Innenstadt durch den Datteln-Hamm-Kanal getrennt. Die Bebelstraße sowie  
ein Fuß- und Radweg entlang der Bahnstrecke Lünen-Dortmund ermöglichen 
die Querung des Kanales, darüber hinaus befindet sich westlich des Plange-
bietes mit der Gahmener Straße eine weitere Anbindung an die Innenstadt. 
Nördlich schließt unmittelbar nördlich des Kanales der Stadtteil Osterfeld an. 

Westlich wird der Stadtteil Lünen-Süd durch einen Grünzug begrenzt, in dem sich 
unter anderem eine Kleingartenanlage, eine Halde der ehemaligen Zeche Victoria 
III/IV genannt Steinhalde sowie landwirtschaftliche Flächen befinden.  Westlich 
des Grünzuges schließt der Stadtteil Lünen Gahmen an.  Der  Süggelbach fließt in 
Richtung Norden zur Lippe und wird dabei unterhalb des Kanales durchgeführt. 
Südlich wird Lünen-Süd von der A2 begrenzt, die ein Gefälle von Ost nach West 
aufweist und sich somit im südöstlichen Plangebiet in einer Dammlage befindet.  
Die Autobahn wird durch einen Fuß- und Radweg in der Nähe der Bahnstrecke 
sowie durch zwei Straßen (Derner Straße und Jägerstraße) gequert. Letztere 
binden den Stadtteil an das südlich benachbarte Dortmunder Derne an. 

Im Osten wird der Stadtteil durch die Bahnstrecke Lünen-Dortmund begrenzt. 
Die Bahntrasse verläuft in Dammlage über die eine Anbindung nach Lünen, 
Münster, Ahaus/Gronau/Enschede sowie nach Dortmund gegeben ist. Darüber 
hinaus befindet sich lediglich im Nordosten entlang des Kanales eine Möglichkeit 
der Unterquerung für den Fuß- und Radverkehr. Östlich schließt der Stadtteil 
Horstmar an die Bahntrasse an. Im Südwesten liegt südlich der A2 und östlich 
der Bahnstrecke die Abfalldeponie Dortmund Nordwest. 

Der Stadtteil Lünen-Süd verfügt damit insgesamt über eine isolierte Lage, die 
zusätzlich durch verschiedene Emittenten (Bahntrasse, Kanal und Autobahn, 
Landwirtschaft sowie Mülldeponie) negativ beeinträchtigt wird. Dem stehen 
jedoch die umgebenden Freiräume sowie die überwiegend großzügig 
bemessenen privaten Gartenflächen und Straßenzüge mit Alleecharakter 
innerhalb des Stadtteiles gegenüber.  
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3.2 Freiräume und Freiflächen

Qualitätsfaktor Wasser

Der Stadtteil Lünen-Süd wird im Norden durch den Datteln-Hamm-Kanal und 
im Westen durch den Süggelbach begrenzt. 

Neben der Anbindungsfunktion an den Schiffsverkehr für großindustrielle Be-
triebe, wie verschiedene Kohle-Kraftwerke, Logistik-, Öl- und Schwerindustrie, 
Baustoffe und Stoffrecycling sowie auch die chemische Industrie fungiert der 
Kanal heute überwiegend als Freizeitort. Neben verschiedenen Freizeithäfen 
verbindet der Hamm-Datteln-Kanal ein gewässer-begleitendes Fuß- und Rad-
wegenetz, sodass Lünen und insbesondere auch Lünen-Süd überörtlich an 
ein weitreichendes Fuß- und Radverkehrsnetz angebunden ist. Im Bereich des 
Stadtteiles befindet sich der Preußenhafen, ehemals als Umschlagplatz für Ze-
chen und heute als Freizeihafen für Sportboote genutzt. Zudem ist über die 
Wege der Seepark Lünen angebunden. 

Im Nordwesten des Plangebietes wird der Stadtteil vom Süggelbach tangiert, 
der im Naturschutzgebiet Süggel südlich von Dortmund Brechten bzw. östlich 
des Stadtteiles Dortmund Brechten entspringt und nördlich von Lünen-Süd im 
Bereich des städtischen Klärwerkes in die Seseke und diese kurz darauf in die Lip-
pe mündet. Der Bach verläuft bis zum Stadtteil Lünen-Süd nahezu vollständig 
durch Landschafts- oder Naturschutzgebiete, besitzt aber dennoch (vermutlich 
aufgrund von Stoffeinträgen) eine nur geringe Gewässergütequalität. Dennoch 
ist seine ökologische Bedeutung als hoch einzuschätzen. 

Angrenzend an den Datteln-Hamm-Kanal befindet sich östlich des Bahn-
dammes der Horstmarer See, welcher im Seepark Lünen gelegen ist. Der rund 
9 ha große See liegt auf ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen unmit-
telbar neben dem Kanal. Im Rahmen der Landesgartenschau LaGaLü im Jahr 
1996 wurde die Fläche gestaltet, funktional aufgewertet, in Teilen renaturiert 
sowie für Freizeitnutzungen geöffnet. So befindet sich im nordöstlichen Teil des 
Sees ein Strandbad,östlich davon eine Disc-Golf-Anlage und südöstlich weitere 
Freiflächen für verschiedene freizeitbezogene Nutzungen. 

Abbildung: Übersicht über die vorhandenen Gewässer
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Qualitätsfaktor Grün 

Der Stadtteil Lünen-Süd wird vor allem im Norden und Westen durch großräu-
mige Freiflächen umgeben. Die Freiflächen verlaufen nahezu vollständig um 
den gesamten Siedlungskörper herum und liegen teilweise auch innerhalb der 
Siedlungsflächen. 

Überwiegend handelt es sich bei den Flächen um landwirtschaftliche Nutzflä-
chen, die in unterschiedlicher Intensität bewirtschaftet werden. Hierbei über-
wiegt eine intensive ackerwirtschaftliche Nutzung, es finden sich jedoch auch 
einzelne, brach liegende Flächen sowie eine Hundebetreuung südlich der Hal-
de Victoria III/IV und Kleinviehhaltung nördlich zwischen Siedlungskörper und 
Kanal. Die Halde liegt westlich des Stadtteiles, ist überwiegend bewaldet und 
verfügt bereits über ein Rad- und Fußwegenetz mit Aussichtsmöglichkeiten. 
Aktuell werden weitere funktionelle Aufwertungsmaßnahmen durchgeführt 
(barrierearmer Aufstieg und Bikeanlage). Bewaldet oder durch kleinere Gehölze 
geprägt sind zudem der Bereich nördlich der Halde und Flächen entlang des 
Süggelbaches. Zudem finden sich in Lünen-Süd auch entlang des Kanales, der 
Bahntrasse und der Autobahn begrünte Böschungen. 

Die unterschiedlichen Freiräume werden durch den bereits genannten Seepark 
Lünen und den Preußenhafen sowie den Friedhof Süd (im Nordwesten des 
Stadtteiles) und den Südpark (im Süden gelegen) ergänzt. Die beiden letzten 
stellen Flächen dar, die einen stärkeren Bezug zum Siedlungsraum aufweisen. 
Hier sind zudem auch großzügige Gartenflächen in einigen Blockinnenbe-
reichen, Kleingartenanlagen am Rande des Siedlungskörpers sowie kleinere 
Parkanlagen im Umfeld der Kirche und der Sparkasse an der Jägerstraße, an der 
Freiligrathstraße und der Beethovenstraße sowie im Umfeld der Käthe-Kollwitz-
Gesamtschule zu nennen. Benachbart zur Schule im Westen des Stadtteiles liegt 
zudem der Sportplatz des VfB 08 Lünen e.V..  

Die Freiflächen ermöglichen ein breit gefächertes Angebot für freizeitbezogene 
Nutzungen, der Wechsel aus freier Landschaft, bebauten sowie bewachsenen 
Bereichen bildet eine eigene, charakteristische Raumwahrnehmung. 

 

 
Fotos: Teich im Südpark und Hamm-Datteln-Kanal
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Abbildung: Prägende Grünstrukturen in Lünen-Süd

Verbindende Freiraumelemente 

Die von den Gewässern und den verschiedenen Freiflächen geprägten Räume 
bilden das Grundgerüst eines Freiraumsystemes, das Ansätze bietet, diese wei-
ter zu vernetzen und zu qualifizieren. 

Dabei existiert bereits mit dem »Leezenpatt« bzw. in dessen weiteren Verlauf der 
ehemaligen Zechenbahntrasse - die zusammen eine durchgängige Rad- und 
Fußwegeverbindung von Norden nach Süden durch das gesamte Stadtgebiet 
Lünens darstellen - ein wesentliches Vernetzungselement. Ein weiteres Vernet-
zungselement, jedoch teilweise mit Lücken im Streckennetz oder nicht ausge-
bauten Streckenabschnitten, befindet sich entlang des Kanales. Der Radweg 
wird offiziell als »Emscherpark Radweg« geführt. Die »Rundtour Kreis Unna« 
führt am Süggelbach entlang.

Diese Wege und Routen können als positive Beispiele für die weitere Entwick-
lung im Stadtteil herangezogen werden. 

Darüber hinaus zeigt der Blick auf die vorhandenen Grünstrukturen, das sich 
um den Stadtteil herum bereits Freiraumelemente befinden, die Ansätze für 
weitere, auch freizeitbezogene Nutzungen bieten. Zudem bringen diese Flä-
chen auch ökologische Qualitäten mit sich, die etwa für einen Artenaustausch 
sowie die Frischluftversorgung im Stadtteil bedeutsam sind.  
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Abbildung: Freiflächen sowie verbindende Fuß- und Radwege durch den Stadtteil

Fotos: Leezenpatt und Preußenhafen
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3.3 Urbane Straßen- und Platzräume

Siedlungsflächen, Urbane Ankerflächen und Neues Wohnen

Innerhalb des Siedlungsbereiches bildet die Jägerstraße das städtebauliche 
Rückgrat des Stadtteiles. An der Straße befinden sich zahlreiche kleinere und 
auch größere Einzelhändler sowie Dienstleitungsbetriebe. Einen Schwerpunkt 
stellt dabei das Areal um den ehemaligen Marktplatz dar, der seit 2014 teilweise 
von einem Lebensmittelvollsortimenter (REWE-Markt) bebaut ist. Ein weiterer 
entsprechender Einzelhandelsschwerpunkt befindet sich im Kreuzungsbereich 
der Jägerstraße mit der Bebelstraße, hier finden sich insbesondere ein Lebens-
mitteldiscounter (PENNY) und weitere großflächige Fachgeschäfte. Teilweise 
sind im Stadtteil auch leerstehende oder mindergenutzte Laden- und Geschäfts-
räume zu finden. 

In Lünen-Süd finden sich große und zusammenhängend errichtete Siedlungs-
bereiche. Die Bergarbeitersiedlung Oberbecker ist eine nach dem Gartenstadt-
gedanken um die vorletzte Jahrhundertwende errichtete Siedlung und liegt im 
südlichen Abschluss von Lünen-Süd. Die Wattenscheider Siedlung liegt nörd-
lich davon und wurde Ende der 1950er/Anfang der 1960er Jahre errichtet. Die 
Kolonie Ziethenstraße liegt im nördlichen Teil von Lünen-Süd, nordwestlich der 
Jägerstraße und wurde ursprünglich für die Arbeiter der Zeche Preußen und 
deren Familien errichtet. Diese Siedlungen sind geprägt entweder durch eine 
ein bis zweigeschossige Einfamilien-, Doppel- und Reihenhausbebauung mit 
großzügigen Blockinnenbereichen oder durch eine Bebauung überwiegend 
mit dreigeschossigen Mehrfamilienhausbebauung unterschiedlichen Baualters. 

In geringem Umfang wurden neuere Wohnbauflächen am südlichen 
Siedlungrand von Lünen-Süd entwickelt. Als Potenzialflächen für eine 
Siedlungserweiterung sowie als aktuelle Planungsvorhaben sind Flächen am 
Preußenhafen, an der Sedanstraße sowie an der Jägerstraße zu nennen. Mit 
den letztgenannten Flächen geht der Wunsch des Zuzuges neuer Bürgerinnen 
und Bürger nach Lünen-Süd, insbesondere junger Familien, einher. 

Abbildung: Lage der Siedlungsflächen im Stadtteil
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Zentrale Straßen- und Wege 

Die gute Erschließung des Stadtteiles für den übergeordenten Rad- und Fuß-
verkehr wird bereits im Unterkapitel »Verbindende Freiraumelemente« aufge-
führt. Darüber hinaus befinden sich im Stadtteil zahlreiche kleinere Fuß- und 
Radwege, welche der Verknüpfung der Wohngebiete mit zentralen Zielen im  
Alltagswegenetz dienen. Zudem sind die Straßen innerhalb der verschiedenen 
Wohnquartiere gut für die Befahrung mit dem Rad geeignet. Aufgrund der re-
lativ geringen Höhendifferenzen innerhalb des gesamten Lüner Stadtgebietes  
bestehen somit auch innerhalb des Stadtteiles optimale Bedingungen für den 
Radverkehr. 

Einem konfliktfreien Rad- und Fußverkehr stehen jedoch teilweise die vorhan-
denen Haupterschließungstraßen entgegen. Besondere Bedeutung für den Au-
toverkehr besitzen für Lünen-Süd die L 556 und deren südwestliche Fortführung 
über die Derner Straße, die Alsen-/Bahnstraße als ost-westliche-Verbindung 
und die Jägerstraße als zentrale Erschließung des Stadtteiles von Südwesten 
nach Nordosten. Entlang der meisten Streckenabschnitte dieser Straßen stehen 
gut ausgebaute Fuß- und Radwege in ausreichender Breite zur Verfügung. An 
der Jägerstraße dienen Zebrastreifen sowie eigene Wartebereiche für Fahrräder 
an Ampeln (hier zur L 556/Bebelstraße) sowie im weiteren Straßennetz auch 
farblich hervorgehobene Querungsstellen insbesondere entlang der Schul-
wege der Sicherung der Verkehrswege. Diesbezüglich stellt sich die L 556 bisher 
als größte Gefahrenquelle dar, hier findet bereits im Bereich des Bahnhofes eine 
entsprechende Umgestaltung statt. 

Auffallend ist die starke Durchgrünung des Stadtteiles entlang der Straßen und 
Wege mit Bäumen. Besonders sind hier die Straßen der Kolonie Ziethenstraße, 
die Derner Straße sowie Teilstücke der Sedanstraße, der Alsenstraße sowie der 
Jägerstraße zu nennen. 

Auch durch den ÖPNV ist der Stadtteil gut an das weitere Stadtgebiet und durch 
den Bahnhof Preußen auch darüber hinaus angebunden. Die Bus-Routen inner-
halb des Siedlungsbereiches decken nahezu den gesamten Siedlungsbereich in 
Lünen-Süd flächig ab, lediglich in Randbereichen, wie der Saarbrücker Straße/
Blücherstraße, in der Wagner-/Uhlandstraße sowie An der Steinhalde sind die 
vorhandenen Wohngebiete etwas weniger dicht an die Buslinien angebunden. 

 

Fotos: Straßen innerhalb der Kolonie Ziethenstraße und der Wattenscheider Siedlung
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Urbane Freiflächen, Plätze und öffentliche Gebäude 

Die verbliebenen und neu gestalteten Flächen des Marktplatzes, ein neuer Bür-
gerplatz südlich des Sparkassengebäudes sowie die Vorplätze der Kirchen inner-
halb des Stadtteiles sind als urbane Plätze in Lünen-Süd zu nennen. Die Flächen 
an den Kirchen, an den Schulen und den Kitas fungieren zudem als (mehr oder 
minder zugängliche) Freiflächen. 

Neben diesen sind im Stadtteil großzügige Blockinnenbereiche/Gartenflächen 
und auch Kleingartenanlagen vorhanden, die als Zier- und Nutzgärten inten-
siv genutzt werden. Bei den Mehrfamilienhausgebieten dienen großzügige 
Abstandsgrünflächen, die überwiegend von einem üppigen und auch alten 
Baumbestand durchgrünt sind, der Auflockerung. Innerhalb der Wohngebiete 
finden sich darüber hinaus kleinere Spiel-, Platz- und Freiflächen, die ebenfalls 
überwiegend begrünt sind. 

Als öffentliche Einrichtungen liegen im Stadtteil neben den genannten Kir-
chen und Kitas, die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule am westlichen Rand und die 
neue Overbergschule im Zentrum der Siedlungsflächen. Darüber hinaus sind 
im Stadtteil verschiedene ehemalige Standorte von Schulen, hier die Kielhorn-
Schule und die Paul-Gerhard-Schule, derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt.  

An der Bahnhofstraße liegt das Bergmannmuseum Lünen, das auch als multi-
kulturelles Forum genutzt wird. Im Osten liegt zudem am Bahnhof Preußen ein 
Seniorenzentrum der Diakonie. 

Abbildung: Plätze, Freiflächen und öffentlichen Einrichtungen im Stadtteil
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Spiel und Sport

Am westlichen Rand von Lünen-Süd befinden sich im räumlichen Umfeld der 
Käthe-Kollwitz-Schule ein Sportplatz des VfB 08 Lünen e.V. sowie eine Jugend-
verkehrsschule. Westlich davon grenzt die Halde Victoria III/IV an. 

Neben einem Bolzplatz am Südpark befinden sich an der neu errichteten Over-
bergschule eine Sporthalle und in den Außenanlagen/auf dem Schulhof wei-
tere, sportlichen Zwecken dienende Flächen und Möblierungen. 

Über den Stadtteil sind insgesamt sechs Spielplätze unterschiedlicher Ausstat-
tung und Größe verteilt. Darüber hinaus bietet der Ziethenpark eine weitere 
Möglichkeit für Spiel- und Sportaktivitäten. 

Abbildung: Spiel- und Sportplätze in Lünen-Süd

Foto: Ziethenpark
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3.4 Zusammenfassung 

Die vorangegangene Beschreibung des Bestandes macht deutlich, dass das 
Plangebiet nicht nur Perspektiven für eine qualitätsvolle Grünraumvernetzung, 
sondern auch für den öffentlichen, urbanen Raum des Stadtteiles. Es gilt nun, 
Qualitäten aus beiden Räumen zu nutzen und defizitäre Bereiche aufzuwerten, 
zu entwickeln, um eine Verbindung zwischen »Grün« und »Urban« zu schaf-
fen. Viele bestehende Bausteine, wie der neue Bürgerplatz aber auch öffentliche 
Einrichtungen bilden dazu mehr als genügend Anknüpfungspunkte. Unter Be-
rücksichtigung der Analyse können die bestehenden Strukturen stabilisiert und 
die Aufenthaltsqualität der Freiflächen und öffentlichen Räume erhöht werden.

Foto: Gebäude an der Freiligrathstraße

    

Fotos: Platzfläche und katholische Kirche im Stadtteil
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4. LEITBILDENTWICKLUNG
Aus der Bestandsaufnahme und -analyse wurde ein Leitbild für Lünen-Süd ent-
wickelt. Dieses setzt sich aus den Unterpunkten »Grün« und »Urban« zusam-
men.

4.1 Leitbild Grün: Landschaftsband mit Schlaufen  

Wie weiter oben beschrieben bildet der »Leezenpatt« bzw. die ehhemalige Ze-
chenbahntrasse bereits eine wichtige Grünraumverbindung zwischen dem See-
park am Datteln-Hamm-Kanal, dem Friedhof Süd und der Halde Victoria III/IV. 
Dieses bestehende Landschaftsband zwischen den nördlichen und westlichen 
Flächen sollte 

• mittels einer im Süden und Osten verlaufenden Schlaufe, die den Südpark 
mit einbezieht, zu einem grünen Rahmen ergänzt werden und 

• mittels weiterer Verbindungen durch den Stadtteil und entlang des Süggel-
bachs zu einem »grünen Netz« komplettiert werden.

 

Abbildung: Leitbild Grün: Landschaftsband (Dunkelgrün) mit Schlaufen (Hell-
grün) 
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4.2 Leitbild Urban: Rückgrat stärken  

Dieses »grüne Netz« wird im besiedelten Bereich durch die öffentlichen, ur-
banen Freiflächen ergänzt. Von der Jägerstraße als urbanes Rückgrat ausgehend 
sollen insbesondere 

• Fuß- und Radwege und

• Straßenräume

aufgewertet und mit den grünen Schlaufen vernetzt werden. Zu diesen urbanen 
Vernetzungslinien gehören aber auch weitere Bausteine wie Plätze, Spiel- und 
Sportflächen und halböffentliche Freiräume des Wohnumfeldes.

Abbildung: Leitbild Urban: Rückgrat stärken
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4.3 Grün und Urban 

Insgesamt entsteht damit das Leitbild eines von der Vernetzung öffentlicher 
Freiräume geprägten Stadtteils. Durch die Aufwertung und Verknüpfung be-
stehender Strukturen und die Entwicklung neuer Freiräume werden die vorhan-
denen Potenziale in Lünen- Süd deutlich gestärkt.

 

Abbildung: Leitbild Urban und Grün
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5. HANDLUNGSFELDER UND EINZELMASSNAHMEN
Aus einer eigenen Konzeption auf Basis der Leitbilder sowie Rückgekoppelt mit 
den Ideen und Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger wurden Hand-
lungsfelder und Einzelmaßnahmen abgeleitet. 

Dieser Katalog wurde mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtver-
waltung  Lünen abgestimmt und zu dem folgenden Entwicklungskonzept zu-
sammengeführt.
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Die Übersichtskarte stellt alle geplanten Einzelmaßnahmen dar. Dabei wird dif-
ferenziert nach: 

• Maßnahmen eines Leitsystemes/der Beschilderung (L), 

• der Aufwertung von Eingangsbereichen (E), 

• der Verbesserung von Wegequerungen (Q), 

• Maßnahmen an Fuß- und Radwegen (FR), 

• Maßnahmen zu Freiräumen, Plätzen, Spiel und Sport (FPS) sowie 

• Maßnahmen an Straßenräumen (SR). 

In den Klammern nach den Stichworten sind die Abkürzungen und Farben der 
Maßnahmenkürzel im Plan aufgeführt. Die Nummerierung an den Maßnahmen 
im Plan dient der besseren Nachvollziehbarkeit der auf den folgenden Seiten 
aufgeführten Maßnahmenbeschreibungen. Elemente der Einzelmaßnahmen 
bestehen aus linearen Strukturen sowie Flächen. 

Die farbliche Differenzierung der verorteten Einzelmaßnahmen dient der Herlei-
tung des konkreten Handlungsbedarfes: 

• grün sowie dunkelbraun sind alle vorhandenen Elemente, an die Maßnah-
men anknüpfen, 

• hellgrün, hellbraun sind bereits im Ausbau befindliche Maßnahmen, 

• Rot auf grün sind Maßnahmen mit Aufwertungsbedarf,

• Ausschließlich rot sind alle Neuentwicklungen.

In der Tabelle auf der folgenden Seite sind alle Maßnahmen mit einem Maß-
nahmentitel und sortiert nach den oben aufgeführten Handlungsfeldern auf-
geführt. Hier wird zudem der Umsetzungshorizont in kurzfristig, mittelfristig 
und langfristig umsetzbare Maßnahmen differenziert. Die Priorisierung erfolgte 
auf Basis der Umsetzbarkeit (bspw. Fl.chenverfügbarkeit) sowie auf Basis des 
Kosten-Nutzens der einzelnen Maßnahmen für den Stadtteil. So wurden bspw. 
sämtliche Maßnahmen im Süden und Osten des Stadtteils zur Entwicklung ei-
ner „Schlaufe“ zwischen Südpark und Preußenhafen der niedrigsten Priorität 
zugeordnet. Die Maßnahmen besitzen zwar einen hohen Kosten-Nutzen für 
den Stadtteil; die Umsetzbarkeit ist jedoch aufgrund aktueller, teilweise auch 
unklarer Planungen (Tunneldurchstich Bahnhof Preußen, Entwicklung BEGFlä-
chen, Preußenhafen, Photovoltaikfreiflächenanlage,…) aktuell nicht absehbar. 
Der hohen Priorität hingegen wurden u.a. Maßnahmen zugeordnet, mit denen 
die Umsetzung einer alltagstauglichen Radwegealternative zur Jägerstraße er-
möglicht wird.

Im Rahmen der an die Tabelle anschließenden Zusammenstellung der Maß-
nahmen sind lediglich die Maßnahmen berücksichtigt, die kurzfristig umsetz-
gesetzt werden sollen. In den Steckbriefen wird auf eine Kostenschätzung ver-
wiesen, die als eigenständiges Dokument mit Verwaltung, Politik und künftig 
auch als Grundlage für mögliche Förderanträge genutzt werden kann. An die 
Aufstellung der Einzelmaßnahmen mit kurzfristiger Priorität schließt sich eine 
stichwortartige Zusammenstellung zu den weiteren Maßnahmen an. 
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Lage potenzieller Fahrradstraßen

Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Umgestaltung und Begrünung der 
Straßenräume Alsenstraße und Spichernstraße sollte geprüft werden, ob in diesen 
beiden Straßenräumen und in der Verbindungsachse Adolf-Damaschke-Straße / 
Eichendorff- und Hoffmannstraße eine Ausweisung als Fahrradstraße aus ver-
kehrstechnischer Sicht möglich ist. Mit dem Leezenpatt / ehem. Zechenbahntrasse 
besteht bereits eine gut ausgebaute Radwegeverbindung im Stadtteil, die um den 
Radwegeausbau „Schwarzer Weg“ parallel zur Jägerstraße ergänzt wird. Die vor-
geschlagenen Fahrradstraßen würden diese Trassen zu einem Netz ergänzen und 
einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Nahmobilität im Stadtteil leisten.
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5.2 Maßnahmen mit mittelfristiger Priorität

Orientierung Verbesserung Wegequerungen an Straßen

Q 2.1 – Verbesserung der Wegequerung an Straßen

Neben den vorgeschlagenen Verbesserungen der Querungsmöglichkeit ehem. 
Zechenbahntrasse / Jägerstraße und ehem. Zechenbahntrasse / Bebelstraße er-
geben sich weitere Stellen, die zu einer Verbesserung der Fuß- und Radwege-
qualität beitragen können (siehe auch Übersichtsplan „Verortung Einzelmaß-
nahmen“, Seite 24):

• Querung Jägerstraße /Bebelstraße
• Querung Bebelstraße am neuen Kreisverkehr
• Querung Derner Straße / Kurler Straße
• Querung Derner Straße /Niersteheide
• Querung Derner Straße / Heinestraße
• Querung Jägerstraße / Am Krähenort
• Querung Jägerstraße / Auf der Leibzucht
• Querung Bahnstraße, Höhe Hausnummer 75
• 
Fuß- und Radwege

FR 1.1 – Neuer Fußweg entlang des Süggelbachs (Abschnitt 2) 

• Beschreibung der Maßnahme siehe S. 35 und folgende unter Maßnahmen 
kurzfristiger Priorität

FR 2.1 – Freiflächenentwicklung und Aufwertung des Fuß- und Radweges zwi-
schen Kanal und Wohnbebauung Sedanstraße

• Entwicklung neuer Freiflächen am Wasser im Zusammenhang mit der neuen 
Wohnbebauung an der Sedanstraße / Saarbrücker Straße

• Vervollständigung der Fuß-/Radwegeverbindung vom Seepark Lünen auf 
der südlichen Kanalseite in Richtung Süggelbach

• Anbindung des neuen Wohnquartiers über drei neue Fußwegeverbin-
dungen

FR 2.2 – Entwicklung einer Multifunktionsfläche am Preußenhafen

• Ausformulierung der südwestlichen Wasserkante zu einer Promenade (ana-
log zur östlichen Seite) 

• Entwicklung einer öffentlichen Freifläche im Übergang zur neuen 
Wohnbebauung

• Berücksichtigung unterschiedlicher Freiraumatmosphä-
ren /-nutzungen am Wasser in der Abfolge vom Seepark, 
über Preußenhafen bis zum Süggelbach (Maßnahme FR 1)  

Freiräume, Plätze, Spiel, Sport

FPS 2.1 – Entwicklung „Kirchencampus“

• Neuordnung der Freiflächen zwischen Alsenstraße, Spichernstraße, Luther-
straße und Jägerstraße. 

• Analyse der Möglichkeiten einer Öffnung der Flächen für die Öffentlichkeit 
• Verbesserung der Zugänglichkeit, Durchwegung
• Erhöhung der Aufenthaltsqualität

FPS 2.2 – Stellplatzgestaltung Rewe / Rossmann

• Überarbeitung des Begrünungskonzeptes der Stellplatzflächen
• Verbesserung der Gestaltqualität
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FPS 2.3 – Entwicklung „Schulcampus Käthe Kollwitz“

• Ausgestaltung eines zentralen Platzbereichs mit Verteilfunktion zu den ein-
zelnen Schulgebäuden (Adolf-Damaschke-Straße / Dammwiese)

• Neuordnung der Freiflächen im Zusammenhang mit dem neuen baulichen 
Nutzungskonzept

• Verbesserung der Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit 
• Verbesserung der Durchwegung insbesondere zur Halde Victoria III / IV

FPS 2.4 – Freiflächenentwicklung um die ehem. Kielhornschule

• Verbesserung der Nutzungsqualität der Freiflächen für Folgenutzer des Ge-
bäudes

• Verbesserung der Gestaltqualität 

Straßenräume

SR 2.1 – Straßenraumgestaltung Adolf-Damaschke-Straße zwischen Jägerstraße 
und Käthe-Kollwitz-Schule

• Verbesserung der Gestalt- und Nutzungsqualität für Fußgänger und 
Radfahrer

SR 2.2 – Straßenraumbegrünung Eichendorffstraße

• Ergänzung der Begrünung des Straßenraums

SR 2.3 – Straßenraumbegrünung Heinestraße /An der Steinhalde

• Ergänzung der Begrünung des Straßenraums

SR 2.4 – Straßenraumgestaltung Lutherstraße

• Verbesserung der Gestalt- und Nutzungsqualität für Fußgänger und 
Radfahrer

SR 2.5 – Wohnumfeld Wattenscheider Siedlung

• Verbesserung der Gestalt- und Nutzungsqualität halböffentlicher Räume

SR 2.6 – „Patt“ durch die Wattenscheider Siedlung

• Verbesserung einer vorhandenen Wegeverbindung für Fußgänger

5.3 Maßnahmen mit langfristiger Priorität

Fuß- und Radwege

FR 3.1 – Neue Wegeführung vom Südpark über den Bullenrod Kamp zur Nier-
steheide (Grüne Schlaufe, Teil 1)

• Aufweitung und Aufwertung des südöstlichen Eingangsbereichs zum Süd-
park von der Derner Straße

• Öffnung der und Wegeführung über die städtische Kleingartenfläche „Lü-
nen-Süd“

• Wegeführung entlang der neuen PV-Anlage bis zur Straße „Niersteheide“
• Langfristig: Anbindung aus der Heinestraße über die Derner Straße bis zur 

PV-Anlage über ein privates Grundstück (derzeit bebaut)
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FR 3.2 – Neue Wegeführung und Freiflächenentwicklung von der Niersteheide 
zur Derner Straße (Grüne Schlaufe, Teil 2)

• Verlängerung der o.g. Maßnahme in Richtung Nordosten bis zur Derner 
Straße

• Freiflächenentwicklung im Bereich des vorhandenen, kleinen Wäldchens
• Erschließung der Fläche über vorhandene Trampelpfade
• Langfristig: Freiflächenentwicklung auf ehemaligem Bahngelände (derzei-

tige gewerbliche Nutzung: Autohandel und -reparatur) ?

FR 3.3 – Neue Wegeführung von der Derner Straße / Kurler Straße zur ehem. 
Zechenbahntrasse (mit Anbindung Preußenbahnhof) (Grüne Schlaufe, Teil 3)

• Verlängerung der o.g. Maßnahme in Richtung Norden von der Unterfüh-
rung Kurler Straße bis zum Leezenpatt

• Freiflächenentwicklung auf städtischen Flächen zwischen Bebelstraße und 
Bahnlinie

• Anbindung des Preußenbahnhofs auf Höhe der Alsenstraße

FR 3.4 – Neue Wegeführung in Verlängerung der Jägerstraße zur ehem- Zechen-
bahntrasse und Preußenhafen

• Integration einer öffentlichen Wegeführung in Verlängerung der Jägerstraße 
bis zum Preußenhafen in das städtebauliche Entwurfskonzept

• Langfristig: Direkte Anbindung an der Jägerstraße über privates Grundstück 
(derzeit bebaut)

Straßenräume

SR 3.1 – Straßenraumgestaltung /-begrünung Bahnstraße

• Verbesserung der Gestalt- und Nutzungsqualität für Fußgänger und Rad-
fahrer

• Ergänzung der Begrünung des Straßenraums

SR 3.2 – Straßenraumbegrünung Derner Straße

• Ergänzung der Begrünung des Straßenraums zwischen Autobahnbrücke 
und Wagnerstraße

SR 3.3 – Straßenraumbegrünung Hoffmannstraße

• Ergänzung der Begrünung des Straßenraums

SR 3.4 – Straßenraumgestaltung Derner Straße 

• Verbesserung der Gestalt- und Nutzungsqualität für Fußgänger und Rad-
fahrer

• Ergänzung der Begrünung des Straßenraums zwischen Unterführung Kurler 
Straße und dem Fupweg zum Gewerbegebiet Derner Straße
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6. AUSBLICK UND WEITERES VORGEHEN
Die Stadt Lünen wurde im Jahr 2014 auf Basis des Integrierten Stadtteilentwick-
lungskonzepts Lünen-Süd aus 2011 bzw. auf Basis der Fortschreibung „Aktives 
Stadtteilzentrum Lünen-Süd – Ein Stadtteil mit Ambitionen“ aus 2014 in das 
Städtebauförderprogramm „Stadtumbau West“ aufgenommen. Dabei lag stets 
auch ein Fokus auf der Qualifizierung des öffentlichen Raumes zur Steigerung 
der Wohnqualität im Stadtteil.

Ursprünglich stand im Rahmen der Förderung unter anderem die Neugestal-
tung des Straßenraumes der Jägerstraße im Fokus des Stadtumbauprozesses. 
Dafür waren Fördermittel eingeplant.Da jedoch erst vor kurzer Zeit die Straßen-
decke erneuert wurde, ist eine generelle Überplanung der Jägerstraße zum ak-
tuellen Zeitpunkt und damit im Rahmen der Förderung nicht mehr vorgesehen. 
Darüber hinaus werden im Zuge des zweiten Bauabschnitts zum Bürgerplatz 
der Bürgersteig und die Bushaltestelle in diesem Bereich der Jägerstraße neu 
gestaltet. Daher hat sich die Verwaltung dafür entschieden, die dafür geplanten 
Fördermittel sinnvoller zunächst in eine stadtteilweite Betrachtung zur Entwick-
lung und Vernetzung des öffentlichen Raums einzusetzen. Die Vorgehensweise 
wurde mit dem Zuwendungsbescheid für das Programmjahr 2017 bestätigt.

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung die Erarbeitung eines fachlich fun-
dierten Masterplans mit dem Schwerpunkt Entwicklung und Vernetzung der 
öffentlichen Räume in Lünen-Süd (kurz: Masterplan „Öffentliche Räume Lünen-
Süd“) an die Planungsgemeinschaft post welters + partner mbB Architekten & 
Stadtplaner sowie brosk landschaftsarchitektur freiraumplanung vergeben. 

Der Masterplan „Öffentliche Räume“ soll der Stadtverwaltung zukünftig als 
Handlungsdirektive für Entwicklungen im öffentlichen Raum von Lünen-Süd 
dienen. So sollen bspw. bei sämtlichen städtischen, aber auch privaten Vorha-
ben die Zielvorstellungen berücksichtigt werden. Der Masterplan zeigt ebenso 
auf, wo die Stadt Lünen sinnvolle Investitionen tätigen kann.

Der Masterplan »Entwicklung und Vernetzung öffentlicher Räume« in Lünen-
Süd  wird dazu (nach abschließender Abstimmung mit der Verwaltung) den 
politischen Gremien der Stadt Lünen zum Beschluss vorgelegt. 

Sofern die Vertreter der politischen Parteien einverstanden sind, soll für mög-
lichst viele der geplanten, in der Priorität als kurzfristig bezeichneten Maßnah-
men des Konzeptes, öffentliche Fördermittel akquiriert werden. Dabei ist zu Prü-
fen, welche Fördertöpfe für welche Maßnahmen in frage kommen. Für einzelne 
Maßnahmen, die im Zuge der Masterplanung erarbeitet wurden, sollen weitere 
Fördermittel bereits in den Programmjahren 2019 und 2020 beantragt werden.



Projekt: Masterplan Lünen-Süd

Handlungsfelder und Einzelmaßnahmen

Arbeitsstand: 29. Oktober 2018

Handlungsfeld 1. Kurzfristig umsetzbare Maßnahmen 2. Mittlefristig umsetzbare Maßnahmen 3. Langfristig umsetzbare Maßnahmen

Orientierung (L / E / Q)

Leitsystem / Freiraumausstattung L 1.1 Integration eines einheitlichen Leit- und Ausstattungssystems

Aufwertung Eingänge E 1.1 Ausbildung von markanten Eingangssituationen zum Südpark

Verbesserung Wegequerungen an Straßen Q 1.1 Q 2.1 Verbesserung der Wegequerungen an Straßen

Q 1.2

Fuß- und Radwege (FR)

FR 1.1 Neuer Fußweg entlang des Süggelbachs (Abschnitt 1) FR 1.1 Neuer Fußweg entlang des Süggelbachs (Abschnitt 2) FR 3.1

FR 1.2 Aufwertung Schottweg als Zugang zum Südpark FR 2.1

FR 1.3 Qualifizierung des sogenannten “Schwarzen Weges” FR 3.2

FR 1.4 Wegeverbindung zum Südpark an der Wohnbaufläche Jägerstraße FR 2.2 Entwicklung einer Multifunktionsfläche am Preußenhafen

FR 3.3

FR 3.4

Freiräume, Plätze, Spiel, Sport (FPS)

FPS 1.1 Neugestaltung Ziethenpark FPS 2.1 Entwicklung „Kirchencampus“

FPS 1.2 Neugestaltung Freiflächen um den Preußenbahnhof FPS 2.2 Stellplatzgestaltung Rewe / Rossmann

FPS 2.3 Entwicklung „Schulcampus Käthe Kollwitz“

FPS 2.4 Freiflächenentwicklung um die ehem. Kielhornschule

FPS 2.5 Neugestaltung Spielplatz Diekenbruch

Straßenräume (SR)

SR 1.1 Straßenraumgestaltung /-begrünung Alsenstraße SR 2.1 SR 3.1 Straßenraumgestaltung /-begrünung Bahnstraße

SR 1.2 Straßenraumgestaltung /-begrünung Spichernstraße

SR 2.2 Straßenraumbegrünung Eichendorffstraße SR 3.2 Straßenraumbegrünung Derner Straße

SR 2.3 Straßenraumbegrünung Heinestraße /An der Steinhalde SR 3.3 Straßenraumbegrünung Hoffmannstraße

SR 2.4 Straßenraumgestaltung Lutherstraße SR 3.4 Straßenraumgestaltung Derner Straße

SR 2.5 Wohnumfeld Wattenscheider Siedlung

SR 2.6 “Patt” durch die Wattenscheider Siedlung

Verbesserung Wegequerung  ehem. Zechenbahntrasse / 

Jägerstraße

Neue Wegeführung von der Derner Straße / Kurler Straße zur 

ehem. Zechenbahntrasse (mit Anbindung Preußenbahnhof) 

Neue Wegeführung und Freiflächenentwicklung von der 

Niersteheide zur Derner Straße  (Grüne Schlaufe, Teil 2)

Neue Wegeführung vom Südpark über den Bullenrod Kamp 

zur Niersteheide (Grüne Schlaufe, Teil 1)

Neue Wegeführung in Verlängerung der Jägerstraße zur 

ehem. Zechenbahntrasse und Preußenhafen

Straßenraumgestaltung Adolf-Damaschke-Straße zwischen 

Jägerstraße und Käthe-Kollwitz-Schule

Verbesserung Wegequerung  ehem. Zechenbahntrasse / 

Bebelstraße

Freiflächenentwicklung und Aufwertung des Fuß- und 

Radweges zwischen Kanal und Wohnbebauung Sedanstraße

brosk landschaftsarchitektur freiraumplanung gareisstrasse 79   45309 essen   tel.: 0201.436 88-0   mail: info@brosk.de Seite 1
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  Stadt  Lünen 

 
V E R W A L T U N G S V O R L A G E    VL-156 /2018  

 

E RS T EL L T   D U R CH  E RS T EL L T   A M  S I T ZU NG S TE IL  

Stadtplanung 19.10.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-

welt 
beschließend 20.11.2018 6/18  

 

 
 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Stadtteilentwicklung Lünen-Süd 
hier: Beschluss zum Jahresprogramm 2019 („Stadtumbau West“) 

 

 
F INA N ZI EL L E   AUS WI R K U NG E N  

Die Haushaltsmittel sind im Entwurf für den Haushalt 2019 und die Finanzplanung bis 2022 

einzuplanen. 

 
INK L US I ON SV E RT R ÄG L I C H K E I T  

Im Rahmen der Stadtteilentwicklung Lünen-Süd werden regelmäßig Beteiligungsformate für 

Bürgerinnen und Bürger sowie für unterschiedlichste Akteure und Institutionen durchge-

führt. Zu nennen ist hier bspw. der Runde Tisch Lünen-Süd, der i.d.R. viermal jährlich statt-

findet und sich an alle Interessierten richtet. 

 

 
BES C HL US SV O RS C HL AG  

a) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt stimmt dem Jahresprogramm 2019 

für das Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd zu und beauftragt die Verwaltung, 

den entsprechenden Städtebauförderantrag („Stadtumbau West“) für das Pro-

grammjahr 2019 zu stellen. 

 

b) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beauftragt die Verwaltung auf Basis 

des Maßnahmenblatts eine Zweckänderung bereits bewilligter Mittel zugunsten eines 

Konzepts für den Campus Lünen-Süd bei der Bezirksregierung Arnsberg zu beantra-

gen. 

 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 
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SAC HD A RS T EL LU NG  

Grundlage der Förderung 

Das Bund-Länder-Programm „Stadtumbau West“ unterstützt Städte, die mit den Folgen des 

wirtschaftlichen und demographischen Strukturwandels zu kämpfen haben. Das Städte-

bauförderprogramm soll die Städte unterstützen, sich frühzeitig auf die notwendigen An-

passungsprozesse einzustellen. Ziel ist die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Struktu-

ren auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten. Die Vermeidung dro-

hender oder die Behebung bestehender städtebaulicher Funktionsverluste stehen dabei im 

Mittelpunkt der Konzepte und ihrer Umsetzung auf kommunaler Ebene. 

 

Seit der ersten Antragsstellung im Herbst 2011 ist das Projekt „Stadtteilentwicklung Lünen-

Süd“ kontinuierlich weiterentwickelt worden. Verschiedene Akteure haben vor Ort aktiv an 

der Erarbeitung und Weiterentwicklung eines integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes 

(InSEK) mitgearbeitet. Nach politischer Beratung wurde der Entwurf des InSEK Lünen-Süd am 

27.09.2012 im Rat der Stadt beschlossen. Auf dieser Grundlage sind bereits Grundstücksan-

käufe im Rahmen des Liegenschaftsmanagements der Stadt Lünen getätigt worden. Zudem 

wurde im April 2014 eine ergänzende Konzeptstudie erarbeitet, in der die wesentlichen 

Entwicklungen der letzten Jahre zusammengefasst wurden und die als ergänzender Baustein 

zu verstehen ist. 

 

Die Stadt Lünen ist mit dem Stadtteil Lünen-Süd 2014 dann erstmals in das Bund-Länder-

Programm „Stadtumbau West“ aufgenommen worden. Dem Förderantrag lagen sowohl das 

InSEK als auch die Konzeptstudie aus 2014 zugrunde. Diese Dokumente identifizieren die 

Stärken des Stadtteils und nutzen diese als Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Zu-

kunftsperspektiven und Entwicklungsimpulse. Dabei wurden Handlungsfelder und Maß-

nahmenpakete entwickelt und mit einer vor Ort abgestimmten Prioritätensetzung versehen, 

die einen Fahrplan für ein strukturiertes und integriertes Vorgehen darstellen, um die Ent-

wicklung in Lünen-Süd zu stabilisieren und ihr neue Schubkraft zu geben. Die Verknüpfung 

öffentlicher Investitionen mit privatem Engagement spielt für die Aussicht auf Erfolg eine 

wichtige Rolle. 

 

Der im Anhang beigefügten Tabelle können die einzelnen Maßnahmen mit entsprechenden 

Entwicklungszeiträumen entnommen werden. Dementsprechend werden nur die für das 

Programmjahr notwendigen finanziellen Mittel beantragt und entsprechend im städtischen 

Haushalt eingeplant. 

 

Ziel ist es, dass die durch die Städtebauförderung gesetzten Impulse entlang der Jägerstraße 

eine Strahlkraft über den gesamten Stadtteil entfalten und Private wie auch Investoren das 

Vertrauen in den Stadtteil Lünen-Süd zurückgewinnen. Dieses Ziel gliedert sich im Detail in 

eine funktionale und eine bauliche Ebene und umfasst das Thema Partizipation in der Stadt-

teilentwicklung, Ganz wesentlich sind die angestrebte Sicherung und der Ausbau des Zent-

rums von Lünen-Süd als multifunktionale Mitte. Themen wie Wohnen, Arbeit, Wirtschaft, 

Handel, Kultur, Bildung, Soziales und Freizeit gilt es bei der Entwicklung in den Fokus zu 

nehmen und eng miteinander zu verknüpfen. 

 

Die Abgrenzung des Programmgebiets umfasst den gesamten Stadtteil Lünen-Süd. Der Fokus 

für die weitere Bearbeitung liegt darauf, in diesem Bereich einzelne, für die Stadtteilent-

wicklung prioritäre Projekte herauszuarbeiten, beispielsweise die Realisierung des „Bürger-

platzes“, der direkte Anschluss an den Bahnhof Preußen, die Stützung und Aufwertung der 

Jägerstraße sowie die energetische Sanierung und der barrierefreie Umbau der Käthe-

Kollwitz-Gesamtschule. Durch die Festlegung des Gebiets über den gesamten Stadtteil soll 

jedoch die Möglichkeit offen gehalten werden, im weiteren Prozess auch neue Projekte 

und/oder Maßnahmen, die unter anderem durch den „Runden Tisch Lünen-Süd“ erarbeitet 
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und initiiert werden, zu entwickeln und in die Förderung einbringen zu können. So entwi-

ckelte sich bspw. auch aus dem Stadtteil heraus das neue Projekt des „Campus Lünen-Süd“, 

das jedoch durch Zweckänderung bereits bewilligter Mittel aus dem Programmjahr 2016 nun 

mit einer Konzeptphase in 2019 initiiert werden soll (s. Erläuterung S. 4). 

 

Das Jahresprogramm ist die Grundlage für den jährlich zu stellenden Antrag auf Städtebau-

fördermittel des jeweils nächsten Programmjahres – hier für das Programmjahr 2019. 

 

Der Beschluss zum Jahresprogramm ersetzt nicht die einzelnen Beschlüsse zu den jeweiligen 

Projekten und Maßnahmen, die notwendigerweise in den jeweiligen Fachausschüssen zu 

fassen sind. Lediglich die Pauschalen (beispielsweise Verfügungsfonds), über die ein Verga-

begremium, bestehend aus Vertretern der Stadt Lünen, dem Stadtteilmanagement Lünen-

Süd sowie Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtteil entscheidet, bedürfen keiner weiteren 

Beschlussfassung in einem Fachausschuss. 

 

Die Förderanträge, in denen kommunale Mittel gebunden werden, werden grundsätzlich 

von der Stadt gestellt und von den entsprechenden Fachausschüssen vorher autorisiert. 

 

 
Jahresprogramm 2019 – Stadtumbau West 

Für das Gesamtprojekt Lünen-Süd gibt es im „Stadtumbau West“ einen Finanzrahmen zu-

wendungsfähiger Ausgaben in Höhe von 9.806.500 Euro. Diese werden seit 2014 von der 

Verwaltung in den jährlichen Förderanträgen entsprechend der Planung der Einzelmaßnah-

men beantragt. Die beigefügte Liste „Stadtteilentwicklung Lünen-Süd – Übersicht der ge-

planten Projekte“ gibt die Ansätze der Einzelmaßnahmen, geordnet nach Jahren, wieder. 

Ebenso enthält die Liste den Vorschlag der Verwaltung zur Fortschreibung für das Jahr 2019 

(Jahresprogramm 2019; fett dargestellt). 

 

Das Jahresprogramm enthält im Speziellen die im Folgenden beschriebene Maßnahme 

 

Maßnahmen im öffentlichen Raum – Neugestaltung der Eingänge am Südpark… 

Wie in der Verwaltungsvorlage VL-155/2018 dargestellt, hat die Verwaltung seit März einen 

Masterplan zum Thema „Entwicklung und Vernetzung der öffentlichen Räume in Lünen-

Süd“ von einer externen Bürogemeinschaft aus Stadtplanern und Landschaftsarchitekten 

erarbeiten lassen. Dieser Masterplan dient als Leitlinie für die Entwicklung des öffentlichen 

Raumes in Lünen-Süd, soll jedoch auch der Vorbereitung weiterer investiver Maßnahmen 

dienen. Innerhalb des oben dargestellten Finanzrahmens stehen der Stadt Lünen noch 

490.000 Euro für investive Maßnahmen zur Verfügung. Die Beantragung der Mittel soll für 

die Programmjahre 2019 und 2020 erfolgen. 

 

Im Masterplan hat die Verwaltung gemeinsam mit den Büros ca. 35 Maßnahmenideen erar-

beitet und priorisiert. Aus der höchsten Prioritätsstufe, die 12 Maßnahmen beinhaltet, wur-

den vier Maßnahmen ausgewählt, die sich aufgrund ihres hohen Kosten-Nutzen-

Verhältnisses sowie der Kostenschätzungen besonders für eine Umsetzung innerhalb der 

Städtebauförderung eignen. Eine der Maßnahmen ist die „Neugestaltung des Ziethenparks“ 

(nördlich des Bürgerplatzes) in Lünen-Süd. Gemäß Beschluss zur Verwaltungsvorlage VL-

120/2018 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 11.09.2018 wird die Maßnahme 

als „On-Top-Maßnahme“ aktuell antragsreif für den Antrag zum Städtebauförderprogramm 

„Zukunft Stadtgrün“ vorbereitet. Der Ziethenpark belastet demnach nicht das Finanzvolu-

men von 490.000 Euro. 

 

Für das Programmjahr 2019 soll nun zunächst mit zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 

80.000 Euro (64.000 Euro Förderung) die „Neugestaltung der Eingänge am Südpark“ ange-
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gangen werden. Der Südpark wurde 1923 als Erholungspark für die Bergleute der Zeche 

Gneisenau angelegt. Noch heute beruht seine hohe Attraktivität unter anderem auf der 

großen Pflanzenvielfalt, die sich im Laufe der jüngeren Geschichte durch die Initiative der 

Südparkfreunde immer weiter entwickelt hat. Der Gutachter erkennt jedoch einen Nachhol-

bedarf bei den teilweise sehr versteckten und unattraktiven Eingangsbereichen zum 

Südpark. Diese sollen nun, in Ergänzung mit kleineren Wegebaumaßnahmen, mit neuen, 

farblich prägnanten Pflanzenbändern gestaltet werden. Die Maßnahme wird aktuell an-

tragsreif vorbereitet. Die beiden weiteren Maßnahmen, „Wegequerung ehem. Zechen-

bahntrasse / Jägerstraße“ und „Qualifizierung des Schwarzen Wegs“ werden in 2019 an-

tragsreif für das Programmjahr 2020 vorbereitet. 

 

 

Der Programmvorschlag für 2019 für das Städtebauförderprogramm „Stadtumbau West“ 

schließt daher mit folgenden Summen ab: 

 

Zuwendungsfähige Gesamtkosten 9.806.500,00 Euro 

davon 2014 425.000,00 Euro 

davon 2015 350.000,00 Euro 

davon 2016 645.000,00 Euro 

davon 2017 5.972.500,00 Euro 

davon 2018 325.000,00 Euro 
davon 2019 80.000,00 Euro 

davon 2020 ff. 2.009.000,00 Euro 

 

 
Konzeptphase Campus Lünen-Süd 

Im vergangenen Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat die Verwaltung über die 

Projektidee des „Campus Lünen-Süd“ (Mitteilungsvorlage MI-142/2018) informiert. Dort 

wurde auch angekündigt, möglichst kurzfristig eine Konzeptphase zu initiieren, die auf-

grund der Komplexität von einem externen Fachbüro sowie einer dezernatsübergreifenden 

Arbeitsgruppe begleitet wird. Nach ersten Einschätzungen wird eine solche extern begleitete 

Konzeptphase, die letztendlich zu einem Konzept mit u.a. Maßnahmenvorschlägen führen 

soll, ca. 1-2 Jahre dauern und ca. 50.000 Euro kosten.  

 

Laut Aussage der Bezirksregierung ist eine solche Konzeptphase auch im Rahmen der Städ-

tebauförderung förderfähig, sofern sich die Maßnahme in das InSEK integrieren lässt. Die 

Maßnahme verfolgt eindeutig die Ziele des Konzepts und wird dem Handlungsfeld „Stadt-

teilkultur Miteinander“ zugeordnet. Ein entsprechendes Maßnahmenblatt wurde erarbeitet 

und liegt der Vorlage als Anlage bei. 

 

Die Verwaltung hat im Zuwendungsbescheid aus dem Jahr 2016 Mittel („städtebauliche Be-

ratung“) identifiziert, für die es aktuell keine Verwendung gibt. Aus diesem Grund beabsich-

tigt die Verwaltung für die bewilligten Mittel eine Zweckänderung bei der Bezirksregierung 

zu beantragen. 

 



Stadtteilentwicklung Lünen-Süd - Übersicht der geplanten Projekte 24.10.2018

Grundlage: Förderantrag Stadtteilentwicklung Lünen-Süd (Stadtumbau West)

Übersicht der Gesamtkosten

voraussichtliche Lauzeit der Einzelmaßnahme

Durchführungsjahr(e) einer abgeschlossenen Einzelmaßnahme

Projekte
ZWB 2014 /

Jahr 2014

 ZWB 2015 /

Jahr 2015

 ZWB 2016 /

Jahr 2016

 ZWB 2017 / 

Jahr 2017

 ZWB 2018 /

Jahr 2018

ZWB 2019 /

Jahr 2019

 ZWB 2020 /

Jahre 2020 ff. Summe

A1 Stadtteilmanagement            30.000,00 €          186.162,14 €            60.000,00 € 276.162,14 €      
Verlängerung bis Ende 2019 nach 

Erhalt des ZWB

A1.1 Öffentlichkeitsarbeit              5.000,00 €              7.500,00 €              5.000,00 €              2.500,00 € 20.000,00 €        laufend

A1.2 städtebauliche Beratung
Zweckänderung von 50.000 € für     SM 

9 soll beantragt werden

A2.1
Verfügungsfonds "Bürger" = 

Aktionsfonds
             5.000,00 €            15.000,00 €            15.000,00 € 35.000,00 €        laufend

A2.2
Verfügungsfonds 

"Standortgemeinschaften"
           12.500,00 €            12.500,00 €            12.500,00 € 37.500,00 €        laufend

M3 Quartiersarchitekt            30.000,00 € 30.000,00 €        Verlängerung bis Ende 2019 geplant

M3.1 Haus- und Hofflächenprogramm            50.000,00 €            50.000,00 €            50.000,00 € 150.000,00 €      laufend

M3.2
Werkstattverfahren "Bürgerplatz" 

(abgeschlossen)
           30.206,72 € 30.206,72 €        abgeschlossen

M3.3 Masterplan "Öffentliche Räume"            33.500,00 € 33.500,00 €        abgeschlossen

M3.3 Qualifizierung öffentlicher Räume        80.000,00 €          410.000,00 € 490.000,00 €      Vorplanungen ausstehend

M3.4 Bürgerplatz Lünen-Süd          341.957,06 € 200.000,00 €        170.000,00 €        711.957,06 €      
Gehweg und Buskap Jägerstr. ab 

Oktober 2018

M3.5 Modernisierung und Instandsetzung 26.500,00 €          30.000,00 €          56.500,00 €        ausstehend

SM4
Konzeptstudie Käthe-Kollwitz-

Gesamtschule 
           68.837,86 € 68.837,86 €        abgeschlossen

SM4.1
Energetische Sanierung der 

Käthe-Kollwitz-Gesamtschule *
      5.845.000,00 € 5.845.000,00 €   

aktuell Ausschreibung der 

Planungsleistungen durch ZGL 

SM4.2
Schulhofgestaltung / Musikinsel                               

Käthe-Kollwitz-Gesamtschule
         714.000,00 € 714.000,00 €      Vorplanungen ausstehend

SM4.3 Projekt "Schule vor Ort"

SM5
Studie "Nutzungsperspektiven ehem. 

Schulstandorte in Lünen-Süd" 
           45.000,00 € 45.000,00 €        abgeschlossen

SM 9 "Campus Lünen-Süd" 50.000,00 €          50.000,00 €        
Zweckänderung von 50.000 € von A 1.2 

soll beantragt werden

SM5.1 Gemeinschaftseinrichtung

EF7.2
Preußenbahnhof: Durchgang nach 

Westen
90.000,00 €          90.000,00 €        ausstehend

EF7.3 Preußenbahnhof: Westzugang 245.000,00 €        245.000,00 €      ausstehend

EF8 Multifunktionsfläche Preußenhafen          100.000,00 € 550.000,00 €        650.000,00 €      ausstehend

9.
Fortschreibung Handlungskonzept /

 1. Ideenwerkstatt (abgeschlossen)
           17.836,22 € 17.836,22 €        abgeschlossen

S Projekte zur Flüchtlingsintegration

S1
1. Begegnungsplatz an der ehem. 

Kielhornschule
75.000,00 €          75.000,00 €        ausstehend

S2 2. Quartiersmanager 135.000,00 €        135.000,00 €      
Verlängerung bis Ende September 

2019

Gesamtsumme Förderantrag 425.000,00 €         350.000,00 €        645.000,00 €        5.972.500,00 €     325.000,00 €        80.000,00 €          2.009.000,00 €     9.806.500,00 €   

Fördersumme 340.000,00 €         280.000,00 €                516.000,00 €                4.778.000,00 €             260.000,00 €                64.000,00 €                  1.607.200,00 €             7.845.200,00 €           

Der Vorschlag für das Jahresprogramm 2019 ist in fett dargestellt bisher bewilligt: 7.392.500,00 €      (für Programmjahr 2018 ist die Bewilligung noch ausstehend)

* eingeplant im Wirtschaftsplan von ZGL

ZWB = Zuwendungsbescheid

Mittel sind im Haushalt 2019 ff. dargestellt                                                                                                                                               



Maßnahmenblatt zur Ergänzung der Konzeptstudie „Aktives Stadtteilzentrum Lünen-

Süd – Ein Stadtteil mit Ambitionen“ aus dem Jahr 2014 

 

 

 

Maßnahme (Nr.) Initiierung des „Campus Lünen-Süd“ (Arbeitstitel) (SM 9) 

Problemstellung In Lünen-Süd gibt es ein erhebliches Defizit an Freizeitangeboten und 

Treffmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Ebenso wird der Bedarf 

erkannt, bestehende Beratungs- und Unterstützungsangebote, Kultur- und 

Freizeitangebote sowie die Ehrenamts- und Vereinsarbeit zu bündeln und zu 
vernetzen. 

Ziel Entwicklung und Verfestigung eines Netzwerks (Arbeitstitel „Campus Lünen-

Süd“) zur intensiven, bedarfsgerechten und abgestimmten Nutzung 

vorhandener (und teilweise modernisierter) Infrastrukturen in Lünen-Süd 

Beschreibung Es gibt bereits eine Reihe von Projekten, die auf die dargelegten sozialen 
Handlungsbedarfe abzielen. Allen voran die energetische Sanierung und der 

barrierefreie Umbau des Hauptgebäudes der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule 

(SM 4.1), welches dann auch für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht werden 

muss. Bspw. werden die Angebote der VHS Lünen vom Oberstufengebäude in 
das Hauptgebäude verlagert. Ebenso soll der Schulhof neu gestaltet und eine 

Musikinsel (SM 4.2)  errichtet werden, die ebenfalls für öffentliche Nutzungen 

zur Verfügung stehen sollen. 

Auch die Machbarkeitsstudie über Nutzungsperspektiven der ehem. 

Schulstandorte in Lünen-Süd (SM 5) zielt möglicherweise auf die dargelegten 

sozialen Handlungsbedarfe ab. Es wurden im Zuge der Studienerstellung 

Sondierungsgespräche mit unterschiedlichen Akteuren aus dem Sozial- und 
Bildungsbereich geführt (bspw. Multikulturelles Forum, Diakonie, AWO, 

Caritas), die ggf. an der Umsetzung bspw. eines soziokulturellen Zentrums, 

altersgerechter Wohnformen oder weiterer Nutzungen interessiert sein 

könnten. 

Von zentraler Bedeutung ist aktuell die Einrichtung einer „Haltestelle“ in der 

Jägerstraße, die insbesondere dem Defizit an Angeboten für Kinder und 

Jugendliche im Stadtteil entgegen wirken soll. 

Aus der beigefügten Karte wird deutlich, dass es vor allem im Zentrum und im 
Westen von Lünen-Süd einen Schwerpunkt (zukünftig) nutzbarer 

Infrastrukturen gibt. Der „Campus Lünen-Süd“ soll über den 

Einzelmaßnahmen und -nutzungen stehen und eine koordinierende Funktion 
übernehmen, um die vorhandenen (modernisierten) Infrastrukturen 

effizienter zu nutzen. Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule ist aufgrund seiner 

Lage am Rande des Stadtteils sowie der geringen Anzahl an Schülern aus 

Lünen-Süd (ca. 15 %) für einen Großteil sozialer Beratungs- und 
Unterstützungsangebote (zumindest stadtteilbezogen) bspw. eher nicht 

geeignet. Gleichzeitig bieten die neue „Haltestelle“ und ggf. einer der beiden 

ehem. Schulstandorte (ehem. Overbergschule oder ehem. Pestalozzischule) in 

zentraler Lage großes Potenzial für solche Nutzungen. Das soll jedoch nicht 
bedeuten, dass am Standort der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule keine Angebote 

geschaffen oder gebündelt werden sollen. Bspw. könnten auch Angebote im 

Zentrum, wie die „Haltestelle“, die Infrastrukturen an der Käthe-Kollwitz-

Gesamtschule nutzen.  

Wichtig wird zunächst einmal sein, die Bedarfe im Stadtteil sowie die Wünsche 

der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule zu ermitteln und den räumlichen 

Angeboten, die ebenfalls ermittelt werden müssen, gegenüberzustellen und 
eine Art Nutzungskonzeption oder Strategie zu erarbeiten. Ein solches 

Konzept bzw. eine solche Strategie für die Umsetzung des „Campus Lünen-

Süd“ müsste in einem ersten Schritt erarbeitet werden.  

Querverweis Leerstandsmanagement (A 1.2), Bürgerplatz Lünen-Süd (M 3.4); Käthe-

Kollwitz-Gesamtschule (SM 4), Machbarkeitsstudie „ehem. Schulstandorte“ 
(SM 5) 

Akteure Stadt Lünen, Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, sonstige Vereine und Institutionen 

Umsetzungs-
zeitraum 

2019 

Priorität A 

Interventionsraum 

A    M    SM    ES    EF 
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BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Stadtteilentwicklung Lünen-Süd 
hier: Beschluss zur Umsetzungsphase des energetischen Quartierskonzepts 

 

 
F INA N ZI EL L E   AUS WI R K U NG E N  

Das integrierte energetische Quartierskonzept soll Grundlage für die Beantragung von För-

dermitteln für ein Sanierungsmanagement im KfW-Förderprogramm 432 „energetische 

Stadtsanierung“ sein. Dafür werden Kosten in Höhe von 50.000 Euro pro Jahr für zunächst 

drei Jahre veranschlagt. Die Mittel sind für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 bereitzustellen. 

Der Zuschuss aus dem Förderprogramm beträgt 65 % (32.500 Euro). 35 % verbleiben somit 

als Eigenanteil bei der Kommune. 

 

Für die Umsetzung einer kommunalen Förderrichtlinie sind im Haushalt für das Jahr 2019 

Mittel in Höhe von 20.000 Euro einzustellen. Eine Förderung besteht nicht. 

 
INK L US I ON SV E RT R ÄG L I C H K E I T  

Im Zuge der Konzepterstellung wurden zwei Projekttische mit Fachleuten und Interessierten 

durchgeführt. Darüber hinaus wurden Akteursgespräche, u.a. mit Wohnungsbauunterneh-

men, geführt. 

 

 
BES C HL US SV O RS C HL AG  

a) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt das Integrierte energeti-

sche Quartierskonzept als Leitlinie der energetischen Quartiersentwicklung von Lü-

nen-Süd. Bei Vorhaben und Planungen sind die Ziele des Konzepts zu berücksichtigen. 

 

b) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beauftragt die Verwaltung einen 

Förderantrag für ein Sanierungsmanagement bei der KfW-Bank im Förderprogramm 

432 (energetische Stadtsanierung) zu stellen. Die entsprechenden Mittel sind in den 

Haushaltsjahren 2019-2021 einzustellen. 

 

c) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beauftragt die Verwaltung zu über-

prüfen, ob Lünen-Süd zusätzlich als Sanierungsgebiet gem. § 142 Abs. 1 BauGB im 

vereinfachten Verfahren gem. § 142 Abs. 4 BauGB rechtssicher beschlossen werden 

kann. 
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d) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beauftragt die Verwaltung einen 

kommunalen Fördertopf (ohne Förderung) für energetische Sanierungsmaßnahmen 

in Lünen-Süd einzurichten. Die Verwaltung erarbeitet eine entsprechende Richtlinie, 

die vom Ausschuss zu beschließen ist. Für das Jahr 2019 sind Mittel in Höhe von 20.000 

Euro in den Haushalt einzustellen. Zur weiteren Fortführung ist Ende 2019 ein weite-

rer Beschluss erforderlich. 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 
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SAC HD A RS T EL LU NG  

AN L A S S  
Die Stadt Lünen hat für den Stadtteil Lünen-Süd im Jahr 2011 ein Integriertes Stadtteilent-

wicklungskonzept aufgestellt. Im Jahr 2014 wurde dieses durch die Konzeptstudie „Aktives 

Stadtteilzentrum Lünen-Süd – Ein Stadtteil mit Ambitionen“ aktualisiert und ergänzt. Auf 

dieser Basis wurde das Programmgebiet Lünen-Süd dann in das Städtebauförderprogramm 

„Stadtumbau West“ aufgenommen. Mit Unterstützung der Städtebauförderung werden seit 

2014 diverse Einzelmaßnahmen, darunter der Bau des neuen Bürgerplatzes oder das Haus- 

und Hofflächenprogramm, umgesetzt. Ziel ist es, dass die durch die Städtebauförderung ge-

setzten Impulse eine Strahlkraft über den gesamten Stadtteil entfalten und Privaten wie 

auch Investoren das Vertrauen in den Stadtteil zurückzugeben. Dieses Ziel gliedert sich in 

eine funktionale und eine bauliche Ebene und wird ergänzt um das Thema Partizipation in 

der Stadtteilentwicklung. Ganz wesentlich sind die angestrebte Sicherung und der Ausbau 

des Stadtteilzentrums als multifunktionale Mitte. Themen wie Wohnen, Arbeit, Wirtschaft, 

Handel, Kultur, Bildung, Soziales und Freizeit gilt es bei der Entwicklung in den Fokus zu 

nehmen und eng miteinander zu verknüpfen. Mit Blick auf das baukulturelle Erbe des Stadt-

teils müssen Erneuerungsprozesse Rücksicht auf die kleinteiligen historischen Strukturen 

nehmen, um diese wichtigen Anknüpfungspunkte der Stadtteilidentität zu bewahren. Neue 

Stadtbausteine gilt es behutsam in die bestehenden Strukturen zu integrieren, um damit den 

heutigen Anforderungen an zukunftsfähige Stadtquartiere gerecht zu werden. 

 

Keine Maßnahme der Städtebauförderung, aber gleichwohl Teil der Konzeptstudie und da-

mit Teil der Stadtteilentwicklung ist die Maßnahme der „Energetischen Quartierserneue-

rung“. Die Maßnahme verfolgt das Ziel, den Gebäudebestand in Lünen-Süd energetisch zu 

ertüchtigen. Ein großer Teil der Gebäudesubstanz im Stadtteil befindet sich nämlich unter 

energetischen Gesichtspunkten in einem schlechten Zustand. Eigentümer sollen bei der Sa-

nierung ihrer Bestandsimmobilien Hilfestellungen bekommen. Geplant war die Umsetzung 

immer schon mit dem KfW-Förderprogramm 432 (energetische Stadtsanierung). Die KfW-

Bank bezuschusst dabei im Programmteil A die Kosten für die Erstellung eines integrierten 

Konzepts auf Quartiersebene und im Programmteil B die Kosten für einen Sanierungsmana-

ger, der die Planung sowie die Realisierung der in den Konzepten vorgesehenen Maßnah-

men begleitet und koordiniert. Die Erstellung eines Konzepts ist Fördervoraussetzung für 

Programmteil B. 

 

Im Jahr 2016 hatte die Stadt Lünen dann die Möglichkeit am InnovationCity roll out teilzu-

nehmen. Das Projekt verfolgt das Ziel, die in der Modellstadt Bottrop1 gesammelten Erfah-

rungen und Erkenntnisse zum klimagerechten Stadtumbau in die Metropole Ruhr hineinzu-

tragen. Dabei werden/wurden für insgesamt 20 Quartiere, darunter eben auch Lünen-Süd, 

integrierte Konzepte nach dem Bottroper Vorbild erstellt. Diese Konzepte entsprechen den 

Konzepten des KfW-Förderprogramms 432, Programmteil A, und können daher als Grundla-

ge für die Beantragung von Fördermitteln nach dem Programmteil B genutzt werden. Für 

Lünen-Süd wurde so bis Sommer 2018 ein individuelles Konzept von externen Gutachtern 

kostenfrei erarbeitet. Dieses enthält verschiedene Bausteine, die für eine Umsetzung von 

Klimaschutzmaßnahmen notwendig sind. Im ersten Schritt wurde die Ausgangssituation des 

Quartiers analysiert, auf deren Basis ein energetisches Sanierungskonzept und ein Energie-

versorgungskonzept erstellt. Gleichzeit wurden Beteiligungsformate durchgeführt, um bspw. 

Anwohner, Eigentümer und Unternehmen in den Prozess der Konzepterstellung einzubezie-

hen und darüber zu informieren. 

 
                                                
1 Seit 2010 trägt die Stadt Bottrop den Titel InnovationCity Ruhr und ist Modellstadt für den klimagerechten Stadtumbau. Das 

vom Initiativkreis Ruhr ins Leben gerufene Projekt hat zum Ziel, in einem ausgewählten Pilotgebiet die CO2-Emissionen zu 

reduzieren und die Lebensqualität zu erhöhen. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet die energetische Modernisierung von 

Wohngebäuden. 
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E R G E B N I S S E  U N D  Z I E L E  D E S  KO N Z E P T S  
Das Integrierte energetische Quartierskonzept liegt seit wenigen Wochen in einer Langfas-

sung und einer Kurzfassung vor (s. Anlagen). Die Langfassung kann aus Datenschutzgründen 

nicht der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Folgend werden kurz die 

wesentlichen Ergebnisse des Konzepts wiedergegeben. Die detaillierten Ergebnisse können 

dem beigefügten Konzept entnommen werden. 

 

Zunächst wurde als Grundlage des Integrierten Energetischen Quartierskonzepts eine Quar-

tiersanalyse durchgeführt, die ihren Fokus auf sechs Themenfelder legt (soziokulturelle, öko-

logische, ökonomischem, funktionale, technische und Planungsqualität). Aus den Analysen 

der einzelnen Themenfelder wurden im Ergebnis dann fördernde und fordernde Entwick-

lungsfaktoren abgeleitet und miteinander in Beziehung gesetzt, um daraus für das Quartier 

entstehende Hemmnisse und Entwicklungspotenziale abzuschätzen. Beispielsweise gibt es in 

Lünen-Süd Bereiche, vor allem im nördlichen Teil, mit niedriger Kaufkraft (fordernder Fak-

tor). Für diese Bereiche sind daher angepasste Sanierungs- und Beratungskonzepte erforder-

lich, die sich ggf. nicht unbedingt auf umfassende Sanierungsmaßnahmen beziehen, sondern 

ggf. auf kleinere Sanierungsmaßnahmen oder sogar verhaltensändernde Maßnahmen 

(Stichwort Energiesparen). Ebenso werden Bereiche identifiziert, die aufgrund der Alters-

struktur, bspw. 50- bis 65-Jährige (fördernder Faktor), auf erhöhte Kaufkraft und damit auf 

„Sanierungsinteressierte“ hinweisen. Auch die Entwicklung der Freiflächenphotovoltaik-

Anlage „Niersteheide“ in Lünen-Süd oder Maßnahmen im öffentlichen Raum können als 

fördernder Faktoren Eigentümer dazu bewegen, in ihre Immobilien zu investieren. 

 

Der Gutachter hat auf dieser Basis versucht ein realistisches Szenario zur Reduktion des 

Energieverbrauchs und der Treibhausgas-Emissionen bis 2023 zu erarbeiten (s. nachstehende 

Tabelle). Dahingehend können in den nächsten 5 Jahren 5,9 % Endenergie, 6,5 % Primär-

energie und 7,3 % Treibhausgasemissionen eingespart werden. Dieses Ergebnis bezieht sich 

ausschließlich auf das, was im Einflussbereich eines möglichen Sanierungsmanagements 

liegt. D.h. zu erwartende Verbesserung des Emissionsfaktors für den Netzbezug von Strom 

(aufgrund des bundesweit stetig voranschreitenden Ausbaus der Erneuerbaren Energien) 

oder die Bevölkerungsentwicklung, werden hierbei nicht berücksichtigt. 

 
Sanierung des Wohngebäudebestands  die jährliche Sanierungsrate im Wohngebäudebestand kann auf 

3 % gesteigert werden 

Energieeffizienz im Bereich Nicht-
wohnen 

 5 % des maximalen Einsparpotenzials (Strom / Wärme) werden 

gehoben 

Effizienzpotenziale durch Heizungs-

modernisierung (Heizöl und Erdgas) 

 Heizungen (Heizöl und Erdgas), die älter als 20 Jahre sind, wer-

den auf moderne Brennwerttechnik umgestellt. Zudem werden 30 

Wohngebäude (20 Einfamilien- und Reihenhäuser sowie 10 Mehr-

familienhäuser) an das flächendeckend vorhandene Erdgasnetz 

angeschlossen 

Nutzung von Photovoltaik  es werden 20 neue Photovoltaikanlagen mittlerer Größe (jeweils 

ca. 4 kWp) installiert 

Nutzung von Solarthermie  es werden 5 Solarthermieanlagen zur Warmwasserbereitstellung 

(und Heizungsunterstützung in Kombination mit einem Erdgas-

Brennwertkessel) errichtet 

Nutzung von Umweltwärme  10 Wohngebäude (Einfamilien- und Reihenhäuser) werden auf 

Wärmepumpen umgestellt 

Nutzung von Biomasse  20 Wohngebäude (Einfamilien- und Reihenhäuser) werden 

(teilweise) auf Biomasse umgestellt, insbesondere als Ersatz für die 

nichtleitungsgebundenen Energieträger Kohle und Heizöl 

Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung 

(KWK) 

 es werden 5 Mikro-Blockheizkraftwerke (bis 10 kW) und 2 

Kleinst-Blockheizkraftwerke (bis 30 kW) errichtet 

Stromeinsparung in privaten Haushal-
ten 

 7,5 % Stromeinsparung können erreicht werden. 

Tabelle: Annahmen für ein realistisch erreichbares Szenario bis 2023 (s. Kurzfassung S. 10) 
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Zuletzt wurden auch Handlungsfelder und ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. Der Maß-

nahmenkatalog soll in einer geplanten Umsetzungsphase als Leitfaden dienen. Dieser soll 

dazu beitragen – durch Struktur und Priorisierung – die einzelnen Maßnahmen zielgerichtet 

und entsprechend des Integrierten Energetischen Quartierskonzepts zu realisieren. Eine zu-

sätzliche Umsetzungskonzeption (Aktivierungsmaßnahmen) gibt bspw. einem Sanierungs-

management Hinweise und Empfehlungen, wie das Projekt erfolgreich ausgeführt werden 

kann. Darin enthalten sind sowohl organisatorische Rahmenbedingungen als auch aktivie-

rungsrelevante Vorschläge zum Vorgehen. 

 

U M S E T Z U N G S P H A S E  D E S  KO N Z E P T S  
Für die Umsetzungsphase des Konzepts hat sich die Stadtverwaltung folgende Herange-

hensweise überlegt. 

 
1.  E I N R I C H TUN G E IN ES  SA NI E RU NG SM A NA G EM EN TS  

Die Verwaltung sieht vor, das Integrierte Energetische Quartierskonzept für die Beantragung 

von Fördermitteln nach dem KfW-Förderprogramm 432 (energetische Stadtsanierung) für 

ein Sanierungsmanagement zu nutzen. D.h. die Verwaltung wird zeitnah einen entspre-

chenden Antrag bei der KfW-Bank stellen. Die Kosten für ein Sanierungsmanagement in Lü-

nen-Süd werden auf 50.000 Euro pro Jahr geschätzt. Die Laufzeit sollte zunächst auf 3 Jahre 

beschränkt sein. Bei einer Förderung von 65 % verbleibt ein jährlicher Eigenanteil in Höhe 

von 17.500 Euro. Ergänzend wird geprüft, inwieweit der Eigenanteil ggf. noch reduziert 

werden kann. 

 

Das Sanierungsmanagement wird voraussichtlich nicht nur von einer Person übernommen, 

da zu erwarten ist, dass die Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben nicht nur von einer Per-

son erfüllt werden können. So wird es voraussichtlich eine Person für die Initiierung und Ko-

ordinierung der Maßnahmen geben. Dieser wird voraussichtlich u.a. auch die Einzeleigen-

tümer aufsuchen und erste Beratungsgespräche führen. Ergänzt werden könnte das Sanie-

rungsmanagement dann von einem Architekten und einem Energieberater. Architektenleis-

tungen sind insbesondere für tiefergehende Beratungen sowie für die Abwicklung von Mo-

dernisierungsmaßnahmen (s. Sanierungsgebiet) erforderlich. Die Leistungen einer Erstener-

gieberatung könnten ggf. von den Stadtwerken Lünen als Partner erbracht werden. 

 

 

Die Hauptaufgabe eines klassischen Sanierungsmanagements nach dem KfW-

Förderprogramm 432 liegt hauptsächlich in der Aktivierung der privaten Gebäudeeigentü-

mer durch das Näherbringen bereits vorhandener Förderprogramme des Bundes sowie des 

Landes (bspw. das breite Spektrum an KfW-Förderprogrammen). Die Verwaltung ist der 

Meinung, dass dies zur Aktivierung der Eigentümer möglicherweise zur Zielerreichung nicht 

ausreicht. Vielmehr sollten von der Stadt Lünen weitere Anreize zur energetischen Sanierung 

gesetzt werden. 

 
2.  SA NI E RU NG SG E BI E T  

Ein Anreiz könnte die Festlegung Lünen-Süds als Sanierungsgebiet gem. § 142 Abs. 1 BauGB 

im vereinfachten Sanierungsverfahren gem. § 142 Abs. 4 BauGB sein. Grundlage dafür sind 

vorbereitende Untersuchungen gem. § 141 BauGB und darauf aufbauend eine Sanierungs-

satzung, in der u.a. die Sanierungsziele festgelegt werden. In einem Sanierungsgebiet be-

steht für Gebäudeeigentümer die Möglichkeit, Steuervorteile für Modernisierungsmaßnah-

men an ihren Gebäuden zu erhalten. Um jedoch Steuervergünstigungen zu erhalten, müss-

ten die Eigentümer im Sinne der Sanierungsziele handeln und dies in einer Modernisierungs-

vereinbarung mit der Stadt festhalten. Nach Abschluss der Maßnahme wird von der Stadt 

bestätigt, dass die Maßnahme entsprechend der Sanierungsvereinbarung durchgeführt wur-
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de. Eine Abwicklung könnte weitestgehend von einem Architekten, der Teil des Sanie-

rungsmanagements sein könnte, übernommen werden. 

 

Die Verwaltung wird zeitnah eine rechtssichere Umsetzung eines Sanierungsgebiets prüfen, 

da es noch unterschiedliche offene Punkte gibt. So ist u.a. noch zu prüfen, welche Konse-

quenzen es ggf. hat, neben einem Stadtumbaugebiet nach § 171 b BauGB ein Sanierungsge-

biet nach § 142 Abs. 1 BauGB festzusetzen. Darüber hinaus ist unklar, inwieweit ein mittler-

weile 4 Jahre altes Konzept in Ergänzung mit dem Integrierten Energetischen Quartierskon-

zept als Grundlage (vorbereitende Untersuchungen nach § 141 BauGB) für ein Sanierungs-

gebiet dienen kann. Sofern eine rechtssichere Umsetzbarkeit gegeben ist, wird die Verwal-

tung den Beschluss des Sanierungsgebiets für eine der nächsten Ratssitzungen vorbereiten. 

 
3.  K OM M UN AL E R  SAN I E RU N GS ZU S CH US S  

Als weiteren zusätzlichen monetären Anreiz schlägt die Verwaltung die Initiierung eines 

niederschwelligen, eigenen Sanierungszuschusses vor. Dazu ist zeitnah für eine der kom-

menden Ausschusssitzungen eine Richtlinie über die Gewährung solcher Zuschüsse vorzube-

reiten. Als Vorlage könnte beispielsweise die „Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen 

zur (energetischen) Altbausanierung in der Stadt Gladbeck“ sein (s. Anlage). Für das Jahr 

2019 wird vorgeschlagen, testweise einen Fördertopf in Höhe von 20.000 Euro bereitzustel-

len. Im Vergleich zur Stadt Gladbeck würden die maximalen Fördersummen entsprechend 

reduziert werden. Ende 2019 wird dann das erste Programmjahr reflektiert und über eine 

Fortsetzung im Ausschuss beschlossen. 

 

 

Die Verwaltung erhofft sich mit den beiden zusätzlichen Anreizen (Steuervorteile Sanie-

rungsgebiet und Sanierungszuschuss) die Gebäudeeigentümer zu kleineren, aber durchaus 

auch zu größeren Sanierungsmaßnahmen, für die dann ergänzend eines der zahlreichen 

KfW-Förderprogramme in Anspruch genommen werden kann, zu bewegen. In Lünen-Süd 

sind mit dem energetischen Quartierskonzept die Grundlagen geschaffen, die Möglichkeiten 

einer energetischen Quartiersentwicklung auszutesten. Das Sanierungsmanagement wird 

auch damit beauftragt, in regelmäßigen Abständen die Umsetzung des Konzepts und damit 

auch die Zielerreichung zu evaluieren. Bei erfolgreicher Umsetzungsphase könnte das Um-

setzungsmodell oder auch einzelne Bausteine auf andere Stadtteile im Stadtgebiet übertra-

gen werden. 
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das vom Initiativkreis ruhr 2010 ins Leben gerufene pro-
jekt „Innovationcity ruhr | modellstadt bottrop” hat zum 
ziel, in einem pilotgebiet mit rund 70.000 einwohnern in 
der stadt bottrop die co2-emissionen bis 2020 um 50 pro-
zent zu reduzieren. Durch abgeschlossene und bereits ini-
tiierte Maßnahmen und Projekte ist bereits eine Reduktion 
des CO2-Ausstoßes um ca. 37 Prozent bis zum Jahr 2020 
erreicht.

Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus diesem Modellpro-
jekt in die Metropole Ruhr hineinzutragen, war von Anfang 
an Ziel des Initiativkreises Ruhr. Mit dem Projekt „Innova-
tionCity roll out“ setzt die Innovation City Management 
GmbH (ICM) gemeinsam mit der Business Metropole Ruhr 
GmbH, der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Struk-
turverbesserung mbH und dem Wuppertal Institut für Kli-
ma, Umwelt, Energie gGmbH diese Zielsetzung um. Der 
„InnovationCity roll out“-Prozess ermöglicht es, von 2016 

bis Mitte 2019 für 20 weitere Quartiere im Ruhrgebiet die 
Grundlage für die „Energiewende von unten“ nach dem In-
novationCity Ansatz zu schaffen. Im Gesamtprojektzeitraum 
von 36 Monaten wird gestaffelt für jedes Quartier innerhalb 
eines mehrmonatigen Prozesses ein Integriertes Energeti-
sches Quartierskonzept erarbeitet. Das Projekt wird durch 
den Projektaufruf „Regio.NRW – Starke Regionen, starkes 
Land“ im Rahmen des „Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung“ (EFRE) gefördert.

Die 20 Quartiere des roll out-Prozesses wurden per Be-
werbungsverfahren durch eine Fachjury im Frühjahr 2016 
ausgewählt. Die Stadt Lünen hatte sich mit dem Quartier 
„Lünen-Süd“ zur Teilnahme am roll out-Prozess beworben. 
Aufgrund der Qualität der eingereichten Bewerbungsunterla-
gen sowie des beispielhaften Charakters des Quartiers für die 
Siedlungsstruktur im Ruhrgebiet wurde das Quartier von der 
Jury in den InnovationCity roll out-Prozess aufgenommen. 

Worum geht es und 
Wer War beteILIgt?

Das Quartier Lünen-Süd umfasst rund 240 Hektar mit etwa 
7.800 Einwohnern (zum 31.12.2016). Das Quartier ist maß-
geblich vom Bergbau und dem damit verbundenen Struk-
turwandel geprägt. 

Im Stadtteilzentrum verfestigten sich Strukturprobleme, 
insbesondere in der Jägerstraße als ehemalige Einkaufs-
straße des Quartiers. Städtebauliche Defizite und Trading-
Down-Prozesse prägen diesen Bereich. Sie verdeutlichen 
sich unter anderem durch eine Vielzahl von leer stehenden 
Ladenlokalen, schlechten baulichen Zuständen der Immobi-
lien sowie Ansammlungen von problembehafteten Nutzun-
gen. Die Wohnquartiere im Stadtteil weisen ein Spektrum 
von vorkriegszeitlichen Bergarbeitersiedlungen über Zei-
lenbebauung der 50er-Jahre bis hin zu Eigenheimgebieten 
der letzten drei Dekaden auf.

Ein großer Teil der älteren Gebäudesubstanz befindet sich 
in einem eher schlechten Zustand. Insbesondere Einzel- 
eigentümer benötigen Hilfestellung bei der Sanierung ihrer 
Immobilien, die bisher nicht angemessen geleistet werden 
konnte. Um den Entwicklungen im Quartier zu begegnen, 
hat die Stadt Lünen unter anderem eine Fortschreibung des 

Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes Lünen-Süd 
(2014) sowie einen Masterplan Wohnen für die Gesamtstadt 
aufstellen lassen (2017).

Das Konzept im Rahmen des InnovationCity roll out wurde 
erstellt von der ICM in Zusammenarbeit mit den Projekt-
partnern der Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft (Gertec), 
verantwortlich für die Inhalte des Energiekonzeptes, und 
der RAG Montan Immobilien GmbH (RAG), verantwortlich 
für die Inhalte der ganzheitlichen Quartiersanalyse. Im Rah-
men der Erstellung des Integrierten Energetischen Quar-
tierskonzeptes Lünen-Süd wurde als erster Schritt eine 
ganzheitliche Quartiersanalyse durchgeführt, die als Basis 
für alle weiteren Untersuchungen diente. Bei der darauffol-
genden Erstellung des Energiekonzeptes wurden die aktuel-
len energetischen Voraussetzungen des Quartiers ermittelt, 
mögliche Potenziale zur Verbrauchs- und Emissionsmin-
derung identifiziert und daraus passende Maßnahmen ab-
geleitet. Im daran anschließenden Aktivierungskonzept er-
hielten diese Maßnahmen einen Umsetzungsfahrplan, der 
unter anderem passende Aktivierungsformate bereitstellt 
und zusammen mit weiteren Marketing- und Aktivierungs-
maßnahmen die Grundlage für eine spätere Umsetzung des 
Konzeptes bietet.

Über den Zeitraum der Konzepterstellung wurde in Abstim-
mung mit der Stadtverwaltung eine entsprechende Beteili-
gung der relevanten Akteure und der Bürgerschaft im Quar-
tier sichergestellt. Zielsetzung der Akteursbeteiligung war 
es, Ansatzmöglichkeiten, Wünsche, anstehende Planungen 
sowie notwendige Hilfestellungen für die Akteure im Quar-
tier zu erheben und diese bei der Erstellung des Konzeptes, 
wo möglich, zu berücksichtigen, um eine hohe Umsetzungs-
wahrscheinlichkeit und damit eine deutliche Steigerung der 
Energieeffizienz zu erreichen.
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Im Zuge eines Pressegesprächs gab Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns offiziell den Startschuss für den „InnovationCity roll out“ im Quartier Lünen-Süd. Büro 

Bürgermeister. 10.01.2017
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WeLche ergebnIsse 
Wurden ermItteLt?

Das Themenfeld technische Qualität betrachtete sowohl 
die energetische als auch die Verkehrs- und Kommuni-
kationsinfrastruktur im Quartier. Es wurde überprüft, ob 
alternative Verkehrskonzepte vorhanden sind bzw. welche 
Voraussetzungen gegeben sind, um entsprechende Kon-
zepte umzusetzen. Darüber hinaus fand eine Ermittlung 
der Verfügbarkeit und Qualität von Breitband-Internet statt. 

Im Themenfeld Planungsqualität wurde untersucht, welche 
Planungen und Konzepte im Quartier bereits umgesetzt 
wurden, welche Ziele gegenwärtig bestehen und welche 

Entwicklungen zukünftig angestrebt werden. Ein wichtiger 
Aspekt in diesem Zusammenhang sind bereits bestehende 
Beteiligungsprozesse und Instrumente, um die Bewohner 
und Akteure in die Entwicklung des Integrierten Energeti-
schen Quartierskonzeptes einzubeziehen.

Aus den Analysen der einzelnen Themenfelder wurden för-
dernde und fordernde Entwicklungsfaktoren abgeleitet und 
miteinander in Beziehung gesetzt, um daraus für das Quar-
tier entstehende Hemmnisse und Entwicklungspotenziale 
abzuschätzen.

Als Grundlage des Integrierten Energetischen Quar-
tierskonzeptes wurde eine Quartiersanalyse durchgeführt, 
die ihren Fokus auf sechs Themenfelder legt (soziokulturel-
le, ökologische, ökonomische, funktionale, technische und 
Planungsqualität). In die Quartiersanalyse ist die Auswer-
tung folgender, bereits bestehender Konzepte und Berichte 
eingeflossen:

> Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd   
 (2011)
> Fortschreibung „Aktives Stadteilzentrum Lünen-Süd“     
 (2014)
> 2. Bericht zur sozialen Lage in Lünen (2017)
> Masterplan Wohnen Stadt Lünen (2017)

Im Themenfeld soziokulturelle Qualität wurden demografi-
sche Daten hinsichtlich der Bevölkerung im Quartier ana-
lysiert, um Erkenntnisse über die aktuelle Situation und 
die Entwicklung hinsichtlich der Einwohnerzahlen, Alters-
strukturen und Wanderungsbewegungen zu gewinnen. Es 
wurden somit grundsätzliche Fragen zu soziodemografi-
schen Voraussetzungen für die Entwicklung des Quartiers 

und den sozialen und strukturellen Qualitäten beantwortet. 
Im Themenfeld ökologische Qualität standen die grund-
sätzlichen städtebaulichen und ökologischen Vorausset-
zungen des Quartiers im Fokus. 

Im Themenfeld ökonomische Qualität wurde die wirtschaft-
liche Situation im Quartier näher analysiert, wobei der Fo-
kus auf der Einkommens- und Eigentümerstruktur sowie 
dem Immobilienmarkt lag. Dabei betrachteten die Pro-
jektmitarbeiter die grundsätzlichen immobilienwirtschaft-
lichen Voraussetzungen und ermittelten Potenziale für die 
weitere Entwicklung des Quartiers. 

Die im Themenfeld funktionale Qualität untersuchte soziale 
Infrastruktur und die vorhandenen Versorgungsstrukturen 
wurden hinsichtlich ihrer gegenwärtigen Funktion und et-
waigen Entwicklungsmöglichkeiten bewertet. 

Dazu wurden Angebote und Einrichtungen aus den Be-
reichen Bildung, Sport, Freizeit, Gesundheit, Soziales und 
Nahversorgung ermittelt und verortet, um einen Überblick 
über die Infrastruktur im Quartier zu erhalten. 

dIe ausgangsLage In Lünen-süd
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 daraus entstehende hemmnisse: 
> Erhöhter Migrantenanteil erfordert ggf. erhöhten Aufwand bei  
 der Aktivierung aufgrund möglicher sprachlicher Barrieren.  
 Ist aber auch wichtige Zielgruppe für „Eigentumsbildung“
> Bereich mit niedriger Kaufkraft – angepasste Sanierungs- und  
 Beratungskonzepte erforderlich 
> EFH- / RH-Bestand in gutem Zustand – geringer „sichtbarer“  
 Handlungsdruck erhöht den Überzeugungsaufwand bei der  
 Aktivierung der „Umbauinteressierten“ bzw. beim  
 Generationenwechsel.
> Restriktionen aufgrund von Denkmalschutz im Bereich   
 Ziethenstraße und Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen der  
 Siedlung Oberbecker – Eingeschränkter Handlungsspielraum  
 und erhöhter Abstimmungsbedarf mit zuständigen Behörden  
 bei energetischen Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang  
 mit den Best-Practice Zechenhäusern

fordernde faktoren: 
> erhöhter Anteil von Migranten im Norden des Quartiers
> Alter Gebäudebestand in augenscheinlich gutem Zustand bzw.  
 ohne offensichtlichen Handlungsbedarf
> Bereiche mit niedriger Kaufkraft 
> Bereiche mit niedrigen Bodenrichtwerten für EFH und MFH
> Restriktionen durch die Gestaltungssatzung und den Denkmal- 
 schutz im Bereich der Zechenhäuser

fördernde faktoren:
> Bereiche mit hohem Anteil der Altersgruppe 50 bis 65 Jahre,  
 vermehrt EFH / RH und erhöhter Kaufkraft (Zielgruppe  
 „Sanierungsinteressierte“)
> Bereiche mit hohem Anteil der Altersgruppe über 65 Jahre  
 (Zielgruppen „Umbau-“ und „Wechselinteressierte“ –  
 Generationswechsel)
> Größere attraktive Grün- und Freiflächen sorgen für ein  
 grünes Quartier, das noch Aufwertungspotenzial aufweist.
> Alter EFH- / RH- und Zechenhaus-Bestand mit Sanierungs- 
 bedarf (Zielgruppe Einzeleigentümern)
> Bereiche mit erhöhter Kaufkraft
> Potenzialflächen für Neubau als wichtige Impulse zur  
 Attraktivitätssteigerung und Aufwertung des Quartiers 
> Ausbau des Freizeitangebotes durch Haldenkonzept und  
 Multifunktionsflächen am Preußenhafen 
> Neuer Bürgerplatz mit Wochenmarkt als neuer Treffpunkt  
 im Quartier 
> Bahnhof Preußen bietet gute Anbindung und Entwicklungs- 
 potenzial für alternative Mobilitätskonzepte
> Radwegenetz über die Radwegtrasse ehem. Zechenbahn- 
 trasse als zentralem Radweg mit guter lokaler und regio- 
 naler Anbindung
> Projekt zur Entwicklung einer PV-Anlage (Best-Practice)
> Entwicklung Bürgerplatz als wichtiger Beitrag zur  
 Wohnumfeldaufwertung
> Hohe Nachfrage und Realisierungsrate beim Hof- und  
 Fassadenprogramm 

daraus entstehende potenziale:
> Unterstützung der Alteigentümer beim sich abzeichnenden  
 Generationswechsel
> Beratung von „Umbauinteressierten“ 
> „Best Practice“-Projekt Zechenhäuser unter Berücksichti- 
 gung der Auflagen der Gestaltungssatzung
> Positive Wirkung der Maßnahmen des Stadtumbaus und  
 der Wohnbauprojekte im Norden als Impulse für das  
 Quartier nutzen.
> Umgestaltung Bahnhof Preußen mit Potenzial für Mobi- 
 litätsstation i. V. m. bestehender Radwegtrasse – Entwick- 
 lungsschwerpunkt für alternatives Mobilitätskonzept aus  
 SPNV, ÖPNV, Sharing-Modellen, Radverkehr und  
 Elektromobilität
> Planung für Freizeitnutzung auf Halde als Ergänzung der  
 sozialen Infrastruktur – wichtiger Beitrag zur Attraktivität  
 des Quartiers
> Solarpotenzial fördern – Aktivierung im Zuge der Entwick- 
 lung einer PV-Anlage am Sonnenweg
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Insgesamt wurden im Bilanzjahr 2015 etwa 66.000 MWh/a End- 
energie im Quartier Lünen-Süd eingesetzt. Hinsichtlich des 
Endenergieverbrauchs ist Erdgas (67 Prozent) der mit Abstand 
dominierende Energieträger in Lünen-Süd. Mit einem Anteil 
von 20 Prozent am quartiersweiten Energieverbrauch ist Strom 
ein weiterer bedeutender Energieträger.

Aufgrund der Quartiersstrukturen mit dominierender Wohn-
nutzung entfallen 85 Prozent des Endenergieverbrauchs auf 
den Verbrauchssektor Wohnen und lediglich zehn Prozent auf 
den Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD). Die kom-
munalen Gebäude nehmen mit fünf Prozent des Endenergiev-
erbrauchs lediglich eine untergeordnete Rolle in Lünen-Süd 
ein. 

In allen drei Verbrauchssektoren ist das Erdgas vor Strom der 
dominierende Energieträger. Im Bereich Wohnen ist zudem ein 

nicht zu vernachlässigender Anteil Kohle am Endenergiever-
brauch zu erkennen. Die Summe der aus den Endenergiever-
bräuchen resultierenden THG-Emissionen belief sich im Jahr 
2015 auf insgesamt etwa 21.800 t CO2eq/a. Aufgrund des der-
zeit noch hohen Emissionsfaktors der Energieform Strom hat 
dieser mit 38 Prozent aller THG-Emissionen – im Verhältnis 
zum Endenergiebedarf – einen deutlich höheren Anteil an den 
Gesamtemissionen im Quartier. 

Das Erdgas hat mit 50 Prozent einen entsprechend deutlich ge-
ringeren Anteil. Analog zu den Endenergieverbräuchen bedingt 
der Verbrauchssektor Wohnen mit ca. 18.300 t CO2eq/a insge-
samt 84 Prozent der THG-Emissionen im Quartier, größtenteils 
verursacht durch die Energieträger Erdgas, Strom und Kohle. 
Der Sektor GHD trägt mit 12 Prozent zu den quartiersweiten 
THG-Emissionen bei, die kommunalen Gebäude lediglich zu 
vier Prozent.

der energetIsche status Quo

potenziale

hemmnisse

Quartiersgrenze

Abbildung 1: Potenziale und Hemmnisse in Lünen-Süd (eigene Darstellung auf Grundlage von Open-StreetMap).
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Abbildung 2: Entwicklung des Energiebedarfs, der Primärenergie und der Treibhausgas (THG)-Emissionen in einem realistisch erreichbaren Szenario bis 2023.

* Megawattstunden pro Jahr   ** Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr      1 Stichjahr der von der Stadt Lünen zur Verfügung gestellten Daten

Werden die zuvor dargestellten Annahmen zugrunde gelegt, 
kann bei Umsetzung der Maßnahmen der jährliche Endener-
giebedarf im Quartier Lünen-Süd von derzeit ca. 66.100 MWh/a 
in den kommenden fünf Jahren um ca. 3.900 MWh/a auf rund 
62.200 MWh/a verringert werden. Dies entspricht einer Ende-
nergiereduzierung von etwa 5,9 Prozent. Aufgrund von Um-
stellungen der Energieträger lassen sich im Hinblick auf den 
Primärenergieeinsatz höhere Minderungen von ca. 6,5 Pro-
zent erzielen bzw. eine Reduktion von ca. 78.900 MWh/a auf ca. 
73.800 MWh/a.Die THG-Emissionen reduzieren sich durch den 
dargestellten Maßnahmenmix in dem Szenario von ca. 21.800 
t CO2eq/a um insgesamt ca. 1.600 t/a auf ca. 20.200 t CO2eq/a, 
was einer Minderung von ca. 7,3 Prozent entspricht. Darüber 
hinaus bestehen noch weitere Potenziale zur Einsparung von 
Energie und THG-Emissionen, z. B. durch die Errichtung von 
PV-Anlagen auf Nichtwohngebäuden. Um dies zu quantifizieren, 
sind jedoch tiefergehende Untersuchungen erforderlich.

Effizienzpotenziale, die außerhalb des Einflussbereichs eines 
Sanierungsmanagements liegen, wie z. B. die zu erwartende 
Verbesserung des Emissionsfaktors für den Netzbezug von 

Strom (aufgrund des bundesweit stetig voranschreitenden Aus-
baus der Erneuerbaren Energien) oder die Bevölkerungsent-
wicklung, werden hier nicht berücksichtigt.

Die nachfolgende Abbildung stellt die Entwicklung des End- 
energieverbrauchs, der Primärenergie sowie der THG-Emis-
sionen zwischen dem Status Quo (Stand 20151) und dem Ende 
des Umsetzungszeitraums (2023) dar. Es zeigt sich, dass die 
energetische Sanierung des Wohngebäudebestandes neben 
Heizungsmodernisierungen (ggf. mit einem neuen Anschluss 
an das bestehende Erdgasnetz) und Stromeinsparungen in pri-
vaten Haushalten die Handlungsfelder darstellen, mit denen in 
Lünen-Süd die größten Energie- und THG-Reduzierungen ein-
hergehen können.

potenzIaLe zur reduktIon des energIeVerbrauchs   

und der treIbhausgas-emIssIonen

  endenergie  

- 3.923 mWh/a*
- 5,9 % -6,5 % -7,3 %

  primärenergie  

- 5.135 mWh/a*

  thg-emissionen  

- 1.585 t co2eQ/a**

Anders als die technisch maximal möglichen Endener-
gie- und Treibhausgasminderungen ist die tatsächliche Po-
tenzialausschöpfung in der Regel durch unterschiedliche 
Parameter eingeschränkt. Um eine mögliche Entwicklung 

im Quartier Lünen-Süd im Rahmen des fünfjährigen Sanie-
rungsmanagements abzubilden, wurden für verschiedene 
Themenfelder daher ambitionierte, aber machbare Annah-
men getroffen. Diese sind im Folgenden zusammengefasst:

sanierung des Wohngebäudebestandes
> Die jährliche Sanierungsrate im Wohngebäudebestand kann auf drei Prozent

gesteigert werden.

energieeffizienz im bereich nichtwohnen > Fünf Prozent des maximalen Einsparpotenzials (Strom / Wärme) werden gehoben.

effizienzpotenziale durch heizungsmoderni-

sierungen (heizöl und erdgas)

> Heizungen (Heizöl und Erdgas), die älter als 20 Jahre sind, werden auf moderne

Brennwerttechnik umgestellt. Zudem werden 30 Wohngebäude (20 Einfamilien- und 

Reihenhäuser sowie zehn Mehrfamilienhäuser) an das flächendeckend vorhandene 

Erdgasnetz angeschlossen.

nutzung von photovoltaik
> Es werden 20 neue Photovoltaikanlagen mittlerer Größe (jeweils ca. 4 kWp) 

installiert.

nutzung von solarthermie
> Es werden fünf neue Solarthermieanlagen zur Warmwasserbereitstellung (und Hei-

zungsunterstützung in Kombination mit einem Erdgas-Brennwertkessel) errichtet. 

nutzung von umweltwärme
> Zehn Wohngebäude (Einfamilien- und Reihenhäuser) werden auf Wärmepumpen

umgestellt.

nutzung von biomasse

> 20 Wohngebäude (Einfamilien- und Reihenhäuser) werden (teilweise) auf Biomasse

umgestellt, insbesondere als Ersatz für die nichtleitungsgebundenen Energieträ-

ger Kohle und Heizöl.

nutzung von kraft-Wärme-kopplung (kWk)
> Es werden 5 Mikro-BHKW (< 10 kW) sowie zwei Kleinst-BHKW (< 30 kW) 

errichtet.

stromeinsparung in privaten haushalten > 7,5 Prozent Stromeinsparung können erreicht werden.

20
23

Tabelle 1: Annahmen für ein realistisch erreichbares Szenario 2023.
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WIe können 
potenzIaLe konkret 
genutzt Werden?

Ein an Lünen-Süd angepasster Maßnahmenkatalog soll in 
einer möglichen Umsetzungsphase als Leitfaden dienen. 
Dieser soll dazu beitragen – durch Struktur und Priorisie-
rung – die einzelnen Maßnahmen zielgerichtet und entspre-
chend des Integrierten Energetischen Quartierskonzeptes 
zu realisieren. Die Steckbriefe der einzelnen Maßnahmen 
und Projekte sind zweigeteilt. Sie beinhalten eine Maß-
nahmenbeschreibung mit Inhalten und Zielen sowie eine  
Umsetzungskonzeption2 . 

Die Umsetzungskonzeption gibt den für die Realisierung 
verantwortlichen Akteuren (z. B. Sanierungsmanagement 
nach KfW 432) Hinweise und Empfehlungen, wie das Pro-
jekt erfolgreich ausgeführt werden kann. Darin enthalten 
sind sowohl organisatorische Rahmenbedingungen als 
auch aktivierungsrelevante Vorschläge zum Vorgehen. Die 
aktivierungsrelevanten Vorschläge stammen dabei aus ei-
nem Aktivierungsbaukasten mit fünf Strategien, die sich in 

insgesamt 36 Einzelformate – wie beispielsweise Infoflyer, 
Wettbewerbe, Fachvorträge oder Best-Practice-Beispiele – 
weiter unterteilen. 

Der Aktivierungsbaukasten kann darüber hinaus auch für 
später entwickelte Maßnahmen in der Umsetzungsphase 
verwendet werden und so die Arbeit der umsetzenden Ins-
titutionen vereinfachen. In der konkreten Anwendung wer-
den die Formate aus dem Baukasten zielgruppenspezifisch 
sowohl mit den technischen Maßnahmen als auch mit den 
allgemeinen Aktivierungsmaßnahmen des Maßnahmenka-
taloges verschnitten. 

Der Katalog enthält zudem einen Ideenpool mit Maßnah-
men, die – auf Basis der Erfahrungen der InnovationCity 
Ruhr | Modellstadt Bottrop – für Lünen-Süd passende Pro-
jektideen aufführen und deren weitere Vertiefung zu emp-
fehlen ist.

aktIVIerung und maßnahmenkataLog

2 Der vollständige Maßnahmenkatalog mit den einzelnen Projektsteckbriefen ist Teil der Langfassung dieses Dokuments.

handlungsfeld tm-nr. projekt

Impulsprojekt TM-01 Nahwärme in der Kolonie Ziethenstraße

Reduzierung des Wärmebedarfs in  

(größtenteils) vermieteten Wohngebäuden
TM-02

Energetische Gebäudesanierung des Mehrfamilienhausbestandes aus 

den Jahren 1919 bis 1948

TM-03
Energetische Gebäudesanierung des Mehrfamilienhausbestandes aus 

den Jahren 1949 bis 1968

Reduzierung des Wärmebedarfs in selbstge-

nutzten Wohngebäuden
TM-04

Energetische Gebäudesanierung des Reihenhausbestandes aus den 

Jahren 1919 bis 1948

Moderne Heizungstechnik TM-05 Heizungsmodernisierungen

TM-06 Umstellung des Heizsystems auf Erdgas (ggf. in Kombination mit Solarthermie)

TM-07 Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung

Erneuerbare Energie TM-08 Umstellung des Heizsystems auf Biomasse

TM-09 Umstellung des Heizsystems auf Umweltwärme

TM-10 Ausbau von Photovoltaik im privaten Wohngebäudebestand

TM-11 Ausbau von Photovoltaik im Nichtwohngebäudebestand

TM-12 Initiierung von Mieterstrommodellen

Mobilität TM-13 Klimagerechte Mobilität

handlungsfeld ak-nr. projekt

Aktivierung AK-01 Kostenlose (Erst-)Energieberatung

AK-02 Energielotsen für fremdsprachige Haushalte

AK-03 Haus-zu-Haus-Beratung

AK-04 Wettbewerb: Älteste Heizung

AK-05 Neueigentümer-Infopaket

AK-06 Austauschaktion Weiße Ware

AK-07 Beratung zu Barriereabbau, Sicherheit und Modernisierung

AK-08 Live-Verbrauchsmessungen (Strom)

AK-09 Effizienzsteigerung im Handel vorantreiben

AK-10 Stromeinsparprojekte für Privatpersonen

AK-11 Klimaschutz im Kindergarten / Schule

AK-12 Bürgerbefragung

Tabelle 2: Technische Maßnahmen Tabelle 3: Allgemeine Aktivierungsmaßnahmen.
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Die Nutzung einer dachbildenden Marke bei der Umsetzung 
von Quartierskonzepten ist grundsätzlich zu empfehlen, da 
so verschiedenste Maßnahmen innerhalb eines bekannten 
Rahmens öffentlich wahrgenommen werden können. So sind 

Ziele und Hintergründe einer einmal etablierten Marke für 
Bürger und Besucher direkt verständlich. Dies führt zu einer 
größeren Identifikation mit dem Projekt und dem Quartier.
Bereits durch die Bewerbung um die Teilnahme im Innova-

Die Darstellung möglicher technischer Maßnahmen und 
Projekte im Quartier Lünen-Süd erfolgt getrennt nach 
Impuls- und Rahmenprojekten. Das Impulsprojekt kann ein 
Projekt mit einer besonderen Strahlkraft für das gesamte 
Quartier sein. In der Regel weisen diese jedoch eine tech-
nische Komplexität auf, die den Detaillierungsgrad dieses 
Energiekonzeptes überschreiten. Daher bedarf es in der Re-
gel einer weitergehenden technisch-wirtschaftlichen Unter-
suchung (auch unterschiedlicher Varianten) sowie weiterer 

Abstimmungsgespräche mit den zu beteiligenden Akteuren. 
Ferner kann es sich auch um Modellversuche handeln, die 
ggf. Relevanz für die gesamte Stadt aufweisen und entspre-
chender Vorbereitung bedürfen. Das Impulsprojekt wird da-
her zunächst nur qualitativ beschrieben und darüber hinaus 
um nächste mögliche Handlungsschritte ergänzt, bevor es 
umgesetzt bzw. initiiert werden kann. Bei den Rahmenpro-
jekten handelt es sich in der Regel um technische Maßnah-
men, die zunächst Gültigkeit für alle Quartiere besitzen, die 

handlungsfeld Ip-nr. projekt

Ideenpool IP-01 Dienstfahrrad

IP-02 Gewerbe

IP-03 E-Roller

IP-04 Gründachanlagen

IP-05 Kinder- und Jugendaktivierung

IP-06 Photoment

IP-07 Planerische Optionen

IP-08 Rad-Logistik

IP-09 Radschnellwege

IP-10 Solardachbahnen

IP-11 Smarte Stundenplan-Heizungssteuerung

IP-12 Testtag Elektromobilität

IP-13 Urban Gardening

IP-14 Förderung von Wohnungseigentümergemeinschaften

IP-15 Zählerstand Apps

IP-16 Zukunftshaus im öffentlich geförderten Wohnungsbau

IP-17 Zukunftshaus

IP-18 Niedertemperatur-Deckenheizung und -kühlung

IP-19 Smart Terminals für Smart Cities

IP-20 Moderne LED-Straßenbeleuchtung

Tabelle 4: Ideenpool 

aktIVItäten sIchtbar machen

das Ziel einer energetischen Stadterneuerung verfolgen. In 
der dargestellten Ausprägung und Umsetzung nehmen sie 
jedoch Bezug auf die spezifischen Voraussetzungen und 
Handlungserfordernisse im Quartier Lünen-Süd.

Die allgemeinen Aktivierungsmaßnahmen, die zur Beratung 
und Information der Anwohner eingesetzt werden, haben 
mittelbar auf die Steigerung der Energieeffizienz im Quartier 
Einfluss. Sie dienen darüber hinaus auch der Sensibilisie-
rung und Motivation der Mieter und Eigentümer, sich mit den 
Themen Energie und Energiesparen auseinanderzusetzen. 
Diese allgemeinen Aktivierungsmaßnahmen können bes-
tenfalls auch darauf hinauslaufen, dass ein Eigentümer, z. B. 
nach einer Beratung, eine oder mehrere der vorher genann-
ten technischen Maßnahmen umsetzt.

Soweit möglich, beinhalten die Projektsteckbriefe Angaben 
zu den zu erwartenden Treibhausgasminderungen. Wei-
terhin erfolgt eine Priorisierung der Projekte. Diese erfolgt 
als qualitative Einschätzung, die aus quantifizierbaren (z. B. 
Kosten, Treibhausgasminderung) und auch nichtquantifizier-
baren Maßnahmeneffekten (Umsetzungswahrscheinlichkeit, 
Aufwand) abgeleitet wird. Die Maßnahmen, bei denen ein gu-
tes Aufwand-Nutzen-Verhältnis gesehen wird, erhalten eine 
hohe Priorisierung, andere eine niedrige.

Die im Ideenpool genannten Impulsideen setzen hinter dem 
Integrierten Energetischen Quartierskonzept an und haben 
zudem inhaltliche Schnittmengen mit weiteren Prozessen 
der Quartiersentwicklung vor Ort. So können durch die the-

matische Bearbeitung Brücken zwischen verschiedenen Vor-
haben geschlagen und eine ganzheitliche Entwicklung des 
Quartiers bzw. der Gesamtstadt vorangetrieben werden. Die 
vorgeschlagenen Maßnahmen sind teilweise ambitioniert, 
einige davon werden jedoch in der InnovationCity Ruhr | Mo-
dellstadt Bottrop erfolgreich umgesetzt. Somit ist eine Rea-
lisierung, insbesondere bei gesamtstädtischer Betrachtung, 
realistisch und als erstrebenswert zu betrachten. 

Alle beschriebenen Maßnahmen und Projektideen wurden – 
soweit möglich – unter Berücksichtigung der Erfahrungen in 
der InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop konzipiert und 
bewertet. Die dort erprobten Ansätze und Projekte im klima-
gerechten Stadtumbau zeigen, dass solche Maßnahmen mit 
der Unterstützung verschiedener Akteure erfolgreich umge-
setzt werden können. Vor diesem Hintergrund ist die Umset-
zung der in diesem Konzept vorgeschlagenen Maßnahmen 
aus Sicht der Gutachter realistisch.
Ein Projektfahrplan stellt die entwickelten technischen und 
allgemeinen Aktivierungsmaßnahmen in einer der Konzept-
phase nachgelagerten Umsetzungsphase in ihrer zeitlichen 
Abfolge dar. Nach KfW Programm 432 kann die Umsetzungs-
phase üblicherweise über drei Jahre von einem geförderten 
Sanierungsmanagement begleitet werden. Die optionale 
Verlängerung um weitere zwei Jahre wird im Projektfahr-
plan angedeutet. Maßnahmen bei denen eine Verstetigung 
empfohlen wird, die den dargestellten Umsetzungszeitraum 
überschreitet, werden mit einem Pfeil gekennzeichnet. Der 
Projektfahrplan befindet sich in der Langfassung dieses Be-
richtes.
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den prozess beobachten und Leben

umsetzen mIt dem engagement der beteILIgten

Nach Beendigung der Konzepterarbeitung und vor dem 
Start der Umsetzung der im Konzept vorgeschlagenen 
Maßnahmen ist der Abschluss einer Absichtserklärung 
oder Zielvereinbarung mit allen für die Umsetzungsphase 
relevanten Akteuren unerlässlich. 

Dies vor dem Hintergrund, dass bei der Realisierung des 
Gesamtkonzepts die Handlungskorridore aller Beteiligten 
zu betrachten sind: Quartiersentwicklung ist die Summe 
des Handelns verschiedener Akteure, die originär ihren 
eigenen Logiken und Regeln folgen. Die Quartiersentwick-

lung beruht auf Schnittmengen in den Interessen dieser 
Akteure. Ein Instrument zur Strukturierung der Umset-
zungsphase in diesem Sinne ist der Abschluss einer Ziel-
vereinbarung.

Mit der Vereinbarung erklären die Akteure ihre gemeinsa-
me Absicht, den eingeschlagenen Prozess der Quartier-
sentwicklung mit der Umsetzung der in der Konzeptphase 
erarbeiteten Maßnahmen fortzuführen und im Rahmen 
ihrer finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten zu unter-
stützen.

Die kontinuierliche Analyse und Dokumentation der Um-
setzung des Integrierten Energetischen Quartierskon-
zeptes ist eine wichtige Voraussetzung, um im Sinne der 
Qualitäts- und Wirkungskontrolle Zielerreichungs- bzw. 
Zielabweichungsgrade frühzeitig zu erkennen und ggf. An-
passungsstrategien zu entwickeln. 

Dabei ist es von Bedeutung, sowohl die Steuerung der 
Prozesse und das Projektmanagement (Qualitätsmanage-
ment) als auch die Effekte der angestoßenen und durchge-
führten Projekte im Sinne einer Wirkungskontrolle zu be-
obachten und zu bewerten. Die regelmäßig stattfindenden 
Projekttische sind zum Teil bereits etablierte Instrumente 
für die Sicherung der Qualität des Projektmanagements. In 

diesem Zusammen-hang sollten auch durchgeführte Kam-
pagnen, die Anzahl der Beratungsgespräche und die Erar-
beitung von technischen Angeboten dokumentiert werden.

Das Hauptaugenmerk der Wirkungskontrolle soll auf den 
Themen CO2-Minderung, den ausgelösten technischen 
Maßnahmen sowie Investitionen liegen. Die Wirkungskon-
trolle ist am einfachsten in jenen Bereichen zu realisieren, 
in denen sich Effekte auf Ebene einzelner Projekte direkt 
quantifizieren und messen lassen. Allerdings wird dies auf-
grund der inhaltlichen Ausgestaltung einiger Maßnahmen 
nicht immer möglich sein. Verschiedene Indikatoren und 
Beobachtungsebenen eignen sich für die Wirkungskon- 
trolle.

Die Öffentlichkeitsarbeit hat bei der Umsetzung des Quar-
tierskonzeptes eine große inhaltliche Doppelung mit ver-
schiedenen Aktivierungsmaßnahmen und -formaten. So 
besitzt fast jedes Aktivierungsformat öffentlichkeitswirksa-
me Aspekte, während auch jede in das Quartier gerichtete 
Öffentlichkeitsarbeit einen aktivierenden Charakter hat. 

Daher konzentriert sich das Konzept zur Öffentlichkeitsar-
beit auf allgemeine und medienwirksame PR-Maßnahmen, 
die der allgemeinen Markenpositionierung und Information 
im Quartier sowie der Erhöhung der regionalen und über-
regionalen Wahrnehmung dienen.

In der Konzeptphase wurden bereits mit Roll-Ups, einer 
Quartiersbroschüre und Webseiten der Innovation City 
Management GmbH sowie der Stadt Lünen quartiersspe-
zifische Kommunikationsmittel geschaffen, die leicht ver-
ständlich über Ziele und Hintergründe des Gesamtvorha-
bens informieren. Dieses Informationsmaterial sollte in 
der Umsetzungsphase regelmäßig aktualisiert und ggf. 
erweitert werden, um stets Projektfortschritte vermitteln 
zu können. Bei der Nutzung der möglichen Marke „Innova-

tionCity Lünen | Lünen-Süd“ sollten darüber hinaus weitere 
Möglichkeiten genutzt werden, um die Marke und die damit 
verbundenen Kernbotschaften und Angebote an die Quar-
tiersbewohner zu vermitteln. Dazu zählen beispielsweise 
das Branding (Bekleben / Bedrucken) von Bauschildern, 
Fahrzeugen und Büros mit Projektbezug sowie allgemeine 
Plakatierungen im Quartier. 

In der allgemeinen Projektkommunikation sollten Anlässe 
gesucht und genutzt werden, um eine mediale Berichter-
stattung auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene 
zu bewirken. Beispielhaft kann hier das Auftakt-Pressege-
spräch genannt werden. So wird auch die Lüner Öffentlich-
keit über die durch die Stadtverwaltung und Dritte initiier-
ten Projekte informiert. 

Des Weiteren sollte das Engagement der Stadt Lünen in der 
Konzeptumsetzung auch in der gesamtstädtischen Kom-
munikation berücksichtigt werden. So bietet das Thema 
im Rahmen der Wirtschaftsförderung und des Stadtmar-
ketings interessante Anknüpfungspunkte, um die Stadt als 
zukunftsgewandt, fortschrittlich und grün zu positionieren.

das thema In dIe öffentLIchkeIt tragen

tionCity roll out hat die Stadt Lünen starkes Interesse an der 
Marke „InnovationCity“ gezeigt. Sie wurde bereits über das 
Projekt „InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop“ etabliert 
und steht inzwischen in der bundesweiten Wahrnehmung als 

Synonym für einen erfolgreich umgesetzten klimagerechten 
Stadtumbau. Dementsprechend werden mit diesem Konzept 
die Grundlagen zur Nutzung der möglichen Marke „Innova-
tionCity Lünen | Lünen-Süd“ skizziert.
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schLussbemerkung
Das vorliegende Integrierte Energetische Quartierskonzept 
für Lünen-Süd dient als informatives Planungsinstrument, 
um das Quartier in seiner energetischen Entwicklung posi-
tiv zu beeinflussen. Es berücksichtigt nicht nur bestehende 
Konzepte und Prozesse, sondern qualifiziert diese auch in 
Teilbereichen. Die im Aktivierungskonzept und Maßnah-
menkatalog dargestellten Projekte ergänzen sich und bil-

den im Idealfall Synergien für eine insgesamt gesteigerte 
Lebensqualität im direkten und indirekten Lebensumfeld 
der Quartiersbewohner.

Das Konzept verdeutlicht zudem, dass eine erfolgreiche 
Weiterentwicklung des Quartiers eng mit dem gemeinsa-
men Engagement verschiedener Akteure verbunden ist. 

Die Chancen in Lünen liegen im großen Interesse der 
Stadtverwaltung und dem politischen Willen zur zukunfts-
fähigen Weiterentwicklung des Quartiers. Darüber hinaus 
wurde durch das Engagement von Stadtwerke und Woh-
nungswirtschaft bereits während der Konzepterstellung 
eine Basis für die Entwicklung einer InnovationCity in  
Lünen-Süd geschaffen. 

Nichtsdestotrotz ist eine erfolgreiche Umsetzung von der 
Investitionsbereitschaft privater und institutioneller Akteu-
re im Quartier abhängig. Nur wenn diese Akteure bereit 
sind, investive Maßnahmen zur Verbesserung der energeti-
schen Situation im Quartier umzusetzen, können messbare 
Erfolge hinsichtlich einer Energieeffizienzsteigerung und 
Reduktion der CO2-Emissionen erzielt werden. Daher sollte 
im Rahmen einer Umsetzung verstärkt die Bemühung an-
gestrengt werden, bisher noch nicht erreichte Wohnungs-
unternehmen in den Prozess einzubinden. Grundsätzlich 
interessierte private Eigentümer, wie etwa die Mitglieder 
des Siedlerverbands Oberbecker, sollten zudem informiert 
und unterstützt werden, um diese für die energetische Sa-
nierung des Quartiers zu gewinnen.

Die Aktivierung der privaten Einzeleigentümer wird eine 
Kernaufgabe des Sanierungsmanagements darstellen. 
Durch die zielgruppenspezifischen Aktivierungsstrategien 
ist eine Verbesserung des energetischen Sanierungszu-

stands in privaten Wohngebäuden zu erwarten. Voraus-
setzung für eine gesteigerte Sanierungsrate im privaten 
Wohngebäudebestand ist die kontinuierliche Information 
und Beratung im Quartier über alle zur Verfügung stehen-
den und neu zu schaffenden Kanäle. So sind verschiedene 
einmalig durchgeführte Maßnahmen lediglich kurzfristig 
wirksam. Nur durch eine ständige Wiederholung und ggf. 
Adaption von erfolgreich erprobten Formaten kann eine 
zielgerichtete Wirkung bei den Einzeleigentümern erreicht 
werden. Ebenso müssen Beratungsangebote möglichst 
niederschwellig, kostenlos und unverbindlich gestaltet 
werden, um Eigentümer von der Wirtschaftlichkeit und 
Notwendigkeit energetischer Modernisierungsmaßnah-
men zu überzeugen. 

Durch den Projekttisch können darüber hinaus institutio-
nelle Akteure im laufenden Prozess eingebunden werden, 
Maßnahmen koordiniert und bestenfalls initiiert werden. 
Die Erfahrungen, die hierzu in der InnovationCity Ruhr | 
Modellstadt Bottrop seit 2010 gesammelt wurden, sind in 
das vorliegende Konzept eingeflossen. Bei einer erfolgrei-
chen Umsetzung des Quartierskonzeptes für Lünen-Süd ist 
eine Ausweitung auf weitere Quartiere anzustreben.

Weitere Informationen finden sich in der Langfassung des 
„Integrierten Energetischen Quartierskonzeptes im Rah-
men des InnovationCity roll out – Lünen-Süd.
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„InnovationCity Sanierungszuschuss  

– Rentfort-Nord“ 

 

Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zur (energetischen) Altbausanierung in der 

Stadt Gladbeck („InnovationCity Sanierungszuschuss- Rentfort-Nord“) 

 

 

Präambel 

 

Energieeinsparung und Klimaschutz stellen für die Stadt Gladbeck eine zentrale umweltpolitische 

Aufgabe dar. Mit der Teilnahme am InnovationCity roll out liegt der Stadt eine umfassende 

Bestandsaufnahme des energetischen Gebäudebestandes in Rentfort-Nord vor. Es zeigt sich, dass 

große Teile des Gebäudebestandes aus den 60er und 70er Jahren stammen und seither nicht 

energetisch saniert wurden. Die Stadt Gladbeck verfolgt das Ziel, die Sanierungsrate im Quartier zu 

steigern und so den Energieverbrauch und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen nach 

und nach signifikant zu senken. Ziel des Förderprogramms „InnovationCity Sanierungszuschuss“ ist 

es, Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer durch einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in 

einem einfachen Verfahren zu motivieren, eine bauteilbezogene energetische Sanierung oder eine 

Heizungssanierung durchzuführen. 

 

1. Fördergegenstand und Förderobjekte 

 

Die Stadt Gladbeck fördert die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden (Baugenehmigung 

vor dem 01.01.2009) im Projektgebiet „InnovationCity Rentfort-Nord“ (siehe Karte Projektgebiet) 

mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen. 

 

Förderfähig sind folgende bauliche Sanierungsmaßnahmen, wenn dem Antrag eine Initialberatung 

zur energetischen Situation des Gebäudes vorangegangen ist:  

 

 Wärmedämmung von Außenwänden, Dächern, obersten Geschoss- und Kellerdecken 

 Erneuerung auch einzelner, energetisch sanierungsbedürftiger Fenster und Haustüren 

 Optimierung oder Erneuerung von Heizungsanlagen im Bestand (Brennwerttechnik und 

hydraulischer Abgleich) 

 Photovoltaikanlagen, Solarthermie, Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung 

 Baubegleitung von energetischen Sanierungsmaßnahmen  

 Bonuszahlung für Altbausanierung auf KfW 70- und Passivhausstandard 

 

2. Förderempfängerin/Förderempfänger 

 

Antragsberechtigt sind natürliche Personen als Privateigentümerin bzw. Privateigentümer oder als 

Mieterin oder Mieter (mit schriftlichem Einverständnis der Gebäudeeigentümerin bzw. des 
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Gebäudeeigentümers) von Wohngebäuden/ Wohnungen mit maximal  

6 Wohneinheiten. Wohnungseigentümergemeinschaften haben eine 

bevollmächtigte Vertreterin bzw. einen bevollmächtigten Vertreter zu bestellen, an den auch die 

Förderung ausgezahlt wird.  

Eigentümerinnen und Eigentümer nicht selbstgenutzter Wohneinheiten müssen schriftlich 

erklären, dass die Kosten der energetischen Sanierung ohne den Förderanteil auf die Miete 

umgelegt werden, wenn eine Umlage beabsichtigt ist (§ 559 BGB). Sie sind darüber hinaus 

verpflichtet, die Mieterinnen bzw. Mieter zu informieren und – mit deren ausdrücklicher 

Zustimmung – Name und Anschrift der Mieterin/Mieter mitzuteilen. 

 

3. Förderbedingungen/ Antragsvoraussetzungen 

 

 Für das zu fördernde Wohngebäude muss vor dem 01.01.2009 die Baugenehmigung erteilt 

worden sein. Später genehmigte Gebäudeteile sind ausgeschlossen. Nichtwohneinheiten 

werden bei der Ermittlung der Fördersumme herausgerechnet. 

 Voraussetzung für eine Förderung aus dem Programm „InnovationCity - 

Sanierungszuschuss“ ist eine einzelfallbezogene Energieberatung vor Ort vor der 

Durchführung der Sanierung. Diese Beratung kann durch Energieeffizienz-Experten, nach 

Liste der Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), oder als Energieberatung der 

Verbraucherzentale NRW (90 minütige Vor-Ort Beratung) erfolgen.  

 Der Beratungsbericht sollte Empfehlungen zu Einzelmaßnahmen und deren Reihenfolge 

enthalten und ist mit dem Antrag einzureichen. 

 Die Maßnahmen müssen die gesetzlichen Anforderungen (EnEV) erfüllen (siehe Anhang). 

 Mit der Ausführung der Sanierungsmaßnahmen dürfen nur Fachunternehmen beauftragt 

werden (Eigenleistungen sind möglich). 

 Die Antragstellerin / Der Antragsteller erklärt sich bereit, dass ihre / seine Daten zu 

statistischen Zwecken anonym genutzt werden können. 

 Die Antragstellerin / Der Antragsteller erklärt ihr / sein Einverständnis, dass eine Kontrolle 

der Ausführung durch die Stadt Gladbeck jederzeit durchgeführt werden kann. 

 Für Photovoltaik- und Solarthermieanlagen ab 4 m² Kollektor- bzw. Modulfläche erfolgt 

eine Pauschalförderung nach Typenliste BAFA. Ausgeschlossen von der Förderung sind 

Solarkollektoren-Anlagen zur Erwärmung von Schwimmbadwasser. 

 

4. Förderungsausschlüsse 

 

Bis zur bestandskräftigen Zusage des Antrages (mit Vergabe einer Fördernummer) darf mit dem 

Vorhaben nur begonnen werden, wenn die Stadt Gladbeck dem vorzeitigen Beginn schriftlich 

zugestimmt hat. Als Vorhabenbeginn ist der Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen 

anzusehen, Planungsarbeiten gelten nicht als Beginn der Maßnahme. 
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5. Ermittlung des Zuschussbetrages / Fördersätze 

 

 €/m
2
 pauschal 

Außenwände 

Synthetische Dämmstoffe (z.B. Polysterol, Polyurethan, Phenolharz) 

Mineralische Dämmstoffe (z.B. Steinwolle, Glaswolle, Calciumsilikat) 

Natürliche Dämmstoffe (z.B. Holzfaser, Cellulose, Hanf) 

 

10,00 

12,50 

15,00 

 

Dächer 6,00  

oberste Geschossdecke 8,00  

Kellerdecke 4,50  

Fenster 25,00  

Haustüren 25,00  

Heizungsanlagen  500,00 

Hydraulischer Abgleich  300,00 

Lüftungsanlage (zentr./dez.) mit Wärmerückgewinnung  300,00 

Fotovoltaik (ab 4m
2
)  300,00 

Solarthermie (ab 4m
2
)  300,00 

Baubegleitung   400,00 

Bonus Effizienzhaus KfW 70-Standard  2.500,00 

Bonus Passivhausstandard  5.000,00 

 

Baubegleitung: 

Um die Bauausführung zu überwachen und sicherzustellen, dass eine Sanierung sach- und 

fachgerecht durchgeführt wird, wird die Baubegleitung durch qualifizierte Energieberaterinnen / 

Energieberater mit bis zu 50% der entstandenen Kosten bzw. maximal 400 Euro gefördert. Die 

Berichte der Baubegleitung sind vor Auszahlung vorzulegen und haben Feststellungen zur Qualität 

der baulichen Ausführung zu enthalten. 

Die mit der Baubegleitung beauftragten Personen müssen durch eine berufliche Tätigkeit oder 

durch Aus- bzw. Fortbildung die für eine Energieberatung notwendigen Fachkenntnisse erworben 

haben und nachweisen können, z.B. über eine Eintragung in der Beraterliste www.energie-

effizienz-experten.de. 

Bonus: 

Bonus KfW 70-Standard bzw. Bonus Passivhausstandard können mit dem entsprechenden 

Nachweis der KfW ausgeschüttet werden.   

http://www.energie-effizienz-experten.de/
http://www.energie-effizienz-experten.de/
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6. Vorrang anderer Förderungsmittel/Obergrenze der 

Förderung 

 

Eine Kumulation mit anderen Förderprogrammen (z.B. KfW Bank, BAFA) ist grundsätzlich möglich, 

soweit es diese Förderprogramme ermöglichen. Andere Förderungsmittel sind vorrangig 

auszuschöpfen. 

 

Die Höhe der gesamten Förderungsmittel darf insgesamt 50 v.H. der Gesamtkosten nicht 

überschreiten. 

 

Gefördert werden nur Maßmahmen mit einem Rechnungsendbetrag von mindestens 300 € brutto 

pro Wohneinheit. Der insgesamt ermittelte Zuschuss ist auf volle 50,- € aufzurunden. 

 

Stellen Antragsberechtigte im Kalenderjahr mehr als einen Antrag, beträgt die maximale 

Fördersumme 10.000 €. 

 

7. Antrags- und Bewilligungsverfahren 

 

Der vollständige Antrag ist vor Auftragserteilung und vor Beginn von Maßnahmen mit dem dafür 

vorgesehenen Vordruck beim Bürgermeister der Stadt Gladbeck, Amt für Planen, Bauen, Umwelt 

(Umweltabteilung) zu stellen. Neben dem Antragsvordruck sind alle darin geforderten Unterlagen, 

wie z.B. der Bericht der Energieberatung, vorzulegen. Formulare sind im Internet abrufbar. Die 

Stadt Gladbeck behält sich vor, im Einzelfall zusätzliche Unterlagen anzufordern, soweit sie für die 

Entscheidung über den Antrag erforderlich sind. 

 

Die Stadt Gladbeck entscheidet über vorliegende Anträge in der Reihenfolge des 

Antragseinganges im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Über den Antrag 

wird durch schriftlichen Bescheid mit Fördernummer entschieden.  

 

Die Maßnahme ist innerhalb von zwei Jahren nach Bewilligung durchzuführen und abzurechnen. 

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Zuschusses besteht nicht. 

 

8. Auszahlung 

 

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach Abschluss der Maßnahme und Vorlage des 

Kostennachweis-Formblatts mit allen Rechnungs- und Zahlungsbelegen.  

 

Zugesagte Zuschüsse werden gekürzt, wenn die abgerechneten Maße bzw. Materialien das 

Angebot unterschreiten. Eine Erhöhung des zugesagten Zuschusses ist nicht möglich. 
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9. Rückforderung von Zuschüssen 

 

Die Stadt Gladbeck behält sich vor, Zuschüsse nebst Zinsen zurückzufordern, wenn diese nicht 

dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet wurden. Werden nachträglich Tatsachen 

bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Zuschuss aufgrund falscher Angaben gewährt wurde, ist 

der gesamte Zuschuss zurückzuzahlen. Gleiches gilt, wenn bekannt wird, dass abweichend von der 

Erklärung nach Punkt 2 der bezuschusste Kostenanteil ganz oder teilweise auf die Miete umgelegt 

wurde. 

 

10. Inkrafttreten 

 

Die Richtlinie tritt am 01.10.2017 in Kraft. 

 

Anhang 

Karte Projektgebiet 
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Technische Mindestanforderungen 

 

Gebäudeteil energetische Standards (EnEV 2014) 

Fassadendämmung Wärmedämmverbundsystem / vorgehängte hinterlüftete Fassade:  

U-Wert max. 0,24 W/(m² K) 

Dachdämmung Flachdach: U-Wert max. 0,20 W/(m² K) 

Steildach: (Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, 

Untersparrendämmung) U-Wert max. 0,24 W/(m² K) 

Ist bei einer Zwischensparrendämmung der Platz begrenzt, gelten die 

Anforderung der EnEV 2014 als erfüllt, wenn die nach anerkannten Regeln 

der Technik höchstmögliche Schichtdicke des Dämmstoffs (mindestens 

WLG 035) eingebaut wurde.  

Dämmung der obersten 

Geschossdecke 

U-Wert max. 0,24 Watt/(m² K) 

Dämmung der 

Kellerdecke 

Kellerdeckendämmung, Kellerwände, Perimeterdämmung U-Wert max. 0,30 

Watt/(m² K) 

Fenster U-Wert max. 1,3 (W/m²K) 

Außentüren U-Wert max. 1,8 (W/m²K) 

 

 

http://www.energie-fachberater.de/daemmung/fassadendaemmung/waermedaemm-verbundsystem-wdvs/
http://www.energie-fachberater.de/daemmung/was-ist-eigentlich-der-u-wert.php
http://www.energie-fachberater.de/daemmung/dachdaemmung/zwischensparrendaemmung/
http://www.energie-fachberater.de/daemmung/was-ist-eigentlich-der-u-wert.php
http://www.energie-fachberater.de/beratung-foerdermittel/gesetzliche-vorgaben/energieeinsparverordnung-enev/
http://www.energie-fachberater.de/daemmung/daemmung-keller/kellerdeckendaemmung
http://www.energie-fachberater.de/daemmung/daemmung-keller/perimeterdaemmung/
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  Stadt  Lünen 

 
V E R W A L T U N G S V O R L A G E    VL-98 /2018  

 

E RS T EL L T   D U R CH  E RS T EL L T   A M  S I T ZU NG S TE IL  

Stadtplanung 19.07.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-

welt 
beschließend 20.11.2018 6/18  

 

 
 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Bebauungsplan Lünen Nr. 227 "Photovoltaik-Freiflächenanlagen Niersteheide" 
a)  Prüfung und Entscheidung über die während der frühzeitigen Beteiligung 

der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden gemäß  
§ 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Anregungen 

b)  Zustimmung zum Entwurf 

c)  Beschluss zur Offenlegung des Bebauungsplanes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 

 
F INA N ZI EL L E   AUS WI R K U NG E N  

Planungskosten (Einnahmen): 39.000 € 

 
INK L US I ON SV E RT R ÄG L I C H K E I T  

 

 
BES C HL US SV O RS C HL AG  

a)  Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt entscheidet nach Prüfung und  

Abwägung über die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 

§ 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Anre-

gungen. 

 

b)  Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt stimmt dem Planentwurf zu. 

 

c)  Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt den Bebauungsplan  

Lünen Nr. 227 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen Niersteheide“ gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB öffentlich auszulegen. 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 
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SAC HD A RS T EL LU NG  

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in seiner Sitzung am 10.04.2018 die 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Lünen Nr. 227 „Photovoltaik-

Freiflächenanlagen Niersteheide“ beschlossen. Die ebenfalls am 10.04.2018 beschlossene 13. 

Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Parallelverfahren durchgeführt. 

 

Als Beitrag zur Energiewende sowie auf Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes (gemäß § 12 BauGB) des Vorhabenträgers Solarpark Lauchhammer 2 

GmbH & Co. KG vom 28.03.2018 soll eine Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-

Freiflächenanlage) entstehen. Das Grundstück mit einer Größe von 35.510 m² umfasst das 

Flurstück 450, Flur 5, Gemarkung Altenderne und befindet sich im Eigentum der RAG Akti-

engesellschaft. Die Errichtung und der Betrieb einer PV-Freiflächenanlage sind nur im Rah-

men eines Bebauungsplanes zulässig. Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes Nr. 227 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen Niersteheide“ sollen die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um eine PV-Freiflächenanlage sowie die 

dafür erforderlichen Nebengebäude zu errichten. 

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB fand nach entsprechender ortsüblicher Bekanntmachung in der Zeit vom 25.04.2018 

bis einschließlich 28.05.2018 statt. In dieser Zeit gingen zwei Stellungnahmen aus der Öffent-

lichkeit ein.  

 

Zusätzlich fand eine Information der Anwohner im Rahmen des Runden Tisch Lünen Süd 

über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung am 20.06.2018 statt. Die hier zur Verfü-

gung stehende Zeit reichte nicht aus, um alle Fragen hinreichend zu beantworten. Daher 

fand auf Initiative des SPD Ortsvereins Oberbecker eine zusätzliche Bürgerversammlung am 

05.07.2018 statt. Hier hatten die Anwohnerinnen und Anwohner erneut die Gelegenheit 

Kritikpunkte zu äußern und Fragen zur Planung an die Stadtverwaltung zu stellen. Von 

mehreren Anwohnern und Anwohnerinnen wurden Anregungen oder Bedenken vorge-

bracht.  

 

Die Bedenken bezogen sich u. a. darauf, dass die Anwohner sich in ihrem Wohnumfeld 

durch die bereits in der Vergangenheit eingetretenen Veränderungen (Deponie, Autobahn-

ausbau), ohnehin schon benachteiligt fühlen. Durch die Nutzung der „letzten Grünfläche“ in 

diesem Bereich für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage würde sich diese Benachteiligung 

weiter fortführen. Aber auch Befürchtungen bzgl. der nachteiligen Auswirkungen auf die 

hier lebende Tierwelt, die Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes sowie der Ver-

lust der Erweiterungsmöglichkeiten für die Kleingartenanlage waren u.a. Gegenstand der 

geäußerten Bedenken.  

 

Den von der Planung berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange lag 

der Entwurf des Bebauungsplanes ebenfalls vom 25.04.2018 bis einschließlich 28.05.2018 zur 

Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vor. 

 
Die vorgetragenen Anregungen und Bedenken der Anwohnerinnen und Anwohner sowie 

die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit den ent-

sprechenden Stellungnahmen der Stadtverwaltung und den daraus folgenden Beschlussvor-

schlägen sind der Anlage zu entnehmen (Abwägungstabelle). 
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Im Ratsportal der Stadt Lünen sind folgende Unterlagen als pdf-Datei hinterlegt: 

 

 Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 227 

 Begründung zum Bebauungsplan Nr. 227 mit Umweltbericht 

 die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und Beden-

ken der Öffentlichkeit, der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie die Stel-

lungnahmen der Verwaltung (Abwägungstabelle) 

 Gutachten zur Frage der eventuellen Blend- und Störwirkungen (Blendgutachten) 

 Beurteilung der Geräuschimmissionen (Lärmgutachten) 

 Gutachten Vorabauskunft Versickerungsfähigkeit (Aquasoli) 

 Gutachten Probebelastungen (Aquasoli) 

 Grobkonzept Starkregenereignisse (Aquasoli) 

 Ergänzung Grobkonzept Starkregenereignisse (Aquasoli) 

 

Die Verwaltung empfiehlt, dem Entwurf des Bebauungsplanes zuzustimmen und nach Prü-

fung und Entscheidung über die vorgebrachten Anregungen durch den Ausschuss die öffent-

liche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu beschließen. 

 



Dr. Hans Meseberg Berlin, den 6. 6. 2018 
LSC Lichttechnik und Straßenausstattung Consult 
Fährstr. 10 
D-13503 Berlin 
Tel.: 030/82707832 
Mobil: 0177/3733744 
Email: hmeseberg@t-online.de 

 
 
 

G u t a c h t e n 
G09B/2018 

zur Frage der eventuellen Blend- und Störwirkung von Autobahnnutzern 
und Anwohnern durch eine bei Lünen installierte Photovoltaikanlage 

 
(Dieses Gutachten besteht aus 12 Seiten 
und einem Anhang mit weiteren 4 Seiten) 

 
Dieses Gutachten ersetzt die Gutachten G09/2018 vom 7. 5. 2018 

und G09A/2018 vom 27. 5. 2018 
 
 
1 Auftraggeber 
Den Auftrag zur Erarbeitung des Gutachtens erteilte die WES Green GmbH, Bahn-
hofstraße 30-32 in 54292 Trier. 
 
Auftragsdatum: 27. 4. 2018 
 
 
2 Auftragsache 
Die WES Green GmbH plant die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in 
44532 Lünen. Es stellt sich die Frage, ob Nutzer der nahegelegenen BAB A 2 und 
Anwohner in benachbarten Gebäuden durch die PV-Anlage in unzumutbarer Weise 
geblendet oder belästigt werden könnten. Dieses Gutachten dient der Untersuchung 
der Frage, ob und mit welcher Häufigkeit solche Situationen entstehen können und 
falls ja, welche Abhilfemöglichkeiten bestehen. 
 
 
3 Definitionen 

Im Folgenden wird der Richtung Nord der horizontale Winkel  = 0° zugeordnet; der 

Winkel steigt mit dem Uhrzeigersinn (Ost:  = 90°; Süd:  = 180° usw.). 
 
Es werden folgende Winkel verwendet: 
 

Sonnenhöhenwinkel (vertikaler Sonnenwinkel)  

Azimut (horizontaler Sonnenwinkel)  

Orientierung der Modultischreihen gegen Ost oder West  

vertikaler Winkel des von den Solarmodulen reflektierten Lichts  

Neigung der PV-Module gegen Süd  

mailto:hmeseberg@t-online.de
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horizontaler Blickwinkel Mitte Kraftfahrer/Fensterfläche - PV-Anlage  

Differenz  -  (horizontaler Blickrichtung Kraftfahrer/Anwohner - PV-Anlage  

vertikaler Blickwinkel Kraftfahrer/Anwohner - PV-Anlage  
 
 
4 Informationen zur Photovoltaik-Anlage 
Die topografischen Daten und die Beschreibung der Anlage beruhen auf folgenden 
Informationen, die von der WES Green GmbH zur Verfügung gestellt wurden: 
 
- Modulbelegungsplan 
- Modultischquerschnitt 
- Datenblatt PV-Modul Canadian Solar CS6K-P 
- Geländehöhenplan 
- Fotos 
- Mündliche und Emailinformationen durch Herrn Rüdiger Fischer, WES Green 

GmbH 
 
Die Geländehöhen der PV-Anlage wurden dem Höhenplan entnommen. Die Höhe 
der Fahrbahnoberkante der Autobahn wurde mittels des Höhenplans, des Pro-
gramms google earth und der Fotos abgeschätzt. Diese Abschätzung genügt, da 
nach Abschnitt 8.1.3 die Höhe der Autobahn keinen direkten Einfluss auf die Berech-
nungsergebnisse hat. Die Geländehöhen der untersuchten Häuser wurden aus dem 
Höhenplan extrapoliert. Die Entfernungen und horizontalen Winkel wurden mit 
google earth ermittelt. Der monatliche Sonnenstand für Lünen (Sonnenhöhe und       
-azimut) wurde mit der Website www.stadtklima-stuttgart.de bestimmt. Die Berech-
nung der Winkel des reflektierten Sonnenlichts erfolgte mit eigenen Excel-
Programmen. 
 
 
5 Beschreibung der PV-Anlage Lünen und topografische Daten 
5.1 Die PV-Anlage 
Die PV-Anlage wird auf einem bisher landwirtschaftlich genutzten Gelände mit der 
Bezeichnung „Bullenrod Kamp“ errichtet. Nördlich der Anlage befinden sich Wohnge-
bäude des Sonnenwegs, östlich Wohngebäude der Straße „Niersteheide“, südlich die 
BAB A 2 und westlich der PV-Anlage befindet sich eine Kleingartenkolonie, s. Bild 1 
im Anhang. Die Grundfläche der PV-Anlage ist unregelmäßig; die Fläche ist langge-
streckt und verläuft etwa parallel zur Autobahn. Die Ost-West-Ausrichtung beträgt ca. 
320 m, die Ausrichtung senkrecht zur Autobahn ca. 32 m bis 60 m. Die Gesamtfläche 
beträgt ca. 15 300 m². Das PV-Anlagengelände steigt von Ost nach West kontinuier-
lich von 64,5 m auf 74,5 m über Normalnull NN. 
 
Es ist geplant, polykristalline Solarmodule des Typs Canadian Solar CS6K-P mit ei-
ner Modulleistung von je 270 Wp einzusetzen. Die installierte Leistung liegt bei 
1,497 MWp. Die Neigung ε der Module gegen Süd beträgt 20°. Die Module werden 
auf sogenannten Modultischreihen montiert, deren Länge der verfügbaren Breite der 
Fläche entspricht. Die Ausrichtung der Modultischreihen erfolgt nicht wie üblich in 
Ost-West-Richtung, sondern die Modultischreihen sind entgegen dem Uhrzeigersinn 
gedreht, um das Gelände mit einer maximalen Anzahl von Modulen bestücken zu 
können; die Modultischausrichtung verläuft etwa parallel zur Fahrtrichtung auf der 

http://www.stadtklima-stuttgart.de/


Gutachten G09B/2018 vom 6. 6. 2018 zur Frage der Blend- und Störwirkung von BAB-Nutzern 
und Anwohnern durch eine bei Lünen installierte PV-Anlage  3 
 

Autobahn (s. Bild 1): Die Orientierung der Modultischreihen des östlichen Teils der 

PV-Fläche beträgt  = 26°, des westlichen Teils  = 23° bis 24°. Die Modulunterkante 
befindet in einer Höhe von 0,80 m über Geländeoberkante (GOK), die Höhe der Mo-
duloberkante über GOK beträgt 2,56 m. 
 
Zwischen den Wohngebäuden Niersteheide und der PV-Anlage befindet sich eine 
Reihe von Laubbäumen mit einer Kronenhöhe von bis zu 20 m. Vor den Häusern der 
Kleingartenkolonie in Richtung PV-Anlage befindet sich eine 1,50 m bis 2 m hohe 
Hecke. Die Verdeckung der PV-Anlage durch diese Vegetation wird bei den Berech-
nungen zunächst nicht berücksichtigt. Zusätzlich erfolgt eine Abpflanzung mit Gehöl-
zen in den östlichen und nördlichen Randbereichen. Die Pflanzung soll hier ca. 4 m 
hoch werden. Zudem sollen bereits größere Gehölze gepflanzt werden, um eine 
Sichtschutzwirkung zeitnah zu erzeugen, also eine Pflanzgröße von 1,00 m/1,50 m. 
In die Berechnungen wird eine vorläufige Höhe der Hecke von 1,00 m einbezogen. 
Im Westen an der Kleingartenanlage ist eine Pflanzung nicht erforderlich, da hier be-
reits eine Hecke existiert. 
 
 
5.2 Die BAB A 2 
Die Autobahn beschreibt im interessierenden Bereich eine leichte Rechtskurve; in 

Höhe des östlichen Endes der PV-Anlage beträgt die Fahrtrichtung  = 244° und 
dreht bis zum westlichen Ende auf 252°. Die Fahrbahnoberkante der Autobahn liegt 
bei ca. 82 m bis 80 m, in Richtung West leicht abfallend, und liegt damit ca. 5 m hö-
her als das Gelände der PV-Anlage. Im interessierenden Bereich befindet sich zwi-
schen Autobahn und PV-Anlagengelände eine Lärmschutzwand, die den Einblick 
von der Autobahn zur künftigen PV-Anlage vollständig verhindert. 
 
 
5.3 Die untersuchten Wohngebäude 
Normalerweise werden die Modultischreihen ist Ost-West-Richtung installiert. Dann 
bestände ein Blend- und Störrisiko für Wohngebäude, die sich im Osten und Westen 
der Anlage befinden. Durch die Drehung der Modultischreihen um 23° bis 26° gegen 
den Uhrzeigersinn wird jedoch die Richtung des reflektierten Sonnenlichts ebenfalls 
gegen den Uhrzeigersinn gedreht, so dass u.U. auch Häuser betroffen sind, die sich 
weiter nördlich der PV-Anlage befinden. Deshalb wurden folgende Gebäude in die 
Untersuchungen einbezogen: 
 
Niersteheide 25, Markierung A in Bild 2 
Niersteheide 21, Markierung B 
Niersteheide 20, Markierung C 
Sonnenweg 14 Markierung D 
Zwei Gebäude der Kleingartenkolonie, Markierungen E und F 
 
Zur Auswahl der Gebäude der Kleingartenkolonie s. Abschnitt 7. Die GOK der Häu-
ser A bis C liegt bei 64 m bis 65 m, die GOK von Haus D bei 74 m und die GOK der 
Gebäude E und F bei 76 m. Die Gebäude A bis D und F sind zweigeschossig, das 
Gebäude E ist eingeschossig. 
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6 Beschreibung der eventuell von PV-Anlagen ausgehenden Blend- und 
Störwirkungen für Kraftfahrer 

6.1 Blendwirkung 
Unter Blendung versteht man eine vorübergehende Funktionsstörung des Auges, 
die, ganz allgemein ausgedrückt, durch ein Übermaß an Licht hervorgerufen wird. 
Liegt eine messbare Beeinträchtigung der Sehleistung vor, spricht man von physio-
logischer Blendung, wird die Blendwirkung dagegen subjektiv als unangenehm, 
störend oder ablenkend empfunden, ohne dass eine messbare Beeinträchtigung der 
Sehleistung vorhanden ist, liegt psychologische Blendung vor. Sind die Leucht-
dichten des Umfeldes so groß, dass das visuelle System nicht mehr in der Lage ist, 
auf diese zu adaptieren, handelt es sich um Absolutblendung, sonst um Adaptati-
onsblendung. Weiterhin differenziert man zwischen direkter Blendung, die durch 
eine Lichtquelle selbst ausgelöst wird, und indirekter Blendung, die durch das Re-
flexbild einer Lichtquelle erzeugt wird. 
 
Die bei Tageslicht am häufigsten auftretende Blendung wird von der Sonne verur-
sacht. Befindet sich die Sonne im zentralen Gesichtsfeld eines Beobachters, tritt Ab-
solutblendung auf, bei der man nicht mehr in der Lage wäre, z.B. ein Kfz sicher zu 
führen, da im Gesichtsfeld des Autofahrers keine Kontraste mehr erkennbar sind. 
Dieser sehr gefährlichen Situation entzieht man sich, indem die Sonne gegenüber 
dem Auge durch eine Sonnenblende bzw. Jalousie oder durch eine Hand abgeschat-
tet wird. Das Aufsetzen einer Sonnenbrille hilft hier kaum, da dadurch nicht nur die 
Intensität des Sonnenlichtes, sondern auch die Helligkeiten aller anderen Objekte im 
Gesichtsfeld herabgesetzt werden. 
 
Häufig wird das Licht der Sonne auch durch glänzende Objekte ins Auge eines Be-
trachters gespiegelt: Wasseroberflächen, Fensterfronten von Gebäuden, verglaste 
Treibhäuser. Gegenüber der direkten Sonnenblendung ist bei dieser indirekten Blen-
dung die tatsächliche Blendgefahr geringer: 
 

1. Das reflektierte Sonnenlicht hat immer eine geringere Intensität als das direk-
te Sonnenlicht, es kommt selten zu einer Absolutblendung, sondern meist „nur“ 
zu Adaptationsblendung; d.h., die Helligkeitskontraste sind zwar verringert und 
die Wahrnehmung von Objekten wird erschwert, aber selten so stark, dass ver-
kehrsgefährdende Situationen entstehen. 
 
2. Die Blendwirkung durch reflektierende Objekte ist zeitlich und örtlich sehr be-
grenzt, während die Sonnenblendung über längere Zeit auf den Menschen ein-
wirken kann. 

 

Ob Blendung auftritt, ist sehr stark vom Winkel , gebildet von der Blickrichtung eines 
Beobachters und der Verbindungslinie Auge des Beobachters - blendende Lichtquel-
le (z.B. Auge des Kraftfahrers zur PV-Anlage) abhängig. Bei Nacht nimmt die Blend-
empfindlichkeit B proportional mit dem reziproken Wert des Winkelquadrats ab: 

B  1/². Bei Nacht wird physiologische Blendung deshalb nur in einem Winkelbe-

reich  ± 30°, bezogen auf die Blickrichtung, berücksichtigt; Licht aus größeren Win-
keln liefert keinen nennenswerten Betrag zur Blendung. Bei Tageslicht hat man an-
dere Verhältnisse: Die Gesamthelligkeit ist um mehrere Zehnerpotenzen höher als 
bei Nacht. Die evtl. blendenden Objekte werden nicht wie bei Nacht gegen eine meist 
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lichtlose Umgebung gesehen, sondern die Umgebung hat ebenfalls eine gewisse 
Helligkeit. Diese beiden Unterschiede führen dazu, dass tagsüber Blendungseffekte 
eher selten auftreten. Die reziprok quadratische Abhängigkeit der Blendung vom 

Winkel  gilt auch nicht mehr unbedingt; allerdings nimmt auch bei Tageslicht die 

Blendung deutlich zu, wenn der Blickwinkel  kleiner wird. 
 
Für die Nacht gibt es klare Anforderungen an die Begrenzung der Blendung, die von 
leuchtenden Objekten ausgeht. Für die Bewertung von Blend- oder anderen visuellen 
Störeffekten, die von Bauwerken oder anderen technischen Anlagen bei Tageslicht 
erzeugt werden, gibt es überhaupt keine Regelwerke oder Vorschriften. Deshalb ist 
man hier auf Einzelfallbetrachtungen und -entscheidungen angewiesen. 
 

Der Blickwinkel  ist bei Tageslicht weniger kritisch zu sehen als bei Nacht. Bei Ta-

geslicht liefert störendes Licht aus Winkeln  > 20° keinen merklichen Beitrag zur 
Blendung und kann außer Betracht bleiben. Störendes Licht aus einem Winkelbe-

reich 10° <  =  20° kann u.U. eine moderate Blendung erzeugen. I.a. kann man 
Blendung wie oben beschrieben durch leichtes Zur-Seite-Schauen oder „Ausblen-
den“ der störenden Lichtquelle vermeiden. Dieser Winkelbereich sollte aber bei einer 
Blendungsbewertung mit in Betracht gezogen werden. Kritischer sind Blendwinkel 

5°    10°, und besonders kritisch Winkel   5°, wenn also die störende Lichtquel-
le direkt im Gesichtsfeld des Beobachters liegt. Ein Kraftfahrer hat nicht mehr die 
Möglichkeit, diese Lichtquelle „auszublenden“: Er muss den vor ihm liegende Gleis-
körper bzw. die Straße und dessen Umgebung beobachten und alle Licht- und sons-
tigen Signale sowie die Anzeigeinstrumente im Pkw eindeutig erkennen können. 
Deshalb kann man in solchen Situationen seinen Blick nicht beliebig zur Seite rich-
ten, um einem evtl. vorhandenen Blendreflex auszuweichen. 
 
Bei allen Situationen, in denen evtl. eine Blendgefahr besteht, ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass sich die Sonne ebenfalls im Blickfeld des Beobachters befindet und 
das direkte Sonnenlicht gleichzeitig mit dem Blendreflex auf den Beobachter ein-
wirkt. 
 
Um eine Aussage über die Blendwirkung einer PV-Freiflächenanlage machen zu 
können, muss im Zweifelsfall unter Beachtung des Blickwinkels die Beleuchtungs-
stärke der Blendlichtquelle ins Verhältnis zur Beleuchtungsstärke der Sonne gesetzt 
werden. 
 
 
6.2 Störwirkung durch den Flimmereffekt und durch Ablenkung 
Periodisch oder unregelmäßig an- und abschwellendes Licht, das ins Auge gelangt, 
wird als Flimmern bezeichnet. Im Verkehrswesen wird Flimmern z.B. durch die perio-
disch angeordneten Leuchten der Straßen- oder Tunnelbeleuchtung erzeugt. Der 
Flimmereffekt bei der Vorbeifahrt an einer PV-Anlage entsteht dadurch, dass die PV-
Modultische in Reihen mit einem festen, regelmäßigen Abstand voneinander ange-
bracht sind, wodurch es, wenn die Modultischausrichtung und die Fahrtrichtung etwa 
senkrecht zueinander stehen, zu einer periodischen Unterbrechung des reflektierten 
Sonnenlichts kommen kann. Es ist bekannt, dass periodisches Flimmern bei man-
chen Epileptikern sogar Anfälle auslösen kann (photosensitive Epilepsie). Bei der 
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PV-Anlage Lünen verlaufen jedoch die Autobahn und die Modultischreihen parallel 
zueinander, ein Flimmereffekt kann daher von vornherein ausgeschlossen werden. 
 
Verkehrsfremde Sehobjekte neben der Autobahn können die Aufmerksamkeit eines 
Kraftfahrers so stark beanspruchen, dass er die vor ihm liegende Fahrbahn - zumin-
dest für Sekunden - nicht mehr mit genügender Sorgfalt beobachtet, es kann zu ver-
kehrsgefährdenden Situationen kommen. Die Auffälligkeit hängt ab z.B. von der Grö-
ße, der Helligkeit/dem Helligkeitskontrast, der Bewegung oder dem Neuigkeitscha-
rakter des Sehobjektes ab. Die PV-Anlage Lünen besteht im Wesentlichen aus re-
gelmäßig angeordneten, eher dunklen Solarmodulen, hat zudem eine maximale 
Bauhöhe von nur 2,56 m über Geländeoberkante und liegt in Tieflage gegenüber der 
Autobahn. Sie ist ein insgesamt visuell unauffälliges Bauwerk; als einziges die Auffäl-
ligkeit erhöhendes Merkmal bleibt theoretisch der Neuigkeitscharakter der Anlage. In 
diesem Aspekt unterscheidet sich die PV-Anlage aber nicht von jedem beliebigen 
anderen neu errichteten Bauwerk, das von einer Straße aus sichtbar ist. Mittlerweile 
wurde eine Vielzahl von PV-Anlagen in Sichtweite zu Straßen errichtet, so dass es 
Kraftfahrer gewohnt sind, an solchen Anlagen vorbeizufahren. Eine erhöhte Auf-
merksamkeit und Ablenkungsgefahr durch die PV-Anlage Lünen kann daher von 
vornherein ausgeschlossen werden. 
 
 
7 Blend- und Störwirkung von sich in Gebäuden aufhaltenden Personen 
Lichtimmissionen gehören nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
formal zu den schädlichen Umwelteinwirkungen, wenn sie nach Art, Ausmaß oder 
Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 
für die Allgemeinheit oder für die Anwohner herbeizuführen. Weitere Ausführungen 
hierzu macht das BImSchG jedoch nicht. Die von PV-Freiflächenanlagen verursachte 
Blend- und Störwirkung von Personen, die sich in Wohn- oder Gewerbegebäuden 
aufhalten, wird nach den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von 
Lichtimmissionen“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) 
vom 13. 9. 2012, Anhang 2, vorgenommen (im Folgenden „LAI-Hinweise“ genannt). 
Die Blend- und Störwirkung = Lichtimmission ist durch die Zeit definiert, in der Son-
nenlicht von der PV-Anlage auf die Fensterflächen der betroffenen Gebäude auftrifft. 
Diese Zeit, damit ist die astronomisch maximal mögliche Zeit von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang gemeint, darf täglich 30 min und im Kalenderjahr 30 Stunden nicht 
überschreiten. 
 
Die LAI-Hinweise gelten für „schutzwürde Räume“. Dazu gehören 
 
- Wohnräume 
- Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten 

und Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien 
- Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen 
- Büroräume, Praxisräume, Arbeitsräume, Schulungsräume und ähnliche Ar-

beitsräume. 
 
Nach bundes- und landesgesetzlichen Regelungen dürfen Gebäude in Kleingarten-
anlagen nicht zum dauerhaften Wohnen genutzt werden. Es ist deshalb fraglich, ob 
solche Räume formal unter die Regelung der LAI-Hinweise fallen. Andererseits ist 
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der ständige Aufenthalt in Gebäuden von Kleingarten tagesüber selbstverständlich 
unbeschränkt gestattet, so dass die Nutzer der Kleingartenanlage de facto den glei-
chen, evtl. unzumutbaren, Blend- und Störwirkungen unterliegen können wie die 
Nutzer „echter“ Wohnräume. Deshalb werden die Gebäude der in Lünen betroffenen 
Kleingartenanlage unabhängig von ihrer formalen Einstufung in diesem Gutachten de 
facto als Wohnräume in Sinne der LAI-Hinweise betrachtet. Aus diesem Grund wer-
den in die Untersuchungen auch zwei repräsentative Gebäude (Markierungen E und 
F in Bild 2) der Kleingartenanlage einbezogen. 
 
Lt. Abschnitt 7e. der LAI-Hinweise sind die Sonne als punktförmig und die Solarmo-
dule als ideal verspiegelt zu betrachten, so dass die Berechnungen gemäß dem Re-
flexionsgesetz Einfallswinkel = Ausfallswinkel durchgeführt werden können. Tatsäch-
lich wird das Sonnenlicht von den üblicherweise verwendeten Solarmodulen aber 
auch teilweise gestreut reflektiert. Das führt dazu, dass das Sonnenlicht z.T. spie-
gelnd (Kernreflex) und z.T. gestreut (Streureflex) reflektiert wird. Der Streureflex kann 
je nach Entfernung Beobachter - PV-Anlage und Grad der Streuwirkung bis zu 
40 min vor dem Kernreflex auftreten und erst bis zu 40 min nach dem Kernreflex ver-
schwinden. Die Intensität des Streureflexes ist aber immer deutlich geringer ist als 
die Intensität des Kernreflexes und erzeugt daher keine nennenswerte Störwirkung. 
Alle durchzuführenden Berechnungen beziehen sich daher lt. Abschnitt 7e. der LAI-
Hinweise nur auf den Kernreflex, die zusätzliche Reflexionszeit durch den Streureflex 
wird nach den LAI-Hinweisen nicht berücksichtigt. 
 

Sonnenlicht, das unter Sonnenhöhenwinkeln  ≤ 7,5° von einer PV-Anlage in Rich-
tung Immissionsort reflektiert wird, wird wegen dessen geringer Intensität und wegen 
Bewuchs, Bebauung und der zu durchdringenden Atmosphärenschichten in ebenem 
Gelände nicht berücksichtigt. 
 
 
8 Blend- und Störpotential der geplanten PV-Anlage für Kraftfahrer 
8.1 Zeitliche Wahrscheinlichkeit der Sonnenlichtreflexion ins Auge eines 

Kraftfahrers 
8.1.1 Sehbedingungen eines Kraftfahrers 
Wie in Abschnitt 5.2 erwähnt, verhindert die Lärmschutzwand zwischen Autobahn 
und PV-Anlagengelände vollständig den Einblick von der Autobahn zur PV-Anlage. 
Zur Sicherheit wurde jedoch eine fiktive Berechnung des Blendrisikos ohne Vorhan-
densein der Lärmschutzwand durchgeführt. 
 
Um die unter diesen Umständen evtl. von der PV-Anlage ausgehende Blendung zu 
bewerten, ist es zunächst notwendig, die Wahrscheinlichkeit dafür zu ermitteln, dass 
von der Anlage reflektiertes Licht in die Blickrichtung eines Kraftfahrers gelangt. Ist 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben, muss die Intensität des reflektierten, ins 
Auge des Vorbeifahrenden gerichteten Lichts ermittelt werden. Das Blendrisiko ins-
gesamt ergibt sich aus der Bewertung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens und der 
Intensität des ins Auge eines Vorbeifahrenden reflektierten Sonnenlichts. 
 
Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Blendrisikos kann mithilfe eines so ge-
nannten Sonnenstandsdiagramms ermittelt werden. Die Bilder 3 bis 5 zeigen das 
Sonnenstandsdiagramm für Lünen in Form eines Polardiagramms. Die roten Linien 
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zeigen den Sonnenstand (Sonnenhöhe  und Azimut ) für den 15. Tag jedes Mo-
nats in Abhängigkeit von der Uhrzeit an. Die Darstellung erfolgt für die Mitteleuropäi-
sche Zeit (MEZ) ohne Berücksichtigung der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ). 
Die Uhrzeit ist durch blaue und grüne Punkte gekennzeichnet. 
 

Zunächst muss der im Raum liegende Winkel  zwischen Kraftfahrer und PV-Anlage 

ermittelt werden.  ergibt sich aus folgender Formel: 
 

cos  = cos  · cos  · cos  (1) 
 
Die in dieser Formel genannten Winkel müssen gemäß den Sehbedingungen für be-
stimmte Situationen der Vorbeifahrt von Kraftfahrern an der PV-Anlage ermittelt wer-
den. 
 
Die Berechnungen wurden für die Sehbedingungen eines Lkw-Fahrers durchgeführt, 
die hinsichtlich einer Sonnenlichtreflexion ins Fahrerauge kritischer anzusehen sind 
als die Bedingungen für einen Pkw-Fahrer: Die mittlere Augenhöhe eines Lkw-
Fahrers beträgt ca. 2,50 m, die des Pkw-Fahrers ca. 1,12 m; deshalb kann eine PV-
Anlage vom höher sitzenden Lkw-Fahrer u.U. zeitlich eher und auf größere Entfer-
nungen gesehen werden, wodurch theoretisch die Sonnenlichtreflexion zum Kraftfah-
rer erhöht werden kann. Es kann angenommen werden, dass der Fahrer bei einer 
Fahrt auf einer Straße normalerweise auf einen Punkt auf der Fahrbahn blickt, der 
etwa 50 m vor ihm liegt. Daraus ergibt sich mit der mittleren Augenhöhe eines Lkw-

Fahrers hF von 2,50 m ein vertikaler Winkel  von ca. - 2,9° (Blick leicht nach unten). 

Dieser Winkel  wurde bei den weiteren Berechnungen zugrunde gelegt. Die Höhe 
des Lkw-Fahrers hF über PV-Anlagengelände beträgt 2,50 m + 2,56 m (Modulober-
kante) + 5 m (Differenz der Geländehöhen) = ca. 10 m. 
 
 
8.1.2 Auswertung mittels des Sonnenstandsdiagramms 

 ist der horizontale Winkel zwischen der momentanen Fahrtrichtung  und der hori-

zontalen Blickrichtung  Kraftfahrerauge - bestimmter Punkt der PV-Anlage. Fährt ein 

Kfz an der PV-Anlage vorbei, ändert sich ständig die Blickrichtung  des Kraftfahrer-

auges zur Anlage und damit auch der Winkel . 
 
Damit Sonnenlicht in Richtung Kraftfahrerauge reflektiert werden kann, muss der ver-

tikale Blickwinkel des Kraftfahrerauges  dem vertikalen Winkel des von den Solar-

modulen reflektierten Lichts  entsprechen:  = -  (wenn  abwärts gerichtet ist, 

muss  aufwärts gerichtet sein und umgekehrt). 
 
Für bestimmte Punkte der Annäherung eines Kfz an die bzw. Vorbeifahrt an der PV-

Anlage werden nun mittels google earth die Winkel , ,  bestimmt, dann wird nach 

obiger Formel (1) der Winkel  berechnet. Mit den weiteren Parametern Neigung der 

Module  = 23° bis 26° nach Süd und dem vertikalen Winkel  werden dann die trigo-

nometrischen Berechnungen zur Ermittlung des Sonnenazimuts  und der vertikalen 

Sonnenhöhenwinkel  durchgeführt, unter denen das Sonnenlicht auf die PV-Module 
fallen müsste, damit das reflektierte Licht ins Auge eines Kraftfahrers fallen kann. 
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Die Ergebnisse der Berechnungen für  und  werden in das Sonnenstandsdia-
gramm für Lünen eingetragen. Da die Berechnungen für die gesamte Fläche oder 

eine Teilfläche der PV-Anlage durchgeführt werden, stellen die ermittelten /-Werte 
für die Sonnenhöhenwinkel Flächen in Form von geschlossenen Polygonzügen dar, 

die im Folgenden als -Flächen bezeichnet werden. Haben diese  -Flächen Schnitt-
punkte mit den roten Sonnenstandslinien, fällt Sonnenlicht ins Auge eines Kraftfah-
rers; die dazugehörigen Jahres- und Tageszeiten können aus dem Polardiagramm 
abgelesen werden. Bei fehlenden Schnittpunkten ist keine Sonnenlichtreflexion zum 
Kraftfahrer möglich. 
 

Berücksichtigt wurden alle Blickwinkel Kraftfahrer - PV-Anlage   20°, weil nach Ab-
schnitt 6.1 nur in diesem Winkelbereich reflektiertes Sonnenlicht störende Blendung 
erzeugen kann. 
 
 
8.1.3 Ergebnisse 
Bei der Vorbeifahrt in Fahrtrichtung Südwest ist ein Einblick von der Autobahn zur 
PV-Anlage zumindest im Winterhalbjahr möglich, solange die Bäume am Rande der 
Autobahn unbelaubt sind. Bei der Vorbeifahrt in Richtung Nordost blickt ein Kraftfah-
rer über die Gegenfahrbahn zur tiefer liegenden PV-Anlage; ob ein Einblick zur PV-
Anlage überhaupt möglich ist, kann im Moment nicht eingeschätzt werden, weil die 
jetzt im Mai belaubten Bäume den Blick zur Anlage versperren. Zur Sicherheit wird 
deshalb die Sonnenlichtreflexion für beide Fahrtrichtungen berechnet. Die berechne-

ten -Flächen sind in Bild 3 eingezeichnet. 
 

Fahrtrichtung Nordost: Die grün gezeichnete -Fläche liegt oberhalb der roten Son-
nenstandslinien und hat keine Schnittpunkte mit diesen. Wie bereits in Abschnitt 
8.1.2 erläutert, kann bei fehlenden Schnittpunkten mit den Sonnenstandslinien in 
keinem Fall reflektiertes Sonnenlicht zum Kraftfahrer gelenkt werden. Dieser Sach-
verhalt gibt die Tatsache wieder, dass auf der nördlichen Erdhalbkugel die Sonne 
nicht aus nördlichen Richtungen scheint und das Sonnenlicht daher nicht in Richtung 
Süden bis Südosten, d.h. ins Auge eines in Richtung Norden bis Nordwesten bli-
ckenden Kraftfahrers, reflektiert werden kann. 
 

Fahrtrichtung Südwest: Die blau gezeichnete -Fläche liegt unterhalb der Sonnen-
standslinien bzw. sogar unterhalb (außerhalb) des Sonnenstandsdiagramms und hat 
ebenfalls keine Schnittpunkte mit den Sonnenstandslinien, Sonnenlicht kann in kei-
nem Fall zum Kraftfahrer gelenkt werden. Dieser Sachverhalt gibt die Tatsache wie-
der, dass wegen der Drehung der Modultische um 23 bis 26° gegen den Uhrzeiger-
sinn das Sonnenlicht nach Süden abgelenkt wird und nicht den von Südwesten 
kommenden Kraftfahrer erreicht. 
 
Wie in Abschnitt 4 erwähnt, wurde die Höhe der Fahrbahnoberkante der Autobahn 
geschätzt. Werden die Berechnungen selbst mit einer abweichenden Höhe der Fahr-

bahnoberkante von ± 5 m durchgeführt, haben die -Flächen keine Schnittpunkte mit 
den Sonnenstandslinien, es gibt nach wie vor keine Blendung für einen Kraftfahrer 
auf der Autobahn. 
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Fazit: Da das von der PV-Anlage reflektierte Sonnenlicht auf der Autobahn vorbeifah-
rende Kraftfahrer nicht erreicht, könnten diese von der PV-Anlage nicht geblendet 
werden, selbst wenn keine Lärmschutzwand vorhanden wäre. 
 
 
9 Zeitliche Wahrscheinlichkeit der Sonnenlichtreflexion in Richtung 

Wohngebäude 
Um die evtl. von der PV-Anlage ausgehende Störwirkung für Anwohner zu bewerten, 
ist es zunächst notwendig, die zeitliche Wahrscheinlichkeit dafür zu ermitteln, dass 
von der PV-Anlage reflektiertes Licht in die Fensterflächen bzw. die dahinterliegen-
den Räume der blendgefährdeten Gebäude gelangt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 
ebenfalls mit dem Sonnenstandsdiagramm für Lünen ermittelt werden. 
 
Für die zu untersuchenden Immissionsorte wurden die horizontalen und vertikalen 

Blickwinkel Anwohner - PV-Anlage  und  ermittelt und daraus die horizontalen 

Sonnenwinkel  und die vertikalen Sonnenhöhenwinkel  berechnet, unter denen das 
Sonnenlicht auf die PV-Module treffen müsste, damit es ins Auge eines Bewohners 
dieser Gebäude gelangen könnte. Die Berechnungen erfolgen jeweils für die Fens-
termitte der Obergeschosse bei den Gebäuden A bis D und F, weil dies hinsichtlich 
der evtl. Blendwirkung der kritischere Fall gegenüber der Bewertung für das Erdge-
schoss ist. Bei Gebäude E werden die Untersuchungen für das Erdgeschoss durch-
geführt. Die Hecken und die Baumreihe an der östlichen Seite der PV-Anlage werden 
bei den Berechnungen nicht berücksichtigt. 
 

Wie bereits ausgeführt, wird Sonnenlicht, das unter Winkeln   7,5° von der PV-
Anlage in Richtung Fensterflächen reflektiert wird, wegen dessen extrem geringer 

Intensität nicht berücksichtigt. Der Winkelbereich 0° ≤  ≤ 7,5° ist in den Polardia-
grammen der Bilder 4 und 5 rot schraffiert dargestellt. 
 
 
10 Berechnungsergebnisse 
10.1 Wohngebäude A bis C 

Wohngebäude A: Die hierfür berechnete -Fläche ist in Bild 4 als blaue Fläche ein-
gezeichnet. Die Fläche hat Schnittpunkte mit den Sonnenstandslinien, Sonnenlicht 
kann zu diesem Haus in der Jahreszeit etwa vom 1. Februar bis 16. April und vom 
31. August bis 15. November, d.h. für 152 Tage, zwischen 15.20 Uhr und 16.30 Uhr 
MEZ zum Gebäude reflektiert. Die maximale Reflexionszeit beträgt15 min, die mittle-
re Reflexionszeit innerhalb der genannten 152 Tage beträgt 8,9 min. Die gesamte, 
jährliche Reflexionszeit errechnet sich daraus zu 152 Tage x 8,9/60 Stunden 
= 22,5 Stunden. Teilweise sind die Bäume vor dem Wohngebäude innerhalb der ge-
nannten Jahreszeiträumen belaubt, mindestens vom 1. bis 15. April und 31. August 
bis 15. Oktober, so dass dann das reflektierte Sonnenlicht in Richtung Wohngebäude 
abgeschirmt wird. Dadurch reduziert sich die jährliche Reflexionszeit geschätzt um 
ein Viertel, es verbleiben also endgültige ca. 18 Stunden jährliche Reflexionszeit. Die 
nach den LAI-Hinweisen erlaubte tägliche Reflexionszeit von 30 min und jährliche 
Reflexionszeit von 30 Stunden wird damit bei Wohngebäude A unterschritten. 
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Wohngebäude B: Die hierfür berechnete -Fläche ist in Bild 4 als grüne Fläche ein-
gezeichnet. Sie liegt unterhalb der Sonnenstandslinien bzw. außerhalb des Sonnen-
standsdiagramms, zu diesem Haus wird zu keiner Zeit Sonnenlicht reflektiert. 
 
Wohngebäude C: Die für dieses Gebäude berechnete, in Bild 4 in brauner Farbe 

eingezeichnete -Fläche hat Schnittpunkte mit den Sonnenstandslinien, Sonnenlicht 
wird in der Jahreszeit ca. vom 5. bis 28. März und vom 17. September bis 10. Okto-
ber, d.h. für insgesamt ca. 48 Tage, zwischen 7.10 Uhr und 7.50 Uhr MEZ zum Ge-
bäude reflektiert. Die maximale Reflexionszeit (nur am 19. März und 22. September) 
beträgt 27 min, die mittlere Reflexionszeit innerhalb der genannten 48 Tage beträgt 
15 min. Die gesamte Reflexionszeit errechnet sich daraus zu 48 Tage x 15/60 Stun-
den = 12 Stunden. Durch die Vegetation vor dem Haus sinkt die tatsächliche Reflexi-
onszeit auf ca. 10 Stunden. Die nach den LAI-Hinweisen erlaubte tägliche Reflexi-
onszeit von 30 min und jährliche Reflexionszeit von 30 Stunden wird damit auch bei 
Wohngebäude C unterschritten. 
 
 
10.2 Gebäude D bis F 
Wohngebäude D: Die für dieses Gebäude berechnete, in Bild 5 in brauner Farbe 

eingezeichnete -Fläche hat Schnittpunkte mit den Sonnenstandslinien, Sonnenlicht 
wird in der Jahreszeit ca. vom 16. März bis 8. April und vom 6. bis 29. September, 
d.h. für insgesamt ca. 46 Tage, zwischen 6.40 Uhr und 7.20 Uhr MEZ zum Gebäu-
de D reflektiert. Die maximale Reflexionszeit (nur am 22. März und 10. September) 
beträgt 19 min, die mittlere Reflexionszeit innerhalb der genannten 46 Tage beträgt 
9,1 min. Die gesamte Reflexionszeit errechnet sich daraus zu 46 Tage x 9,1/60 
Stunden = 7,0 Stunden. Die nach den LAI-Hinweisen erlaubte tägliche Reflexionszeit 
von 30 min und jährliche Reflexionszeit von 30 Stunden wird damit auch bei Wohn-
gebäude D unterschritten. 
 
Gebäude E: die für dieses Gebäude ermittelte, in Bild 5 in blauer Farbe eingezeich-

nete -Fläche liegt oberhalb der Sonnenstandslinien und hat keine Schnittpunkte mit 
diesen, Sonnenlicht kann nicht zu diesem Gebäude gelenkt werden. 
 
Gebäude F: Die für dieses Gebäude berechnete, in Bild 5 in grüner Farbe einge-

zeichnete -Fläche hat Schnittpunkte mit den Sonnenstandslinien, Sonnenlicht wird 
in der Jahreszeit ca. vom 14. April bis 1. September, d.h. für insgesamt ca. 137 Tage, 
zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr MEZ zum Gebäude reflektiert. Die maximale Reflexi-
onszeit (nur am 21. Juni) beträgt 23,6 min, die mittlere Reflexionszeit innerhalb der 
genannten 141 Tage beträgt 10,7 min. Die gesamte Reflexionszeit errechnet sich 
daraus zu 141 Tage x 10,7/60 Stunden = 25,1 Stunden. Die nach den LAI-Hinweisen 
erlaubte tägliche Reflexionszeit von 30 min und jährliche Reflexionszeit von 30 Stun-
den wird damit auch bei Wohngebäude F unterschritten. 
 
Fazit: Zu den Fensterflächen der Gebäude B und E wird kein Sonnenlicht reflektiert. 
Zu den Fensterflächen der Gebäude A, C, D und F wird zu bestimmten Jahres- und 
Tageszeiten zwar Sonnenlicht reflektiert, aber die Zeiten sind so kurz, dass die For-
derungen der LAI-Hinweise in allen Fällen eingehalten werden. 
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Das Ergebnis für Wohngebäude A (Niersteheide 25) ist auch repräsentativ für Nier-
steheide 27. Die Reflexionszeiten der Häuser Niersteheide 23 und 23a liegen zwi-
schen den für Niersteheide 21 (0 Stunden) und Niersteheide 25 (18 Stunden) be-
rechneten Zeiten. Für das Haus Niersteheide 17 gelten wie für die benachbarten 
Häuser Niersteheide 21 und Niersteheide 20 (Wohngebäude C) 0 Stunden Reflexi-
onszeit. 
 
 
11 Zusammenfassung 
Zwischen Autobahn BAB A 2 und PV-Anlagengelände befindet sich eine Lärm-
schutzwand, die den Einblick von der Autobahn auf die künftige PV-Anlage vollstän-
dig verhindert. Zur Sicherheit wurde jedoch eine fiktive Berechnung ohne Vorhan-
densein der Lärmschutzwand durchgeführt. Da das von der PV-Anlage reflektierte 
Sonnenlicht jedoch auf der Autobahn vorbeifahrende Kraftfahrer nicht erreicht, könn-
ten diese von der PV-Anlage nicht geblendet werden, selbst wenn keine Lärm-
schutzwand vorhanden wäre. Ein zusätzliches Störrisiko durch einen Flimmereffekt 
oder durch erhöhte Auffälligkeit ist ebenfalls nicht gegeben. 
 
Weiterhin wurde berechnet, ob die Blendzeiten = Lichtimmission der PV-Anlage auf 
die Bewohner nahegelegener Häuser die Anforderung der „Hinweise zur Messung, 
Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der Bund/Länder-Arbeitsgemein-
schaft für Immissionsschutz (LAI) vom 13. 9. 2012 (LAI-Hinweise) erfüllen. Diese 
Vorgaben werden bei allen in Frage kommenden Gebäuden erfüllt. 
 
Von daher ist gegen die Errichtung der PV-Freiflächenanlage bei Lünen nichts ein-
zuwenden. 
 
 

 
 
  
Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt. 
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Anhang 

 
 
Bild 1: Die geplante PV-Anlage Lünen. Rechter Teil der Anlage: Orientierung der 

Modultischreihen gegen Ost oder West  = 26°, linker Teil  = 23° bis 24° 
 
 
 

 
 
Bild 2: Umriss der PV-Anlage mit den untersuchten Häusern A bis F 
 
 SLB MSL 1500 
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Bild 3: Monatlicher Sonnenstand (Sonnenhöhe und -richtung) für Lünen mit            

-Flächen zur Bewertung der Vorbeifahrt eines Kfz auf der BAB A 2 an der 
PV-Anlage 

 
 Quelle des Sonnenstandsdiagramms: www.stadtklima-stuttgart.de 
 
 grün: Fahrtrichtung Nordost 
 blau: Fahrtrichtung Südwest 
 
 

http://www.stadtklima-stuttgart.de/
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Bild 4: Monatlicher Sonnenstand (Sonnenhöhe und -richtung) für Lünen mit            

-Flächen zur Bewertung der Reflexionszeiten zu Wohngebäuden. Orientie-

rung der Modultischreihen  = 26° 
 

Rot schraffierte Flächen: Bereich des Sonnenhöhenwinkels  ≤ 7,5°, der bei 
der Bewertung der Reflexionszeiten nicht berücksichtigt wurde 

 
 Blau: Haus A 
 grün: Haus B 
 braun: Haus C 
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Bild 5: Monatlicher Sonnenstand (Sonnenhöhe und -richtung) für Lünen mit            

-Flächen zur Bewertung der Reflexionszeiten zu Wohngebäuden. Orientie-

rung der Modultischreihen  = 23° 
 

Rot schraffierte Flächen: Bereich des Sonnenhöhenwinkels  ≤ 7,5°, der bei 
der Bewertung der Reflexionszeiten nicht berücksichtigt wurde 

 
 braun: Haus D 
 Blau: Haus E 
 grün: Haus F 
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Beurteilung der Geräuschimmissionen durch die geplante  
Freiflächen-Photovoltaikanlage Niersteheide in 44532 Lünen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zur Ermittlung der durch die in 44532 Lünen geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Niersteheide hervorgerufenen Geräuschimmissionen wurde wie folgt vorgegangen: 
 

• Erstellung eines digitalen, dreidimensionalen Berechnungsmodells zur Schallaus-
breitungsberechnung. 

• In das Berechnungsmodell wurden die vom Auftraggeber angegebenen Geräusch-
quellen der geplanten PV-Anlage hinein digitalisiert (22 Wechselrichter im Bereich der 
Enden der Modultische, ca. in der Mitte der PV-Anlage und eine Übergabe- / Trafo-
station am nördlichen Rand östlich der Mitte der geplanten PV-Anlage). 

• Zu den Geräuschemissionen dieser Geräuschquellen haben folgende Herstellerangaben 
vorgelegen: 

o Übergabe- / Trafostation: Schallleistungspegel des Trafos: LWA = 51 dB(A), 
abzüglich 3 dB bis 4 dB für den Betonkörper der Station 

o Wechselrichter: Geräuschemission < 65 dB(A), keine Angabe ob Schall-
leistungspegel oder Schalldruckpegel in bestimmtem Abstand 

• In der Schallausbreitungsberechnung wurde jeder Geräuschquelle ein Schallleistungs-
pegel von LWA = 65 dB(A) zugewiesen. 

• Durchführung einer Schallausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2, keine 
Abschirmung durch Gebäude oder PV-Module. 

• Es wurden drei Immissionsorte in der Straße „Sonnenweg“ betrachtet (Sonnenweg 5, 
Sonnenweg 7 und Sonnenweg 9). Diese Immissionsorte sind die den Geräuschquellen 
nächstgelegenen Wohngebäude (kürzester Abstand ca. 30 m bis 40 m) 

• Auf Grund der Betriebsweise von Photovoltaikanlagen ist davon auszugehen, dass die 
Wechselrichter und die Trafostationen in der Regel nur tagsüber im Zeitraum zwischen 
06:00 Uhr und 22:00 Uhr betrieben werden. In den Sommermonaten ist auf Grund des 
frühen Sonnenaufganges auch ein Betrieb vor 06:00 Uhr und damit im Nachtzeitraum 
gemäß TA Lärm möglich.  

• Auf Grund der nach TA Lärm nachts geringeren Immissionsrichtwerte wurde im weiteren 
Verlauf der Beurteilungszeitraum Nacht betrachtet.   



SGS-TÜV Saar GmbH  
  
Auftrag Nr. 4603924 – Ergebnismitteilung vom 27.06.2018 Blatt 2 von 2 

 

q:\tut\tus\lärmberichte\lärm2018\18-4603924-a-wes-green-pv-anlage-lünen-scha.docx 

 
Ergebnisse und Beurteilung der Geräuschimmissionen durch die PV-Anlage: 

• Nach Auskunft des Bauamtes der Stadt Lünen befindet sich der Sonnenweg innerhalb 
des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 119 "Dauerkleingarten-
anlage Bullerodt", der in diesem Bereich die Gebietsausweisung Allgemeines 
Wohngebiet festsetzt. 

• Mit den oben beschriebenen Geräuschemissionen ergeben sich an den betrachteten 
Immissionsorten Beurteilungspegel der Geräuschimmissionen zwischen 28 dB(A) und 
30 dB(A). Es wurde davon ausgegangen, dass durch die betrachteten Geräuschquellen 
(hier im Wesentlichen die Wechselrichter) keine tonhaltigen Geräuschemissionen 
hervorgerufen werden.  

• Der nach TA Lärm in Allgemeinen Wohngebieten nachts geltende Immissionsrichtwert in 
Höhe von 40 dB(A) wird durch die betrachteten Geräuschquellen der geplanten Frei-
flächen-Photovoltaikanlage somit um mindestens 10 dB unterschritten. Nach Nr. 2.2 der 
TA Lärm liegen die betrachteten Immissionsorte somit nicht mehr im Einwirkungsbereich 
der geplanten PV-Anlage. 

• Nach den Ergebnissen der Umgebungslärmkartierung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Quelle www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de - Lärmkarten 3. Runde, 2017) wird im 
Untersuchungsbereich durch Straßenverkehrslärm ein Nachtpegel Lnight zwischen 
50 dB(A) und 60 dB(A) hervorgerufen. Eine „Überdeckung“ der durch die Geräusch-
quellen der Freiflächen-Photovoltaikanlage hervorgerufenen Geräuschimmissionen 
durch die Verkehrsgeräusche der BAB 2 ist damit zu erwarten.  

 
Beurteilungsgrundlagen: 

• Datenblatt mit technischen Angaben zu dem geplanten 1.250 kVA Trafo 

• Datenblatt Wechselrichter SUNNY TRIPOWER CORE1 STP 50-40 der SMA solar 
Technology 

• Lageplan in der Datei: 20180607 SP-Niersteheide in Lünen 1.326,78 kWp.pdf  
der WIRCON GmbH vom 14.03.2018 

 
 
Zur Beantwortung von Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (Tel.: 06897/506-388).  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Umwelttechnik 
 
 
 
i.A. Andreas Schade 
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18-160 (WES Green) Photovoltaikanlage Niersteheide in Lünen - Vorabauskunft 
 
 
Sehr geehrte Frau Pape, 
 
anbei übersenden wir Ihnen eine kurze Vorabauskunft über die Ergebnisse der Versi-

ckerungsversuche und der Probebelastungen auf der Grundstücksfläche der geplanten 

Photovoltaikanlage in Niersteheide in Lünen. 

 

1. Beschreibung von Oberfläche und Bodenbeschaffenheit 

Das beplante Areal der Solarthermieanlage ist bis dato Grünland (Wiese), deren Ertrag 

als Viehfutter genutzt wird. Die Geländeoberfläche ist fast eben. 

Folgendes Versuchsprogramm wurde durchgeführt: 

a) Versickerungsversuche gem. DIN 19682-7 

b) Bodenaufschlüsse 

c) Elektrische Bodenwiderstand (Wenner-Methode) 

d) Pfahlprobebelastungen gem. EA Pfähle / EC7 

 

Bild 1 zeigt die geometrische Verteilung der Untersuchungspunkte. 

 

2. Versickerungsversuche 

Exemplarisch wird hiermit das Ergebnis von Versuchspunkt 1 (Bild 2, Bild 3) darge-

stellt. Mittels der Versickerungsversuche wurden Durchlässigkeiten von ca. 2,7x 10-7 m/s 

gemessen. 
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Bild 1 - Geometrische Verteilung der Untersuchungspunkte 
 

 
Bild 2 – Versickerungsversuch am Untersuchungspunkt Nummer 1 
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Bild 3 – Absenkungslinie im Versickerungsversuch am Untersuchungspunkt Nummer 1 
 
 

3. Bodenaufschlüsse 

Exemplarisch wird hiermit das Bodenprofil von Versuchspunkt 1 (Bild 4) wieder gege-

ben: 

 
Bild 4 – Bodenprofil am Untersuchungspunkt Nummer 1 
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4. Elektrischer Bodenwiderstand 

Exemplarisch wird hiermit das mit der Wenner-Vierpunkt-.Methode ermittelte Ergebnis  

des elektrischen Bodenwiderstandes in Höhe von 96,1 Ohm * Meter, gemessen am 

Versuchspunkt 4 (Bild 5) wieder gegeben: 

 

 
Bild 5 – Elektrischer Bodenwiderstand am Untersuchungspunkt Nummer 4 
 

5. Probebelastungen 

Exemplarisch wird hiermit das Ergebnis von Versuchspunkt 1 dargestellt. 

Nach der Installation der Profile wurden diese in axialer Druck-, axialer Zug- wie horizon-

taler Zugrichtung belastet. 

 

 
Bild 6 – Messaufbau Probebelastung und Versickerungsversuch m Untersuchungspunkt Nummer 1 
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Bild 7 – Arbeitslinie „Axialer Druckversuch“ am Untersuchungspunkt Nummer 1 
 

 

Bild 8 – Arbeitslinie „Axialer Zugversuch“ am Untersuchungspunkt Nummer 1 
 

 

 

Bild 9 – Arbeitslinie „Horizontaler Zugversuch“ am Untersuchungspunkt Nummer 1 
 

Als Grenzkriterium wurden dabei 20mm plastische Verformung in axialer Zug- und 

Druckrichtung festgelegt.  
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6. Zusammenfassung 

Das vorliegende Dokument gibt einen kurzen Überblick über die auf der Fläche der ge-

planten PV-Anlage Lünen durchgeführten geotechnischen Versuche.  

Mittels Versickerungsversuchen wurden Durchlässigkeiten von ca. 2,7x 10-7 m/s gemes-

sen. 

Eine ausführliche Darstellung der Feld- und Laborversuche, der Auswertung der Probe-

belastungswiderstände gem. EC7 wie auch die Darstellung der einzelnen Arbeitslinien 

werden im finalen Bericht übermittelt. 

 
 
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und stehen Ihnen für Rückfra-

gen gerne zur Verfügung. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
AquaSoli GmbH & Co. KG 
 
           
 
 
Dipl.-Ing. Jürgen Schmid, CEO    M. Sc. Ing. Geol Gordian Woyde 
Geschäftsführender Gesellschafter      
Tel. 089/ 62233768-0      Tel. 089/ 62233768-17 
juergen.schmid@aquasoli.de      gordian.woyde@aquasoli.de 
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1 Verzeichnis verwendeter Quellen und Literatur 
 

ID Quelle/ Autor Titel 
U2 GoogleEarth Zitat aus GoogleEarth/ Geodis / PPWK/ Teleatlas/ TerraMet-

rics 
U3 EC 7  Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau 
U4 WES Green GmbH Detail Photovoltaikanlage versendet via email von Frau Julia 

Pape am 23.08.2018 
 
2 Verzeichnis der Anlagen 
 

Anlage L Lage der geplanten PV-Anlage Lünen. [U2]. 
Anlage N Fotodokumentation 
Anlage E Auswertung der Probebelastungen 
 
 
3 Veranlassung 

Die WES Green GmbH (= WES) hat die Ing.-Ges. AquaSoli GmbH & Co. KG (AquaSoli) 

mit der Durchführung von Probebelastungen und Sickerversuchen für die Freiflächen- 

PV- Anlage Niersteheide/ Lünen beauftragt. Diese wurden in situ am 10.08.2018 

durchgeführt (Anlage L). Primäres Ziel der Untersuchungen war es für die projektierte 

Rammfundamentierung Pfahlwiderstandswerte zu ermitteln sowie die Durchlässigkeit 

des Untergrundes hins. Versickerung von Niederschlagswasser einzuschätzen.  

 

4 Allgemeine Daten zum Bauwerk 

Die geplante Solarfreiflächenanlage befindet sich ca. 3,5 km südlich des Stadtzentrums 

von Lünen, unmittelbar neben der A2. Das Gelände ist relativ eben und fällt sanft in öst-

lich-nordöstlicher Richtung ab. Der geplante PV-Park soll eine Leistung von ca. 1,5 MW 

erzielen. 

Vor Ort wurden C100 Rammprofile (Abbildung 1) getestet. Eine Statik mit projektspezi-

fischen Einwirkungen stand zum Zeitpunkt der Probebelastungen nicht zur Verfügung. 

Daher wurde eine Bandbreite von drei Einbindtiefen getestet.  
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Abbildung 1: Abmessung der getesteten C100 Rammprofile. 
 

5 Beschreibung der Baugrundverhältnisse und der Rammbarkeit 
 

Rammhindernisse wurden nicht angetroffen. Die Rammung mit der HRE-1000/3000 er-

folgte in Vollgasstellung mit nahezu konstanter Geschwindigkeit. Erst ab einer Tiefe von 

ca. 1,6m war eine überproportionale Zunahme des Rammwiderstandes zu beobachten. 

Die gemessenen Rammdauern sind in Abbildung 2 in 20cm-Inkrementen visualisiert. 
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Abbildung 2: Rammfortschrittsdiagramm der getesteten C100 Rammprofile. 
 

Aus den nach Abschluss der Probebelastungen jeweils wieder aus dem Boden gezoge-

nen Stahlprofilen konnten Bodenproben entnommen und die Schichten bodenmecha-

nisch angesprochen werden. Abbildung 3 zeigt exemplarisch die Bodenansprache am 

Pfahl 1. Der Untergrund erwies sich demnach als weitgehend einheitlich (Abbildung 4) 

und kann in folgende vier Homogenbereiche eingeteilt werden (Tabelle 1). 
 

S1: Mutterboden (OU nach DIN 18196) 

Der Mutterboden wurde in einer Mächtigkeit von ca. 0,10 m angetroffen und besteht aus 

trockenem, stark schluffigem Feinsand und humoser Substanz. 
 

S2: stark feinsandiger Schluff (UL/UM nach DIN 18196), fest 
 

S3: stark feinsandiger Schluff (UL/UM nach DIN 18196), halbfest 
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S4: stark feinsandiger Schluff (UL/UM nach DIN 18196), steif 

Homogenbereich Mittlere Tiefe [m] unter GOK der Homogenbereiche: Bodenart 
S1 0,10 Mutterboden 
S2 0,33 Schluff, fest 

S3 0,26 
Schluff, halb-

fest 
S4 0,41 Schluff, weich 

 

Tabelle 1 – Mittlere Tieife des Homogenbereiches 
 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 3: Bodenprofil am Pfahl 1 als typisches Bodenprofil 
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Abbildung 4: Bodenprofile 1 bis 9 
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6 Ermittlung der Pfahlwiderstände mittels Probebelastungen  
 
6.1 Allgemeines zu den Probebelastungen mit Rammprofilen 
 
Das in Probebelastungen ermittelte Tragverhalten der C-Rammprofile ist in den Arbeits-

linien gem. Anlage 1C ff. und der Anlage E dokumentiert; die Horizontalkraft wurde bei 

den Probebelastungen in einer Höhe von ca. h= 1,00 m, über GOK eingeleitet 

(Abbildung 5).  

 

 

 

 

Abbildung 5 - Definition der Abmessungen, Kraft- und Verformungsrichtungen bei den 
Probebelastungen. T= axialer Zug; C= axialer Druck; H= horizontaler Zug; M= Moment 
auf GOK; ET= Einbindetiefe; h= Hebelarm der horizontalen Krafteinleitung. 
 
 

6.2 Ergebnisse 

Nach dem Einrammen der Profile wurde damit begonnen, die hydraulisch erzeugte 

Prüfkraft in den Kopf der Profile einzuleiten und den Verlauf der Prüfkraft per Druck-

messzelle sowie der zugehörigen Verformungen elektronisch kontinuierlich aufzuzeich-

nen. Das jeweilige Diagramm mit der gemessenen Kraft dargestellt über dem zugehöri-

gen Wegverlauf stellt die sogenannte Arbeitslinie der Probebelastung dar. Grundsätzlich 

h 

ET 

M 

H 

T 
C 
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wurden in den Arbeitslinien neben Erstbelastungen auch Entlastungen und Wiederbe-

lastungen zur Ermittlung plastischer Verformungsanteile gefahren.  

Das Kriechverhalten des Bodens wurde berücksichtigt. Für die Auswertung wurde 

angenommen, dass das später projektierte Gestellsystem eine lastverteilende 

Wirkung gem. EC7 aufweist! 

 

Als Grenzverformung werden in allen Belastungsrichtungen 20mm plastische Verfor-

mungen zugelassen (sollte dieser Wert nicht den Kriterien des Gestells entsprechen, so 

ist dies AquaSoli mitzuteilen!). 

 

  

Abbildung 6 – Lage der Testpunkte gem. [U2]. 
 

Auf der geprüften Fläche wurden insgesamt 7 Pfähle jeweils in axialer Druck-, Zug- und 

Horizontalrichtung geprüft.  

Grenzlasten in axialer Druckrichtung konnten nur mit Einbindetiefen von ET=1,20m und 

1,60m u. GOK ermittelt werden. Bei  der getesteten Einbindetiefe von ET=2,00m wurden 

axiale Druckkräfte zwischen 14,06 und 14,50 kN ohne erkennbare bleibende axiale Ver-

formung in den Pfahlkopf eingeleitet. Grenzlasten wurden nicht erreicht. Aus diesem 

Grund ist bei den gegebenen Bodeneigenschaften davon auszugehen, dass der reali-
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sierbare axiale Druckwiderstand über den gemessenen Werten liegt und die in der Ta-

belle dargestellten Bemessungswiderstände Mindestwerte darstellen. 

 

In horizontaler Belastungsrichtung wurden die Verformungen auf 1,0m über GOK ermit-

telt.  

Für die Umrechnung der Widerstände in horizontaler Belastungsrichtung wurde der 

Knickpunkt des Profils auf 0,3 m unter GOK angesetzt.  

 
 
Tabelle 2 – Grenzlasten und zugehörige Verformungen bei den axialen Probebelastun-

gen hins. axialer Druckbelastung. 
 

ID Profiltyp Einbindetiefe 
ET [m]

Grenzlast/ 
maximale 
Last [kN]

zugehörige 
Verformung 

[mm]

Installationszeit 
[sek]

1C C100 1,60 14,66 0 18
2C C100 1,20 7,48 13 13
3C C100 2,00 14,06 1 23
5C C100 1,60 13,22 16 22
6C C100 1,20 8,25 20 14
7C C100 2,00 14,50 0 31
9C C100 1,60 13,46 0 27

Gemessene Widerstände in axialer Druckrichtung

 
 
 

 
 
Tabelle 3 – Grenzlasten und zugehörige Verformungen bei den axialen Probebelastun-

gen hins. axialer Zugbelastung. 
 

ID Profiltyp Einbindetiefe 
ET [m]

Grenzlast/ 
maximale 
Last [kN]

zugehörige 
Verformung 

[mm]

Installationszeit 
[sek]

1T C100 1,60 9,10 15 18
2T C100 1,20 5,74 7 13
3T C100 2,00 9,40 19 23
5T C100 1,60 5,91 20 22
6T C100 1,20 8,26 13 14
7T C100 2,00 16,30 6 31
9T C100 1,60 14,00 18 27

Gemessene Widerstände in axialer Zugrichtung
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Tabelle 4 – Grenzlasten und zugehörige Verformungen bei den horizontalen Probebe-
lastungen. 

 

ID Profiltyp Einbindetiefe 
ET [m]

getesteter 
Hebelarm h 

[m]

umgerechneter 
Hebelarm [m]

Grenzlast/ 
maximale Last 

[kN]

zugehörige 
Verformung 

[mm]

Installationszeit 
[sek]

1H C100 1,60 1,00 7,86 45 18
2H C100 1,20 1,00 6,10 106 13
3H C100 2,00 1,00 7,95 43 23
5H C100 1,60 1,00 7,80 33 22
6H C100 1,20 1,00 7,26 54 14
7H C100 2,00 1,00 7,86 34 31
9H C100 1,60 1,00 7,63 42 27

Gemessene Widerstände in horizontaler/ transversaler Zugrichtung

 
 

 

 

Aus den vor Ort ermittelten Widerständen ergeben sich gem. EC7 und Anlage E folgen-

de Design Widerstände für die getesteten C100 Rammprofile. 

 
 

Tabelle 5 – Design Widerstände gem. [U3] für C100 Rammprofile  
 

Einbindetiefe 

ET [m] 

Axialer Druck 

[kN] 

Axialer Zug 

[kN] 

Horizontal [kN]  Hebelarm [m]  

1,20 6,29 4,77 5,07 1,0 

1,60 11,98 5,14 6,46 1,0 

2,00 12,78*) 7,82 6,83 1,0 

 
*) Bei den Versuchen vor Ort konnten in axialer Druckrichtung bei der Tiefe T=2,00m keine Grenzlasten 
generiert werden. Aus diesem Grund und aufgrund der Bodeneigenschaften vor Ort ist davon auszuge-
hen, dass der realisierbare axiale Druckwiderstand über den gemessenen Werten liegt und die in der Ta-
belle dargestellten Bemessungswiderstände Mindestwerte darstellen. 
 
 
7 Versickerungsversuche gem. DIN 19682-7 
 

Vor Ort wurden an den Untersuchungsstellen 1 und 8 Versickerungsversuche mittels 

Ringinfiltrometer (DIN 19682-7) durchgeführt.  

Mittels der Versickerungsversuche wurden Durchlässigkeiten zwischen 2,7 x 10-7 m/s 

(P1) und 1,08 x 10-6 m/s (P8) gemessen (Abbildung 7; Abbildung 8). 
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Abbildung 7 – Infiltrationsrate bei P1 
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 Abbildung 8 – Infiltrationsrate bei P8 
 
Gem. DIN18130 Tl.1 ist der Untergrund als schwach durchlässig einzustufen.  
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Abbildung 9 – Teilabschnitt Modultisch mit Tropfspalten [U4] 
 

Durch Tropfspalte (Abbildung 9) zwischen den Modulen und Abstände zwischen den 

Tischreihen wird der Wassereintrag des Niederschlagswassers verteilt über die Fläche. 

Damit ist der Effekt der Versiegelung der Fläche durch die Module gering. Des Weiteren 

ist ein bebauungsfreier Streifen in der Belegungsplanung eingerichtet, sowie verläuft ein 

Entwässerungsgraben östlich an der Baufläche. 

Im Hinblick auf die Entwässerung der Fläche und die Erhaltung der Tragkraft der Pfahl-

gründung in axialer und insbesondere lateraler Richtung sind Mulden in der Fläche un-

erwünscht, in denen das Wasser länger (=mehrere Tage) stehen bleibt, insbesondere 

da Schluffböden bereits bei Aufnahme geringer Wassermengen zu Konsistenzänderung 

(=> Tragkraftverschlechterung) neigen. Unter Entwässerungsgesichtspunkten wie auch 

gründungtechnischen Aspekten sind daher eine Beseitigung von Mulden und eine Ver-

stetigung des Geländegefälles wünschenswert. Jedoch sind die Maßgaben bzgl. Erdar-

beiten in Kapitel 10 zu beachten.“ 

 
 

8 Rammhindernisse/ Eindrehhindernisse 

 
Während der Installation der C100 Profile wurden keine Rammhindernisse angetroffen.  
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9 Gründungsempfehlung 
 

Nach [U3] ist für den Standsicherheitsnachweis der Fundamente ein Ausnutzungsgrad � 

� 1.0 (= Design Einwirkung/ Design Widerstand) zu erreichen. 

Eine projektspezifische Statik stand zum Zeitpunkt der Probebelastungen nicht zur Ver-

fügung. Die ermittelten Design Widerstände für die getesteten C100 Rammprofile sind in 

Tabelle 5 angegeben.  

 

 

10 Anmerkungen zu Erdarbeiten 
 
Generell haben nach Durchführung der vorliegenden projektspezifischen Probebelas-

tungen im Radius der Einbindetiefe ET um die geplanten Pfahlgründungspunkte 

Erdarbeiten und jedwede Maßnahmen, die eine Verschlechterung der Bodenkonsistenz 

bewirken könnten, zu unterbleiben. Anderenfalls sind Tragfähigkeitseinbußen gegen-

über dem vorliegenden Gutachten nicht auszuschließen. Sollten dennoch im Bereich der 

PV-Anlage noch Erdbewegungen durchgeführt werden müssen, so sind diese Bereiche 

mit dem Original-Erdmaterial oder im Hinblick auf die Tragfähigkeit der Pfahlgründung 

mit mindestens gleichwertigem Erdmaterial qualifiziert lagenweise zu verfüllen und zu 

verdichten: Nichtbindige Böden wie Sand oder Kies mit einem Feinkornanteil < 10% 

werden idealerweise mittels Glattmantelwalze verdichtet; es ist mindestens ein Verdich-

tungsgrad von wenigstens DPr = 100% der einfachen Proctordichte zu erreichen. Für 

bindige Böden wie Schluff oder Ton eignen sich Schaffußwalzen; sie sind auf mindes-

tens einen Verdichtungsgrad von 99% der einfachen Proctordichte zu kompaktieren. Die 

Schichtdicke der einzelnen Lagen muss abgestimmt auf das eingesetzte Verdichtungs-

gerät begrenzt werden und darf generell eine Lagenstärke von 20cm nicht überschrei-

ten. Der Einbau kann nur bei optimalem Wassergehalt erfolgen, um die oben genannten 

Verdichtungsziele erreichen zu können, d.h. das Material darf weder vernässt noch zu 

trocken sein. Im Zweifelsfall ist AquaSoli zu konsultieren und in die Qualitätssicherung 

mit einzubinden. 
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11 Schlussfolgerungen und abschließende Hinweise  
 
 
Das vorliegende Dokument berichtet über die durch Aquasoli durchgeführten Probebe-

lastungen in Lünen an C100 Rammprofilen bei Einbindetiefen von ET= 1,20 m, 1,60 m 

und 1,80 m. Aus den dokumentierten Verformungen und Laststufen wurden Pfahlwider-

stände gem. EC7 ermittelt.  

 
Hinweise: 

• Zum Zeitpunkt der Probebelastungen lagen noch keine Einwirkungen seitens des 

Herstellers des Montagesystemes vor.  

• Der horizontale Widerstand wurde vor Ort für einen Hebelarm von h= 1,00 m er-

mittelt. 

• Es wurde angenommen, dass das System eine lastverteilende Wirkung gem. 

EC7 aufweist. 

 

Wir empfehlen generell, die Gründung von Freiflächen- PV-Anlagen durch Begehung in 

regelmäßigen Abständen (z.B. im Jahresturnus) sowie nach größeren Stürmen im Hin-

blick auf Verformungen zu kontrollieren oder eine automatisierte Überwachung in An-

lehnung an die Beobachtungsmethode gem. EC7 vorzunehmen. 

 

Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen 

und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

München, 23.08.2018 

 

 

AquaSoli GmbH & Co. KG 
 

 
 
 
 
Dipl.-Ing. Jürgen Schmid, CEO     B. Sc. Geol. Udo Roth 
Tel. 089/ 622 33 768 -0       Tel. 089/ 622 337 68 -12 
e-mail: juergen.schmid@aquasoli.de      e-mail: udo.roth@aquasoli.de 
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Anlage L: Lage der geplanten PV-Anlage Lünen [U2]. 
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Anlage N: Lage der Untersuchungspunkte 
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Anlage N: Photodokumentation 
 

 
Vorbereitung horizontaler Zugversuch  

 
 

 
Vorbereitung axialer Zugversuch 
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Versickerungsversuch an Untersuchungsstelle P1 

 
 



AquaSoli GmbH Co. KG Anlage E
1 von 9

Profiltyp: Einbindetiefe ET [m]: 1,2

Kritische bzw. maximale 

Last in axialer 

Druckrichtung [kN]

7,48

8,25

8,25 (R c;m ) max

7,87 (R c;m ) mean

7,48 (R c;m ) min

2 N

1,14 Xi1:

1,05 Xi2:

(R c;m ) mean / �1: 6,92

(R c;m ) min / �2: 7,15

Rc;k [kN]= 6,92

�t= 1,1

Rc;d [kN]= 6,29

Anmerkungen:

C100

Ermittlung des Design-Widerstandes in axialer Druckrichtung

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

charakt. Pfahlwiderstand gem. EC7 / DIN EN 1997:

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

Bemessungs-Pfahlwiderstand (Designwert) gem. EC7 / DIN EN 1997:

Teilsicherheitsbeiwert auf der Widerstandsseite (Versagen des Systemes Pfahl-Boden) gem. EC7 / DIN EN 

1997
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Profiltyp: Einbindetiefe ET [m]: 1,6

Kritische bzw. maximale 

Last in axialer 

Druckrichtung [kN]

14,66

13,22

13,46

14,66 (R c;m ) max

13,78 (R c;m ) mean

13,22 (R c;m ) min

3 N

1,05 Xi1:

1,00 Xi2:

(R c;m ) mean / �1: 13,18

(R c;m ) min / �2: 13,22

Rc;k [kN]= 13,18

�t= 1,1

Rc;d [kN]= 11,98

Anmerkungen:

Teilsicherheitsbeiwert auf der Widerstandsseite (Versagen des Systemes Pfahl-Boden) gem. EC7 / DIN EN 

1997

C100

Ermittlung des Design-Widerstandes in axialer Druckrichtung

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

charakt. Pfahlwiderstand gem. EC7 / DIN EN 1997:

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

Bemessungs-Pfahlwiderstand (Designwert) gem. EC7 / DIN EN 1997:
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Profiltyp: Einbindetiefe ET [m]: 2

Kritische bzw. maximale 

Last in axialer 

Druckrichtung [kN]

14,06

14,50

14,50 (R c;m ) max

14,28 (R c;m ) mean

14,06 (R c;m ) min

5 N

1,00 Xi1:

1,00 Xi2:

(R c;m ) mean / �1: 14,28

(R c;m ) min / �2: 14,06

Rc;k [kN]= 14,06

�t= 1,1

Rc;d [kN]= 12,78

Anmerkungen:

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

charakt. Pfahlwiderstand gem. EC7 / DIN EN 1997:

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

Bemessungs-Pfahlwiderstand (Designwert) gem. EC7 / DIN EN 1997:

Teilsicherheitsbeiwert auf der Widerstandsseite (Versagen des Systemes Pfahl-Boden) gem. EC7 / DIN EN 

1997

C100

Ermittlung des Design-Widerstandes in axialer Druckrichtung
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Profiltyp: Einbindetiefe ET [m]: 1,2

Kritische bzw. maximale 

Last in axialer 

Zugrichtung [kN]

5,74

8,26

8,26 (R t;m ) max

7,00 (R t;m ) mean

5,74 (R t;m ) min

2 N

1,14 Xi1:

1,05 Xi2:

(R t;m ) mean / �1: 6,16

(R t;m ) min / �2: 5,49

Rt;k [kN]= 5,49

�s,t= 1,15

Rt;d [kN]= 4,77

Anmerkungen:

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

charakt. Pfahlwiderstand gem. EC7 / DIN EN 1997:

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

Bemessungs-Pfahlwiderstand (Designwert) gem. EC7 / DIN EN 1997:

Teilsicherheitsbeiwert auf der Widerstandsseite (Versagen des Systemes Pfahl-Boden) gem. EC7 / DIN EN 

1997

C100

Ermittlung des Design-Widerstandes in axialer Zugrichtung
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Profiltyp: Einbindetiefe ET [m]: 1,6

Kritische bzw. maximale 

Last in axialer 

Zugrichtung [kN]

9,10

5,91

14,00

14,00 (R t;m ) max

9,67 (R t;m ) mean

5,91 (R t;m ) min

3 N

1,05 Xi1:

1,00 Xi2:

(R t;m ) mean / �1: 9,25

(R t;m ) min / �2: 5,91

Rt;k [kN]= 5,91

�s,t= 1,15

Rt;d [kN]= 5,14

Anmerkungen:

C100

Ermittlung des Design-Widerstandes in axialer Zugrichtung

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

charakt. Pfahlwiderstand gem. EC7 / DIN EN 1997:

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

Bemessungs-Pfahlwiderstand (Designwert) gem. EC7 / DIN EN 1997:

Teilsicherheitsbeiwert auf der Widerstandsseite (Versagen des Systemes Pfahl-Boden) gem. EC7 / DIN EN 

1997
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Profiltyp: Einbindetiefe ET [m]: 2

Kritische bzw. maximale 

Last in axialer 

Zugrichtung [kN]

9,40

16,30

16,30 (R t;m ) max

12,85 (R t;m ) mean

9,40 (R t;m ) min

2 N

1,14 Xi1:

1,05 Xi2:

(R t;m ) mean / �1: 11,31

(R t;m ) min / �2: 8,99

Rt;k [kN]= 8,99

�s,t= 1,15

Rt;d [kN]= 7,82

Anmerkungen:

C100

Ermittlung des Design-Widerstandes in axialer Zugrichtung

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

charakt. Pfahlwiderstand gem. EC7 / DIN EN 1997:

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

Bemessungs-Pfahlwiderstand (Designwert) gem. EC7 / DIN EN 1997:

Teilsicherheitsbeiwert auf der Widerstandsseite (Versagen des Systemes Pfahl-Boden) gem. EC7 / DIN EN 

1997
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Profiltyp: Einbindetiefe ET [m]: 1,2

Kritische bzw. maximale 

Last in horizontaler 

Zugrichtung [kN]

6,10

7,26

7,26 (R tr;m ) max

6,68 (R tr;m ) mean

6,10 (R tr;m ) min

2 N

1,14 Xi1:

1,05 Xi2:

(R tr;m ) mean / �1: 5,88

(R tr;m ) min / �2: 5,83

RH;k [kN]= 5,83

�s,t= 1,15

RH;d [kN]= 5,07

Anmerkungen:

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

charakt. Pfahlwiderstand gem. EC7 / DIN EN 1997:

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

Bemessungs-Pfahlwiderstand (Designwert) gem. EC7 / DIN EN 1997:

Teilsicherheitsbeiwert auf der Widerstandsseite (Versagen des Systemes Pfahl-Boden) gem. EC7 / DIN EN 

1997

C100

Ermittlung des Design-Widerstandes in horizontaler/transversaler Zugrichtung
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Profiltyp: Einbindetiefe ET [m]: 1,6

Kritische bzw. maximale 

Last in horizontaler 

Zugrichtung [kN]

7,86

7,80

7,63

7,86 (R tr;m ) max

7,76 (R tr;m ) mean

7,63 (R tr;m ) min

3 N

1,05 Xi1:

1,00 Xi2:

(R tr;m ) mean / �1: 7,43

(R tr;m ) min / �2: 7,63

RH;k [kN]= 7,43

�s,t= 1,15

RH;d [kN]= 6,46

Anmerkungen:

C100

Ermittlung des Design-Widerstandes in horizontaler/transversaler Zugrichtung

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

charakt. Pfahlwiderstand gem. EC7 / DIN EN 1997:

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

Bemessungs-Pfahlwiderstand (Designwert) gem. EC7 / DIN EN 1997:

Teilsicherheitsbeiwert auf der Widerstandsseite (Versagen des Systemes Pfahl-Boden) gem. EC7 / DIN EN 

1997
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Profiltyp: Einbindetiefe ET [m]: 2

Kritische bzw. maximale 

Last in horizontaler 

Zugrichtung [kN]

7,95

7,86

7,95 (R tr;m ) max

7,91 (R tr;m ) mean

7,86 (R tr;m ) min

4 N

1,00 Xi1:

1,00 Xi2:

(R tr;m ) mean / �1: 7,91

(R tr;m ) min / �2: 7,86

RH;k [kN]= 7,86

�s,t= 1,15

RH;d [kN]= 6,83

Anmerkungen:

Teilsicherheitsbeiwert auf der Widerstandsseite (Versagen des Systemes Pfahl-Boden) gem. EC7 / DIN EN 

1997

C100

Ermittlung des Design-Widerstandes in horizontaler/transversaler Zugrichtung

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

charakt. Pfahlwiderstand gem. EC7 / DIN EN 1997:

Unter Annahme einer lastverteilenden Wirkung der PV-Tischkonstruktion ergibt sich folgender axialer 

Bemessungs-Pfahlwiderstand (Designwert) gem. EC7 / DIN EN 1997:
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ID
Einbindetiefe 

ET [m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

1C 1,60 1 14,66 0,263 C100

Fcrit

-14,66 -0,263

Weitere Informationen

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

[kN]

[m
m

]
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ID
Einbindetiefe 

ET [m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

1T 1,60 1 9,1 15,3 C100

Fcrit

9,1 15,3

���������	A�BCD 18

bis [m]

Schicht 1

Schicht 2

Schicht 3

Schicht 4

Schicht 5

Weitere Informationen

Bodenbeschreibung

0

10

20

30

40

50

60

024681012

[kN]

[m
m

]
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ID
Einbindetiefe ET 

[m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

1H 1,60 1 7,86 44,7 C100

Fcrit

7,86 -44,7

Weitere Informationen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-50-45-40-35-30-25-20-15-10-50

[mm]

[k
N

]
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ID
Einbindetiefe 

ET [m]
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

2C 1,20 1,00 7,48 12,8 C100

Fcrit

-7,48 -12,8

Weitere Informationen

-46

-41

-36

-31

-26

-21

-16

-11

-6

-1

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0

[kN]

[m
m

]



AquaSoli GmbH & Co. KG Anlage 2T

Seite 1 von 1

ID
Einbindetiefe 

ET [m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

2T 1,20 1,00 5,74 6,5 C100

Fcrit

5,74 6,5

���������	A�BCD 13

bis [m]

Schicht 1

Schicht 2

Schicht 3

Schicht 4

Schicht 5

1,21Weitere Informationen

Bodenbeschreibung

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

012345678

[kN]

[m
m

]
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ID
Einbindetiefe ET 

[m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

2H 1,20 1,00 6,1 106 C100

Fcrit

6,1 -106

Weitere Informationen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-160-140-120-100-80-60-40-200

[mm]

[k
N

]
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ID
Einbindetiefe 

ET [m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

3C 2,00 1,00 14,06 0,837 C100

Fcrit

-14,06 -0,837

Weitere Informationen

-1,6

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

[kN]

[m
m

]
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ID
Einbindetiefe 

ET [m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

3T 2,00 1,00 9,4 18,92 C100

Fcrit

9,4 18,92

���������	A�BCD 23

bis [m]

Schicht 1

Schicht 2

Schicht 3

Schicht 4

Schicht 5

Weitere Informationen

Bodenbeschreibung

0

5

10

15

20

25

30

024681012

[kN]

[m
m

]



AquaSoli GmbH & Co. KG Anlage 3H

Seite 1 von 1

ID
Einbindetiefe ET 

[m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

3H 2,00 1,00 7,95 42,9 C100

Fcrit

7,95 -42,9

Weitere Informationen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-70-60-50-40-30-20-100

[mm]

[k
N

]
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ID
Einbindetiefe 

ET [m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

5C 1,60 1,00 13,22 15,5 C100

Fcrit

-13,22 -15,5

Weitere Informationen

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

[kN]

[m
m
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ID
Einbindetiefe 

ET [m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

5T 1,60 1,00 5,913 19,74 C100

Fcrit

5,913 19,74

���������	A�BCD 22

bis [m]

Schicht 1

Schicht 2

Schicht 3

Schicht 4

Schicht 5

Weitere Informationen

Bodenbeschreibung

0

5

10

15

20

25

30

35

40

012345678
[kN]

[m
m

]
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ID
Einbindetiefe ET 

[m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

5H 1,60 1,00 7,8 33,3 C100

Fcrit

7,8 -33,3

Weitere Informationen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-40-35-30-25-20-15-10-50

[mm]

[k
N

]
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ID
Einbindetiefe 

ET [m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

6C 1,20 1,00 8,25 20,1 C100

Fcrit

-8,25 -20,1

Weitere Informationen

-25

-20

-15

-10

-5

0

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

[kN]

[m
m
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ID
Einbindetiefe 

ET [m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

6T 1,20 1 8,26 13,1 C100

Fcrit

8,26 13,1

���������	A�BCD 14

bis [m]

Schicht 1

Schicht 2

Schicht 3

Schicht 4

Schicht 5

Weitere Informationen

Bodenbeschreibung

0

5

10

15

20

25

012345678910
[kN]

[m
m
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ID
Einbindetiefe ET 

[m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

6H 1,20 1,00 7,26 54,2 C100

Fcrit

7,26 -54,2

Weitere Informationen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-80-70-60-50-40-30-20-100

[mm]

[k
N
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ID
Einbindetiefe 

ET [m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

7C 2,00 1,00 14,5 0,073 C100

Fcrit

-14,5 0,073

Weitere Informationen

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

[kN]

[m
m
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ID
Einbindetiefe 

ET [m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

7T 2,00 1,00 16,3 5,53 C100

Fcrit

16,3 5,53
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Einbindetiefe ET 

[m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

7H 2,00 1,00 7,86 34,4 C100

Fcrit

7,86 -34,4

Weitere Informationen
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Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

9C 1,60 1,00 13,46 0,28 C100

Fcrit

-13,46 0,28

Weitere Informationen
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ET [m]=
h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

9T 1,60 1,00 14 18,36 C100

Fcrit

14 18,36
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h [m]=

Grenz-/ 

Maximallast 

[kN]:

zugehörige 

Verformung 

[mm]:

Profiltyp:

9H 1,60 1,00 7,63 42,1 C100

Fcrit

7,63 -42,1

Weitere Informationen
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München, 15.10.2018 

Der Bericht umfasst 9 Blatt Text. 

Er darf nur ungekürzt weitergegeben werden und darf als Ganzes oder in Teilen 

nur mit vorheriger Zustimmung der AquaSoli GmbH & Co. KG veröffentlicht werden. 
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1 Verzeichnis verwendeter Quellen und Literatur 
 
ID Quelle/ Autor Titel 
U1 WES Green Layoutplan zum Projekt Lünen Niersteheide, 20180314 SP-

Niersteheide in Lünen 1.224,72 kWp.pdf, via email von Herrn Rüdi-
ger Fischer am 12.10.2018 

U2 AquaSoli Mitschrift zu den Ergebnissen der Besprechung bei der Stadt Lünen 
19.09.2018 

U3 AquaSoli Bericht: Durchführung und Auswertung von Probebelastungen an 
Kleinpfählen, PV-Anlage Niersteheide/Lünen, 1,5 MWp vom 
23.08.2018 

U4 WES Green Vermessungsdaten 2018-024-L_Höhenaufmaß_Niersteheide, via 
email von Rüdiger Fischer am 02.10.2018 

U5 Bezirksregierung 
Köln 

Vermessungsdaten von https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/hoehenmodelle/gelaendemodelle 
/index.html 

U6 Deutscher Wet-
terdienst 

Kostra DWD 2000 Berechnungsregenflächen für Dachflächen und 
Grundstücksflächen nach DIN 1986-100 

U7 Deutsche Verei-
nigung für Was-
serwirtschaft, 
Abwasser und 
Abfall e.V. 

Arbeitsblatt DWA-A 138 Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser 
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2 Veranlassung und Hintergrundinformationen 

Die WES Green GmbH (WES) hat die Ing.-Gesellschaft AquaSoli GmbH & Co. KG 

(Aquasoli) mit der Erstellung eines Grobkonzeptes für das Entwässerungsregime Stark-

regenereignissen für das Solarprojekt Lünen beauftragt. Die geplante Solarfreiflächen-

anlage befindet sich ca. 4,5 km südlich des Stadtzentrums von Lünen, unmittelbar ne-

ben der A2 (Abbildung 1).  

 

 

Abbildung 1 – Belegungsplan für den PV-Park Lünen Niersteheide [U1] 
 

In einer Besprechung bei der Stadt Lünen am 19.9.2018 mit Vertretern der Stadt, WES 

Green als Projektentwickler, dem Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR, der 

unteren Wasserbehörde / Landratsamt Lünen und AquaSoli wurde als einvernehmlicher 

Weg vorgeschlagen, WES solle im Zuge der weiteren Planung anstreben, ein 30 jähri-

ges Regenereignis auf dem Projektgebiet mittels einer Kombination aus Rückhaltemul-

den und Versickerungseinrichtungen zurück zu halten; die Stadt Lünen wird ihrerseits 

sich darum kümmern, dass verbleibende Wasserhaushaltsbilanz-Überschüsse von der 

Fläche des geplanten PV Parks Niersteheide an ein bestehendes Feuchtbiotop im Un-

terlieger-Gelände weiter gegeben werden können, das sich zwischen Niersteheide und 

Derner Straße befindet. [U2]. Mit diesen Vorgaben wurde von AquaSoli im Folgenden 

ein Grobkonzept für den Umgang mit solchen Starkregenereignissen entwickelt. 
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3 Geologie und Grundwasserverhältnisse im Überblick 
 
Gemäß den Erkenntnissen der Versickerungsversuche sowie der im Zuge von Pfahlpro-

bebelastungen erlangten geotechnischen Bodenaufschlüsse [U3] ist der Baugrund ge-

nerell als stark feinsandiger Schluff anzusprechen. In den Versickerungsversuchen wur-

den Durchlässigkeiten zwischen 2,7x10-7 m/s und 1,08x10-6 m/s gemessen. Angaben 

zum mittleren Grundwasserstand liegen nicht vor. 

 

4 Analyse der Fließwege 

Auf Grundlage der im Zuge des Projektes übermittelten digitalen Vermessungsdaten 

[U4], [U5] wurde ein Digitales Geländemodell (DGM) angefertigt. Anschließend wurde 

eine Neigungs- und Wassertropfenanalyse durchgeführt. Die Neigungen liegen zwi-

schen 0% und ca. 5%. Bei der Wassertropfenanalyse wurden auf der Projektfläche an-

kommende Regentropfen simuliert und deren Fließweg auf der Geländeoberfläche dar-

gestellt. Die Auswertung zeigt, dass das Oberflächenwasser nach Ost-Nordost fließt 

(Abbildung 2).  
 

 
 
Abbildung 2 – Darstellung mittlerer Geländeneigungen und dem Geländegradienten 
folgender Fließwege 
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5 Bemessungsregen 
 

Für den Bemessungsregen werden die Berechnungsregenspenden aus dem KOSTRA-

DWD 2000 Atlas, Rasterfeld Spalte 15, Zeile 47 [U6] angesetzt.  

 

 

Abbildung 3 – Berechnungsregenspenden nach [U6] 
 

Gemäß DWA-A 138 [U7] können folgende Abflussbeiwerte für die Bemessung he-

rangezogen werden: 

 

Tabelle 1 – Abflussbeiwerte für weitere Berechnungen nach [U7] 
 

Teilflächen Flächentyp Art der Befesti-

gung 

Ψm 

Modulflächen Schrägdach Glas 0,9 

Freifläche Gärten,Wiesen 

und Kulturland 

Flaches Gelände 0,1 

 

6 Grobkonzept 
 
Das hier vorgestellte Entwässerungsgrobkonzept strebt gem. Abs. 2 an, ein 30 jähriges 

Starkregenereignis möglichst weitgehend auf der Projektfläche zurückzuhalten. Das 

Konzept soll aus drei Entwässerungselementen bestehen: Innerhalb des Projektgebie-

tes soll 

a) eine Baustraße mit Rigolenunterbau hergestellt , 
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b) im südlichen Projektgebiet entlang der Autobahn kaskadenförmig angeordnete 

Retentionsbecken geschaffen werden. 

c) Des Weiteren besteht ein Graben an der östlichen Projektgrenze, dessen Volu-

men mittels Ausbaggerung erweitert werden und mit seinem Retentionsvolumen 

in das Konzept integriert werden. 

Einen Überblick über die geplanten Entwässerungselemente a) und b) ist im Über-

sichtsplan AS-WES-18-203-01 zu finden. 

 

6.1 Baustraße mit Rigolenunterbau 

Im Bereich der Trafostation ist ein Freiraum von Nordwest nach Südost im Layoutplan 

geplant. In diesem Teilbereich kann eine Baustraße mit Rigolenunterbau errichtet wer-

den. Dieser soll als Unterbrechung der Fließwege dienen um den Oberflächenabfluss 

nach Osten zu minimieren. Zusätzlich wird die Sickerungsfläche in diesem Bereich er-

höht. Das Entwässerungselement besteht aus einem ca. 0,3 m tiefen Graben, der mit 

Kies befüllt ist. Für die Filterstabilität zum umliegenden Boden wird ein Geovlies an der 

Kontaktstelle zwischen Kies und Boden eingebaut. Oberhalb dieser Rigole wird der Auf-

bau der Baustraße aus Kies aufgeschüttet (Abbildung 4). Die Baustraße mit Rigolenun-

terbau drainiert das Wasser nach Südosten in das kaskadenförmig angeordnete Reten-

tionsbecken. Ggfs. werden im Bewässerungs-Endkonzept noch weitere Querdrainagen 

zur Befüllung der Kaskaden angeordnet werden. 

 

 

Abbildung 4 – Schematischer Schnitt durch die Baustraße mit Rigolenunterbau 
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6.2 Kaskadenförmig angeordnete Retentionsbecken 

Um das anfallende Oberflächenwasser möglichst weitgehend rückzuhalten, werden im 

südlichen Projektgebiet kaskadenartig in Reihe geschaltete Retentionsbecken geplant., 

Diese sollen mit der Längsachse von Südwesten nach Nordosten ausgerichtet werden. 

Die einzelnen Retentionsbecken sollen naturnah ausgeführt werden. Neben der Rück-

haltemöglichkeit von spontan auftretenden Starkregenereignissen soll mittels Erhöhung 

der Verweilzeit des Wassers in den Becken auch der Versickerungsanteil in der lokalen 

Wasserhaushaltsbilanz der Fläche gegenüber dem Istzustand der Fläche erhöht wer-

den. Grundsätzlich ist die Wasserdurchlässigkeit der Schluffe recht gering, weshalb eine 

enstprechend große Fläche benötigt wird, um eine signifikante Erhöhung des Versicke-

rungsanteiles zu erreichen. Im Ablauf der einzelnen Becken befindet sich jeweils ein 

Überlauf zum nächsten Unterliegerbecken. Dieser sollte möglichst oberflächennah aus-

geführt werden, um die Standzeit des Wassers in den Becken, wie oben dargelegt, zu 

verlängern. Um die Erosion an den Beckenrändern zu beherrschen, sollte der Becken-

rand mit Geovlies und Kiesauflage und mit entsprechend flachen Neigungen gem. Aus-

führungsplanung (Feinkonzept) ausgeführt werden (Abbildung 5). 

 

 
 
Abbildung 5 – Schematischer Schnitt durch kaskadenförmig angeordnete Retentions-
becken 
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7 Zusammenfassung und abschließende Hinweise 
 

Das vorliegende Entwässerungs-Grobkonzept orientiert sich an der Arbeitsbesprechung 

[U2]. Seine Wirksamkeit hins. Entwässerung des anfallenden Oberflächenwassers bei 

einem 30-jährigen Starkregen inkl. temporärem Wasserrückhalt bedarf noch der Ausfüh-

rungs-/ Werkplanung. Es ist zu beachten, dass stehendes Wasser in begrenzten Teilbe-

reichen auch mit Realisierung des vorliegenden Konzeptes weiterhin auftreten kann. 

Um die Gebrauchstauglichkeit von Gräben, Versickerungsbecken und insbesondere der 

von der Stadt Lünen noch in Untersuchung befindlichen hydraulischen Verbindung1 zwi-

schen den Retentionsbecken und der Unterliegerfläche zu gewährleisten empfehlen wir 

eine regelmäßige Kontrolle aller Gräben und Becken z.B. im Jahresturnus. 

 

Wir danken Ihnen für das in uns gesetzte Vertrauen und stehen für Rückfragen gerne 

zur Verfügung. 

 
München, 12.10.2018 
 
 
 
 
DIpl.- Ing. Jürgen Schmid, CEO 
Tel. 089/ 622 337 68 -20 
e-mail: juergen.schmid@aquasoli.de 
 
 
 

 
 
M. Eng. Dipl. Ing. (FH) Julian Heiß   M. Sc. Ing. Geol. Gordian Woyde 
Tel. 089/ 622 337 68 -14     Tel. 089/ 622 337 68 -17 
e-mail: julian.heiss@aquasoli.de    e-mail: gordian.woyde@aquasoli.de 
 

                                                 
1 z.B. Beton- oder Kunststoffrohr unter dem Niersteheide-Weg 
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24.10.2018 

Unser Zeichen: Sd 
 
 
18-203 (WES Green) Lünen Grobkonzept Starkregen 
 
 
Sehr geehrter Herr Fischer, 
 

Herr Kordura von der unteren Wasserbehörde, Kreis Unna, hat am 18.10.2018 in einer 

E-mail an Frau Sabrina Bernstein, Stadtplanung Lünen, nachstehende vier Fragen a) bis 

d) formuliert. Gem. Ihrem Auftrag vom 22.10.2018 haben wir im Vorgriff auf Bearbei-

tungsteile der Ausführungsplanung unseren Entwurf rechnerisch weiter entwickelt und 

beantworten Herrn Koduras erste drei Fragen wie folgt: 

a) „Größe der abflusswirksamen Fläche aus der Photovoltaikanlage“: Die abflusswirk-

same Fläche der PV-Anlage ist in Bild 1 dargestellt. 

 

Bild 1 – Abflusswirksame Flächen (vorläufige Beckengeometrie im Entwurfstand) 

WES Green GmbH 

Herrn Rüdiger Fischer 

Bahnhofstraße 30-32 

54292 Trier 

Juergen Schmid|181024 Beantwortung der Fragen von Herrn Kodura.doc
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73% der Fläche sind Freifläche, der Rest ist Modulfläche: 

 
Modulfläche 
[m²] 

Freifläche 
[m²] 

TOTAL 7141 19171 
 

Demgemäß werden den Abflussbeiwerte wie folgt zwischen Modul- und Freifläche un-

terschieden: 

Abflussbeiwert Modulfläche 0,9 [1] 
Abflussbeiwert Freifläche 0,1 [1] 
 

b) „Fläche der zukünftigen Retentionsbecken und die Entleerungszeit der jeweiligen Be-

cken (sie sollte gemäß Arbeitsblatt der DWA-A138 bei einem Regenereignis von n=1 

unter 24 h liegen)“: Die geplanten Becken (Bild 2) erfüllen im gewählten Entwässe-

rungskonzept eine Mischfunktion aus Zwischenspeichern (≡oberer Teil der Becken) und 

Versickern (≡unterer Teil der Becken).  

Becken ca. a=8m breit und b=30m lang; Sohle a'=2m breit.
a= neu 30 [m]
b= b 8 [m]

Böschungsneigung 1:n; n= 2,5 [1]
enz Sohle-Sohle; delta_h = 1:n 1,2 [m]

Sohlabmessungen b'
 => a'= 24 [m]
 => b'= 2 [m]

V.Retention_total= 161 [m³]  

Bild 2 – Vorläufige Beckengeometrie im Entwurfstand 
 

 

Bild 3 - Bemessung der Versickerungsfunktion eines Beckens gem. DWA-A138 
 

Auf geodätischer Höhe der Trennlinie von Zwischenspeicher und Sicker-Funktions-

bereich wird daher ein Drosselrohr eingebaut, so dass im unteren Teil der Becken ein 

rückhalten 

versickern 
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kleiner Anteil des Niederschlagswassers auch nach dem Abflussereignis noch verbleibt 

und gem. Merkblatt DWA-A 138 versickert wird. Das Drosselrohr wird wenige Zentimeter 

über der Sohle des Beckens eingebaut werden (vgl. Rechenergebnis gem. Bild 3), so 

dass die Anforderung einer Versickerung eines 1-jährigen Niederschlagsereignisses 

binnen 24h dadurch erfüllt ist, dass eben genau nur dieses im vorgegebenen 24h-

Zeitraum versickerbare Volumen unterhalb der Drosselrohr-Sohle zur Versickerung in 

den Becken nach dem Abflussereignis verbleibt. Gemäß Bild 1 und Bild 2 könnte diese 

mit Hilfe von sieben Becken , welche jeweils eine Fläche von 240m² haben, durchge-

führt werden.  

 
c) „Kann das 30-jährige Starkregenereignis in den Retentionsbecken zurückgehalten 

werden oder ist ein Überlauf zu dem Feucht-Biotop östlich der „Niersteheide" Straße 

notwendig“: Die Forderung nach Entleerung des Sickervolumens im Becken binnen 24h 

nach Durchgang des Ablaufereignisses macht die Abgabe an den Unterlieger notwen-

dig. Die Stadt Niersteheide hat z.B. eine Überleitung in das Feucht-Biotop „Niersteheide" 

ins Gespräch gebracht. 

 

d) "Seitens der Stadt Lünen sollte überprüft werden, ob das bei Starkregenereignissen 

anfallende überschüssige Niederschlagswasser schadlos an der entlang „Niersteheide" 

liegenden Bebauung z.B. über einen Verbindungsgraben zu dem o.a. Feucht-Biotop 

abgeleitet werden kann. " 

Aus der Antwort zu Frage c) folgt die Bitte an die Stadt Lünen zu beantworten, welcher 

maximale Abfluss in l/s schadlos dem Feuchtbiotop Niersteheide zugeleitet werden 

kann. Das nötige Retentionsvolumen der Becken an der Solaranlage ergibt sich aus 

dieser Zahlenangabe für den maximalen Drosselabfluss. Konkret könnten die Becken im 

Bereich der Solaranlage z.B. auf einen Abfluss von 5l/s bemessen werden.  

Dadurch, dass die Becken den überschüssigen Abfluss drosseln, wird die Spitze der 

Abflusskurve gekappt und abgeflacht. 

 
Mit freundlichen Grüßen, 
AquaSoli GmbH & Co. KG 
 
 
           
 
Dipl.-Ing. Jürgen Schmid, CEO    M.Eng, Dipl.-Ing. (FH) Julian Heiß 
Geschäftsführender Gesellschafter     Leiter der Planungsabteilung 
Tel. 089/ 62233768-0      Tel. 089/ 62233768-14 
juergen.schmid@aquasoli.de      julian.heiss@aquasoli.de 



 
 
 
 
 
VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN LÜNEN NR. 227 
„PHOTOVOLTAIK-FREIFLÄCHENANLAGEN NIERSTEHEIDE“ 
 
TEIL 1 
BEGRÜNDUNG  
ZUM BEBAUUNGSPLAN  
 
 
 
 
 
 
 
 



Begründung zum Bebauungsplan Lünen Nr. 227 
„Photovoltaik-Freiflächenanlagen Niersteheide“ 

2 

1. Aufstellungsverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  
1.1 Lage und Begrenzung des Plangebietes  Das Plangebiet mit einer Größe von 35.510 m² befindet sich an der Stadtgrenze zu Dortmund und umfasst das Flurstück 450, Flur 5 in der Gemarkung Altenderne und wird begrenzt:   

 im Norden: durch die Nordseite des Flurstücks 450 und die Gärten der Siedlung Altenderne,  
 im Osten: durch die Straße Niersteheide, Flurstück 2043, 
 im Süden: durch die Autobahn A2, Flurstück 1510 
 im Westen: durch die Kleingartenanlage, Flurstück 471 und das Flurstück 437.  

 Abbildung 1: Lageplan mit Plangebietsabgrenzung  
1.2 Planungsanlass  Als Beitrag zur Energiewende sowie auf Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes (gemäß § 12 BauGB) des Vorhabenträgers Solarpark Lauchhammer 2 GmbH & 
Co. KG vom 28.03.2018 soll eine Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-Freiflächenanlage) 
entstehen. Das Grundstück (siehe Abbildung 1) befindet sich im Eigentum der RAG 
Aktiengesellschaft. 
 
Die Errichtung und der Betrieb einer PV-Freiflächenanlage sind nur im Rahmen eines 
Bebauungsplanes zulässig. Auf Antrag des Vorhabenträgers sollen durch die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 227 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen Niersteheide“ 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um auf rund 20.000 m² der Fläche 
eine PV-Freiflächenanlage mit insgesamt rund 5.000 Modulen und einer Gesamtleistung der 
Anlage von etwa 1,3 MWp, sowie die dafür erforderlichen Nebengebäude (Trafostation), zu 
errichten. Damit können ca. 400 Haushalte mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 3500 
Kwh/Jahr mit emissionsfreiem und nachhaltigem Strom versorgt werden. 
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1.3 Verfahren  Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in seiner Sitzung am 10.04.2018 die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Lünen Nr. 227 „Photovoltaik-
Freiflächenanlagen Niersteheide“ beschlossen.  
 
Um das Vorhaben planungsrechtlich zu sichern, sind gemäß § 12 BauGB ein Vorhaben- und 
Erschließungsplan für die benannte Fläche, sowie ein Durchführungsvertrag erforderlich, in dem 
sich der Vorhabenträger zur Durchführung des Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist und 
zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten vor dem Beschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB 
(Satzungsbeschluss) verpflichtet. Da ein aufzustellender Bebauungsplan aus dem 
Flächennutzungsplan (FNP) zu entwickeln ist (§ 8 Abs. 2 BauGB), ist der FNP entsprechend zu 
ändern. Die Änderung erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB fand vom 25.04.2018 bis 
einschließlich 28.05.2018 statt.  
 
Zusätzlich fand eine Information der Anwohner im Rahmen des Runden Tisch Lünen Süd über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung am 20.06.2018 statt. Die hier zur Verfügung 
stehende Zeit reichte nicht aus, um alle Fragen hinreichend zu beantworten. Daher fand auf 
Initiative des SPD Ortsvereins Oberbecker eine zusätzliche Bürgerversammlung am 05.07.2018 
statt. Hier hatten die Anwohnerinnen und Anwohner erneut die Gelegenheit Kritikpunkte zu 
äußern und Fragen zur Planung an die Stadtverwaltung zu stellen. Von mehreren Anwohnern 
und Anwohnerinnen wurden Anregungen oder Bedenken vorgebracht.  
 
Die Bedenken bezogen sich u. a. darauf, dass die Anwohner sich in ihrem Wohnumfeld durch die 
bereits in der Vergangenheit eingetretenen Veränderungen (Deponie, Autobahnausbau), 
ohnehin schon benachteiligt fühlen. Durch die Nutzung der „letzten Grünfläche“ in diesem 
Bereich für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage würde sich diese Benachteiligung weiter 
fortführen. Aber auch Befürchtungen bzgl. der nachteiligen Auswirkungen auf die hier lebende 
Tierwelt, die Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes sowie der Verlust der 
Erweiterungsmöglichkeiten für die Kleingartenanlage waren u.a. Gegenstand der geäußerten 
Bedenken.  
 
Den von der Planung berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange lag der 
Entwurf des Bebauungsplanes ebenfalls vom 25.04.2018 bis einschließlich 28.05.2018 zur Abgabe 
einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vor. 
 Die vorgetragenen Anregungen und Bedenken der Anwohnerinnen und Anwohner sowie die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit den 
entsprechenden Stellungnahmen der Verwaltung und den daraus folgenden 
Beschlussvorschlägen sind der Anlage zu entnehmen (Abwägungstabelle). 
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2. Planungsrechtliche Situation  
2.1 Landesentwicklungsplan LEP NRW 
Im Ziel 10.2-5 Standorte für die Solarenergienutzung entlang von Bundesfernstraßen sieht der LEP NRW die Zulässigkeit von Photovoltaik-Freiflächenanlagen als Ausnahme vor.   Aus dem in Aufstellung befindlichen Ziel 10.2-5 des LEP NRW geht die Möglichkeit einer 
Inanspruchnahme von Flächen für die raumbedeutsame Nutzung der Solarenergie hervor, wenn 
der Standort mit der Schutz- und Nutzfunktion der jeweiligen Festlegung im Regionalplan 
vereinbar ist und es sich u.a. um Standorte entlang von Bundesfernstraße handelt. Aufgrund des 
laufenden LEP-Änderungsverfahrens handelt es sich dabei um Ziele der Landeplanung in 
Aufstellung, die als sonstige Erfordernisse der Raumordnung im Rahmen der kommunalen 
Abwägung zu berücksichtigen sind. 
 
2.2 Regionalplan  
Das Plangebiet ist im Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg – Teilabschnitt Oberbereich Dortmund – westlicher Teil – als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt.   

 Abbildung 2: Auszug aus dem rechtsgültigen Regionalplan (Stand: 22.06.2018)  Durch die Lage des Plangebietes in räumlicher Nähe zur Autobahn A2 und den damit 
einhergehenden Lärm- und Schadstoffbelastungen eignet sich dieser Teilbereich des 
Allgemeinen Siedlungsbereiches nur bedingt für eine Wohnnutzung. Vielmehr werden durch das 
Plangebiet Gliederungs- und Pufferfunktionen für den nördlich angrenzenden Siedlungsbereich 
übernommen.  
 
Die Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung gem. § 34 Abs. 1 
und Abs. 5 LPlG wurde von Seiten des Regionalverbands Ruhr (RVR) mit Schreiben vom 
12.06.2018 und 25.09.2018 attestiert. 
2.2 Landschaftsplan  
Das Plangebiet gehört zum Geltungsbereich des Landschaftsplanes Nr. 1 des Kreises Unna für 
den Raum Lünen und ist als ungeschützter Außenbereich dargestellt. Besondere Festsetzungen 
liegen innerhalb des Plangebietes nicht vor. FFH-Gebiete sind weder im Plangebiet noch im 
weiteren Umkreis von 3 km vorhanden. 
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2.3 Flächennutzungsplan  
Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Lünen aus dem Jahr 2006 stellt das Plangebiet als 
Grünfläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB dar, für einen Teilbereich im Süd-Westen des 
Plangebietes mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“. Da ein aufzustellender 
Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln ist, wird 
der Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren geändert (13. Änderung).  
 

 Abbildung 3: Auszug aus dem gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Lünen mit Geltungsbereich des Plangebietes  
2.4 Bebauungsplan  
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Grenzen des seit 1986 rechtskräftigen 
Bebauungsplanes Nr. 119 „Kleingartenanlage Bullerodt“. Der Bebauungsplan setzt für das 
Plangebiet private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingartenanlage“ fest, die 
bislang nicht umgesetzt wurde. 
 
Das erforderliche Änderungsverfahren des Bebauungsplanes soll durch die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Lünen Nr. 227 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
Niersteheide“ gemäß § 12 BauGB erfolgen. Der Bebauungsplan Nr. 227 soll nach seiner 
Rechtskraft, im vorgenannten Bereich des Plangebietes, die Festsetzungen des bisherigen 
Bebauungsplanes ersetzen. Die übrigen Flächen des Bebauungsplanes Nr. 119 bleiben von der 
Planung unberührt.  
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 Abbildung 4: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 119 „Dauerkleingartenanlage Bullerodt“   
3. Rahmenbedingungen / Bestandsbeschreibung 
3.1 Standortwahl 
Gemäß Ziel 10.2-5 des sich im Änderungsverfahren befindenden Landeentwicklungsplanes 2018 
(LEP NRW) ist die Inanspruchnahme von Flächen für die raumbedeutsame Nutzung der 
Solarenergie möglich, wenn der Standort mit der Schutz- und Nutzfunktion der jeweiligen 
Festlegung im Regionalplan vereinbar ist und es sich u.a. um Standorte entlang von 
Bundesfernstraße handelt. Aus § 32 i.V.m. §§ 33 und 37 Abs. 2c EEG 2017 (Erneuerbare-Energien-
Gesetz) geht eine Größenangabe von 110 m Anbaustreifen entlang von Autobahnen (gemessen 
von der äußeren Fahrbahnkante) oder Schienenwegen, hinsichtlich der Vergütung von 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen, hervor.  
 
Die geplante Anlage soll entlang der Autobahn A2 in einem Abstand von bis zu 110 m, 
gemessen von der äußeren Fahrbahnkante, entstehen. Durch die vorhandenen Baumstrukturen 
im Süden des Plangebietes und dem daraus resultierenden Verschattungsbereich, ergibt sich ein 
Abstand zur äußeren Fahrbahnkante der Autobahn von ca. 50 m. Damit befindet sich die 
geplante Anlage innerhalb des Schutzabstandes von Autobahnen (100 m). Hier sind eine 
Ausnahmegenehmigung sowie eine Zustimmung durch Straßen.NRW erforderlich. Ein 
Anbauverbot besteht in einem Abstand von 40 m entlang von Autobahnen, gemessen von der 
äußeren Fahrbahnkante.  
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden der Landesbetrieb Straßenbau 
Regionalniederlassung Ruhr sowie die Autobahnniederlassung Hamm beteiligt, mit dem 
Ergebnis, dass keine Bedenken gegen die Planung vorzubringen sind.  
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3.2 Nutzung / städtebauliche Situation  
Vor Umsetzung des Planvorhabens wird das Grundstück landwirtschaftlich als intensive 
Grünlandfläche (Mähwiese, Anbau von Feldgras) genutzt. Die Fläche ist Richtung Osten geneigt, 
der Höhenunterschied innerhalb der Fläche beträgt bis zu 10 m.  
 
Am östlichen Rand wird die Fläche von einer Baumreihe entlang der Straße Niersteheide 
eingefasst. Nördlich grenzen die Gärten der Wohnbebauung Sonnenweg an, die durch einen 
Gebüschstreifen (u.a. Brombeergebüsch) von der Grünlandfläche getrennt sind. Im Westen des 
Plangebietes befindet sich die Kleingartenanlage Lünen-Süd. Südlich des Plangebietes schließt 
der Baumbestand vor der Lärmschutzwand der Autobahn A2 an. 
 
3.3 Äußere Erschließung  
Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Straße Niersteheide, die an die Derner 
Straße angeschlossen ist.  
 
3.4 Altlasten 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 227 sind derzeit im Altlastenkataster des Kreises Unna keine Altlastenverdachtsflächen erfasst.  
3.5 Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 227 sind keine Bau- und Boden-
denkmäler bekannt.  
 
4. Städtebauliches Planungskonzept  
4.1 Vorhabenbeschreibung 
Als Beitrag zur Energiewende und zur Förderung der nachhaltigen Nutzung erneuerbarer 
Energien soll im Plangebiet mit einer Gesamtgröße von 35.510 m² eine Photovoltaik-
Freiflächenanlage errichtet werden. Der Betrieb der Anlage dient der nachhaltigen Erzeugung 
von Strom aus Sonnenlicht.  
 
Die PV-Freiflächenanlage mit ca. 5.000 Modulen, die erforderliche Transformatorenstation sowie 
Nebenflächen sollen ca. 20.000 m² des Plangebietes in Anspruch nehmen. Die von den Modulen 
überstellte Fläche wird ca. 8.000 m² betragen.  
 
Die Anlage wird entlang der Autobahn A2 in einem Abstand bis zu 110 m entstehen. Durch den 
Schattenwurf der straßenbegleitenden Bäume entlang der BAB A2 kann ein Geländestreifen von 
rund 20 m am Südrand der Fläche nicht für die Gewinnung der Solarenergie genutzt werden. In 
diesem Bereich werden die im Zuge der Entwässerung der Fläche erforderlichen 
Retentionsbecken angelegt. Dieser Bereich wird zunächst nicht eingezäunt.  
 Die PV-Anlage besteht im Einzelnen aus den Komponenten: PV-Module, Gestell, Elektroverteiler, 
Wechselrichter, Trafostation sowie aus der Verkabelung der elektrischen Komponenten 
untereinander.  
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Module und Wechselrichter Geplant sind rund 5.000 Einzelmodule in den Abmessungen 0,99 x 1,65 x 0,04 m (1,63 m²). Die 
Module werden mit max. 21 Stück in Reihe geschaltet und bilden jeweils einen Strang. Die 
einzelnen Module werden mittels Leichtmetallkonstruktionen fest aufgeständert und sind auf 
der Fläche nach Süden (180°) oder nach Süd-Ost (155°) ausgerichtet. Dadurch verlaufen die 
Modultischreihen auf der Fläche in Südwest-Nordost-Richtung. Die Oberflächen sind aus 
gehärtetem Glas. Für Solarmodule werden hagelgeprüfte Frontglasscheiben verwendet. 
Zusätzlich schützt die Folienlaminierung auch bei Glasbruch vor Freisetzung von Schadstoffen.  
 
Die Neigung der Solarpaneele beträgt 20° gegenüber der Horizontalen. Im Querschnitt des 
Gestells werden je 3 Module versetzt hintereinander angeordnet. Somit hat die Anzahl der 
Module mit Fugen zwischen den einzelnen Modulen in der Schräge gemessen eine wahre Länge 
von ca. 5 m. Die Module werden alle in gleicher Höhe über dem Boden aufgestellt. Die 
Unterkante der Modultische liegt bei 0,80 m über Geländeoberkante (GOK), die Oberkante der 
Module liegt bei 2,56 m über GOK.  
 
Um den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, sind Wechselrichter erforderlich, 
die neben den Solarmodulen die zweite zentrale Komponente einer Photovoltaikanlage 
darstellen. Die Wechselrichter sowie die Kabel werden an den Gestellen befestigt.  

 
Das Gestell verfügt über zwei Pfostenreihen. Die Pfosten werden bis zu einer Tiefe von 1,60 m in 
den Boden gerammt. Die Gründung der Pfosten durch Rammung hat den Vorteil, dass keinerlei 
zusätzliche Versiegelungen durch betonierte Fundamente o.ä. erfolgt und ein späterer Rückbau 
der Anlage ohne größere Schäden erfolgen kann. Der Abstand der Reihen untereinander ergibt 
sich aus dem Belang der zu vermeidenden gegenseitigen Verschattung der Module 
untereinander. 

 
Für die Gestelle liefert der Hersteller eine Typenstatik. Alle Bauteile sind korrosions-geschützt 
(feuerverzinkter Stahl und Aluminium). 
Trafo und Übergabestation Die Trafos und Hauptverteilungen befinden sich in einem Gebäude (Kompakt- bzw. Trafostation) 
mit den Abmessungen 2,80 x 2,00 x 1,80 (Höhe) m. Die Zuwegung zu der Trafostation erfolgt 
über die freien Flächen zwischen und um die Module herum. Es erfolgt keine zusätzliche 
Befestigung der Fläche.  

 
Von der Trafostation wird ein Mittelspannungskabel in Richtung Übergabestation verlegt. Diese 
liegt außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans im Kreuzungsbereich Niersteheide/ 
Derner Straße. Das Kabel wird durch die Straße „Niersteheide“ dorthin verlegt. An der 
Übergabestation findet die Zählung durch den Netzbetreiber statt. 
Zaunanlage Das Plangebiet liegt zwischen der A2 und dem Ortsteil Lünen-Süd als derzeit landwirtschaftlich 
genutztes Gelände. Zur Erfüllung der Vorgaben des Versicherers ist die PV-Anlage mit einer 
Zaunanlage in einer Gesamtlänge von ca. 900 m einzufrieden. Bei der Zaunanlage handelt es sich 
um einen Maschendrahtzaun. Die Elementhöhe beträgt 2,00 m zuzüglich zwei Reihen 
Stacheldraht. Die Gesamthöhe des Zauns bis Oberkante Stacheldraht liegt somit bei max. 2,30 m 
über GOK. In der Zaunanlage befindet sich ein Tor, das im Süd-Osten des Plangebietes am Ende 
der Straße Niersteheide vorgesehen ist. 

 

http://www.solaranlage.eu/photovoltaik/technik-komponenten/wechselrichter
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Der Zaun wird mit grüner Farbe (RAL6005) ausgeführt, als Viereckgeflecht mit den Maßen  
50x50 mm. Die Pfosten werden in Rundstahlrohr mit Durchmesser 60 mm errichtet. Der 
Pfostenabstand beträgt ca. 2,00 bis 3,00 m. 
 
4.2 Erschließung  
Innere Erschließung Eine innere Erschließung der Fläche ist nicht erforderlich. Jedoch ist zwischen Zaunanlage und 
Modulreihen rundum eine Fläche von 4 m Breite als freier Streifen vorgesehen. Im Bedarfsfall 
können diese Streifen, ebenso wie die Flächen zwischen den Modulreihen, als Zugangswege für 
Reparatur- und Wartungsarbeiten genutzt werden. Um die Versiegelung der Fläche auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren, dürfen diese Flächen weder versiegelt noch befestigt werden.  
Äußere Erschließung Die Unterhaltung der Grünlandfläche erfordert, dass diese bis zu zwei Mal im Jahr gemäht wird. 
Zu diesem Zweck, sowie für Wartungs- und Reparaturarbeiten an der PV-Freiflächenanlage, ist 
eine Zufahrt zum Gelände erforderlich. Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über 
ein Tor, das sich im Süd-Osten des Plangebietes, am Ende der Straße Niersteheide befinden soll. 
Dadurch wird eine Unterbrechung der vorgesehenen Heckenpflanzung verhindert und der 
Sichtschutz für die Anwohner der Niersteheide durchgängig gewährleistet. 
 
4.3 Ver- und Entsorgung 
Entwässerung Die für die Anlage vorgesehenen Versiegelungen führen zu keiner spürbaren Erhöhung des 
Versiegelungsgrades. Schmutzwasser fällt im Zuge der Umsetzung des Vorhabens nicht an. 
Allerdings wird anfallendes Niederschlagswasser, welches auf die Module trifft und von dort auf 
die Fläche läuft, punktuell auf dem Boden aufkommen. Der Boden im Plangebiet ist nur bedingt 
versickerungsfähig.  
 
Bedingt durch die vorhandene Topographie fließt das auf der Fläche anfallende 
Niederschlagswasser heute in den, der sich entlang der Straße Niersteheide befindet, und wird 
mittels Rohrleitung DN 400 bis DN 300 in ein Feuchtbiotop östlich der Straße Niersteheide 
geführt. 
 
Um die Auswirkungen der Planung auf die Niederschlagsentwässerung beurteilen zu können, 
wurde zunächst die Versickerungsfähigkeit des Bodens bestimmt. Die Untersuchungen 
bestätigen die schlechte Versickerungsfähigkeit auf der Fläche:  
 

„Gemäß den Erkenntnissen der Versickerungsversuche sowie der im Zuge von 
Pfahlprobebelastungen erlangten geotechnischen Bodenaufschlüsse […] ist der 
Baugrund generell als stark feinsandiger Schluff anzusprechen. In den 
Versickerungsversuchen wurden Durchlässigkeiten zwischen 2,7x10-7 m/s und 1,08x10-6 
m/s gemessen. Angaben zum mittleren Grundwasserstand liegen nicht vor.“  
(Quelle: Grobkonzept Starkregenereignisse S. 5).  

 
Nach Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Unna wurde aufgrund der 
vorliegenden Versickerungswerte ein Entwässerungskonzept für Starkregenereignisse durch das 
Ingenieurbüro Aquasoli erarbeitet, welches ein 30-jähriges Regenereignis innerhalb des 
Plangebietes zurückhalten soll.  
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Im Ergebnis besteht das Konzept aus den folgenden Entwässerungselementen (siehe Abbildung 
5 und Anlage Ergänzung Grobkonzept): 
 

 Abbildung 5: Schematischer Übersichtsplan, Quelle: Aquasoli 
 
Im südlichen Plangebiet, im zur Gewinnung von Solarenergie nicht nutzbaren 
Verschattungsbereich entlang der Autobahn, sollen insgesamt sieben kaskadenförmig 
angeordnete Retentionsbecken in einem Umfang von je ca. 8 m Breite und ca. 30 m Länge 
geschaffen werden. Die geplanten Becken erfüllen im gewählten Entwässerungskonzept eine 
Mischfunktion aus Zwischenspeichern (oberer Teil der Becken) und Versickern (unterer Teil der 
Becken). Zwischen dem oberen und unteren Teilbereich der Becken wird ein Drosselrohr 
eingebaut, so dass im unteren Teil der Becken ein kleiner Anteil des Niederschlagswassers 
langsam versickern kann. Das Drosselrohr soll wenige cm über der Sohle des Beckens eingebaut 
werden, sodass die Versickerung eines 1-jährigen Niederschlagsereignisses innerhalb von 24 
Stunden dadurch erfüllt wird, dass nur das innerhalb von 24 Stunden versickerbare Volumen 
unterhalb des Drosselrohres verbleibt. Das überschüssige Niederschlagswasser soll gedrosselt 
abgeleitet und wie bisher über den vorhandenen Straßenseitengraben aufgenommen und 
mittels Rohrleitung DN 400 bis DN 300 in ein Versickerungsbecken der Ruhrkohle östlich der 
Bahnlinie geleitet werden. Von dort wird das Wasser in den Lüserbach gepumpt.  
 
Innerhalb des Plangebietes soll eine Rigole von Norden nach Süden hergestellt werden, die als 
Unterbrechung der Fließwege dienen und zum einen den Oberflächenabfluss nach Osten 
minimieren und zum anderen das Niederschlagswasser nach Südosten in die kaskadenförmig 
angeordneten Retentionsbecken leiten soll.  
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Abfallentsorgung Die durch Errichtung und Wartung der PV-Anlage anfallenden Abfälle werden fachgerecht 
entsorgt.  
 
Die Lebensdauer einer Photovoltaikanlage beträgt etwa 25 bis 30 Jahre, die Laufzeit der 
geplanten PV-Freiflächenanlage wird vorläufig auf 20 Jahre festgelegt. Nach Aufgabe der 
Nutzung wird die Photovoltaik-Freiflächenanlage fachgerecht, unter Beachtung der Vorschriften 
demontiert und entsorgt. Die Verpflichtung zum Rückbau wird in den Durchführungsvertrag 
aufgenommen.  
 
Die durch die Unterhaltung der Grünlandfläche entstehenden Bioabfälle sind von der Fläche zu 
entfernen und entweder an Landwirte zur Weiterverwertung zu übergeben oder fachgerecht zu 
entsorgen.  
 Der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung (gem. § 4 (1) BauGB) vom Kreis Unna eingebrachte 
Hinweis wird in den Bebauungsplan übernommen:  

„Für die Verwertung und den Einsatz von Sekundärbaustoffen (Recyclingbaustoffe, 
industrielle Reststoffe etc.) oder belasteten Bodenmaterialien im Straßen- und Erdbau 
(z.B. für Geländemodellierungen, für die Errichtung von Trag- und Gründungsschichten 
oder für Verfüllungen etc.) ist gemäß § 8 WHG eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich. Diese Erlaubnis ist durch die Bauherren bei der Kreisverwaltung Unna, 
Fachbereich Natur und Umwelt, zu beantragen. Mit dem Einbau darf erst nach Erteilung 
der wasserrechtlichen Erlaubnis durch den Kreis Unna begonnen werden.“ 

 
Löschwasser Hinsichtlich der Löschwasserversorgung ist die DVGW 405,331 und 400 zu prüfen und zu 
beachten. Weitere Details hinsichtlich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sind 
in der weiteren Detailplanung im Rahmen der Baugenehmigung mit der Brandschutzdienststelle 
abzustimmen. Sollten neben der Freiflächenphotovoltaikanlage Gebäude mit (z.B. 
Zwischenspeichern, o.ä.) errichtet werden ist ein Brandschutzkonzept (gemäß § 54 Abs.2, LfdNr. 
19 SBauVO NRW) erforderlich.  
 
4.4 Immissionsschutz 
Die Auswirkungen der geplanten PV-Freiflächenanlage wurden bzgl. Geräusch- sowie 
Lichtimmissionen (Blend- und Störwirkung) mittels gutachterlicher Überprüfungen bewertet.  
 
Blend- und Störwirkung 
Das Gutachten widmet sich der Frage, ob Nutzer der angrenzenden Bundesautobahn A2 und 
Anwohner der umliegenden Gebäude (Wohngebäude und Kleingartenanlage) durch die 
geplante PV-Freiflächenanlage in unzumutbarer Weise geblendet oder belästigt werden 
könnten.  
 
Da sich zwischen der Autobahn und dem Plangebiet eine Lärmschutzwand befindet, die den 
Einblick von der Autobahn auf die künftige PV-Anlage vollständig verhindert, ist eine 
Beeinträchtigung von Nutzern der Autobahn durch Blendwirkungen oder durch einen 
Flimmereffekt auszuschließen. Selbst wenn die Wand nicht vorhanden wäre würde das von der 
PV-Freiflächenanlage reflektierte Sonnenlicht auf der Autobahn vorbeifahrende Kraftfahrer 
nicht erreichen, infolgedessen könnten diese auch nicht geblendet werden. 
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Darüber hinaus wurde berechnet, ob sich die Blendzeiten (=Lichtimmissionen) der PV-Anlage auf 
die Bewohner der umliegenden Häuser negativ auswirken können. Als Grundlage der 
Beurteilung wurden die Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von 
Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz herangezogen. 
Diese geht davon aus, dass Sonnenlicht, das von der PV-Anlage reflektiert wird, täglich maximal 
30 Minuten und im Jahr maximal 30 Stunden auf die Fensterflächen der betroffenen 
Wohngebäude eintreffen darf. Diese Zeiten werden an allen umliegenden Gebäuden 
unterschritten. Eine Beeinträchtigung der Anwohner durch reflektierendes Sonnenlicht aufgrund 
der Errichtung der PV-Freiflächenanlage ist damit nicht zu erwarten.  
 
Geräuschimmissionen Die für die PV-Anlage erforderlichen Nebenanlagen der Übergabe-/ Trafostation sowie die 
erforderlichen Wechselrichter können Geräusche bis zu 65 dB(A) verursachen.  
 
Die angrenzende schutzwürdige Nutzung wird im Bebauungsplan Nr. 119 als Allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt. Die TA Lärm sieht hier Immissionsrichtwerte von maximal 55 dB(A) tags 
und 40 dB(A) nachts vor. Da in den Sommermonaten aufgrund des frühen Sonnenaufganges ein 
Betrieb vor sechs Uhr und damit im Nachtzeitraum gemäß der TA Lärm möglich ist, wird bei der 
Beurteilung der Geräuscheinwirkungen vom Nachtwert und damit von maximal zulässigen 
Geräuschimmissionen von 40 dB(A) ausgegangen. 
 
Im Rahmen des Gutachtens wurde eine Schallausbreitungsberechnung durchgeführt und auf die 
nächstgelegenen Immissionsorte der Wohngebäude im Sonnenweg 5, 7 und 9 betrachtet. Hier 
ergeben sich Geräuschimmissionen zwischen 28 dB(A) und 30 dB(A). Damit wird der nach TA 
Lärm im Allgemeinen Wohngebiet nachts geltende Immissionsrichtwert in Höhe von 40 dB(A) 
durch die betrachteten Geräuschquellen um mindestens 10 dB unterschritten. Zudem kommt es 
durch die bereits vorhandenen Geräuschimmissionen, hervorgerufen durch die Bundesautobahn 
A2, bereits zu Werten von 50 dB(A) bis 60 dB(A) im betrachteten Wohngebiet, wodurch mit einer 
„Überdeckung“ der durch die PV-Anlage entstehenden Geräusche durch die Verkehrsgeräusche 
zu rechnen ist. 
5. Inhalt des Bebauungsplanes 
Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen, sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.   
5.1 Art der baulichen Nutzung 
Sonstiges Sondergebiet Für das Vorhaben einer Photovoltaik-Freiflächenanlage ist die Festsetzung eines Sonstigen 
Sondergebietes gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Erneuerbare Energien 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ vorgesehen.  
 
Darin dürfen die für die Photovoltaik-Freiflächenanlage erforderlichen baulichen Anlagen, 
bestehend aus statischen Modulen mit Pfahlgründungen und Wechselrichtern, sowie die 
notwendigen Verkabelungen und eine Trafostation errichtet werden. Darüber hinaus ist die 
Errichtung der erforderlichen Zaunanlage zulässig.  
 
Die Flächen im Sonstigen Sondergebiet sind flächendeckend als extensives Grünland gemäß 
Umweltbericht anzulegen und extensiv zu bewirtschaften. 
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5.2 Maß der baulichen Nutzung 
GFZ In dem Sonstigen Sondergebiet wird gem. § 19 BauNVO eine maximale Grundflächenzahl (GRZ) 
von 0,8 festgesetzt. Für die Berechnung der Grundfläche sind die jeweils von den Modulen 
überragten Flächen anzurechnen und den Flächen des festgesetzten Sonstigen Sondergebietes 
gegenüberzustellen.  
 Die Versiegelung der Fläche ist auf ein Mindestmaß zu beschränken. Daher ist eine Versiegelung 
auf das erforderliche Gebäudefundament für die Trafostation (max. 6m²), sowie für die 
erforderlichen Bodenversiegelungen für Zaunpfosten zu beschränken. Eine Versiegelung oder 
Befestigung von für Reparatur- und Wartungsarbeiten erforderlichen Wegen, sowie von 
Abstandsflächen zwischen den Modulen, ist unzulässig.  
 
Höhe über GOK Die Module werden in einem Winkel von 20°, alle in gleicher Höhe über dem Boden aufgestellt. 
Die Unterkante der Modultische liegt bei 0,80 m über GOK, die Oberkante der Module liegt bei 
2,56 m über GOK. 
 
Als maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen werden 3,0 m über der jeweiligen natürlichen 
Geländeoberkante festgesetzt. Damit dürfen die Oberkante der einzelnen Photovoltaikmodule 
und die Trafostation das Höchstmaß von 3,0 m nicht überschreiten.  
 
Die Gesamthöhe des Zauns bis Oberkante Stacheldraht liegt bei maximal 2,30 m über GOK, darf 
jedoch in keinem Fall das höchstzulässige Maß von 3,0 m überschreiten. Dabei ist zu beachten, 
dass der Zaun in einem Abstand von mindestens 0,20 m über der natürlichen Geländeoberkante 
auszuführen ist, um kleinen Tieren weiterhin die Möglichkeit zu geben, auf die Fläche zu 
gelangen oder diese zu durchqueren. 
 
5.3 Überbaubare Grundstücksfläche 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Festsetzung des Sonstigen Sondergebietes 
definiert. Darin dürfen die folgenden Komponenten, die für den Betrieb einer Photovoltaik-
Freiflächenanlage erforderlich sind, errichtet werden: PV-Module, Gestell, Elektroverteiler, 
Wechselrichter, Zaunanlage, Trafostation sowie die Verkabelung der elektrischen Komponenten 
untereinander.  
 
Das Baufenster nimmt im Süden des Plangebietes die dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
entsprechende Linie des Verschattungsbereiches zzgl. vier Meter für den umlaufenden 
Versorgungsweg auf. Dadurch ergibt sich ein Abstand von 48 m zur äußeren Fahrbahnkante der 
Autobahn. Im Norden wird das Sondergebiet durch die 110 m-Linie (Vergütungsgrundlage gem. 
Erneuerbare-Energien-Gesetz) und ebenfalls einem Zuschlag von vier Metern für den 
Versorgungsweg begrenzt. Insgesamt umfasst das Sondergebiet von Norden nach Süden eine 
Ausdehnung von 66,0 m. 
 
Im Westen ist die erforderliche Abstandsfläche von 3,0 m einzuhalten. Im Osten zur Straße 
Niersteheide wird durch den vorhandenen Seitengraben, sowie die vorhandene Baumreihe und 
der geplanten Hecke, insgesamt ein Abstand von 10 m bis zur Verkehrsfläche erzeugt. 
 
Im Übrigen ergibt sich die überbaubare Grundstücksfläche durch die bestehende Vegetation.  
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5.4 Bereiche für Ein- und Ausfahrten 
Die Erschließung des Plangebietes soll über eine Zufahrt am Ende der Straße Niersteheide im 
Süd-Osten des Plangebietes erfolgen. Dazu wird in diesem Bereich gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB ein Bereich für Ein –und Ausfahrten festgesetzt. Zusätzliche Zufahrten zum Gelände sind 
unzulässig.  
 
5.5 Kompensationsmaßnahmen 
Der durch das Vorhaben hervorgerufene Eingriff in Natur und Landschaft, den Boden und das 
Landschaftsbild wird durch die Entwicklung einer extensiven Grünlandfläche sowie die 
Pflanzung von Hecken und Bäumen kompensiert. Diese Flächen werden im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan entsprechend dargestellt und im Folgenden erläutert.  
 
Das gesamte Plangebiet ist flächendeckend als extensives Grünland mittels einer blütenreichen 
Saatgutmischung (Regiosaatgut) gemäß Umweltbericht anzulegen. 
 
Da die Maßnahmen zur Herrichtung der Fläche als extensives Grünland nur schwerlich unter den 
Modulen durchzuführen sind, ist mit den erforderlichen Maßnahmen bereits vor Beginn der 
Baumaßnahme zu beginnen. Sollten die Flächen durch die Baumaßnahmen beschädigt werden, 
sind diese entsprechend nachzusäen.  
 
Die extensive Bewirtschaftung der Fläche beinhaltet, dass diese maximal zwei Mal pro Jahr 
gemäht werden soll. Dabei ist der Einsatz von Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln oder die 
Verwendung von Abflammgeräten nicht gestattet.  
 
Innerhalb der Ausgleichsflächen werden an den nördlichen und östlichen Rändern der PV-
Freiflächenanlage Bereiche für Flächen zum Anpflanzen von Hecken, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen festgesetzt. Darin sollen Hecken (Weißdorn) angepflanzt werden, die neben dem 
Sichtschutz zur Anreicherung der Landschaft dienen und artenschutzrechtliche Funktionen 
übernehmen sollen.  
 
Um eine schnelle Sichtschutzwirkung zu erzielen, werden bereits größere Pflanzen zum Einsatz 
kommen. Durch die fein verzweigte Hecke wird auch im Winter ein gewisser Sichtschutz erzielt. 
In ihrer Endgröße soll die Hecke eine Höhe von ca. 3,00 bis 4,00 m erreichen, um den 
Anwohnerinnen und Anwohnern einen angemessenen Sichtschutz zu bieten.  
 
Im Norden des Plangebietes – zur Bebauung im Bereich des Sonnenweges – sollen die 
vorhandenen Brombeergebüsche, bis auf eine Engstelle, vorerst erhalten bleiben, bis die 
geplante Hecke die Sichtschutz- und Naturschutzfunktionen übernehmen kann. Hier werden 
zusätzlich Bäume 2. Ordnung in die Grünlandfläche eingebracht, wobei dabei eine mögliche 
Beschattung der Grundstücke zu berücksichtigen ist. Daher werden nur kleinere Bäume 
verwendet. Richtung Süden sind keine Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild durch die PV-
Anlage zu erwarten, da sich hier keine Wohngebäude befinden. Eine Heckenpflanzung ist daher 
in diesem Bereich verzichtbar. Im Westen des Plangebietes befindet sich bereits eine vorhandene 
Hainbuchen-Schnitthecke der angrenzenden Kleingartenanlage, die zum Sichtschutz genutzt 
werden kann und soll.  
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5.6 Versickerung von Niederschlagswasser  
Die zur Versickerung und Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers auf der Fläche 
erforderlichen Retentionsbecken werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16d BauGB als Flächen für die 
Wasserwirtschaft im südlichen Bereich des Plangebietes festgesetzt.  
 
5.7 Nachrichtliche Darstellungen 
Die entlang von Autobahnen einzuhaltenden Abstände von 40 m (Anbauverbotszone) und  
100 m werden nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 
Bundesfernstraßengesetz dürfen in einer Entfernung bis zu 40 Meter entlang von 
Bundesautobahnen Hochbauten jeder Art nicht errichtet werden. Bauliche Anlagen längs der 
Bundesautobahnen in einer Entfernung bis zu 100 m benötigen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 
Bundesfernstraßengesetz eine Zustimmung der oberen Landesstraßenbaubehörde. 
 
6. Flächenbilanz 
Bei der Flächenbilanz ist zu beachten, dass das gesamte Plangebiet flächendeckend als extensives 
Grünland mittels einer blütenreichen Saatgutmischung (Regiosaatgut, d.h. typische Pflanzen aus 
der Region) gemäß Umweltbericht anzulegen ist. Diese extensive Grünlandwiese wird im Bereich 
des Sonstigen Sondergebietes mit PV-Modulen überstellt. Dadurch kommt es zu einer 
Doppelfestsetzung von Kompensationsfläche und Sonstigem Sondergebiet. 
 
Festsetzung Flächengröße in qm 
Kompensationsfläche 33.483 
Sonstiges Sondergebiet 19.314 
Grünflächen (privat) 1.016 
Flächen für Anpflanzungen  1.905 
Plangebiet gesamt 35.510 
7. Bodenordnung 
Bodenordnerische Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
8. Gutachten zur Planung 
Folgende Gutachten bzw. Untersuchungen und Stellungnahmen sind planungsrelevant und im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellt worden. Sie können in der Abteilung 
Stadtplanung der Stadt Lünen eingesehen werden und sind als Anlage im Ratsportal der Stadt 
Lünen hinterlegt. 
 

 Gutachten G09B/2018 zur Frage der eventuellen Blend- und Störwirkung von 
Autobahnnutzern und Anwohnern durch eine bei Lünen installierte Photovoltaikanlage, 
Dr. Hans Meseberg, LSC Lichttechnik und Straßenausstattung Consult, Fährstraße 10, 
13503 Berlin, 06.06.2018 

 
 Beurteilung der Geräuschimmissionen durch die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage 

Niersteheide in 44532 Lünen, SGS-TÜV Saar GmbH, Am TÜV 1, 66280 Sulzbach, 
27.06.2018 
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 Vorabauskunft Versickerungsfähigkeit und Probebelastungen PV-Anlage Niersteheide in Lünen, Aquasoli GmbH & Co. KG, Birkenleiten 41, 81543 München, 03.07.2018  
 Durchführung und Auswertung von Probebelastungen an Kleinpfählen PV-Anlage Niersteheide in Lünen, Aquasoli GmbH & Co. KG, Birkenleiten 41, 81543 München, 23.08.2018  
 Grobkonzept für den Umgang mit Starkregenereignissen, Aquasoli GmbH & Co. KG, Birkenleiten 41, 81543 München, 15.10.2018  
 Ergänzung Grobkonzept für den Umgang mit Starkregenereignissen, Aquasoli GmbH & Co. KG, Birkenleiten 41, 81543 München, 24.10.2018  

    Stadt Lünen, den 25.10.2018   Abteilung Stadtplanung       Thomas Berger       Sabrina Bernstein Abteilungsleiter Stadtplanung     Verfasserin  
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1. Einleitung 
 1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 
 Für die Belange des Umweltschutzes nach § 2 Abs. 4 BauGB ist während der Aufstellung oder Änderung der Bauleitpläne eine Umweltprüfung durchzuführen. Das Baugesetzbuch verlangt gemäß Nr. 1b der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, im Rahmen des Umweltberichtes die in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, zu berücksichtigen. Grundlage für die Darlegung der maßgeblichen Ziele des Umweltschutzes sind die Bestandsaufnahme und die Prognose der Umweltauswirkungen. Eine Bewertung der Umweltauswirkungen ist nur unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen und planerischen Ziele des Umweltschutzes möglich. Darüber hinaus werden informelle Fachplanungen und -beiträge herangezogen, die wichtige Datengrundlagen liefern. In der nachfolgenden Tabelle werden die maßgeblichen Ziele der wichtigsten gesetzlichen Grundlagen dargestellt.   1.2 Darstellung der Fachgesetze und Fachpläne sowie Ziele des Umweltschutzes für die einzelnen Schutzgüter 
 Tab.1: Ziele des Umweltschutzes 
Schutzgut Gesetzliche Grundlage 1) Zielaussage 
Menschen Baugesetzbuch (BauGB) Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne, insbes. die Vermeidung von Emissionen 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) inkl.  Verordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umweltauswirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge 

DIN 18005 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, dessen Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und -minderung bewirkt werden soll 
Kultur-, Sachgüter Baugesetzbuch (BauGB) Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu berücksichtigen. 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden. 
Tiere und Pflanzen Bundesnatur-schutzgesetz (BNatSchG) / Landesnatur-schutzgesetz NRW (LNatschG) Bundeswald-

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die künftige Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass - die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, - die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschl. des Waldes 
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gesetz (BWaldG) Landesforst-gesetz (LFoG)     VV-Artenschutz 

- die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie, - die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft einschl. des Waldes auf Dauer gesichert sind.  Erhalt der Arten und ihrer Lebensräume gem. § 44 BNatschG 

 Baugesetzbuch (BauGB) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes einschl. des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere - die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt sowie - die Vermeidung, und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 7 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach BNatSchG) zu berücksichtigen - sämtliche Umweltbelange gem. Anhang I BauGB 
Boden Bundes-bodenschutzge-setz (BBodSchG)  Landesabfallge- setz (LAbfG)  Landesboden-schutzgesetz (LBodSchG) 

Ziele des BBodSchG sind - der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im Naturhaushalt, insbesondere als: - Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere, Pflanzen, - Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, - Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen (Grundwasserschutz), - Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, - Standort für Rohstofflagerstätten, für land- und forstwirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und öffentliche Nutzungen; - der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen, - Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen,  - die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten. 
Baugesetzbuch (BauGB) Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden. 

Wasser Wasserhaus-haltsgesetz (WHG) 
Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen. 

Landeswasser-gesetz (LWG) Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen, die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum Wohle der Allgemeinheit. 
Luft Bundesimmis-sionsschutz-gesetz (BImSchG)inkl.  Verordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 
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Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)  

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt.   
Klima-schutz, Klima- anpassung 

Landesnatur-schutzgesetz NRW (LNatschG)  Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und damit auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage des Menschen und Grundlage für seine Erholung.  Nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung, Schonung fossiler Energieressourcen, Förderung der Weiterentwicklung v. Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien. 
Landschaft Bundesnatur-schutzgesetz (BNatSchG) / Landesnatur-schutzgesetz NRW (LNatschG) 

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 
1) in der zum Zeitpunkt der Berichterstellung gültigen Fassung   1.2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsbereiches  
Das Plangebiet mit einer Gesamtgröße von 35.510 m² liegt im Ortsteil Lünen-Süd und wird begrenzt durch - Im Norden durch die Wohnbebauung der Straße „Sonnenweg“ - Im Osten durch die Straße „Niersteheide“ - Im Süden durch die Autobahn A 2 - Im Westen durch die Kleingartenanlage Lünen-Süd  Das Untersuchungsgebiet (UG) des Umweltberichtes entspricht den Abgrenzungen des 
Bebauungsplanes (B-Plan). Lediglich für das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild mussten 
angrenzende Bereiche mit betrachtet werden. Die Untersuchungen und Abwägungen des 
Umweltberichtes beziehen sich sowohl auf den aktuellen Bestand im Gebiet als auch auf die 
Situation nach Umsetzung des Bebauungsplanes. 
 
 1.3 Inhalt und Ziel des Bebauungsplanes, Beschreibung des Vorhabens  
Für das Vorhaben ist eine Änderung des bestehenden Bebauungsplanes durch die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 227 erforderlich. Ziel der Änderung ist die 
Festsetzung eines Sondergebietes mit der Kennzeichnung „Erneuerbare Energien 
Photovoltaikanlagen“ als Beitrag zur Energiewende und zur Förderung der nachhaltigen 
Nutzung erneuerbarer Energien. 
 
Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 35.510 m² liegt in der Gemarkung Altenderne, Flur 5, 
Flurstück 450. Die Fläche befindet sich im Eigentum der RAG Aktiengesellschaft. Vorhabenträger 
ist die Solarpark Lauchhammer 2 GmbH & Co. KG. Geplant ist die Errichtung einer 
Photovoltaikfreiflächenanlage. Der Betrieb der Anlage dient der nachhaltigen Erzeugung von 
Strom aus Sonnenlicht. Die PV-Anlage mit 5.040 Modulen, der erforderlichen 
Transformatorenstation sowie Nebenflächen soll ca. 18.800 m² in Anspruch nehmen. Die von den 
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Modulen überstellte Fläche wird ca. 8.250 m² betragen, wobei durch den Aufstellwinkel von 20° 
eine Fläche von 8.105 m² tatsächlich überstellt ist. Die Anlage wird entlang der Autobahn A2 in 
einem Abstand bis zu 110 m entstehen. Durch den Schattenwurf der straßenbegleitenden Bäume 
kann ein Geländestreifen von 22 m am Südrand der Fläche nicht für die Gewinnung der 
Solarenergie genutzt werden. 
 Die PV-Anlage besteht im Einzelnen aus den Komponenten: PV-Module, Gestell, Elektroverteiler, 
Wechselrichter, Trafostation sowie aus der Verkabelung der elektrischen Komponenten 
untereinander.  
 
Module: 
Geplant sind 5.040 Einzelmodule in den Abmessungen 0,99 x 1,64 x 0,04 m (1,63 m²). Die Module 
werden mit max. 21 Stück in Reihe geschaltet und bilden jeweils einen Strang. So entstehen 43 
Modultische. Die Module werden mittels Leichtmetallkonstruktionen fest aufgeständert und sind 
auf der Fläche nach Süden (180°) oder nach Süd-Ost (155°) ausgerichtet. Dadurch verlaufen die 
Modultischreihen auf der Fläche in Südwest-Nordost-Richtung. Die Oberflächen sind aus 
gehärtetem Glas.  
Die Neigung der Solarpaneele beträgt 20° gegenüber der Horizontalen. Im Querschnitt des 
Gestells werden je 3 Module versetzt hintereinander angeordnet. Somit hat die Anzahl der 
Module mit Fugen zwischen den einzelnen Modulen in der Schräge gemessen eine wahre Länge 
von ca. 5,04 m. Die Module werden alle in gleicher Höhe über dem Boden aufgestellt. Die 
Unterkante der Modultische liegt bei 0,80 m über GOK, die Oberkante der Module liegt bei 2,56 
m über GOK.  
 
Um den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, sind Wechselrichter erforderlich, 
die neben den Solarmodulen die zweite zentrale Komponente einer Photovoltaikanlage 
darstellen. Die Wechselrichter sowie die Kabel werden an den Gestellen befestigt.  

 
Das Gestell verfügt über 2 Pfostenreihen. Die Pfosten werden bis zu einer Tiefe von 1,60 m in 
den Boden gerammt. Die Gründung der Pfosten durch Rammung hat den Vorteil, dass keinerlei 
zusätzliche Versiegelungen durch betonierte Fundamente o.ä. erfolgt und ein späterer Rückbau 
der Anlage ohne größere Schäden erfolgen kann. Der Abstand der Reihen untereinander ergibt 
sich aus dem Belang der zu vermeidenden gegenseitigen Verschattung der Module 
untereinander. 

 
Für die Gestelle liefert der Hersteller eine Typenstatik. Alle Bauteile sind korrosions-geschützt 
(feuerverzinkter Stahl und Aluminium). 

 
Trafo und Übergabestation: 
Die Trafos und Hauptverteilungen befinden sich in einer Trafostation mit den Abmessungen 2,80 
x 2,20 x 1,80 (Höhe) m. Die Zuwegung zu der Trafostation erfolgt über die freien Flächen 
zwischen und um die Module herum. Es erfolgt keine zusätzliche Befestigung der Fläche.  

 
Von der Trafostation wird ein Mittelspannungskabel in Richtung Übergabestation verlegt. Diese 
liegt außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans im Kreuzungsbereich Niersteheide/ 
Derner Straße. Das Kabel wird durch die Straße „Niersteheide“ dorthin verlegt. An der 
Übergabestation findet die Zählung durch den Netzbetreiber statt. 

 
Zaunanlage: 
Das Baugrundstück liegt zwischen der A2 und dem Ortsteil Lünen-Süd als frei zugängliches 
landwirtschaftlich genutztes Gelände. Zur Erfüllung der Vorgaben des Versicherers ist die PV-

http://www.solaranlage.eu/photovoltaik/technik-komponenten/wechselrichter
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Anlage mit einer Zaunanlage in einer Gesamtlänge von ca. 800 m einzufrieden Bei der 
Zaunanlage handelt es sich um einen grünen Maschendrahtzaun. Die Elementhöhe beträgt 2,00 
m plus 2 Reihen Stacheldraht. Die Gesamthöhe des Zauns bis Oberkante Stacheldraht liegt somit 
bei max. 2,30 m über GOK. In der Zaunanlage befindet sich ein Tor, das im Bereich 
Wendehammer Niersteheide vorgesehen ist. 

 
Der Zaun wird mit grüner Farbe (RAL6005) ausgeführt, als Viereckgeflecht mit den Maßen 50x50 
mm. Die Pfosten werden in Rundstahlrohr mit Durchmesser 60 mm errichtet. Der Pfostenabstand 
beträgt ca. 2,00 bis 3 m. 

 
Wegesystem: 
Zwischen Zaunanlage und Modulreihen ist eine Fläche von bis zu 4 m Breite als freier Streifen 
vorgesehen. Im Bedarfsfall können diese Streifen ebenso wie die Flächen zwischen den 
Modulreihen als Zugangswege für Reparaturarbeiten und Wartungsarbeiten genutzt werden. 
Die Flächen werden nicht versiegelt oder befestigt.  

 
 

1.4 Planerische Vorgaben und Gebietsbeschreibung 
 
Regionalplan 
Das Plangebiet ist im derzeit gültigen Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg – 
Teilabschnitt Oberbereich Dortmund -westlicher Teil- als „Allgemeiner Siedlungsbereich“      
dargestellt. 
 
Flächennutzungsplan 
Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Lünen stellt das Plangebiet in Zusammenhang mit 
der westlich angrenzenden Kleingartenanlage zum überwiegenden Teil als Grünfläche gem. § 5 
Abs. 2, Nr. 5 BauGB, im Westen als „Dauerkleingärten“ dar. Nördlich und westlich schließen sich 
Wohnbauflächen, nach Osten eine Landwirtschaftliche Fläche an. Der Flächennutzungsplan wird 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren geändert. 
 
Bebauungsplan 
Für das Plangebiet liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 119 „Dauerkleingartenanlage 
Bullerodt“ vor. Für den Bereich des B-Planes Nr. 227 „PV-Freiflächen Lünen-Süd“ wird die bislang 
nicht umgesetzte Darstellung private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Kleingartenanlage“ festgesetzt. 
  
Landschaftsplan 
Das Plangebiet gehört zum Geltungsbereich des Landschaftsplanes Nr. 1 des Kreises Unna für 
den Raum Lünen und ist als ungeschützter Außenbereich dargestellt. Besondere Festsetzungen 
liegen innerhalb des B-Plangebietes nicht vor.  
 
Gebietsbeschreibung 
Vor Umsetzung des Planvorhabens wird das Grundstück landwirtschaftlich als intensive 
Grünlandfläche (Mähwiese) genutzt. Die Fläche ist Richtung Osten geneigt, der 
Höhenunterschied innerhalb der Fläche beträgt bis zu 10 m. Am östlichen Rand wird die Fläche 
von einer Baumreihe entlang der Straße „Niersteheide“ eingefasst. Nördlich grenzen die Gärten 
der Wohnbebauung Sonnenweg an, die durch einen Gebüschstreifen von der Grünlandfläche 
getrennt sind. Im Westen befindet sich die Kleingartenanlage Lünen-Süd. Südlich der 
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Grünlandfläche schließen sich die Gehölzpflanzungen vor der Lärmschutzwand der Autobahn 
an. 
  
 
1.5 Bestanderfassung und Bewertung/Angewandte Verfahren 
 
Fachliche Grundlagen für den Umweltbericht sind vorhandene Unterlagen sowie Fachkarten und 
Literatur, die in der Quellenangabe aufgelistet werden. 
 Die Belange des Artenschutzes werden durch eine Artenschutzvorprüfung (Stufe I der 
Artenschutzprüfung gem. VV Artenschutz des MUNLV 2010) auf Grundlage vorhandener Daten 
und eigener Begehungen berücksichtigt. 
 
Um negative Auswirkungen auf Menschen durch Blendwirkungen und Lichtreflexe 
auszuschließen, wurde ein Blendgutachten erstellt. 
 
Ein Altlastenverdacht wurde durch eine Abfrage des Altlastenkatasters beim Kreis Unna 
ausgeschlossen. 
 
Mögliche Lärmemissionen wurden durch eine Anfrage beim Betreiber der 
Transformatorenstation abgeklärt.  
 
Die geordnete Entwässerung der Fläche wird in einem Entwässerungskonzept darestellt. 
 
 
2. Beschreibung und Bewertung der erheblichen 
Umweltauswirkungen 
 
2.1. Bestandsaufnahme der einzelnen Schutzgüter (Basisszenario) 
 
2.1.1 Schutzgut Mensch 
Das Schutzgut Mensch bezieht sich auf Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen, 
soweit es von spezifischen Umweltbedingungen beeinflusst wird. Innerhalb der Umweltprüfung 
werden dabei ausschließlich räumliche und gesundheitsrelevante Aspekte betrachtet. Für das 
Schutzgut Mensch werden daher die Punkte Lärm und Erholung bearbeitet, weitere mögliche 
indirekt wirksame Beeinträchtigungen, wie z.B. durch Landschaftsbild, Boden und Klima werden 
bei den jeweiligen Schutzgütern untersucht. 
 
Lärm: 
Die Fläche liegt unmittelbar angrenzend an die 6-spurige Autobahn A2, die eine stark 
frequentierte Ost-West-Verbindung im nördlichen Ruhrgebiet darstellt und trotz 
Lärmschutzwand eine beständige Geräuschkulisse verursacht. Im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 227 „PV-Freiflächenanlage Niersteheide“ 
wird ein schalltechnisches Prognosegutachten erstellt, um die Auswirkungen der 
Geräuschemissionen von Trafostation und Wechselrichter zu beurteilen.  
 
Erholung und Gesundheit: 
Im Untersuchungsgebiet liegen Freiraum- und Wohnumfeldfunktionen vor, im Osten und 
Norden sind auch Wohnfunktionen betroffen. Das Planvorhaben nimmt eine landwirtschaftlich 
intensiv genutzte Grünlandfläche in Anspruch. Die Fläche selbst steht zur Freizeitnutzung nicht 
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zur Verfügung, eine Nutzung durch Hundegänger ist in dem frei zugänglichen Bereich jedoch 
vorhanden.  
 
In Verlängerung der Straße „Niersteheide“ am Ostrand des Plangebietes führt eine 
Wegeverbindung durch eine Autobahnunterführung und bindet den Stadtteil Lünen-Süd an das 
Wegenetz der Stadt Dortmund an.  
 
Die visuelle Veränderung des Wohnumfeldes betrifft insbesondere Anwohner der Straßen 
„Niersteheide“ und Sonnenweg. Diese Aspekte werden im Kap. 2.1.6 Orts- und Landschaftsbild 
näher ausgeführt. 
 
Durch Photovoltaikanlagen können Belästigungen durch Lichtreflexe und Blendungen ausgehen. 
Die Auswirkungen der Anlage in Lünen-Süd wurden in einem Blendgutachten untersucht (s. Kap. 
2.3.1. und 2.3.8). 
 
 
2.1.2 Schutzgut Fauna, Flora, Biotope, Landschaft und Artenschutz 
Das Plangebiet ist Bestandteil des Naturraums NR-542 Hellwegbörden, der den südlichen Teil der 
Großlandschaft „Westfälische Tieflandsbucht“ bildet. Die charakteristische natürliche Vegetation 
sind Buchenwälder, hier der Flattergras-Buchenwald. Im Leitbild zum Landschaftsraum LR-III-104 
„Lößbedecktes Hellwegtal“ (LANUV, 2012) wird der Raum als überwiegend durch Siedlung, 
Gewerbe und Industrie geprägt und mit geringer Erholungseignung beschrieben. 
 
Es liegen keine geschützten Teile von Natur und Landschaft oder Biotope nach § 30 
Bundesnaturschutzgesetz vor. Ebenso sind keine geschützten Biotope nach § 42 
Landesnaturschutzgesetz NRW oder kartierte Biotope des LANUV im Plangebiet vorhanden. Die 
Fläche ist nicht Bestandteil des landesweiten Biotopverbundsystems. Das nächstgelegene FFH- 
Gebiet Lippeaue liegt in einer Entfernung von ca. 3700 m zum Plangebiet und wird von der 
Planung nicht berührt. Die nächstgelegenen Schutzgebiete sind das Landschaftsschutzgebiet 
„Halde am Niersfeld“ (BK 4411-012) in 200 m Entfernung (Dortmund), das 
Landschaftsschutzgebiet L30 mit dem Südpark (BK 4411-0346, 300 m) sowie das geschützte 
Biotop GB 4411-411 an der Derner Straße (300 m).  
 
Das Plangebiet wurde im März und Mai 2018 mehrmals begangen. Die Biotoptypen wurden 
erfasst, bewertet und in einer Karte dargestellt (s. Abb. 1). Da die Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung verbal-argumentativ erfolgt (s. Kap. 4.3) und so keinem 
Bewertungsverfahren zugeordnet werden kann, wird lediglich die allgemeine Bedeutung der 
Biotoptypen für Naturhaushalt und Landschaftsbild bewertet. 
 
Der überwiegende Teil des Planbereiches wird von einer landwirtschaftlich genutzten Fläche 
eingenommen. Die ehemalige Ackerfläche ist derzeit ausschließlich mit Feldgras eingesät und 
wird mehrmals im Jahr zur Silage-Herstellung gemäht. Am Ostrand befindet sich entlang der 
„Niersteheide“ eine Straßenbaumreihe mit größeren Winterlinden. Im Westen grenzt die 
Kleingartenanlage mit einer geschnittenen Hainbuchenhecke an. Im Norden werden die 
Grundstücke der Wohnbebauung Sonnenweg durch einen bis zu 8 m breiten Saum mit hohen 
Brombeergebüschen abgetrennt. Abschnittsweise bilden hier auch höhere Gehölze und 
Einzelbäume wie Bergahorn, Weiden, Birke, Kastanie und Schwarzer Holunder eine blickdichte 
Gehölzkulisse. Hochstaudenfluren sind bis auf einige Brennnesselbestände nicht ausgeprägt 
vorhanden. 
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Nach Süden schließt sich die bis zu 10 m hohe und sehr dichte Bepflanzung der 
Autobahnböschung mit Lärmschutzwand an. Hier wachsen Bäume und Sträucher wie Bergahorn, 
Weiden, Feldahorn, Schlehen, Brombeere und bilden optisch eine Abgrenzung zur topografisch 
höher gelegenen Autobahn (s. Abb. 1). 
 
Aufgrund fehlender Strukturen wird das Plangebiet im Stadtökologischen Fachbeitrag (LÖBF 
2003) nicht als Bestandteil des lokalen Biotopverbundsystems dargestellt. 
  Tab. 2: Biotoptypenbewertung im Plangebiet 
Nummer Biotoptyp Bedeutung Naturhaushalt Bedeutung Landschaftsbild 
1 Grünland, Feldgras   

gering mittel 

2 Brombeergebüsche Nordrand   
mittel mittel 

3 Baumreihe Niersteheide  hoch hoch 
4 Bäume, Gebüsche Südrand  hoch hoch 
   

 Abb. 1: Biotoptypen Bestand  
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 Abb 2: Blick von Osten nach Westen. Intensivgrünland mit Kleingartenanlage im Hintergrund. Links die Abpflanzung der Autobahn.   

 Abb. 3: Dichte Brombeergebüsche am Nordrand der Fläche    
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Artenschutzprüfung Stufe I:  Bestand 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen und Grundlagen 
Nach den Artenschutzbestimmungen gem. §§ 44 und 45  Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG 
vom 29. 07.2010) ist eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange erforderlich. Die 
Artenschutzprüfung hat in Anlehnung an die „Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der 
nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-
RL) zum Artenschutz bei Planungs- und Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz, MKULNV) und der 
Handlungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleitplanung und der baurechtlichen Zulassung 
von Vorhaben“ (MKULNV und MWEBWV, 2010). Die Prüfung wird nach einem 3stufigen System 
vorgenommen: 
Stufe I: Vorprüfung, anhand vorliegender Unterlagen kann das Vorkommen  planungsrelevanter 
Arten ausgeschlossen werden. 
Stufe II: Verbotstatbestände sind nicht auszuschließen, vertiefende Untersuchungen erforderlich, 
Art- für-Art-Betrachtung. 
Stufe III: Ausnahmeverfahren.  
 
Da für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 227 keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu 
erwarten sind, wird eine überschlägige Vorabschätzung des Artenspektrums und der 
Wirkfaktoren vorgenommen (Stufe I der Artenschutzprüfung). Als Grundlage dienen die 
Artangaben des Fachinformationssystems (FIS) des Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und 
Verbraucher Nordrhein-Westfalen (LANUV) für das Messtischblatt 4311, wobei das 
Untersuchungsgebiet nur einen kleinen Teilausschnitt belegt, sowie das Fundortkataster des 
LANUV, Abfrage bei der Biologischen Station Unna/Dortmund und eigene Untersuchungen und 
Beobachtungen. Hinweise der Anwohner wurden ebenfalls mit berücksichtigt. 
 
Durch die Abfrage im FIS werden alle im Landschaftsraum und auch im Plangebiet potenziell 
vorhandenen planungsrelevanten Arten ermittelt. Aber auch alle anderen Brutvogelarten, für 
die ein Schutzstatus ebenfalls gilt, werden in die Betrachtungen einbezogen.  
 
Ausschluss von Arten 
Für das Messtischblatt (MTB) 4411 Lebensräume „Fettwiesen und –weiden, Alleen, Bäume, 
Kleingehölze, Gebüsche und Hecken“ werden 25 Vogelarten, 3 Fledermausarten sowie eine 
Amphibienart aufgelistet, wobei der Planungsraum nur einen kleinen Teilbereich des MTB 
einnimmt. Die Liste kann auf der Website http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/-
artenschutz/de/arten eingesehen werden. 
 
Bei der Beurteilung von möglichen Beeinträchtigungen werden solche Arten und Artengruppen 
ausgesondert, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Plangebiet vorkommen und dieses nicht 
als Fortpflanzungs-, Nahrungs- oder Ruhestätte oder zur Durchwanderung nutzen. Die 
Wahrscheinlichkeit des Vorkommens im Untersuchungsgebiet wurde anhand der 
Habitatansprüche der Arten sowie der vorhandenen Biotopausstattung abgeschätzt. Dabei ist 
auch ein Störpotenzial zu betrachten, das während der Baustellentätigkeit durch Bewegungen, 
Lärm und Erschütterungen eintreten kann. 
 
Vögel 
Für die meisten in der o.g. Liste der planungsrelevanten Arten aufgeführten Vogelarten ist die 
Struktur und Ausstattung des Eingriffsbereiches nicht geeignet. Die Wiesenfläche ist aufgrund 
der Intensiven Bewirtschaftung mit stark wüchsigem Gras und der Artenarmut ungeeignet für 
die in der FIS-Liste aufgeführten Arten, wie: 

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/-artenschutz/de/arten
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/-artenschutz/de/arten
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 Rebhuhn, Kiebitz, Feldlerche, Wiesen- und Baumpieper, Schwarzkehlchen, Rebhuhn und 
Feldschwirl, die zur Brut auf offene und halboffene strukturreiche Lebensräume angewiesen 
sind und zum Teil nahegelegene Gehölz- und Gebäudesilhouetten meiden. Zudem ist eine 
Brut auf der regelmäßig durch Hundeführer begangenen Fläche durch die Scheuchwirkung 
nahezu ausgeschlossen.  

 Habicht, Sperber, Mäusebussard, Baumfalke, Turmfalke, Eulen, Spechte und Turteltaube, die 
als Altholzbewohner in Baumhöhlen oder –horsten oder in Felsnischen und an Gebäuden 
brüten.  

 Feldsperling und Gartenrotschwanz, die in Halbhöhlen oder dichten Gebüschen brüten.  
 Rauch- und Mehlschwalbe, die in Nistkolonien an Gebäuden siedeln.  
 Nachtigall, die gebüschreiche Waldränder, aber auch Feldgehölze und Hecken besiedelt und 

dabei die Nähe zu Gewässern oder feuchten Bereichen sucht. 
 
Folgende planungsrelevante Arten sind auf der Fläche gesichtet worden oder können 
potenziell vorkommen: 
 

 Graureiher: 
Diese Art ist auf der Fläche von Anwohnern gelegentlich gesichtet worden. Graureiher 
nutzen oft auch siedlungsnahe Äcker, Grünlandflächen und andere Grünflächen zur 
Nahrungssuche. Die Art nistet in Kolonien, nach Auskunft der Biologischen Station 
Unna/Dortmund z.B. im Bereich Kurler Busch, und hält sich auch am NSG Lanstroper See auf.  
Nahrungs- und Jagdbereiche unterliegen nicht den Verbotstatbeständen des §44 BNatschG, 
sofern es sich nicht um essentielle Habitatelemente handelt, die deren Inanspruchnahme 
eine Gefährdung von Individuen oder Populationen eintritt. Ein existentielles 
Nahrungshabitat für den Graureiher stellt die Fläche jedoch nicht dar, da im Umfeld 
ausreichend Nahrungsflächen vorhanden sind. Ein Verbotstatbestand kann daher 
ausgeschlossen werden. 
 

 Kuckuck: Ein Vorkommen des Kuckucks, der als Brutschmarotzer in fast allen Lebensräumen 
vorkommt, kann im Bereich der randlichen Gehölzstrukturen nicht ausgeschlossen werden. . 
Da er zum Brüten auf die Nester anderer Vogelarten angewiesen ist und keine potenziellen 
Brutstätten entfernt werden, ist eine Beeinträchtigung der Art nahezu ausgeschlossen. 
 
Weißstorch: 
Der Weißstorch wird bei den planungsrelevanten Arten im MTB 4411 nicht aufgelistet, 
wurde nach Angabe von Anwohnern jedoch auf der Fläche gesichtet. Auch diese Art nutzt 
Grünlandflächen zur Nahrungssuche. Im Umkreis werden Störche zudem von dem 
Nahrungsangebot auf der Mülldeponie Lanstrop angezogen. Im Kreis Unna sind derzeit 
keine nistende Störche bekannt. Das Plangebiet stellt kein existentielles Rast- oder 
Nahrungshabitat für Weißstörche dar.   
 

Bei den Begehungen im März, April und Juni 2018 wurden allgegenwärtige Arten wie Amsel, 
Blaumeise, Buchfink und Grünfink in den umliegenden Bäumen, Gebüschen und Gärten 
beobachtet. Überfliegend wurden Rabenkrähen registriert. Diese allgegenwärtigen Arten, die 
potenziell Brutmöglichkeiten in den vorhandenen Gehölzstrukturen nutzen können, unterliegen 
ebenfalls einem allgemeinen Schutz, befinden sich jedoch in einem günstigen Erhaltungszustand 
und werden durch das Planvorhaben nicht von populationsrelevanten Beeinträchtigungen 
bedroht. Zudem soll in die umliegenden Gehölzbestände nahezu nicht eingegriffen werden. 
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Fledermäuse und weitere Säugetiere 
In der Liste der planungsrelevanten Arten werden 3 Fledermausarten für das Messtischblatt 4411 
aufgeführt: Wasserfledermaus, Zwergfledermaus und Zweifarbfledermaus. Bei diesen Arten 
handelt es sich um gebäude- bzw. waldbewohnende Arten, die im Plangebiet keine 
Quartiersmöglichkeiten auffinden. Jagende Fledermäuse über der Grünlandfläche können nicht 
ausgeschlossen werden, wobei die reine Grasfläche gerade für Insekten wenig Anziehungskraft 
aufweist. Nach Umwandlung in eine blütenreiche Grünlandfläche kann sich das 
Nahrungsangebot für Insekten und damit auch für Fledermäuse deutlich erhöhen. 
 
Von Anwohnern wurden gelegentlich Rehe und Füchse auf der Wiesenfläche gesichtet. Diese 
Arten sind mittlerweile auch in gut durchgrünten Siedlungsrandbereichen häufig und passen 
sich flexibel an die gegebenen Verhältnisse an. Eine Scheuchwirkung durch die Baumaßnahmen 
ist wahrscheinlich, führt aber nicht zu einer Bedrohung der Individuen oder der Populationen. 
 
Amphibien 
Die Liste der planungsrelevanten Arten (LANUV) beschreibt für das Messtischblatt 4411 eine 
Amphibienart, den Kammmolch. Diese Art kommt in naturnahen Auengewässern vor und ist 
eine typische Offenlandart. Im Plangebiet sind keine adäquaten Lebensräume für den 
Kammmolch vorhanden. 
 
 
2.1.3 Schutzgut Boden und Altlasten 
Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung wird die Berücksichtigung der Bodenschutzbelange 
im § 1a Abs. 2 BauGB als „Bodenschutzklausel“ formuliert. Als Hauptziele des Bodenschutzes 
werden die Vermeidung von Beeinträchtigungen, sparsamer Umgang mit Bodenflächen sowie 
vorrangige Inanspruchnahme von Bereichen mit geringerer Bedeutung für die Bodenfunktionen 
dargestellt.   
 
Im Raum Lünen bestehen die pleistozänen Deckschichten in einer Mächtigkeit von 3 – 10 m aus 
schluffigen Fein- bis Mittelsanden und sandigen Lösslehmen aus der Weichsel-Kaltzeit. Unter 
dieser Lockergesteinsdecke folgt der Mergelstein des Emschermergels. Das Grundgebirge ist 
oberflächennah zu einer 1- 3 m starken festen Tonschicht verwittert.  
 
Die Bodenart liegt im Plangebiet eine Parabraunerde vor, entstanden aus Löß. Die ökologische 
Feuchtestufe ist als „frisch bis wechselfeucht“ einzustufen. Die potentiell natürliche Vegetation 
ist der Flattergras-Buchenwald. Ein Standortpotenzial für spezialisierte oder seltene 
Pflanzengesellschaften ist im Plangebiet gemäß der Bodenfunktions- und 
Bodengefährdungskarte (Geoportal NRW) nicht vorhanden. Die Lebensraumfunktion des Bodens 
im Plangebiet für besondere Pflanzengesellschaften ist somit als gering zu beurteilen. Die 
Bodenverhältnisse sind zudem durch langjährige landwirtschaftliche Nutzung als Ackerfläche 
anthropogen beeinflusst, z.B. durch Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, Ausbildung 
einer sog. Pflugsohle. 
 
Die Leistungsfähigkeit des Bodens als Standort für Kulturpflanzen wird aus den Bodenzahlen der 
Bodenschätzung abgeleitet. Mit einem Bodenwert von 65 von 100 weist die Bodenschätzung 
einen relativ hohen Wert für die landwirtschaftliche Nutzung auf. Auch die Wasserverfügbarkeit 
im Boden (Feldkapazität) wird als sehr hoch eingestuft (Quelle: Geoportal des Landes NRW). 
Aufgrund der hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit wird der Boden im Plangebiet als 
fruchtbarer Boden mit hoher Funktionserfüllung als Puffer- und Regelungsfunktion eingestuft 
und aus diesem Grund in der Karte der schutzwürdigen Böden von NRW (Geologischer Dienst 
NRW-Landesbetrieb, 2017) als schutzwürdig dargestellt. 
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Der Boden im Plangebiet ist aufgrund des schluffigen Bodenanteils nur bedingt 
versickerungsfähig. 
 
Das Vorkommen von Altlasten wird im Altlastenkataster des Kreises Unna abgefragt. 
Mit bergbaulichen Einwirkungen ist nicht zu rechnen. 
 
 
2.1.4 Schutzgut Wasser 
Im Untersuchungsbereich sind keine stehenden oder fließenden Gewässer vorhanden. Auch in 
historischen Karten werden keine Gewässer dargestellt. Die Straße „Niersteheide“ wird am 
Westrand von einem Straßenseitengraben begleitet, der Niederschlagswasser überwiegend von 
der landwirtschaftlichen Fläche aufnimmt und versickert. 
  
Hauptvorfluter für das gesamte Umland ist die Lippe.  
 
Eine Untersuchung der Grundwasserverhältnisse wurde nicht durchgeführt. In der Bodenkarte 
1:50.000 NRW wird der Grundwasserflurabstand als sehr hoch aufgeführt, im 
Dienstleistungsportal Zentrale Grundwasserdatenbank des Landes NRW HygrisC ist eine 
Grundwasserlinie auf 58 m NN. dargestellt. Die Geländehöhe im Plangebiet liegt bei 75 m -64 m 
NN. Insgesamt sind die Grundwasservorräte im Stadtgebiet unbedeutend, da im tieferen 
Untergrund überall Mergel anstehen, die nur eine geringe Wasseraufnahmekapazität besitzen. 
Größere Grundwassermengen sind nur dort vorhanden, wo die Mergel von einer genügend 
mächtigen Deckschicht an Lockersedimenten überlagert werden, in denen sich dann über dem 
schwer durchlässigen Untergrund ein Grundwasserstockwerk ausbilden kann. Dies ist 
ausschließlich im Lippetal der Fall.  
 Zur Sicherstellung einer geordneten Entwässerung der Fläche wird Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens ein Entwässerungskonzept erarbeitet.   Überschwemmungsbereiche sind von der Planung nicht betroffen.  
 
 
2.1.5 Schutzgut Klima und Luft/ Klimaschutz, Klimaanpassung, 
Bei diesen Schutzgütern sind als Schutzziele die Vermeidung von Luftverunreinigungen, die 
Erhaltung von Reinluftgebieten, die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokalklimatischen 
Regenerations- und Austauschfunktion sowie technische Maßnahmen zum Klimaschutz zu 
nennen. Die lokalen Klimaverhältnisse werden durch die naturräumlichen Gegebenheiten, das 
Relief sowie die Oberflächenbeschaffenheit und den Bewuchs bestimmt. 
 
Das Plangebiet liegt lt. Klimagutachten Lünen (RVR 1982) zum überwiegenden Teil im Bereich 
des Freilandklimas mit stärkeren nächtlichen Temperaturschwankungen und guter Durchlüftung. 
Auf einer Grünlandfläche tritt die nächtliche Abkühlung schnell ein. Somit dienen diese Flächen 
als Ausgleichsflächen für umliegende Siedlungsbereiche. Von der Richtung Osten geneigten 
Fläche des Eingriffsbereiches fließt die Kaltluft Richtung Niersteheide ab und dient somit nur  
eingeschränkt der Durchlüftung verdichteter Siedlungsbereiche.   
 
Mit lufthygienischen Vorbelastungen ist angesichts der angrenzenden 6-spurigen Autobahn in 
Form von Abrieb, Staub, Abgasen zu rechnen. Die Lärmschutzwand in Verbindung mit dem 
dichten Gehölzriegel trägt zur Verringerung der Belastungen bei. 
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2.1.6 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
Das Plangebiet liegt am Südrand des Ortsteiles Lünen-Süd und ist von intensiv geprägten 
Nutzungen umgeben. Insbesondere die hohe Lärmschutzwand der Autobahn stellt eine 
Vorbelastung dar. Dennoch wird die Fläche von Grünstrukturen dominiert. Nahezu vollständig 
wird die Grünlandfläche von Gehölzstrukturen eingefasst. Die Fläche ist geneigt und fällt zur 
Niersteheide hin ab. Die Wahrnehmung des Eingriffsbereiches ist von Süden, Westen und 
Norden eingeschränkt, die Fläche ist aufgrund der topographischen Verhältnisse von keinem 
Standort aus vollständig zu überblicken. Die nördlich angrenzenden Wohngärten des 
Sonnenweges sind optisch teilweise durch einen Brachstreifen mit Brombeergebüschen 
vollständig abgeschirmt. Die Kleingartenanlage wird mit einer Schnitthecke begrenzt. Für die 
Anwohner der Straße „Niersteheide“ hingegen sowie einige Wohngrundstücke des 
Sonnenweges  werden sich durch direkte Blickbeziehungen zur Photovoltaikanlage erhebliche 
Veränderungen des Landschaftsbildes ergeben. 
 
Eine besondere Eigenart weist das Gebiet nicht auf, es ist nicht durch Seltenheit, kulturelle 
Nutzungsformen oder einen langen Entwicklungszeitraum gekennzeichnet. 
 
 
 
 

 Abb.4: Blick vom Planbereich auf die Wohnbebauung „Niersteheide“ 
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 Abb.5: Sichtschutz durch vorhandene Hecke an der Kleingartenanlage 
 
 
2.1.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Von dem geplanten Vorhaben sind keine Kultur- oder sonstige wertvollen Sachgüter betroffen. 
 
 
2.2 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 Die Stadt Lünen sucht Flächen als Ersatz für andernorts entfallende Grabelandparzellen. Das 
Plangebiet, das bislang ohnehin als Kleingärten ausgewiesen ist, stand für die Umsiedlung von 
16 Grabelandparzellen in der engeren Wahl. Die Flächenverfügbarkeit dafür ist allerdings 
ungeklärt. Alternativflächen für das Grabeland stehen mittlerweile zur Verfügung. Bei 
Nichtdurchführung der Planung wird die vorhandene landwirtschaftliche Nutzung  vorerst 
beibehalten. 
 
 
2.3 Auswirkungen und Prognose bei Durchführung der Planung (bau-, 
anlage- und betriebsbedingt) 
 
Erläuterung der Wirkfaktoren: 
 
Baubedingte Wirkfaktoren: 
Auswirkungen, die während des Baubetriebs auftreten, zeitlich beschränkt sind und sich im 
Planverfahren nur qualitativ abschätzen lassen. 
Anlagebedingte Wirkfaktoren: 
Auswirkungen, die durch die fertiggestellte Maßnahme selbst dauerhaft auftreten können und 
sich im Planverfahren zumeist qualitativ und  quantitativ abschätzen lassen. 
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Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 
 
Auswirkungen, die sich im Laufe der Nutzung einstellen und dauerhaft oder temporär auftreten 
können. 
 
 
2.3.1 Schutzgut Mensch (Erholung, Gesundheit, Lärm) 
 
Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 
Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Mensch Lärm, Staub, 
Erschütterungen, 
optische 
Beeinträchtigungen 

Veränderungen des 
Orts- und 
Landschaftsbildes 

Geringfügig 
Lichtreflexe- 

 
Lärm: 
Die Geräuschentwicklungen durch die Trafostation sowie die Wechselrichter an den 
Modultischen wurde durch die SGS-TÜV Saar GmbH ermittelt und beurteilt. Aufgrund der 
Betriebsweise der Anlage ist davon auszugehen, dass die Wechselrichter und die Trafostation in 
der Regel nur tagsüber zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr betrieben werden. Im Sommer ist ein 
Betrieb auch vor 06:00 Uhr und damit im Nachtzeitraum gemäß TA Lärm nicht ausgeschlossen. 
An den betrachteten Immissionsorten (Sonnenweg 5, 7 und 9) ergeben sich Beurteilungspegel 
der Geräuschimissionen zwischen 28 dB(A) und 30 dB(A). Der nach TA Lärm in Allgemeinen 
Wohngebieten nachts geltende Immissionswert von 40 dB(A) wird somit um mindestens 10 dB 
unterschritten und liegen nach TA Lärm nicht mehr im Einwirkungsbereich der PV-Anlage. Im 
Untersuchungsbereich wird durch den Straßenverkehr der A2 ein Nachtpegel zwischen 50 und 60 
dB(A) hervorgerufen (Umgebungslärmkartierung Land NRW- Lärmkarten 3.Runde, 2017). Eine 
„Überdeckung“ der Geräuschquellen der Photovoltaikanlage durch die Verkehrsgeräusche ist 
damit zu erwarten (Quelle: Beurteilung der Geräuschemissionen durch die Geplante Freiflächen-
Photovoltaikanlage Niersteheide in Lünen, SGS-TÜV Saar GmbH, Sulzbach, 2018) 
 
Für die Dauer der Baustelle von ca. 4 Wochen werden die Anwohner durch Lärm, 
Erschütterungen und Verkehr beeinträchtigt. Baubedingt treten erhebliche Lärmbelästigungen 
durch das Einrammen der Pfosten in den Untergrund auf. Diese Bauphase dauert in etwa 1 
Woche.  
 
Erholung und Gesundheit: 
Schwerpunktmäßig ist eine erhebliche visuelle Veränderung und Beeinträchtigung des 
Wohnumfeldes für die Bebauung an der Niersteheide und dem Sonnenweg zu erwarten. Eine 
Minimierung dieser Störeffekte ist durch eine Sichtschutzpflanzung vorgesehen, die auch im 
unbelaubten Zustand eine Wirkung zeigt (s. Kap.2.3.6 und Kap.5.2. und 5.3). 
 
Bei Photovoltaikanlagen besteht die Möglichkeit von Lichtreflexen durch einstrahlende Sonne, 
so dass Blendwirkungen auftreten können. Störungen durch Lichtreflexe und Blendungen 
wurden im „Gutachten zur Blend- und Störwirkung von Autobahnnutzern und Anwohnern“ 
(LSC Lichttechnik und Straßenausstattung Consult, 2018) fachgutachterlich untersucht. 
Reflexionen für Autofahrer auf der Autobahn treten demnach nicht auf. Für einige Anwohner  
können in geringen Zeiträumen im Jahr Reflexionen auftreten, die aber das zulässige Maß nicht 
überschreiten und zudem durch die geplanten Pflanzmaßnahmen minimiert werden (ausführlich 
s. Kap. 2.3.8). 
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An den vorhandenen Wegeverbindungen sind keine Veränderungen geplant.  
Der Bebauungsplan Nr. 119 „Dauerkleingärten“ sieht eine Erweiterung der vorhandenen 
Dauerkleingartenanlage Lünen-Süd vor. Diese Erweiterung ist derzeit nicht geplant, kann aber 
durch die Änderung des Bebauungsplanes für die Betriebsdauer der PV-Anlage auch nicht mehr 
ermöglicht werden.  
 
Lufthygienisch ist die Anlage als unbedenklich einzustufen. 
 
Von dem Planvorhaben gehen keine gesundheitsgefährdenden Auswirkungen auf Menschen 
aus. 
 
2.3.2 Schutzgut Fauna, Flora, Biotope und Artenschutz 
 
Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 
Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Biotope, Pflanzen- 
und Tierarten, insbes. 
seltene und 
geschützte Arten 
(planungsrelevante 
Arten) 

 Lärm, Staub, 
Erschütterungen, 
Scheuchwirkungen   

Verlust von Freifläche,  
Beschattung, 
Austrocknung, 
Barrierewirkung 

Beeinträchtigungen 
möglich, bislang unklar 

 
Konflikte für das Schutzgut Biotope und Arten entstehen im Allgemeinen überwiegend durch 
den Verlust von Lebensräumen durch Überbauung und Überprägung.  
 
Im Untersuchungsgebiet wird der überwiegende Teil der vorhandenen Habitatstrukturen durch 
die geplanten Baumaßnahmen nicht in Anspruch genommen. Die Intensivgrünlandfläche mit 
geringer Biotopfunktion wird vollständig in blütenreiches Extensivgrünland umgewandelt 
werden. Obwohl im Bereich der Modultische ein größerer Anteil des Bodens überschirmt wird 
und Niederschlag sowie Lichteinstrahlung reduziert sind, entstehen hier keine vegetationslosen 
Flächen. Diese Bereiche können etwas trockener sein, werden aber durch die Schrägstellung der 
Elemente ausreichend mit Licht und Feuchtigkeit versorgt. Eine blütenreiche Saatgutmischung 
soll zudem insbesondere für die Insektenfauna eine Anreicherung des Habitat- und 
Nahrungsangebotes bewirken. 
 
Gehölzstrukturen werden durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt, lediglich ein geringer 
Teil der Brombeergebüsche muss bei Pflanzung der Sichtschutzhecke entfernt werden. 
 
Da sich die Fläche bislang als eher artenarm und strukturarm darstellt, sind Auswirkungen auf 
die biologische Vielfalt nicht zu erwarten. Geschützte oder auch lokal seltene Biotope oder 
Pflanzenstrukturen werden nicht zerstört. Auch die nächstgelegenen Natur- und 
Landschaftsschutzgebiete sowie Geschützte Biotope werden nicht negativ beeinflusst. 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch elektrische bzw. magnetische Felder sind 
ebenfalls nicht zu erwarten.  
 
Die Auswirkungen auf Vegetationsstrukturen, Biotopfunktionen und Lebensräume durch 
Überbauung, Versiegelung und Inanspruchnahme sind demnach als gering einzustufen.  
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Artenschutzprüfung Stufe I:  Auswirkungen auf den Artenschutz 
 
Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hat in dem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
„Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden für Photovoltaikfreiflächenanlagen“ (2009) u.a. die 
Auswirkungen der Anlagen auf unterschiedliche Tierarten untersucht. Die Ergebnisse der 
Untersuchungen werden hier kurz dargestellt und zusammengefasst. Weitere Untersuchungen 
liegen lt. Auskunft des LANUV nicht vor. 
 
Vögel: 
Für die Artengruppe der Vögel konnten keine negativen Reaktionen auf die PV-Module erkannt 
werden. Landeversuche auf den Modulen in Verwechselung mit Wasserflächen kommen 
allgemein nicht vor. Auch wurde kein Meideverhalten von Vogelarten auf den Flächen 
beobachtet. Teilweise wurden Bruten auf den Flächen, z.B. unter den Modultischen oder in den 
Gestängen durchgeführt. Ebenso werden die Module als Ansitzwarten oder zur Aufwärmung 
genutzt. Die extensiven Grünlandflächen werden von vielen Vogelarten, auch aus benachbarten 
Biotopen, als Nahrungsfläche aufgesucht. Für Greifvögel stellen die Anlagen kein Jagdhindernis 
dar, in den extensiven Flächen besteht zudem oft ein größeres Nahrungsangebot an 
Kleinsäugern. Die Gefahr von Kollisionen wird als gering eingeschätzt.  
 
Säugetiere: 
Die erforderliche Einzäunung bewirkt ein Hindernis für Groß- und Mittelsäuger. Auf der Fläche 
sind gelegentlich Rehe und Füchse vorhanden, die allerdings keine planungsrelevanten Tierarten 
darstellen. Wie bereits in Kap. 2.1.2 ausgeführt, sind diese Arten in den Siedlungsrandbereichen 
häufig und passen sich flexibel an die gegebenen Verhältnisse an. Eine Scheuchwirkung in der 
Bauphase ist wahrscheinlich, für Rehwild ist der umzäunte Teil der Fläche als Nahrungsraum 
anschließend nicht mehr nutzbar. Da ausreichend Ausweichflächen zur Verfügung stehen, führt 
die Inanspruchnahme aber nicht zu einer Bedrohung der Individuen oder der Populationen. Ein 
entsprechender Zaunabstand zum Boden soll die Durchlässigkeit für Klein- und auch 
Mittelsäuger gewährleisten.  
 
Negative Auswirkungen auf Fledermäuse werden in den Untersuchungen des BfN als 
unwahrscheinlich eingestuft. Hier liegen derzeit keine konkreten Untersuchungen vor. 
 
Amphibien und Reptilien: 
Auswirkungen auf eine Amphibien- oder Reptilienpopulation treten durch Inanspruchnahme 
oder Veränderung der Lebensräume auf. Beide Tiergruppen kommen im Eingriffsbereich nicht 
vor. 
 
Insekten: 
Obwohl planungsrelevante Insektenarten im MTB 4411 nicht vorkommen, werden 
Auswirkungen auf Insekten allgemein kurz dargestellt.   
Eine Entwicklung der Bodenfläche unter den Modulen als blütenreiche Grünlandfläche erhöht 
die Anziehungskraft für Insektengruppen wie Tagfalter, Bienenarten, Schwebfliegen etc. Auch 
wurden die Moduloberflächen und die Gestänge von unterschiedlichen Insektenarten als Rast- 
und Ruheplätze genutzt. Negative Auswirkungen, wie z.B. Verbrennungen durch aufgeheizte 
Oberflächen, konnten in Untersuchungen nicht beobachtet werden. 
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Zusammenfassende artenschutzrechtliche Beurteilung 
 
Konflikte für den Artenschutz entstehen im Allgemeinen durch den Verlust von Lebensräumen 
durch Überbauung und Überprägung, aber auch durch anlage- und betriebsbedingte Wirkungen 
wie Licht- und Lärmimmissionen, Bewegungen oder Erschütterungen. 
 
Die baubedingt auftretenden Erschütterungen, Bewegungen sowie Lärm können Brutvögel in 
den angrenzenden Gebüschen vorübergehend beeinträchtigen und verscheuchen. Dauerhafte 
Scheuchwirkungen sind nicht zu erwarten. 
 
Der Bau der Photovoltaik-Freiflächenanlage Lünen-Süd bewirkt geringe bis keine anlage- und 
betriebsbedingte Wirkungen auf den Artenschutz. Beeinträchtigungen können während des 
Baubetriebs vorübergehend auftreten. Gehölze werden nicht entfernt. Die vorgesehene 
Pflanzung von Hecken und Bäumen bewirkt eine Anreicherung der Habitatstrukturen im 
Plangebiet. 
 
Nach Beurteilung der vorliegenden Biotopstrukturen sind keine Auswirkungen des 
Planvorhabens auf artenschutzrelevante Habitate oder seltene Biotope zu erwarten. Es werden 
weder Quartiere noch essenzielle Habitatbestandteile in Anspruch genommen oder erhebliche 
Störungen von lokalen Populationen im Sinne von § 44 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BNatschG ausgelöst. 
Verfahrenskritische Vorkommen von planungsrelevanten Arten sind im Planungsraum nicht 
bekannt. Gefährdungen von Einzelvorkommen oder Populationen der planungsrelevanten Arten 
werden daher durch die Planung nicht verursacht. 
 
Für die übrigen im Untersuchungsbereich festgestellten Vogelarten, für die ebenfalls ein 
allgemeiner Schutz gilt, liegt keine Betroffenheit im Sinne des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG vor. Für diese potentiellen Brutvogelarten und für die regelmäßigen Nahrungsgäste 
wird gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
weiterhin erfüllt. Tötungen und Störungen sind weder baubedingt noch anlage- und 
betriebsbedingt zu erwarten. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Populationen ist nicht zu erwarten.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch das Vorhaben die Verbotstatbestände nach § 44 
Abs.1 BNatschG nicht erfüllt werden. 
 
 
2.3.3.Schutzgut Boden, Fläche sowie Altlasten 
 
Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 
Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Boden, Fläche Beeinträchtigung von 
Böden durch 
Verdichtung, 
Umlagerung, Verlust 
von Oberboden 

Verlust einer hochwertigen 
Produktionsfläche 
(geschützter Boden), 
kleinräumig Umlagerung, 
kleinräumig Verlust der 
natürlichen 
Bodenschichtung,   

- 

 
Im Bereich des Untersuchungsgebietes liegt als Bodenart eine Parabraunerde vor, die mit der 
Bodenzahl von 65 als fruchtbarer Boden mit hoher Funktionserfüllung als Puffer- und 
Regelungsfunktion in der Karte der schutzwürdigen Böden NRW dargestellt wird.  
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Beeinträchtigungen des Bodens, z.B. durch Umlagerung, Abgrabung, Verdichtung und 
Versiegelung treten nur kleinräumig auf. Lediglich die Anlage der Kabelgräben, der Trafostation 
sowie der Entwässerungsanlagen (s. Kap. 2.3.4)  bewirken dauerhafte Eingriffe in den Boden, die 
durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden (s. Kap. 4). Betrachtet man die 
Versiegelungen durch Trafostation, Modultischpfosten sowie Zaunanlagepfosten werden 
insgesamt ca. 53 m² Boden versiegelt. Auf 75 m² bzw. 60 m³ wird der Boden durch Umlagerung 
beim Leitungsgrabenbau in Anspruch genommen. Anschließend wird der Graben mit Sand und 
Bodenmaterial wieder verfüllt. Temporär wird eine 150 m lange Wegtrasse bis zur Trafostation 
benötigt, auf der ein Kranwagen die Station zum Standort transportieren kann. Hinzu kommt 
der Bodenaushub von ca. 1700 m³ für den Bau der Retentionsbecken und der Rigolen.  
 
Um Bodenverdichtungen weitgehend zu vermeiden, wird die Transporttrasse mit Bodenplatten 
in der Bauphase abgedeckt, aber ansonsten nicht befestigt. Die Module werden mit Quads zu 
den einzelnen Standorten transportiert, eine einzelne Maschine rammt die Trägerelemente in 
den Boden ein. Bodenverdichtungen in größerem Umfang können so vermieden werden. Da die 
einzelnen Modultische ohne Fundamente in den Boden gerammt werden, bleiben die 
Auswirkungen auf das Bodengefüge durch die Photovoltaikanlage selbst gering. Für den Bau der 
Retentionsbecken und Rigolen müssen entsprechende Baumaschinen eingesetzt werden, der 
Einsatz bleibt auf einen engen Bereich beschränkt.   
 
Mit dem Eintrag von Schadstoffen, z.B. Pflegemittel, Öle, ist weder bei der Bau- noch der 
Betriebsphase zu rechnen. Die Oberflächenreinigung der Solarmodule wird ausschließlich durch 
Regenwasser vorgenommen. Die Trafostation ist wartungsfrei. 
 
Die Umwandlung der Intensivgrünlandfläche in ein artenreiches extensiv gepflegtes Grünland 
vermeidet zukünftig den Eintrag von Dünger in den Boden, Umbruch des Grünlandes sowie die 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. 
 
Altlasten:  Innerhalb des Geltungsbereiches des vorgelegten Bebauungsplans Nr. 227 sind derzeit im Altlastenkataster des Kreises Unna keine Altlastenverdachtsflächen erfasst.   Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und Fläche sind als gering zu bewerten. 
 
 
2.3.4 Schutzgut Wasser 
 
Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 
Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Wasser - Ableitung von 
Niederschlag aus der 
Fläche in Gewässer 

Ableitung von 
Niederschlag aus der 
Fläche in Gewässer 

 
Die Umsetzung des Bebauungsplanes bewirkt minimale Versiegelungen und 
Bodenverdichtungen im Bereich des Kabelgrabens und der Trafostation. Diese Eingriffe werden 
im Kompensationskonzept berücksichtigt und durch geeignete Maßnahmen im Planbereich 
ausgeglichen.  
 
Anfallendes Niederschlagswasser, welches auf die Module trifft und von dort auf die Fläche 
läuft, wird punktuell auf dem Boden aufkommen. Da der Boden im Plangebiet ist nur bedingt 
versickerungsfähig ist , wurde für eine geordnete Entwässerung der Fläche, insbesondere bei 
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Starkregenereignissen, von der Firma AquaSoli GmbH ein Konzept „Grobkonzept für den 
Umgang mit Starkregenereignissen“ (AquaSoliGmbH & Co. KG, 2018) erarbeitet. Nach 
Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Unna soll ein 30-Jähriges 
Starkregenereignis in der Fläche zurückgehalten werden. Das Konzept des Gutachtens sieht die 
Anlage von sieben hintereinander angeordneten Retentionsbecken (je 8 x 30 m) südlich des 
Modulfeldes vor. Diese Becken erfüllen eine Mischfunktion aus Zwischenspeichern (oberer Teil 
der Becken) und Versickern (unterer Teil der Becken). Zwischen dem oberen und unteren 
Teilbereich der Becken wird ein Drosselrohr eingebaut, so dass im unteren Teil der Becken ein 
kleiner Anteil des Niederschlagswassers langsam versickern kann. Das überschüssige 
Niederschlagswasser soll gedrosselt abgeleitet und mittels einer Rohrleitung in ein stehendes 
Gewässer der Ruhrkohle östlich der Bahnlinie geleitet werden. Von dort wird das Wasser in den 
Lüserbach gepumpt. Innerhalb des Plangebietes soll eine Rigole von Norden nach Süden 
hergestellt werden, die als Unterbrechung der Fließwege dienen und zum einen den 
Oberflächenabfluss nach Osten minimieren und zum anderen das Niederschlagswasser nach 
Südosten in die kaskadenförmig angeordneten Retentionsbecken leiten soll.  
 
Schmutzwasser fällt bei Umsetzung und Betrieb des Planvorhabens nicht an.  
 
Mit Schadstoffeinträgen ist nicht zu rechnen. Eine besondere Reinigung der Module ist nicht 
vorgesehen. Eine Wartung der Trafostation mit Schmierstoffen ist nicht erforderlich. Der 
Straßenseitengraben an der Niersteheide bleibt in seiner derzeitigen Form und Funktion 
erhalten. Beeinträchtigungen des Grundwassers treten nicht auf. 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht zu erwarten. 
 
 
2.3.5 Schutzgut Klima und Luft / Klimaschutz und Klimaanpassung 
 
Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 
Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Klima, Luft, 
Klimaschutz 

Staubentwicklung, 
Lärm 

Teilweise Verlust von 
Flächen mit klimatischer 
Ausgleichsfunktion 

Geringfügig erhöhte 
Wärmeabstrahlung 

 
Die aktuelle Klimasituation des Kleinklimas im Untersuchungsgebiet wird durch die Aufstellung 
des Bebauungsplanes und den damit verbundenen Baumaßnahmen geringfügig verändert. Die 
Überdeckung der Freifläche mit den Modultischen sowie die Aufheizung der Moduloberflächen 
führen zu Veränderungen der Kaltluftproduktion unter den Modulen und zur Ausbildung von 
kleinräumigen Wärmeinseln über der Oberfläche. Geringere Abkühlungsleistung und sehr 
gering erhöhte Wärmeabstrahlung schränkt die bioklimatische Leistung der Freifläche ein. Da 
die Planung keine klimatisch bedeutsame Frischluftschneise mit Ausgleichsfunktion in Anspruch 
nimmt, sind diese kleinräumigen Auswirkungen unerheblich und haben für das Schutzgut Klima 
keine Relevanz. Auswirkungen auf angrenzende Siedlungsbereiche, z.B. durch erhöhte 
Wärmebelastung, treten nicht auf. 
 
Eine Frequentierung mit Kraftfahrzeugen findet 2-3-mal pro Jahr zur Unterhaltung der Anlage 
statt und hat keine lufthygienischen Auswirkungen.  
 
Die Photovoltaikanlage ist als emissionsfreie nachhaltige Energiegewinnungsform als Beitrag 
zum Klimaschutz positiv zu bewerten. Mit einer geplanten Leistung von 1,5 Mill. Kwh kann die 
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Anlage ca. 430 Haushalte mit durchschnittlichem Verbrauch von 3500 Kwh/Jahr mit Strom 
versorgen und gleichzeitig eine CO²-Einsparung von ca. 900t/Jahr erreichen.   
 
Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft treten nicht auf. 
 
 
2.3.6 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
 
Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 
Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Orts- und 
Landschaftsbild 

Baubetrieb mit 
Fahrzeugen 

Veränderung des 
Ortsbildes und des 
Umgebungscharakters  

Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes durch 

technische Elemente, 
Konturen 

 
Das Landschaftsbild im Untersuchungsbereich ist durch die Autobahn mit Lärmschutzwand 
bereits erheblich vorbelastet. Eine besondere Empfindlichkeit des Landschaftsbildes liegt nicht 
vor. Dennoch wird eine bislang landwirtschaftlich geprägte Fläche visuell komplett überformt. 
Die PV-Anlagen heben sich aufgrund der technischen Konturen, der regelmäßigen Reihen und 
der Zaunanlage auffällig von der Umgebung ab.  
 
In dem bereits vorbelasteten Raum sind die Auswirkungen auf das Landschaftsbild für die 
Anwohner der Straße „Niersteheide“ und teilweise der Straße „Sonnenweg“ als erheblich zu 
bewerten. Der Blick fällt hier in kurzer Entfernung direkt auf die räumlich ansteigenden 
Modulreihen sowie einen 2,30 m hohen Maschendrahtzaun. Verminderungsmaßnahmen sind 
demnach unausweichlich (s. Kap. 5.2 und 5.3). Sichtschutz soll durch Hecken aus fein verzweigten 
Gehölzen erreicht werden, die auch im unbelaubten Zustand eine gewisse Sichtschutzfunktion 
aufweisen. Um den gewünschten Effekt möglichst bald zu erreichen, ist die Verwendung von 
bereits größeren Pflanzen vorgesehen. Zu den Grundstücken des Sonnenweges werden 
zusätzlich Bäume 2. Ordnung in die Grünlandfläche eingebracht, wobei die mögliche 
Beschattung der Grundstücke zu beachten ist. 
Das Zugangstor in der Zaunanlage zur „Niersteheide“ wird so angeordnet, dass die 
Unterbrechung in der Sichtschutzpflanzung möglichst keine Beeinträchtigung darstellt. Die 
grüne Farbe des Zaunes soll zur Minimierung der optischen Belastung beitragen. 
 
Unter Berücksichtigung der entsprechenden Maßnahmen scheinen die Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild mittelfristig minimierbar zu sein. 
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 Abb. 6: Nur teilweise werden die Häuser am Sonnenweg durch vorhandene Gehölze abgeschirmt. Hier sind Sichtschutzpflanzungen vorgesehen.    2.3.7 Schutzgut kulturelles Erbe, sonstige Sachgüter 
 
Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 
Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Kultur- und Sachgüter - - - 
 
Im Untersuchungsgebiet liegen keine Objekte des kulturellen Erbes oder besondere Sachgüter 
vor. Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht vorhanden. 
 
 
2.3.8 Auswirkungen von Licht, Wärme, Strahlung, Erschütterungen, Belästigungen 
 
Wirkfaktor Baubedingte 

Auswirkungen 
Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Licht - Geringfügig 
Lichtemmissionen 

Geringfügig 
Lichtreflexe- 

Wärme - - Geringfügig erhöhte 
Wärmeabstrahlung- 

Strahlung - - - 
Erschütterungen Erschütterungen bei 

Baumaßnahmen durch 
Einrammen 

- - 

Außergewöhnliche 
Belästigungen 

- - - 
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Belästigung durch Blendwirkung 
Bei Photovoltaikanlagen besteht die Möglichkeit von Lichtreflexen durch einstrahlende Sonne, 
so dass Blendwirkungen auftreten können. Diese Blendwirkungen sind abhängig von der 
Ausrichtung der Anlage, dem Aufstellwinkel und der Topographie der Fläche. Lichtimmissionen 
gehören nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz zu den schädlichen Umweltauswirkungen, 
wenn sie nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren oder erhebliche Belästigungen 
für die Allgemeinheit herbeizuführen. Die Wirkung und der Grad der Belästigungen werden 
nach den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der 
Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI, 13.09.2012) ermittelt und bewertet. 
Demnach dürfen eine bei Photovoltaikanlagen tägliche Reflexionszeit von 30 Minuten und eine 
jährliche Reflexionszeit von 30 Stunden auftreten. Diese Hinweise beziehen sich auf 
„schutzwürdige Räume“ wie z.B. Wohn-, Schlaf-, Büro- und Arbeitsräume. Im vorliegenden Fall 
werden die Gebäude der Kleingartenanlage in die Betrachtungen mit einbezogen. 
  
Für die in Lünen-Süd geplante Photovoltaikanlage wurde das Blendrisiko in einem „Gutachten 
zur Blend- und Störwirkung von Autobahnnutzern und Anwohnern“ (LSC Lichttechnik und 
Straßenausstattung Consult, 2018) ausführlich untersucht. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass 
zu einigen Gebäuden am Sonnenweg, an der Niersteheide sowie am Ostrand der 
Kleingartenanlage zu bestimmten Jahres- und Tageszeiten zwar Sonnenlicht reflektiert wird, 
aber die Zeiten sind so kurz (zwischen 15 und 23 Minuten pro Tag für wenige Wochen im Jahr), 
dass die Bestimmungen der LAI-Hinweise eingehalten werden. Insgesamt treten zwischen 18 und 
25 Stunden im Jahr Reflexionen auf. Nicht berücksichtigt hierbei wurden lichtdämpfende und 
abschattende Wirkungen durch die geplanten Gehölzpflanzungen, die zur Minimierung der 
Störeffekte beitragen.  
 
Die Autofahrer der Autobahn A2 werden durch Topographie, die Lärmschutzwand und den 
Bewuchs so abgeschirmt, dass keinerlei gefährliche Blendwirkungen auftreten können. 
Die Berechnungen und genauere Beschreibungen sind dem Gutachten zu entnehmen. 
 
Licht 
Beleuchtet wird die Anlage nicht.  
 
Wärme 
Die Aufheizung der Moduloberflächen kann zu minimal aufsteigender Warmluft und damit zu 
geringen Veränderungen des Mikroklimas führen (s. Kap. 2.3.5). Auswirkungen sind für 
Menschen und Tiere nicht zu befürchten. 
 
Strahlung, Erschütterungen 
Anlage- und betriebsbedingt treten Auswirkungen durch Strahlung und Erschütterungen nicht 
auf. Baubedingt sind kurzfristig Erschütterungen durch Anlieferverkehr auf der Straße 
Niersteheide möglich. Erhebliche Belästigungen durch Erschütterungen und Lärm treten 
baubedingt durch das Einrammen der Pfosten in den Untergrund auf. Diese Phase wird sich über 
einen Zeitraum von ca. 1 Woche erstrecken.  
 
Photovoltaikanlagen senden nach Auskunft des Betreibers keine elektromagnetischen oder 
sonstige Strahlungen aus. 
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2.3.9 Art und Menge der erzeugten Abfälle, Abrissarbeiten 
 
Art und Menge der erzeugten Abfälle: 
Die einzelnen Module werden auf Euro-Pfandpaletten angeliefert. Verpackungsmaterial fällt 
dennoch an und wird durch beauftragte örtliche Entsorger fachgerecht entsorgt.  
  
Bioabfälle entstehen durch die erforderliche Unterhaltung der Grünlandfläche. Diese soll 
maximal 2mal pro Jahr gemäht oder von Schafen beweidet werden. Der Grasschnitt muss von 
der Fläche entfernt werden und kann entweder von Landwirten verwertet werden oder wird, 
ebenso wie Gehölzschnitt, entsorgt. Grünabfälle werden in Lünen an der Deponie Brückenkamp 
oder bei den Wirtschaftsbetrieben Lünen angeliefert und von dort zur Kompostierungsanlage 
der GWA (Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft des Kreises Unna) transportiert.  
 
Abrissarbeiten: 
Die Laufzeit der Photovoltaik-Freiflächenanlage wird vorläufig auf 20 Jahre festgelegt. Für 
diesen Zeitraum wird dem Betreiber entsprechend dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) eine 
festgelegte Einspeisevergütung durch den Netzbetreiber entrichtet. Im Anschluss wird die 
Anlage zu den dann geltenden Konditionen entsprechend weiter betrieben oder aufgegeben 
und abgerissen. Die Abrissarbeiten werden den Vorschriften gemäß geplant und durchgeführt. 
 
Die Module enthalten wertvolle Rohstoffe wie Metalle, Glas, und Halbleitermaterialien, die für 
weitere Herstellungsprozesse wieder eingesetzt werden können. Seit 2012 sind die Produzenten 
durch eine EU-Richtlinie zur Rücknahme ausgedienter Photovoltaikmodule verpflichtet. 
Europäische Hersteller haben sich in dem Verband PV Cycle zusammengeschlossen, der das 
Recycling alter Photovoltaik Module in der gesamten EU übernehmen soll. Erfahrungen hiermit 
liegen bislang nur eingeschränkt vor, da die Lebensdauer einer Photovoltaikanlage etwa 25 bis 
30 Jahre betragen kann und die ersten PV-Anlagen allmählich dieses Alter erreicht haben.  
 
 
2.3.10 Kumulierung mit benachbarten Gebieten 
Die benachbarten Gebiete sind durch Allgemeine Wohngebiete, Wald, landwirtschaftliche 
Flächen und Verkehrswege geprägt. Eine Kumulierung von Auswirkungen tritt im Plangebiet 
durch die Vorbelastung des Gebietes durch die Autobahn A2 mit einer allgewärtigen 
Geräuschkulisse auf. Die zusätzliche Belastung durch die geplante Veränderung des 
Landschaftsbildes soll durch entsprechende Maßnahmen (s. Kap. 5.2) minimiert werden. 
Abgesehen davon treten keine weiteren Faktoren auf, die infolge einer Kumulierung zu einer 
Erhöhung der Belastungen führen können.  
 
 
2.3.11 Eingesetzte Techniken und Stoffe 
Das Material der Solarmodule wird in Kap. 1.3 erläutert. Der Einsatz von Baumaschinen wird in 
Kap. 2.2.3 beschrieben. Besondere umweltgefährdende Stoffe werden nicht eingesetzt. 
 
Auswirkungen auf die Umwelt, die über die bereits dargestellten Wirkungen hinausgehen oder 
von speziellen Techniken oder Stoffen erzeugt werden, sind nicht zu erwarten. 
  
 
 
 
 

http://www.solaranlage.eu/photovoltaik/technik-komponenten/solarmodule
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3. Wechselwirkungen 
 
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig 
in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern und Wir-
kungszusammenhänge unter den Schutzgütern des Naturhaushaltes, der Landschaft und auch 
des Menschen zu betrachten. Im Plangebiet sind die Beziehungen der Schutzgüter in einer für 
eine Siedlungsrandlage typischen Art und Weise miteinander verknüpft. Besonderheiten liegen 
nicht vor. 
 
Durch die Planung ergeben sich keine Wechselwirkungen, die zu einer Veränderung der bereits 
beschriebenen Auswirkungen führen. 
 
 
Tab. 3: Wechselwirkungen 
 Mensch Flora/Fauna Boden Wasser Klima/ Luft Land-schaftsbild 
Mensch - Naturnähe des Wohnstand-ortes 

Lebensgrundlage für Mensch ,Tiere, Pflanzen  
-  Optische Reize,  

Flora/ Fauna 
Verdrängung von Arten durch Flächeninan-spruchnahme, Sichtschutz  

- Standortfaktor für Vegetation, Ausbildung von Habitaten 

- Veränder-ung des Kleinklima Klima als Standort-faktor 

Sichtschutz-pflanzung als Habitate 

Boden Verlust von Produktions-fläche 
Veränderung der Standortfak-toren durch Inanspruch-nahme 

-    

Wasser Schadstoffein-träge Grundwasser 
Veränderung Standortfak-toren  

Verringerung der Grundwasserneu-bildung 
-   

Klima/ Luft 
Veränderung des Kleinklimas, Wärmeinseln 

-  - -  

Land-schafts-bild 
Veränderung des Landschafts-bildes 

Veränderung der Standort-bedingungen 
 -  - 
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4. Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verminderung der Umweltauswirkungen in Bauphase und Betriebsphase 
 4.1. Überwachungsmaßnahmen 
Bauphase:  Die Durchführung der Baumaßnahme gemäß Bauantrag wird durch die Abteilung Bauordnung der Stadt Lünen im Rahmen der Bauzustandsbesichtigung zur abschließenden Fertigstellung überprüft.  Betriebsphase:  Die technische Überwachung des ordnungsgemäßen Zustandes und Betriebes der Photovoltaikanlage liegt in der Zuständigkeit des Kreises Unna. Zudem wird die Anlage dauerhaft durch den Betreiber überwacht. Eine Kontrolle der technischen Einrichtungen erfolgt 2 x im Jahr. Dauerhaft unterliegt die Anlage einer Fernüberwachung des Betreibers.   4.2. Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
 Nachfolgend werden allgemeine Maßnahmen aufgeführt, die zur Vermeidung und 
Verminderung von bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltauswirkungen beitragen. Die 
Maßnahmen beziehen sich auf verschiedene Schutzgüter. 
 
Tab. 4: Auflistung der Verminderungsmaßnahmen 
Mensch 

 Festsetzung von Begrünungs- und Sichtschutzmaßnahmen 
 Vermeidung einer Sichtschutzunterbrechung durch Tor, Verlagerung des Tores nach Süden. 
 Minimierung von Lichtreflexen durch Pflanzmaßnahmen  

Flora, Fauna, Biotope, Artenschutz 
 Baufeldfreimachung und Abschieben der Flächen nur in der Zeit von Ende September bis Ende Februar 
 Erhalt und Ergänzung von Gehölzstrukturen 
 Abstand der Module vom Boden größer als 0,80 m zur Gewährleistung der gewünschten Grünlandvegetation 
 Keine Beleuchtungen 
 Festsetzung von Flächen für Pflanzmaßnahmen gem. § 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, z.B. Neuanpflanzung von Hecken 
 Einsaat von blütenreichen Saatgutmischungen vor Baubeginn 
 Erhalt der vorhandenen Gehölz- und Gebüschstrukturen 
 Anpassung der Pflege  
 Bodenabstand der Zaunanlage für Durchlass von Kleinsäugern  

Boden 
 Berücksichtigung der DIN 18915 bei sämtlichen Bodenarbeiten 
 Berücksichtigung aller technischen Möglichkeit zur Verminderung der Bodenverdichtung sowie zur Vermeidung bodenbelastender Vorgänge 
 Fachgerechter Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen wie Öl, Kraftstoffe etc. 
 Beschränkung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß 
 Fachgerechtes Lagern und Wiedereinbau von Oberböden 
 Einbau von unbelasteten Boden- und Baumaterialien 
 Entsorgung der Baustelle von Restbau- und Betriebsstoffen  

Wasser 



30  

 Geringe Bodenversiegelung  
Klima, Luft 

 Erzeugung erneuerbarer Energie  
Orts- und Landschaftsbild 

 Festsetzung von Eingrünungsmaßnahmen 
 Verwendung unauffälliger Zaunanlagen (Maschendraht, grüne Farbe) 
 Berücksichtigung des Sichtschutzes bei Standort für Toranlage  

Kultur- und Sachgüter 
- 

   4.3 Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung, Kompensationsmaßnahmen 
 
Sind aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten, sind diese gem. § 1 a BauGB in Verbindung mit §§ 14 bis 18 BNatschG und §§ 30 bis 33 
LNatschG hinreichend zu qualifizieren und zu quantifizieren. Die Eingriffsbilanzierung in der 
Bauleitplanung der Stadt Lünen wird nach der Methode „Bewertung von Eingriffen in Natur und 
Landschaft im Rahmen der Bauleitplanung“ des Kreises Unna vorgenommen. Im vorliegenden 
Fall wird auf eine quantitative Bilanzierung des Eingriffes verzichtet, da sich die geplanten 
Eingriffe durch Errichtung der Photovoltaikanlage nur schwer in den Biotoptypen der 
Bewertungsmethode abbilden und bilanzieren lassen. In Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Unna werden die Eingriffe verbal-argumentativ beschrieben, die 
vorzunehmenden naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen dargestellt und im B-Plan und 
im Durchführungsvertrag festgesetzt. Auch die in Kap.4.2 beschriebenen Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen für die einzelnen Schutzgüter tragen zur Kompensation des 
Eingriffes bei. 
 
Der Eingriffsbereich wird bislang als artenarmes Intensivgrünland landwirtschaftlich genutzt, 
wobei der anstehende Boden aufgrund der hohen Bodenzahl von 65 als geschützte Bodenart zu 
betrachten ist (s. Kap.2.1.3). Die vorhandenen Gehölzstrukturen werden überwiegend erhalten, 
lediglich ca. 800 m² Brombeergebüsch ist für die Anpflanzung der Sicht- und Vogelschutzhecke 
an einer Engstelle nördlich der Anlage zu entfernen.  
 
Die PV-Anlage mit 5.040 Modulen, der erforderlichen Transformatorenstation sowie 
Nebenflächen soll ca. 18.800m² Intensivgrünlandfläche in Anspruch nehmen. Die von den 
Modulen überstellte Fläche wird 8.250 m² betragen, wobei durch den Aufstellwinkel von 20° 
eine Fläche von 8.105 m² tatsächlich überstellt ist. Für die Modulpfosten, Trafostation und 
Zaunpfosten werden insgesamt 53 m² Boden versiegelt. 
 
Daneben werden 60 m³ Boden für den Leitungsgraben in den Abmessungen 150 x 0,80 x 0,50 m 
durch Umlagerung in Anspruch genommen. Anschließend wird der Graben mit Sand und Boden 
wieder verfüllt. Für den Bau der Retentionsbecken sowie der Rigolen werden ca. 1750 m³ Boden 
ausgehoben.  
 
Für den Bebauungsplan ist eine GRZ von 0,6 zulässig, mit dem dargestellten Vorhaben wird eine 
GRZ von 0,28 erreicht. 
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Als Kompensation für Eingriffe in den Boden, die landwirtschaftliche Fläche und das 
Landschaftsbild sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 
 Die gesamte derzeitige Intensivgrünlandfläche (29.830 m²) wird in extensives Grünland 

umgewandelt und zu diesem Zweck mit einer blütenreichen Saatgutmischung eingesät. 
Die Saatgutmischung (Regiosaatgut) ist festgelegt und mit der Unteren 
Naturschutzbehörde sowie der Biologischen Station abgestimmt. Da diese Maßnahmen 
nach Aufstellen der Modultische schwerlich durchzuführen sind, soll die Vorbereitung 
der Fläche und die Aussaat vor Beginn der Baumaßnahme durchgeführt werden. Nach 
Abschluss der Baumaßnahmen ist ggfls. nach zu säen. Die Retentionsbecken sind 
ebenfalls mit der Saatgutmischung einzusäen. 

 
 •Die Fläche wird extensiv bewirtschaftet. Eine Mahd erfolgt 2-mal pro Jahr. Die 1. Mahd 

soll nicht vor dem 15.06., die 2. Mahd nach dem 15.09.erfolgen. Die Unterhaltung kann 
in Abstimmung mit den zuständigen Behörden je nach Entwicklung der Fläche  
angepasst werden. 

 
 •Düngemittel, Pflanzenschutzmittel oder die Verwendung von Abflammgeräten sind 

nicht gestattet. 
 

 •Die Anlage wird durch Pflanzmaßnahmen als Sichtschutz und zur Anreicherung der 
Landschaft an den Rändern im Osten und Norden bepflanzt. Eine Beschattung der 
Solarmodule ist dabei zu vermeiden. Im Osten an der Niersteheide ist eine 2-reihige, 
möglichst fein verzweigte freiwachsende Hecke in einer Endbreite von ca. 4 Metern 
vorgesehen, nach Norden wird die Anlage als Ergänzung der vorhandenen 
Gehölzstrukturen (Brombeergebüsche, Bäume) ebenfalls durch eine ca. 4 m breite 
freiwachsende Hecke abgeschirmt. Die Hecke soll direkt am Zaun der PV-Anlage stehen. 
Um eine schnelle Sichtschutzwirkung zu erreichen, sollen bereits größere Pflanzen 
verwendet werden. Zusätzlich ist die Pflanzung von 15 Bäumen in der nördlichen 
Grünlandfläche vorgesehen. Die Baumarten werden vorgegeben. 

 
 

Tab. 5: Darstellung der Eingriffe und der Kompensation 
Eingriff Umfang Kompensation 
Überstellung von Bodenfläche mit 
Solarmodulen, Entfernung einer Fläche mit 
Feldgras, Entfernung von 800 m² 
Brombeergebüsch 
 

8.0250 m² 29.800 m² Umwandlung Intensiv-
grünland in extensives Grünland. 
 
 
 
1560 m² Heckenpflanzung an den 
Rändern im Osten und Norden. 
 
Pflanzung von 15 Bäumen 
 
 
Bodenschonende Durchführung 
der Baumaßnahmen. 

Bodenversiegelung durch Trafostation, 
Modul- und Zaunpfosten 

53 m² 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, 
visuelle Belästigung 

 
Umlagerung und teilweise Entfernung einer 
geschützten Bodenart durch Bau des 
Kabelgrabens, Trafostation, Retentions-
becken, Rigolen 

1810 m³ 
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 Abb. 7: Kompensationsmaßnahmen Hecke, Grünland, Baumgruppen 
 
 

Durch den Erhalt der vorhandenen Gehölzstrukturen und Neuanpflanzungen sowie der 
Entwicklung von Extensivgrünland anstelle der bisherigen Feldgrasnutzung ist bei geringer 
Flächenversiegelung die Eingriffsbilanz als ausgeglichen anzusehen. 
 
 
Durchführung der Pflanzmaßnahmen: 
 
Hecke zum Sonnenweg und an der Niersteheide: 
Anlage einer 2-reihigen Weißdornhecke (390 lfm, Endbreite 4 m) mit Abstand von mind. 2 m 
zum Straßenseitengraben, Crataegus monogyna, 2 x v. m. B., 150 cm. 
 
Baumpflanzung zum Sonnenweg: 
15 Bäume,  
3 Sorbus aucuparia (Vogelbeere), 4 Malus silvestris (Wildapfel), 4 Prunus avium (Vogelkirsche), 4 
Acer campestre (Feldahorn), Solitärpflanzen. 
 
Grünland:  
Die derzeitige Grasfläche ist umzupflügen, zu eggen und mit 3,8 g/m² einzusäen. Die Samen 
müssen an der Oberfläche bleiben und dürfen nicht eingearbeitet werden. Die Fläche ist 
abzuwalzen. 
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Saatgutmischung: 
 
Art Deutscher Name Menge für Projekt 

in Gramm 

Achillea millefolium Schafgarbe 5.400,00 

Anthriscus sylvestris Wiesenkerbel 1.350,00 

Cardamine pratensis Wiesenschaumkraut 900,00 

Centaurea jacea Flockenblume 5.400,00 

Galium album Wiesenlabkraut 5.400,00 

Heracleum spondylium Wiesenbärenklau 1.350,00 

Knautia arvensis Witwenblume 5.400,00 

Leucanthemum vulgare Wiesen-Margeritte 5.400,00 

Leontodon autumnalis Herbstlöwenzahn 1.350,00 

Lotus corniculatus Hornklee 1.350,00 

Pastinaca sativa Pastinake 1.350,00 

Plantago lanceolata Länglicher Wegerich 5.400,00 

Prunella vulgaris Gemeine Braunelle 5.400,00 

Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß 1.350,00 

Rumex acetosa Sauerampfer 1.350,00 

Silene dioica Rote Lichtnelke 1.800,00 

Tragopogon pratensis Wiesen-Bocksbart 1.350,00 

Veronica chamaedrys Gamanderehrenpreis 900,00 

      

      

Gräser     

      

Arrhenaterum elatius Glatthafer 2.700,00 

Cynosurus christatus Kammgras 13.600,00 

Festuca pratensis Wiesenschwingel 9.000,00 

Festuca rubra Rot-Schwingel 17.100,00 

Poa pratensis Wiesenrispe 5.400,00 

    100.000,00 
  
 
5. Planungsalternativen/Angabe von Gründen für die 
getroffene Wahl 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt spricht sich als Beitrag zur Energiewende im 
Grundsatz dafür aus, die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf geeigneten 
Flächen im Stadtgebiet zu ermöglichen. Die Standorte gilt es hinsichtlich planungsrechtlicher 
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Voraussetzungen, ortsbildprägender Gegebenheiten sowie den Belangen des Freiraumschutzes 
und des Landschaftsbildes auf ihre Eignung zu prüfen. 
Die Errichtung und der Betrieb von PV-Freiflächenanlagen ist i.d.R. wirtschaftlich nur rentierlich, 
wenn die Anlage entsprechend § 48 Abs. 1, Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017 (EEG) förderfähig 
ist. Die Fördervoraussetzungen gem. EEG schränken die Standortsuche nach geeigneten Flächen 
im Stadtgebiet jedoch bereits ein. Die Förderberechtigung für eine Freiflächenanlage darf u.a. 
nur ausgestellt werden, wenn die Freiflächenanlage entlang von Autobahnen oder 
Schienenwegen in einer Entfernung bis zu 110 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn, errichtet wird. Die verwertbaren Flächen sind demnach bereits auf wenige geeignete 
Bereiche im Stadtgebiet beschränkt, die von der Stadt Lünen auf Verfügbarkeit und Eignung 
untersucht wurden. Das Plangebiet des B-Planes Nr. 227 in Lünen-Süd wurde dabei als gut 
geeignet herausgefiltert. Es befindet sich im Eigentum des Vorhabenträgers.  
 
Weitere Flächen stehen derzeit nicht zur Verfügung. 
 
 
6. Erhebliche nachteilige Auswirkungen im Krisenfall 
 
Besondere Krisenfälle sind bei dem Betrieb der Anlage nicht zu erwarten. Bei Betrieb einer 
Photovoltaikanlage ist der Brandschutz zu beachten. Nach Errichtung der Anlage findet daher 
ein Ortstermin mit der Feuerwehr Lünen statt, um die notwendigen Informationen zu 
vermitteln. Die Feuerwehr sowie die Verwaltung der Stadt Lünen erhalten einen Schlüssel für die 
Zaunanlage. 
 
 
7. Zusammenstellung der Angaben, fehlende Kenntnisse 
 
Die für die Umweltprüfung erforderlichen Kenntnisse und Angaben wurden aus vorhandenen 
Basis-Unterlagen der Stadt Lünen zusammengestellt sowie aus themenbezogener Literatur und 
Untersuchungen. Eine Auflistung der Unterlagen ist in Kap. 9 aufgeführt. 
Folgende Gutachten wurden zum Bebauungsplanverfahren erstellt: 
 

- Grobkonzept für den Umgang mit Starkregenereignissen, 
AquaSoli Gmbh & Co KG, München, 2018 
 

- Beurteilung der Geräuschemmissionen durch die Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Niersteheide Lünen 
SGS TÜV Saar GmbH, Sulzbach, 2018 
 

- Gutachten zur Frage der eventuellen Blend- und Störwirkung von Autobahnnutzern und 
Anwohnern durch eine bei Lünen installierte Photovoltaikanlage 
Meseberg, LSC Lichttechnik und Straßenausstattung Consult, Berlin 2018 
 

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Unna wurde auf eine spezielle 
Kartierung von Arten sowie ein gesondertes Gutachten zum Thema Artenschutz verzichtet, da 
bei Struktur und Ausprägung der Fläche eine Artenschutzprüfung der Stufe I für ausreichend 
erachtet wurde. Grundlage hierfür sind bestehende Informationen und Untersuchungen, 
erfahrungsgestützte Kenntnisse und eigene Beobachtungen. Über die allgemeinen langfristigen 
Auswirkungen von Photovoltaikfreiflächenanlagen auf die Fauna liegen darüber hinaus wenige 
wissenschaftliche Untersuchungen vor. 
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8. Monitoring 
 
Gemäß § 4 c BauGB überwachen die Gemeinden die Umweltauswirkungen, die aufgrund der 
Durchführung des Bebauungsplanes eintreten. Ziel und Gegenstand des Monitorings ist es, die 
Prognosen des Umweltberichts durch Überwachung einer Kontrolle zu unterziehen, um u. a. 
erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen der Durchführung der Planung festzu-
stellen und geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.  
 
Da die Stadt Lünen keine umfassenden Umweltüberwachungs- und Beobachtungssysteme be-
treibt, wird auf folgende Maßnahmen zur Abhilfe im Bedarfsfalle zurückgegriffen: 
 

 Laufende Auswertung von Hinweisen der Fachbehörden gemäß § 4 Abs. 3 BauGB über die im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung anfallenden Erkenntnisse über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen.  
 Laufende Auswertung von Hinweisen von Bürgern und Einleitung geeigneter Maßnahmen  
 Laufende Auswertung vorhandener und zukünftiger regelmäßiger städtischer Untersuchungen, z.B. Integrierte Stadtteilentwicklungskonzepte, Gewerbeentwicklungskonzept, Masterplan Einzelhandel, Stadtökologischer Fachbeitrag   
Für den Bebauungsplan Nr.227 „PV-Freiflächenanlage Lünen-Süd“ der Stadt Lünen werden die folgenden Monitoring Maßnahmen vorgesehen:  
 Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens werden mögliche Umweltauswirkungen überwacht. Die plangerechte Ausführung des Bebauungsplanes wird durch die zuständigen Fachämter der Stadt Lünen gewährleistet, die Abnahme wird durch die Bauordnungsbehörde der Stadt Lünen durchgeführt.   
 Der Brandschutz wird mit der Feuerwehr Lünen abgestimmt.  
 Die im Bebauungsplan festgesetzten Pflanzungen, die als Kompensationsmaßnahmen 

dienen, werden in der Baugenehmigung als Auflagen aufgeführt und ebenfalls bei der 
Abnahme der Baumaßnahme durch die Stadt Lünen überprüft. Diese Maßnahmen sind 
ordnungsgemäß umzusetzen, damit sie eine entsprechende Entwicklung und Wirkung 
vollziehen können. Später erfolgen Kontrollen der Pflanzungen bezüglich Entwicklung 
und Sichtschutzwirkung nach 1, 2 und 5 Jahren. Sollten sich die Pflanzungen oder die 
Grünlandfläche nicht wie gewünscht entwickeln, müssen Nachbesserungen erfolgen. 
 

 Die Entwicklung der extensiven Grünlandfläche und die Durchführung der 
Pflegemaßnahmen werden von der Stadt Lünen in den ersten 3 Jahren jeweils 2 x in der 
Wachstumsphase überprüft. Danach erfolgen Kontrollen in weiteren Abständen. 
Gegebenenfalls muss eine Anpassung der Pflegemaßnahmen oder Nachsaaten erfolgen. 

 
 Die vorgesehene maximale Bodenversiegelung wird überprüft.  
 Die Zaunanlage wird auf Durchlässigkeit für Klein- und Mittelsäuger überprüft.      
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9. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Die Stadt Lünen plant die Aufstellung des Bebauungsplanes 227 „PV-Freiflächenanlage Lünen-Süd“. Für das Vorhaben ist eine Änderung des bestehenden Bebauungsplanes durch die 
Aufstellung des  vorhabenbezogenes Bebauungsplanes Nr. 227 „Kleingartenanlage Lünen-Süd“ erforderlich. Ziel der Änderung ist die Festsetzung eines Sondergebietes mit der Kennzeichnung 
„Erneuerbare Energien Photovoltaikanlagen“. Der FNP wird in einem Parallelverfahren ebenfalls entsprechend geändert.  Bei der Fläche handelt sich um eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Grünlandfläche zwischen der Autobahn A2 und dem Siedlungsrand des Ortsteiles Lünen-Süd. In den Randbereichen befinden sich zum Teil dichte Gebüsche sowie Gehölzbestände an der Autobahn.   Geschützte Teile von Natur und Landschaft werden nicht in Anspruch genommen.  Ein Verbotstatbestand für den Artenschutz gem. § 44 BNatschG wird durch das Planvorhaben nicht verursacht.  Erholungsnutzungen werden nicht beeinträchtigt. Es entstehen keine neuen Lärmquellen.  Im Plangebiet liegt als Bodenart eine Parabraunerde vor, die aufgrund der hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit und hoher Funktionserfüllung als Puffer- und Regelungsfunktion in der Karte der schutzwürdigen Böden NRW als schutzwürdiger Boden dargestellt wird. Eingriffe in den Boden sind nur in sehr geringem Maße zu erwarten.  Innerhalb des Geltungsbereiches des vorgelegten Bebauungsplans Nr. 227 sind derzeit im Altlastenkataster des Kreises Unna keine Altlastenverdachtsflächen erfasst.   Gewässer sind im Planbereich nicht vorhanden. Das Grundwasser wird durch die Planung nicht beeinflusst. Die Entwässerung der Fläche wird durch ein Entwässerungskonzept sichergestellt.  Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft werden nicht verursacht. Die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen wirkt sich  positiv auf die Co² -Bilanz aus und schont fossile Energieressourcen.  Die Planung bewirkt eine Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes. Für Anwohner des Sonnenweges und der Niersteheide treten erhebliche visuelle Beeinträchtigungen auf, die durch Sichtschutzmaßnahmen minimiert werden sollen.  Kultur- und Sachgüter sind nicht betroffen.  Auswirkungen von Wärme, Strahlung und sonstigen Belästigungen treten nicht auf. Während der Bauphase kommt es vorübergehend zu Belästigungen durch Lärm und Erschütterungen.  Für einige Anwohner kann es geringfügig zur Wahrnehmung von Reflexionen des Sonnenlichts auf den Moduloberflächen kommen. Die Blendzeiten sind jedoch so gering, dass die Anforderungen der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen, 13.09.2012) nicht überschritten werden und zudem durch geplante Verminderungsmaßnahmen zusätzlich verringert werden. Für die Autofahrer der A2 besteht kein Störrisiko.  Der Umgang mit Abfällen, Abrissarbeiten und Recycling wird ordnungsgemäß den Vorschriften entsprechend abgewickelt.  Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern treten nicht auf.  Der Eingriff in Natur und Landschaft, den Boden und das Landschaftsbild werden durch die Entwicklung einer extensiven Grünlandfläche sowie die Pflanzung von Hecken und Bäumen 
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kompensiert. Weitere Verminderungsmaßnahmen dienen der Minimierung von Auswirkungen auf unterschiedliche Schutzgüter.  Planungsalternativen liegen nicht vor.  Mögliche Umweltauswirkungen sowie die Entwicklung der Kompensationsmaßnahmen werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und weiterhin durch regelmäßige Kontrollen überwacht.   Als Ergebnis der Umweltprüfung ist damit abschließend festzuhalten, dass, abgesehen von der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und bei Durchführung der Kompensations- und Verminderungsmaßnahmen, keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Kulturgüter, Boden, Wasser, Klima und Luft, Biotope  sowie Artenschutz zu erwarten sind.    Stadt Lünen, den 25.10.2018 
Abteilung Stadtplanung 
 
 
 
 
Thomas Berger                                                                                            Caroline Gresch 
Leiter Stadtplanung                                                                                    Sachbearbeitung 
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10. Quellenangaben 
 
Altlastenkataster des Kreises Unna  
Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“  Messtischblattdaten für das MTB 4411, ausgewählte Lebensräume, Liste der planungsrelevanten Arten, Stand Mai 2018, LANUV- Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW  Flächennutzungsplan der Stadt Lünen,  Erläuterungsbericht, Stadtplanung Lünen, 2006  Geoportal NRW.de Geodateninfrastruktur Nordrhein-Westfalen (GDI-NW)  Gutachten zur Frage der eventuellen Blend- und Störwirkungen von Autobahnnutzern und Anwohnern durch eine bei Lünen installierte Photovoltaikanlage, LSC Lichttechnik und Straßenausstattung Consult, 2018  Handbuch Stadtklima Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW, 2011  Karte der schutzwürdigen Böden von NRW 1:50.000,  Bodenschutz-Fachbeitrag für die räumliche Planung, Geologischer Dienst NRW-Landesbetrieb, 2017  Klimagutachten Lünen, 1982 Kommunalverband Ruhrgebiet (jetzt RVR), 1982  Landschaftsplan Nr.1 Raum Lünen des Kreises Unna  Landwirtschaftlicher Fachbeitrag zum FNP der Stadt Lünen,  Landwirtschaftskammer NRW, 2002  Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen,  ARGE Monitoring PV-Anlagen, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007  Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel,  Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW, 2011  Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Photovoltaikanlagen   BfN-Skripten 247, Bundesamt für Naturschutz, 2009  Schutzwürdige Böden in NRW Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW 2007 (jetzt MKLULNV)  Stadtökologischer Fachbeitrag zum FNP,  LÖBF Recklinghausen (jetzt LANUV), 2003  Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- und Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz). Rd-Erl- d- Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz v. 13.04.2010 Zentrale Grundwasserdatenbank des Landes NRW HygrisC Grundwasserdaten-online  Grobkonzept für den Umgang mit Starkregenereignissen, Aquasoli GmbH & Co. KG, Birkenleiten 41, 81543 München, 15.10.2018  Ergänzung Grobkonzept für den Umgang mit Starkregenereignissen, Aquasoli GmbH & Co. KG, Birkenleiten 41, 81543 München, 24.10.2018  
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB vom 25.04.2018 bis zum 28.05.2018 

 

1 Bürger 1, Stellungnahme vom 27.05.2018 

 

(…) ich bin mit meiner Familie Anwohner der Niersterheide in Lünen-Süd 

und möchte auf diesem Wege meine Meinung zu dem Bebauungsplan Lü-

nen Nr. 227 „Photovoltaik-Flächenanlage Niersteheide“ äußern. 

 

Als ich zufällig auf der Internetseite der Stadt Lünen auf den Bebauungsplan 

Nr. 227 gestoßen bin, stellte sich für mich als erstes die Frage, wie man auf 

die Idee kommen kann, solch eine Anlage in ein Wohngebiet zu planen.  

 

Das der Bauherr seine Land gewinnbringend nutzen möchte kann ich noch 

verstehen aber das die Stadt Lünen es in Betracht zieht solch eine Anlage in 

einem Wohngebiet bauen zu lassen kann ich leider nicht verstehen. 

 

 

Die Stadt sollte vielleicht mal mehr an ihrer Bürger denken und nicht an die 

Belange von großen Firmen. Grundsätzlich bin ich nicht gegen erneuerbaren 

Energien die mit Hilfe von Photovoltaik Anlagen oder Windrädern erzeugt 

werden, aber ich finde man sollte die Standorte für solche Anlagen sorgfäl-

tig wählen und nicht in direkter Nachbarschaft von Wohnhäusern bauen, wo 

sie Anwohner durch ihren Anblick stören und das Erscheinungsbild einer 

Straße zum negativen verändern. 

 

Meiner Meinung nach gehören solche Anlagen nicht in Wohngebiete, son-

dern in Gebieten ohne Wohnbebauung wie z.B. in Industriegebieten, Indust-

riebrachen oder in ländlichen Gebieten ohne Wohnhäuser geplant und ge-

baut werden.  

 

Wenn man sich im Internet informiert und sich Bilder von solchen Freianla-

gen anschaut, ist mir keine Anlage aufgefallen die in direkte Nachbarschaft 

von Wohnhäusern gebaut wurde, meistens auf alten Industriebrachen. 

 

 

 

 

 

 

Das Vorhaben ist am Rande des vorhande-

nen Wohngebietes geplant. Der bislang 

gültige Bebauungsplan Nr. 119 sieht hier 

die Erweiterung der vorhandenen angren-

zenden Kleingartenanlage vor, die in den 

vergangenen Jahrzehnten (seit 1986 

rechtskräftig) keine Umsetzung fand. 

 

 

Die Standortwahl entspricht den Zielen der 

Landesplanung, die im Ziel 10.2-5 (LEP 

NRW) ausdrücklich Standorte für die Solar-

energienutzung entlang von Bundesfern-

straßen vorsieht. Dabei handelt es sich um 

baulich bereits vorgeprägte Bereiche. 

Brachflächen wären alternative Standorte, 

allerdings sind bspw. die Halden in Lünen 

entweder bereits umgenutzt oder bewal-

det. Die Inanspruchnahme von ländlichen 

Gebieten bzw. des Freiraums hingegen ist 

für die Errichtung von PV-

Freiflächenanlagen nicht vorgesehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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Besonders ärgerlich finde ich es für die Anwohner der Niersteheide und 

Sonnenweg die einen direkten Blick aus ihren Häusern auf die geplante An-

lage haben werden. Jetzt schauen sie auf eine grüne Wiese wo sie Rehe, 

Vögel und zeitweise Störche beobachten können. 

Nach Fertigstellung der Anlage schauen sie auf einen 2,40 m hohen Zaun mit 

Stacheldraht und ein Wust an Stützen und Photovoltaikmodulen die eher an 

eine Industrieanlage erinnern und nicht an ein Wohngebiet. Da hilft es auch 

nicht das die Bereiche zwischen den Modulen durch eine „ schöne „ Rasen-

mischung verschönert werden soll. 

 

Mich würde mal Interessieren wie Sie es finden würden wenn direkt vor Ih-

rer Nase solch eine Anlage gebaut wird und Sie jedes Mal wenn Sie aus Ihren 

Fenster schauen auf eine Wand aus Stützen und Modulen schauen. Ich den-

ke Sie wären auch nicht begeistert von diesem Anblick.  

 

Ich glaube das durch solch eine Anlage an die Qualität des Wohnklimas in 

der Niersterheide negativ beinträchtig wird und die Bereitschaft von Leuten 

Häuser zu kaufen bzw. zu Mieten sinken wird.  

 

Das würde daher meiner Meinung nach sogar eine Wertminderung der vorh. 

Häuser darstellen. Ich würde mir zweimal überlegen ob ich ein Haus kaufe 

bzw. miete, wo ich direkt auf eine große Photovoltaikanlage schaue.  

 

Durch die Nähe zur Autobahn A2 und zu der Bahnlinie zwischen Dortmund 

und Lünen gehört die Niersteheide schon jetzt nicht zu den besten Wohnla-

gen, aber das man den einzigen grünen Fleck in der Straße jetzt auch noch 

durch solch eine Anlage verschandeln muss, ist für mich nicht erklärlich.  

 

Gemäß Angaben des Bauherrn sind die Gestelle ja bis zu 3 m hoch, was hö-

her ist als ein normales Geschoß eines Wohngebäudes ist. Und wenn man 

sich das vorstellt das die Module bis nah an die Straße gebaut werden sollen, 

ist der Anblick als Anwohner oder Spaziergänger kein schöner mehr. 

 

 

Die Beeinträchtigung der Anwohner wird 

durch Ausgleichsmaßnahmen minimiert. 

Die Anlage wird nach Norden und Osten 

hin zusätzlich eingegrünt. Diese Eingrü-

nung ist vor dem Zaun vorgesehen, sodass 

die Anwohner auf die Heckenpflanzung 

schauen und dadurch ein Sichtschutz für 

die Anwohner entsteht. 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischen der Errichtung einer PV-

Freiflächenanlage und dem Wertverlust 

einer Immobilie bzw. eines Grundstücks ist 

kein kausaler Zusammenhang zu erkennen, 

dafür ist der Grundstücksmarkt zu kom-

plex. So konnten bspw. seit Bekanntma-

chung des Bauvorhabens einer Forensik auf 

der Victoria-Brache weiterhin Grundstücks-

verkäufe beobachtet werden.  

 

 

 

 

Die geplante Heckenpflanzung wird bei 

voller Wuchshöhe bis zu 4m hoch sein. 

Sichtbeziehungen für Spaziergänger ent-

lang der Niersteheide werden dann nicht 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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Ich frage mich auch muss man unbedingt die Anlage bis vorne zur Straße 

aufbauen? Kann man nicht einen größeren Abstand von 75 -100 m von der 

Straße aus einhalten, so dass man keinen direkten Blick auf die Anlage hat 

und nicht direkt vor so einen Modul steht wenn man mit seiner Familie spa-

zieren geht? 

 

Desweitern könnte man durch hohe Bäume und Sträucher vor dem Zaun(zur 

Niersteheide ) den Anblick auf die Anlage weiter kaschieren. 

 

Ein breiter unbebauter Grünstreifen zwischen Zaun und Niersteheide würde 

denke ich die ganze Sache entschärfen und die Beeinträchtigung der An-

wohner minimieren. 

 

Ich hoffe ich konnte Ihnen meine Ansicht über die geplante Anlage darstel-

len und hoffe, dass Sie bei ihrer Entscheidung auch an die Belange und 

Rechte der betroffenen Anwohner denken und nicht nur an die des Bau-

herrn. 

mehr möglich sein.  

 

Den Anregungen wird zum Teil gefolgt. 

Zur Straße Niersteheide wird allein durch 

den vorhandenen Seitengraben und die 

vorhandene Baumreihe ein Abstand von 

6,0 m erzeugt. Zusätzlich wird hier der 

Sichtschutz durch hohe Heckenpflanzun-

gen von 4 m Breite zu einem Abstand von 

insgesamt 10 m zur Straße Niersteheide 

führen. Durch die Heckenpflanzung wird 

ein Sichtschutz für die vorhandenen 

Wohngebäude erzeugt.  

Ein Abstand von 75 bis 100 m ist jedoch 

unverhältnismäßig und würde die Nutzung 

der Fläche beeinträchtigen. Die Umsetzung 

einer PV-Freiflächenanlage wäre dann 

nicht mehr möglich. 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird teilwei-

se gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bürger 2, Stellungnahme vom 27.05.2018 

 
(…) der SPD Ortsverein Oberbecker hat zu den Planverfahren “PV-

Freiflächenanlagen Niesteheide” folgende Stellungnahme abzugeben:  

 

Grundsätzlich begrüßen wir die Errichtung einer Photovoltaik-

Freiflächenanlage im Ortsteil Lünen-Süd/Oberbecker, im Sinne der Entwick-

lung von erneuerbaren Energiequellen.  

 

Die ausgewählte Fläche ist für eine solche Nutzung sicherlich geeignet, ob-

gleich die im alten Bebauungsplan vorgesehene mögliche Erweiterung der 

angrenzenden Kleingartenanlage für den Stadtteil auch sinnvoll gewesen 

wäre. Die Kleingartenanlage Lünen-Süd verfügt über kein Vereinsheim und 

es werden seit längerer Zeit Möglichkeiten gesucht, dem Abhilfe zu schaf-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der bislang für den Geltungsbereich gel-

tende Bebauungsplan Nr. 119 ist seit 1986 

rechtskräftig. Eine Umsetzung des Pla-

nungsrechtes – Erweiterung der Kleingar-

tenanlage – ist seitdem nicht erfolgt. Die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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fen. Außerdem fehlen Parkplätze. Wir würden daher anregen, im Rahmen 

des geplanten Bauvorhabens mögliche Lösungsvorschläge für den KGV Süd 

zu entwickeln. Vielleicht käme die verbleibende Freifläche zwischen Son-

nenweg und dem Gelände der Kleingartenanlage in Frage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den für die Photovoltaikanlage nicht nutzbaren Abstandsstreifen zur 

Autobahn hin wäre es vielleicht denkbar auf eine Einzäunung zu verzichten. 

Im Moment wird der gesamte Bereich unterhalb der Autobahn als kleiner 

Naherholungsbereich genutzt. Vor allem Hundebesitzer nutzen hier Flächen 

zum Auslauf ihrer Hunde. Es wäre schön, wenn dieses berücksichtigt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wünschenswert wäre auch, wenn die Anlage durch zusätzliche Begrü-

nungsmaßnahmen eine ansprechende Gestaltung für die Anwohner der 

beiden betroffenen Straßen bekäme.  

 

 

 

Weiterhin sehen wir eine Informationsveranstaltung für die Anwohner als 

Freifläche zwischen Sonnenweg und Klein-

gartenanlage wird für die Umsetzung des 

geplanten Vorhabens nicht benötigt und 

als private Grünfläche festgesetzt. Aller-

dings ist die Fläche aufgrund der fehlenden 

Erschließungsmöglichkeiten nicht für einen 

Parkplatz geeignet. Zudem befinden sich 

die Flächen im Fremdeigentum und müss-

ten für eine Erweiterung des Kleingartens 

erworben werden. Dies ist nicht Gegen-

stand des Planverfahrens sondern privat-

rechtlich zu klären. 

 

Nach wie vor befindet sich die Fläche in 

Fremdeigentum und wurde in den vergan-

genen Jahren landwirtschaftlich bewirt-

schaftet. Eine Nutzung der Flächen zu Nah-

erholungszwecken konnte damit in der 

Vergangenheit nur informell erfolgen. Im 

Zuge der Umsetzung der Planung werden 

diese südlichen Flächen zunächst nicht ein-

gezäunt, jedoch werden hier die im Zuge 

der Entwässerung erforderlichen Retenti-

onsbecken angelegt. Offizielle Wegever-

bindungen bleiben von der Planung unbe-

rührt.  

 

Die Maßnahme löst Ausgleichsmaßnahmen 

aus, die unter anderem in Form einer Ein-

grünung der PV-Freiflächenanlage zu den 

umliegenden Anwohnern (Richtung Nor-

den und Osten) erfolgt. 

 

Eine Information der Öffentlichkeit erfolg-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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sinnvoll an, da zu befürchten ist, dass das jetzt abgeschlossene Beteiligungs-

verfahren nur sehr wenige Anwohner erreicht hat. 

 

 

 

 

Im Rahmen der Bürgerinformationsveranstaltung am 05.07.2018 wurden 

folgende Anmerkungen gemacht: 

 Mit Blick auf die Beschwerden der Öffentlichkeit, dass diese nicht ausrei-

chend über die Planung informiert wurde, wird festgestellt, dass Bür-

gerbeteiligung wichtig ist, jedoch neue Wege der Beteiligung benötigt 

werden. 

 

 

 Im Zusammenhang mit der Diskussion bezüglich des Verlustes der Grün-

fläche durch die geplante PV-Freiflächenanlage wird auf die zahlreichen 

Grünflächen im Stadtteil Lünen-Süd hingewiesen. Diese legen sich wie 

ein „grünes Band“ um den Stadtteil. Die hier vorhandenen öffentlichen 

Räume sollen im Rahmen des Masterplan öffentliche Räume weiter qua-

lifiziert werden. 

te am 20.06.2018 im Rahmen des Runden 

Tisch Lünen sowie am 05.07.2018.  

 

 

 

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-

keit wurde ortsüblich im Amtsblatt Nr. 

08/2018 der Stadt Lünen bekannt gemacht. 

Die Stadtverwaltung prüft darüber hinaus 

weitere Möglichkeiten um auf Themen der 

Stadtplanung und Beteiligungsmöglichkei-

ten aufmerksam zu machen. 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

Einwände im Rahmen der Bürgerinformationsveranstaltungen am 20.06.2018 sowie am 05.07.2018 

3  Dem Bauern wird landwirtschaftliche Fläche entzogen. 

 

 

 

 

 

 

 Die Bäume an der Lärmschutzwand sollen erhalten werden. Diese wür-

den sich u.a. positiv auf den Geräuschpegel, der von der Autobahn aus-

geht, auswirken. 

 

 

 

Bei dem Bauern handelt es sich um einen 

Pächter der landwirtschaftlichen Flächen. 

Die Nutzung zum Anbau von Feldgras und 

die damit verbundene Verpachtung sind als 

Zwischennutzung anzusehen, die im Rah-

men der Planung eingestellt werden soll. 

 

Die Bäume entlang der Lärmschutzwand 

bleiben von der Planung unberührt. Dar-

über hinaus befindet sich der Großteil des 

Baumbestandes nicht im Eigentum des 

Vorhabenträgers der PV-Freiflächenanlage 

sondern sind Eigentum des Landesbetrieb 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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 Es wird befürchtet, dass die PV-Freiflächenanlage nicht ausreichend vor 

Betreten, v.a. durch Kinder, gesichert wird und ggf. zu einer Gefahr für 

Kinder werden könnte. 

Straßenbau NRW (Straßen.NRW), der ent-

sprechend als Ansprechpartner gilt. 

 

Die Fläche der PV-Freiflächenanlage wird 

mit einem ca. 2,0 m hohen Zaun einge-

zäunt, der zusätzlich mit Stacheldraht ver-

sehen wird. Damit ergibt sich insgesamt 

eine Höhe der Einfriedung von 2,30 m. 

Unter diesen Voraussetzungen wird die PV-

Freiflächenanlage als ausreichend gesichert 

beurteilt. 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

4  Es stellt sich die Frage warum das bestehende Planungsrecht bislang 

nicht zur Umsetzung gelangt ist und dementsprechend keine Erweite-

rung des Kleingartenvereins vorgenommen wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Flurstück, auf der sich die heutige 

Kleingartenanlage befindet, befindet sich 

im Eigentum der Stadt Lünen. Das zur Er-

weiterung dienende Flurstück, auf der nun 

die PV-Freiflächenanlage errichtet werden 

soll, hingegen nicht. Ein möglicher Grund 

zur Unterlassung der Erweiterung der 

Kleingartenanlage könnte zum einen an 

der Eigentümersituation oder aber auch an 

fehlender Nachfrage oder finanziellen Mit-

teln liegen. Zum anderen würden im Rah-

men der Planung Restflächen im Norden 

des Plangebietes – zwischen Sonnenweg 

und Kleingartenanlage - verbleiben, die zur 

kleinteiligen Erweiterung der Kleingarten-

anlage genutzt werden könnten. Zusätzlich 

wird seitens des Vorhabenträgers die Mög-

lichkeit aufgezeigt, auf den verschatteten 

Flächen im Süden der geplanten PV-

Freiflächenanlage, Flächen zur Erweiterung 

der Kleingartenanlage zur Verfügung zu 

stellen. Dies steht jedoch den geplanten 

Kompensationsmaßnahmen (extensive 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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 Der schöne Ausblick von der Kleingartenanlage auf die bisherige Grün-

fläche würde durch die Umsetzung der Planung zerstört werden. 

 

 

 

 

Grünlandfläche) sowie dem Entwässe-

rungskonzept entgegen. Zudem befindet 

sich dieser Bereich in der Anbauverbotszo-

ne (40 m entlang von Autobahnen), was 

eine Zustimmung seitens Straßen.NRW 

voraussetzen würde.  

 

Durch die Umsetzung der Planung würde 

es zu einer Veränderung des Landschafts-

bildes kommen. Diese Beeinträchtigung soll 

durch Hecken- und Baumpflanzungen 

kompensiert werden. Im Westen soll die 

bestehende Hecke entlang der Kleingar-

tenanlage zum Sichtschutz genutzt wer-

den. Diese bietet ausreichend Sichtschutz 

für die eingeschossigen Gebäude der 

Kleingartenanlage. 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

5  Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet die letzte verbleibende 

Grünfläche in diesem Bereich bildet. Der durch die Umsetzung der Pla-

nung zu erwartende Verlust der Grünfläche wird bemängelt. Zudem 

wird auf die Planungen zur gewerblichen Entwicklung im Bereich der 

Derner Straße und der damit einhergehenden zunehmenden Benachtei-

ligung des Wohnbereiches Niersteheide / Sonnenweg verwiesen. Der Er-

halt der Grün- bzw. landwirtschaftlichen Fläche wird gefordert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die heutige Grünfläche befindet sich weder 

innerhalb eines Regionalen Grünzugs noch 

unterliegt sie anderweitigen Schutzansprü-

chen. Durch die Lage direkt an der Auto-

bahn ist die Fläche zur Errichtung einer 

Photovoltaik-Freiflächenanlage prädesti-

niert. Der Landesentwicklungsplan sieht 

dies u.a. für Flächen in einem Korridor von 

110m entlang von Verkehrsachsen vor. 

Durch die Planung der PV-

Freiflächenanlage kommt es nicht zur un-

widerruflichen Inanspruchnahme der heu-

tigen Grün- bzw. landwirtschaftlichen Flä-

che. Vielmehr wird die Fläche mit den Mo-

dulen auf Zeit (20-25 Jahre) überstellt und 

in Ihrer Eigenschaft von einer intensiv ge-

nutzten landwirtschaftlichen Fläche zu 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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 Es wird bemängelt, dass durch die Planung der Nutzen für den Lüner 

Bürger nicht erkennbar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einer extensiven Grünlandfläche aufgewer-

tet. Der Umweltbericht kommt zu dem 

Ergebnis, dass es zu einer Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes kommt, die eine 

Kompensation erforderlich macht. Um die-

se Beeinträchtigung zu kompensieren wer-

den Heckenpflanzungen zum Sichtschutz 

vorgesehen. 

Zudem verfügt der Stadtteil Lünen-Süd 

über einen hohen Anteil an Frei- und Grün-

flächen, die u.a. im Rahmen des „Master-

plan öffentliche Räume“ qualifiziert wer-

den sollen. 

Die Planungen einer gewerblichen Nut-

zung entlang der Derner Straße sind nicht 

Gegenstand des vorliegenden Bauleitplan-

verfahrens. 

 

Zum Schutz der Umwelt sowie zum Wohl 

der Allgemeinheit und damit auch zum 

Wohle des Lüner Bürgers ist im Zuge der 

Energiewende von endlichen Rohstoffen 

Abstand zu nehmen und regenerative 

Energien zu fördern. Dies wird im Rahmen 

der vorliegenden Bauleitplanung befolgt 

und die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für eine regenerative Energiege-

winnung sollen geschaffen werden. Für die 

umliegenden Anwohner kommt es zu einer 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 

Diese wird jedoch durch Kompensations-

maßnahmen (grüner Sichtschutz) ausgegli-

chen.  

Im Ergebnis wird in Lünen-Süd regenerati-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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 Die Aussage, dass es sich bei dem vorliegenden Planungsstand um ein 

offenes, nicht abgeschlossenes Verfahren handelt, wird in Frage gestellt, 

da offensichtlich bereits diverse Investitionen, u.a. für Gutachten, getä-

tigt wurden. 

 

 

ve Energie aus Sonnenlicht gewonnen und 

in das städtische Netz eingespeist. Dies fügt 

sich zudem sehr gut in den Stadtentwick-

lungsprozess im Stadtteil Lünen-Süd ein, 

der unter anderem auch das Innovation 

City Roll Out beinhaltet. Die Umsetzung 

erfolgt durch einen örtlichen Betreiber 

(Stadtwerke) und durch Errichtung und 

Inbetriebnahme der PV-Anlage fließen 

Gewerbesteuern in die städtische Haus-

haltskasse. 

 

Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens 

sind die einzelnen Umweltbelange im 

Rahmen eines Umweltberichtes zu über-

prüfen. Aspekte, die in diesem Rahmen 

nicht abschließend behandelt werden kön-

nen, sind näher zu betrachten. Dies ge-

schieht i.d.R. durch Einholung von gut-

achterlichen Stellungnahmen. Im vorlie-

genden Bauleitplanverfahren wurden ein 

Blendgutachten sowie ein Lärmschutzgut-

achten eingeholt, die zum Schutz der An-

wohner erstellt wurden. Untersuchungsum-

fang und –inhalte wurden vorab mit der 

Abteilung Stadtplanung abgestimmt. Die 

Gutachten wurden vom Vorhabenträger 

beauftragt und finanziert und im Anschluss 

durch die Abteilung Stadtplanung auf 

Plausibilität überprüft. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

6  Durch die Planung wird eine Erhöhung der Lärmbelastungen erwartet, 

z.B. durch Reflexion des Lärms auf die Module. 

 

 

Im Rahmen des Verfahrens wurde ein 

Lärmgutachten erstellt, mit dem Ergebnis 

dass es durch die Errichtung der geplanten 

PV-Freiflächenanlage zu keiner Erhöhung 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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der Lärmpegel für die Anwohner kommen 

wird. 

 

 

7 

 Auf die Veränderungen der Landschaft in den vergangenen 50 bis 60 

Jahren, vor allem im Bereich der Niersteheide, wird hingewiesen. In die-

sem Zusammenhang wird auf die Errichtung der Deponie und die zu-

nehmende Lärmbelastung durch den Ausbau der Autobahn A2 Bezug 

genommen. Auf zusätzliche negative Beeinträchtigungen durch die an-

stehenden Veränderungen durch den geplanten Vollanschluss an die 

Autobahn und die vorgesehene gewerbliche Entwicklung im Bereich der 

Derner Straße wird ebenfalls hingewiesen. Die geplante PV-

Freiflächenanlage würde zudem die letzte verbliebene Grünfläche in 

diesem Bereich verbrauchen. Diese unterschiedlichen Beeinträchtigun-

gen sollten im Rahmen der Abwägung Berücksichtigung finden. 

Durch die Planung der PV-

Freiflächenanlage kommt es nicht zur un-

widerruflichen Inanspruchnahme der heu-

tigen Grün- bzw. landwirtschaftlichen Flä-

che. Vielmehr wird die Fläche mit den Mo-

dulen auf Zeit (20-25 Jahre) überstellt und 

in Ihrer Eigenschaft von einer intensiv ge-

nutzten Landwirtschaftsfläche zu einer 

extensiven Grünlandfläche aufgewertet.  

Der Umweltbericht kommt zu dem Ergeb-

nis, dass es zu einer Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes kommt, die eine Kom-

pensation erforderlich macht. Um diese 

Beeinträchtigung zu kompensieren werden 

Heckenpflanzungen zum Sichtschutz vor-

gesehen. 

Die genannten Veränderungen der Ver-

gangenheit sowie die zukünftigen Planun-

gen im Umfeld des Plangebietes sind nicht 

Gegenstand des Verfahrens. In der Abwä-

gung werden die von der Planung be-

troffenen Belange berücksichtigt. 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

8  Die Möglichkeiten, sich als Bürger bzw. Anwohner gegen die Planung 

der PV-Freiflächenanlage zu wehren, werden erfragt. Die Möglichkeiten 

eines Bürgerbegehrens werden angeführt. 

 

 

 

Durch den Ausnahmetatbestand von dem 

gem. § 26 Abs. 5 Nr. 5 GO NRW geregelten 

Befassungsverbot hat der Gesetzgeber dem 

Bürgerbegehren nur die Entscheidung über 

die Einleitung des Bauleitplanverfahrens an 

sich zugänglich gemacht. Das Bürgerbe-

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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 Es stellt sich die Frage, wer der Betreiber bzw. Eigentümer der PV-

Freiflächenanlage ist bzw. sein wird. 

gehren kann sich demnach gegen die Be-

schlussfassung zur Aufstellung eines Bau-

leitplanverfahrens richten oder im Sinne 

einer Entscheidung über das „Ob“ die Ein-

leitung eines Bauleitplanverfahrens herbei-

führen.  

Der Einleitungsbeschluss erfolgte am 

28.11.2017, dem folgte der Aufstellungsbe-

schluss vom 10.04.2018. Das Bürgerbegeh-

ren muss schriftlich innerhalb von sechs 

Wochen nach der Bekanntmachung eines 

Beschlusses eingereicht sein, vgl. § 26 Abs. 

2 u. 3 GO NRW.  

Nach dem erfolgten Einleitungsbeschluss 

handelt es sich bereits um das Aufstel-

lungsverfahren, das dem Zugriff von Bür-

gerbegehren entzogen bleibt.  

 
 

Eigentümer der Fläche ist die RAG Aktien-

gesellschaft. Derzeit laufen Verhandlungen 

zur Übernahme und den Betrieb der PV-

Freiflächenanlage durch die WES Green 

GmbH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

9  Auf die beobachteten 30 verschiedenen Vogelarten im Garten eines 

Anwohners wird hingewiesen. Zudem wird auf das Vorkommen weiterer 

Arten wie Rehe, Füchse und Störche hingewiesen.  

Im Rahmen der Artenschutzprüfung Stufe 1 

wurde sowohl das Vorkommen von pla-

nungsrelevanten Vogelarten als auch ande-

rer Arten für das Plangebiet untersucht. 

Das Verfahren wurde mit der Unteren Na-

turschutzbehörde Kreis Unna abgestimmt. 

Verbotstatbestände nach dem Bundesna-

turschutzgesetz konnten nicht festgestellt 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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werden. 

10  Es wird darauf hingewiesen, dass die vorhandenen Bäume auf dem 

Grundstück Sonnenweg 5, ggf. gefällt werden sollen. Diese sind an die-

ser Stelle bislang als Sichtschutz gegenüber der PV-Freiflächenanlage 

vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird der Wunsch geäußert die 

geplante Heckenpflanzung vollständig an der nördlichen Plangebiets-

grenze vorzunehmen. 

 Auf einen Wirtschaftsweg, der inzwischen völlig zugewachsen ist, wird 

hingewiesen. Dieser sollte frei geschnitten und so in seiner Funktion 

wiederhergestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es werden Befürchtungen zu gefährlichen Inhaltsstoffen, wie z.B. Cad-

mium, in den PV-Modulen geäußert.  

Der Anregung wird gefolgt. 

Die Hecke soll ergänzt werden und dem-

entsprechend entlang der gesamten Nord-

seite sowie entlang der Niersteheide ver-

laufen. 

 

Ein Weg (im Kataster nicht ersichtlich) soll 

nicht wiederhergestellt werden. Dazu be-

steht keine Notwendigkeit. Die vorhande-

nen Brombeergebüsche sollen, bis auf eine 

Engstelle, vorerst erhalten bleiben, bis die 

geplante Hecke die Sichtschutz- und Natur-

schutzfunktionen übernehmen kann. Das 

Betreten der Grünflächen ist nicht er-

wünscht. Auch das bereits heute zu be-

obachtende Abladen von Gartenabfällen 

ist nicht erwünscht.  

 

PV-Module enthalten sowohl Cadmium als 

auch Blei. Nach derzeitigem Kenntnisstand 

ist von intakten Modulen bauartbedingt 

kein Cadmium- und Bleieintrag in den Bo-

den zu erwarten. Bei starker Beschädigung 

der Module sind diese im Sinne des vorsor-

genden Bodenschutzes kurzfristig auszu-

tauschen.  

Darüber hinaus enthalten die Module 

wertvolle Rohstoffe wie Metalle, Glas, und 

Halbleitermaterialien, die für weitere Her-

stellungsprozesse wieder eingesetzt wer-

den können. Bei der Entsorgung von PV-

Modulen können giftige Schadstoffe aus-

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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treten. Seit 2012 sind die Produzenten 

durch eine EU-Richtlinie zur Rücknahme 

ausgedienter Photovoltaikmodule ver-

pflichtet. Europäische Hersteller haben sich 

in dem Verband PV Cycle zusammenge-

schlossen, der das Recycling alter Photovol-

taik Module in der gesamten EU überneh-

men soll.  

Eine Verpflichtung zur fachgerechten Ent-

sorgung der Module nach Beendigung der 

Nutzung der PV-Freiflächenanlage wird in 

den Durchführungsvertrag übernommen. 

11  Die Möglichkeit von Grundstückserweiterungen, der nördlich an das 

Plangebiet angrenzenden Grundstücke, wird erfragt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es wird die Befürchtung geäußert, dass es durch die Errichtung der PV-

Freiflächenanlage zu Wertminderungen der umliegenden Grundstücke 

kommt. 

 

 

 

 

 

 

 

 Das bestehende Brombeergebüsch, das teilweise zum Sichtschutz im 

nördlichen Bereich des Plangebietes dienen soll, wird als Problem darge-

Der Erwerb von Grundstücksanteilen des 

Flurstücks 450 ist privatrechtlich zu klären 

und nicht Gegenstand des Planverfahrens. 

Allerdings werden dadurch Teile der Kom-

pensationsfläche in Anspruch genommen 

und die Grundstücke rücken noch näher an 

die PV-Freiflächenanlage heran. Das kann 

sicherlich nicht im Sinne der Eigentümer 

sein. 

 

Zwischen der Errichtung einer PV-

Freiflächenanlage und dem Wertverlust 

einer Immobilie bzw. eines Grundstücks ist 

kein kausaler Zusammenhang zu erkennen, 

dafür ist der Grundstücksmarkt zu kom-

plex. Beispielsweise konnten seit Bekannt-

machung des Bauvorhabens einer Forensik 

auf der Victoria-Brache weiterhin Grund-

stücksgeschäfte beobachtet werden. 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

Die neu zu pflanzende Hecke soll ergänzt 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

http://www.solaranlage.eu/photovoltaik/technik-komponenten/solarmodule
http://www.solaranlage.eu/photovoltaik/technik-komponenten/solarmodule
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stellt. Zum einen wird dieses nicht durch den Grundstückseigentümer 

gepflegt, diese Aufgabe übernehmen derzeit die Anwohner. Zum ande-

ren wird die Hecke nicht als ausreichender Sichtschutz angesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es stellt sich die Frage ob die Flächen unter den Modulen ebenfalls ex-

tensiv begrünt werden sollen. 

 

 

 

 Ist durch die Planung und Umsetzung der Photovoltaik-

Freiflächenanlage ein Anstieg des Grundwasserspiegels, ähnlich wie die-

ser bei der Errichtung der Deponie zu beobachten war, zu erwarten? Es 

wird darauf hingewiesen, dass der Grundwasserflurabstand sehr gering 

ist. Grundwasser ist bereits ab einer Tiefe von 80 cm vorhanden. 

 

 Der vorgesehene Abstand der geplanten PV-Freiflächenanlage zu den 

umliegenden Wohngebäuden wird als zu gering bewertet. 

 

 

 

 

 

 

 

werden und dementsprechend entlang der 

gesamten Nordseite sowie entlang der 

Niersteheide verlaufen. 

Die vorhandenen Brombeergebüsche sol-

len, bis auf eine Engstelle, vorerst erhalten 

bleiben, bis die geplante Hecke die Sicht-

schutz- und Naturschutzfunktionen über-

nehmen kann. Die Pflege obliegt dem 

Grundstückseigentümer und ist entspre-

chend von diesem durchzuführen. Das Be-

treten der Grünflächen ist nicht erwünscht, 

zudem werden dort reichlich Gartenabfälle 

abgelagert. 

 

Das gesamte Grundstück wird im Rahmen 

der Umsetzung der Planung als extensive 

Grünlandfläche mit einem Regiosaatgut 

eingesät. 

 

Durch die Errichtung einer Photovoltaik-

Freiflächenanlage sind keine Auswirkungen 

auf das Grundwasser zu erwarten. Grund-

wasseruntersuchungen sind nicht erforder-

lich. 

 

Die Module der PV-Freiflächenanlage sowie 

die Zaunanlage lösen Abstandsflächen von 

3m gegenüber den anliegenden Wohnge-

bäuden aus. Diese werden mindestens ein-

gehalten. Zudem ergeben sich bspw. aus 

lärmschutztechnischen oder anderen Be-

langen keine weiteren einzuhaltenden 

Schutzabstände. 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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 Es wird befürchtet, dass durch die Errichtung der PV-Freiflächenanlage, 

während der Bauphase, Beeinträchtigungen der Anwohner durch Lärm 

oder Erschütterungen hervorgerufen werden können. Bezogen auf mög-

liche Auswirkungen durch Erschütterungen auf die Bausubstanz der um-

liegenden Gebäude stellt sich die Frage, wer hierfür die Verantwortung 

übernimmt.  

 

 

 

 

 Es stellt sich die Frage, woher die Motivation zur Errichtung und zum 

Betrieb einer PV-Freiflächenanlage kommt, wo doch die Förderung in 

den vergangenen Jahren stark reduziert wurde.  

 

 

Während der Bauphase kommt es lediglich 

durch die Rammung der Pfahlkonstruktio-

nen zu Lärmbeeinträchtigungen. Diese 

Phase beansprucht jedoch nur 4-5 Tage 

Zeit. Spürbare Erschütterungen sind 

dadurch nicht zu erwarten, jedoch wird 

den Betroffenen die Möglichkeit der Bean-

tragung eines Beweissicherungsverfahrens 

erläutert. 

 

Dies ist nicht Gegenstand des Planverfah-

rens, jedoch ist davon auszugehen, dass die 

Errichtung und der Betrieb einer PV-

Freiflächenanlage wirtschaftlich rentabel 

sein werden. Ansonsten würden Investoren 

davon Abstand nehmen. 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

12  Als Neubürger in der Niersteheide und Familienvater wird die Planung 

einer PV-Freiflächenanlage auf der Fläche in Lünen-Süd und der Beitrag 

zur Energiewende begrüßt. Bereits heute muss an die kommenden Ge-

nerationen gedacht werden. Mit der vorliegenden Planung wird diesem 

Gedanken Rechnung getragen und eine Energiequelle für die Zukunft 

geschaffen.  

 Der möglichen Umsetzung des vorhandenen Planungsrechtes - Erweite-

rung der Kleingartenanlage – steht der Anwohner negativ entgegen, da 

befürchtet wird, dass diese Nutzung mit Lärmbelästigungen einhergeht. 

Die geplante PV-Freiflächenanlage wird als beste Option für die Fläche 

gesehen und die Planung wird begrüßt. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

13  Es wird die Frage gestellt, wo genau die Heckenpflanzung vorgenom-

men wird. Vor oder hinter dem geplanten Zaun? 

Die geplante Heckenpflanzung soll vor 

dem Zaun erfolgen, so dass die umliegen-

den Anwohner nicht auf die Zaunanlage, 

sondern auf die Hecke blicken. Um einen 

durchgehenden Sichtschutz im Bereich der 

Niersteheide gewährleisten zu können, 

wird die Einfahrt zum Gelände am Ende 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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der Niersteheide (im Süd-Osten des Plan-

gebietes) vorgesehen, um keine zusätzliche 

Unterbrechung der Hecke für eine Toran-

lage zu erzeugen. 

14  Warum kann die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage nicht auf der 

Deponie statt auf der geplanten Fläche in der Niersteheide vorgenom-

men werden? 

 

 Es stellt sich die Frage wie hoch das Verkehrsaufkommen im Rahmen der 

Bauphase sein wird und wie groß die erforderlichen Fahrzeuge und Ma-

schinen sein werden. Es wird befürchtet, dass diese für die schmale Stra-

ße Niersteheide zu umfangreich sein werden. 

 

 Es stellt sich die Frage, wie die extensive Grünlandfläche gepflegt wer-

den soll. Schafe sollen dabei möglichst aufgrund der zu erwartenden Ge-

ruchsbelästigungen nicht zum Einsatz kommen. 

 

 

 Die Erhöhung der ohnehin schon vorhandenen hohen Lärmbelastungen 

wird befürchtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es wird befürchtet, dass die PV-Freiflächenanlage Vandalismus anzieht, 

der sich auch auf die umliegenden Wohngebäude auswirken könnte. 

 

Die Fläche befindet sich nicht im Eigentum 

des Vorhabenträgers und liegt zudem auf 

Dortmunder Stadtgebiet. 

 

Während der Bauphase, die ca. 4-5 Tage 

beanspruchen wird, werden maximal Fahr-

zeuge zum Einsatz kommen, die mit Müll-

fahrzeugen vergleichbar sind.  

 

Die Grünlandfläche wird zwei Mal im Jahr 

im Auftrag des Betreibers der Anlage ge-

mäht. Der Einsatz von Schafen ist möglich, 

jedoch nicht zwingend erforderlich.  

 

Das Lärmgutachten kommt zu dem Ergeb-

nis, dass durch die Errichtung der PV-

Freiflächenanlage keine Erhöhung der 

Lärmbelastungen hervorgerufen wird. Die 

von der Anlage ausgehenden Geräusche 

lösen Immissionen an den nächstgelegenen 

Wohngebäuden aus, die das höchstzulässi-

ge Maß weit unterschreiten. Durch die be-

stehende Lärmsituation, hervorgerufen 

durch die Nähe zur Autobahn, werden die 

Geräusche der PV-Freiflächenanlage über-

deckt. 

 

Die PV-Freiflächenanlage wird durch die 

Errichtung der Zaunanlage vor Vandalismus 

geschützt. Dadurch hervorgerufener Van-

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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 Die Hecke im Westen des Plangebietes entlang der Kleingartenanlage 

wird als nicht ausreichender Sichtschutz erachtet. Die Pflanzung einer 

zweiten / höheren Hecke wird gefordert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es wird der Vorwurf erhoben, dass es sich bei den erstellten Gutachten 

zu Blendwirkungen sowie zur Lärmbeurteilung um s.g. Gefälligkeitsgut-

achten handelt, da diese vom Vorhabenträger beauftragt und bezahlt 

wurden.  

 

 

 

 

 

 

 Es wird bemängelt, dass durch die Planung die vorhandene Grünfläche 

nicht mehr zum Spazierengehen genutzt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

dalismus an den umliegenden Wohnge-

bäuden ist nicht zu erwarten. 

 

Bei der vorgesehenen Heckenpflanzung 

handelt es sich nicht um eine Schnitthecke 

sondern eine frei wachsende Hecke, die bei 

Bedarf zurückgeschnitten wird. Bei Pflan-

zung dieser Hecke in zweiter Reihe würde 

es ggfls. zu Beeinträchtigungen der vor-

handenen Hecke und einer erheblich 

schwierigeren Pflege der Bestandshecke 

kommen. Zudem erscheint die vorhandene 

Hecke für die eingeschossigen Lauben der 

Kleingartenanlage als ausreichender Sicht-

schutz. 

 

Da es sich um einen vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan handelt, obliegt die Auf-

tragserteilung sowie die Kostenübernahme 

dem Vorhabenträger. Dies ist gängige Pra-

xis. Die erforderlichen Gutachten wurden 

von der Abteilung Stadtplanung hinsicht-

lich des Untersuchungsumfangs sowie der  

-inhalte vorgegeben und die Ergebnisse auf 

Plausibilität überprüft.  

 

Bei der heute vorzufindenden Grünfläche 

handelt es sich um eine private Grünfläche, 

die bislang zu landwirtschaftlichen Zwe-

cken verpachtet und bewirtschaftet wurde. 

Demnach stand die Fläche bereits in der 

Vergangenheit offiziell nicht für eine Frei-

zeitnutzung zur Verfügung. Im Zuge der 

Planung würde die Fläche, die sich durch 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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 Auf den schlechten Zustand der Straße Sonnenweg, die sich in städti-

schem Eigentum befindet, wird hingewiesen. 

die Verschattung ergibt, von einer Einzäu-

nung ausgeschlossen werden.  

 

Dieser Belang ist nicht Gegenstand des 

vorliegenden Bauleitplanverfahrens.  

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß§ 4 (1) BauGB vom 25.04.2018 bis zum 28.05.2018 

 

2 Bezirksregierung Arnsberg, Stellungnahme vom 18.05.2018 

(…),  

die vorbezeichnete Planfläche befindet sich über dem auf Steinkohle und Eisenstein 

verliehenen Bergwerksfeld „Kurl Fortsetzung“, über dem auf Steinkohle, Eisenstein und 

Sole verliehenen Bergwerksfeld „Preußen“, über dem auf Raseneisenstein verliehenen, 

inzwischen erloschenen Distriktsfeld „Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, über dem auf 

Kohlenwasserstoffe erteilten Bewilligungsfeld „Gneisenau Gas“ sowie über dem auf 

Kohlenwasserstoffe erteilten Erlaubnisfeld „CBM-RWT (zu wissenschaftlichen Zwecken). 

Eigentümerin der Bergwerksfelder „Kurl Fortsetzung“ und „Preußen“ ist die RAG AG, 

Im Welterbe 10 in 45141 Essen. Letzte Eigentümerin des Distriktfeldes „Gewerkschaft 

Eisenhütte Westfalia“ war die Caterpillar Global Mining Europe GmbH, Industriestraße 

1 in 44534 Lünen. Diese Gesellschaft erteilt keine Auskünfte zu den bergbaulichen Ver-

hältnissen. Inhaberin der Bewilligung „Gneisenau Gas“ ist die Minegas GmbH, Rütten-

scheider Straße 1-3 in 45128 Essen. Inhaberin der Erlaubnis „CBM-RWTH“ ist die RWTH 

Aachen, Lehrstuhl und Institut für Markscheidewesen, Wüllnerstraße 2 in 52062 Aachen. 

 

Ausweislich der derzeit hier vorliegenden Unterlagen ist im Bereich der Planfläche kein 

heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau dokumentiert. Danach ist mit bergbauli-

chen Einwirkungen nicht zu rechnen.  

 

Grundsätzlich empfehle ich, soweit eine entsprechende Abstimmung nicht bereits er-

folgt ist, dem Bergwerkunternehmer / Feldeseigentümer Gelegenheit zur Stellungnah-

me zu geben in Bezug auf mögliche zukünftige bergbauliche Planungen, zu bergbauli-

chen Einwirkungen aus bereits umgegangenem Bergbau, zu dort vorliegenden weite-

ren Informationen bzgl. bergschadensrelevanter Fragestellungen sowie zum Erfordernis 

von Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen. Die letztgenannte Fragestellung ist 

grundsätzlich privatrechtlich zwischen Grundeigentümer / Vorhabenträger und Berge-

werksunternehmer / Feldeseigentümer zu regeln. 

 

Im hier geführten Bergbau – Alt- und Verdachtsflächen-Katalog (BAV-Kat) sind in un-

termittelbarer Nähe der Planfläche folgende Verdachtsflächen verzeichnet: 

 

 

Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Eigentümer (außer die 

Caterpillar Global Mining Euro-

pe GmbH, die keine Auskünfte 

erteilt) wurden im Rahmen der 

frühzeitigen Beteiligung am 

Verfahren beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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 4411-A-001, Halde Gneisenau, westlich Tettenbachstraße 

 4411-A-017, Halde, Flotationsbergebecken, Schalthaus. 

 

Für diese ehemaligen Betriebe hat die Bergaufsicht bereits geendet. Mit dem Ende der 

Bergaufsicht ging die Zuständigkeit für die Flächen auf die Stadt Lünen über, so dass 

die konkreten Folgenutzungen dieser Flächen, einschließlich der gegebenenfalls nach-

träglich durchgeführten umweltrelevanten Maßnahmen, hier nicht bekannt sind. Daher 

können auch keine konkreten Aussagen über Art und Umfang der aktuellen, umweltre-

levanten Einflüsse oder Beeinträchtigungen, die gegebenenfalls noch von diesen Flä-

chen ausgehen könnten, getroffen werden. Ich empfehle Ihnen daher, sich an Ihre Un-

tere Bodenschutzbehörde zu wenden. 

 

Abschließend sei erwähnt, dass eine Erlaubnis das befristete Recht zur Aufsuchung des 

bezeichneten Bodenschatzes innerhalb der festlegten Feldesgrenzen gewährt. Unter 

dem „Aufsuchen“ versteht man Tätigkeiten zur Feststellung (Untersuchung) des Vor-

handenseins und der Ausdehnung eines Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu gewerblichen 

Zwecken dient lediglich dem Konkurrenzschutz und klärt in Fort einer Lizenz nur 

grundsätzlich, welcher Unternehmer in diesem Gebiet Anträge auf Durchführung kon-

kreter Aufsuchungsmaßnahmen stellen darf. Eine Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwe-

cken kann auch neben einer auf denselben Bodenschatz erteilten Erlaubnis zu gewerb-

lichen Zwecken bestehen. Eine erteilte Erlaubnis gestattet noch keinerlei konkrete 

Maßnahmen, wie z.B. Untersuchungsbohrungen, sodass Umweltauswirkungen in die-

sem Stadium allein aufgrund einer Erlaubnis nicht hervorgerufen werden können. Kon-

krete Aufsuchungsmaßnahmen wären erst nach weiteren Genehmigungsverfahren, den 

Betriebsplanzulassungsverfahren, erlaubt, die ganz konkret das „Ob“ und „Wie“ re-

geln. Vor einer Genehmigungsentscheidung erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschrif-

ten eine Beteiligung von ggf. betroffenen Privaten, Kommunen und Behörden. Des 

Weiteren werden ausführlich und gründlich alle öffentlichen Belange – insbesondere 

auf die des Gewässerschutzes – geprüft, gegebenenfalls in einem separaten wasser-

rechtlichen Erlaubnisverfahren.  

 

(…) 

 

 

 

Die Untere Bodenschutzbehör-

de beim Kreis Unna wurde im 

Rahmen der frühzeitigen Betei-

ligung am Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

3 Deutsche Bahn, Stellungnahme vom 15.05.2018 

(…) 
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Unsererseits bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen das o.g. Vorhaben, wenn 

die nachfolgenden Hinweise beachtet werden: 

 

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestal-

ten. Sie sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich 

nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entspre-

chende Abschirmungen anzubringen.  

 

Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der Photovoltaik-

anlage keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B. 

Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch z.B. Blendungen, Reflexionen) 

entstehen können und dass die Lärmemissionen des Schienenverkehrs nicht durch Re-

flexionseffekte erhöht werden.  

 

Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Straße verkehrenden Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen sind hinsichtlich Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. Brems-

abrieb) sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. Schleifrückstände beim Schie-

nenschleifen) von allen Forderungen freizustellen. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchtigungen der 

Leistungsfähigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurückzu-

führen sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG sowie bei den auf der Strecke ver-

kehrenden Einbahnverkehrsunternehmen geltend gemacht werden können.  

 

(…) 

 

 

 

Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. Mit Be-

einträchtigungen des Bahnver-

kehrs ist nicht zu rechnen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

5 Kreis Unna, Stellungnahme vom 24.05.2018 

(…) 

die mir vorgelegten Unterlagen reichen derzeit nicht aus, eine substantiierte Stellung-

nahme abgegeben zu können, weil derzeit noch wichtige Unterlagen zur Beurteilung 

des Planungsvorhabens u.a. Begründung mit Umweltbericht und Artenschutzprüfung 

fehlen.  

 

Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes sind u.a. die Auswirkungen der Pla-

nung auf Natur und Landschaft darzustellen und zu bewerten (einschl. Vermeidungs- 

 

 

Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. Die ent-

sprechenden Unterlagen wur-

den inzwischen erarbeitet und 

sind Teil der Planunterlagen 

(Umweltbericht).  

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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und Minderungsmaßnahmen) und Monitoring. Diese Angaben sind in einem Umwelt-

bericht – als gesonderter Teil der Begründung – beizufügen. Ebenso sind die Belange 

des Artenschutzes in einer Artenschutzprüfung zu dokumentieren.  

 

Innerhalb des Geltungsbereiches des vorgelegten Bebauungsplans Nr. 227 sind derzeit 

im Altlastenkataster des Kreises Unna keine Altlastenverdachtsflächen erfasst. 

 

Demnach bestehen gegen den Bebauungsplan aus Sicht des Bodenschutzes sowie aus 

Sicht der Altlastenbearbeitung keine Bedenken. Ich rege jedoch an, folgenden Hinweis 

aufzunehmen: 

 

 Für die Verwertung und den Einsatz von Sekundärbaustoffen (Recyclingbaustof-

fe, industrielle Reststoffe etc.) oder belasteten Bodenmaterialien im Straßen- 

und Erdbau (z.B. für Geländemodellierungen, für die Errichtung von Trag- und 

Gründungsschichten oder für Verfüllungen etc.) ist gemäß § 8 WHG eine wasser-

rechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese Erlaubnis ist durch die Bauherren bei der 

Kreisverwaltung Unna, Fachbereich Natur und Umwelt, zu beantragen. Mit dem 

Einbau darf erst nach Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis durch den Kreis 

Unna begonnen werden. 

 

Auch aus Sicht des Gewässerschutzes bestehen gegen die Aufstellung des o.a. Bebau-

ungsplanes generell keine Bedenken. Es ist mir ein hierfür jedoch noch ein schlüssiges 

Entwässerungskonzept vorzulegen. Für Ihre Information teile ich Ihnen mit, dass flie-

ßende Gewässer in dem Plangebiet nicht vorhanden sind. 

 

Ich biete Ihnen an, die Inhalte der noch fehlenden Unterlagen mit mir abzusprechen 

und diese mir vor der öffentlichen Auslegung noch zur Verfügung zu stellen, so dass 

eine abschließende Stellungnahme noch erfolgen kann. 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Der 

Hinweis wird in den Bebau-

ungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

Eine Abstimmung mit dem 

Stadtbetrieb SAL ist erfolgt. Ein 

Entwässerungskonzept wurde 

durch einen externen Gutachter 

(Aquasoli) erarbeitet und der 

Unteren Wasserbehörde zur 

Zustimmung übermittelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

6 LWL – Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, Stellungnahme vom 

03.05.2018 
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(…)  

 

Nach meinem bisherigen Kenntnisstand werden bodendenkmalpflegerische Belange im 

Geltungsbereich der Planung nicht berührt. 

 

Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass wegen der hier gegebenen Situation bei 

Erdarbeiten jeglicher Art bisher nicht bekannte Bodendenkmäler neu entdeckt werden 

können. Deshalb wird aus bodendenkmalpflegerischer Sicht folgender Hinweis gege-

ben, der zur Unterrichtung möglicherweise Betroffener in den Bescheid bzw. in den 

Bebauungsplan aufgenommen werden sollte:  

 Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschicht-

liche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Verände-

rungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und 

Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdge-

schichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist 

der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie 

für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 937520) unver-

züglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in un-

verändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls 

diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Land-

schaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, 

auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu 

nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Der 

Hinweis wird im Entwurf zum 

Bebauungsplan Nr. 227 aufge-

nommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

7 Pledoc GmbH, Stellungnahme vom 07.05.2018 

 

(…) 

 

Wir weisen darauf hin, dass in dem von Ihnen angefragten Bereich eine Produktenlei-

tung / Kabelschutzrohranlage verläuft, die von nachfolgender Gesellschaft beauskunf-

tet wird:  

 Verizon Deutschland GmbH - Rebstöcker Straße 59 in 60326 Frankfurt am Main 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Hinweis wird gefolgt. Eine 

Anfrage an Verizon Deutsch-

land GmbH wurde gestellt. Die 

Leitung der Verizon verläuft 

jedoch auf der südlichen Seite 

der BAB A2 und liegt damit 

außerhalb des Geltungsberei-

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. (Anmer-

kung: Original liegt vor). 

Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer 

erneuten Abstimmung mit uns. 

Von uns verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer 

bzw. Betreiber sind von der geplanten Maßnahme nicht betroffen:  

 Open Grid Europe GmbH, Essen 

 Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

 Ferngas Nordbayern GmbH (FGN), Schwaig bei Nürnberg 

 Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 

 Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen 

 Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), 

Dortmund 

 Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 

 GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunter-

nehmen mbH & Co. KG, 

 Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH) 

 Viatel GmbH, Frankfurt 

 

Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Versorgungsanlagen der hier aufgelis-

teten Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber sind bei 

den jeweiligen Versorgungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder Regional-

centern gesondert einzuholen.  

 

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen ent-

nehmen wir den Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren Ver-

fahren festgelegt werden bzw. keine Erwähnung finden. 

 

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen eine 

ches des Bebauungsplanes Nr. 

227. 

 

 

Auflistung der nicht betroffe-

nen Versorgungsanlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kompensationsmaßnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 
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Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. 

Wir bitten um Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an 

diesem Verfahren.  

(…) 

sollen innerhalb des Plangebie-

tes erfolgen. Der Hinweis wird 

zu Kenntnis genommen. 

 

zur Kenntnis genommen. 

8 RAG Montan Immobilien GmbH, Stellungnahme vom 28.05.2018 

(…) grundsätzlich haben wir keine Anregungen oder Bedenken zum o.g. Planverfahren, 

möchten jedoch auf folgende Sachverhalte hinweisen: 

1. Die Fläche des Bebauungsplanes Nr. 227 befindet sich nicht im Eigentum des 

Vorhabenträgers, sondern der RAG Aktiengesellschaft (Fläche 2 beigefügter La-

geplan) 

 

2. Im Bereich des Baufeldes befindet sich das Pumpwerk „Landwehrgraben“ der 

RAG (incl. Der Spannungsversorgung K10058 bzw. Entwässerungsleitung E631; 

alles in Betrieb). Ansprechpartner bei RAG ist Herr Burkhard Köhler. (FNP Ände-

rung, Fläche 1 beigefügter Lageplan.  

 

Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. 

Die Formulierung bzgl. der Ei-

gentumsverhältnisse wird ent-

sprechend angepasst. 

 

Die beschriebene Fläche 1 ist 

nicht Gegenstand der Aufstel-

lung zum Bebauungsplan Nr. 

227. Es handelt sich hierbei le-

diglich um eine Untersuchungs-

fläche, die im Rahmen der ge-

samtstädtischen Analyse (zur 

FNP-Änderung) untersucht 

wurde.  

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

11 Stadtwerke Lünen GmbH, Stellungnahme vom 02.05.2018 

(…) Seitens der Stadtwerke Lünen GmbH bestehen gegen die Aufstellung des Bebau-

ungsplans (…) keine Bedenken. 

 

Die Stadtwerke Lünen GmbH plant das Verlegen von Versorgungseinrichtungen und 

das Aufstellen der Trafostation für die Netzeinspeisung dieser PV-Freiflächenanlage. 

 

(…) 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

13 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ruhr, Stellungnahme 

vom 06.06.2018 

(…) 

Gegen den Bebauungsplan Nr. 227 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen Niersteheide“ und 
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die dazugehörige Flächennutzungsplanänderung werden seitens der Regionalniederlas-

sung Ruhr keine Bedenken vorgebracht. 

 

Ergänzend weise ich darauf hin, dass zur oben näher bezeichneten Bauleitplanung 

ebenfalls die für die angrenzende A2 zuständige Autobahnniederlassung Hamm ange-

hört werden muss.  

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Die Niederlassung 

Hamm wurde um Stellungnah-

me gebeten. 

14 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autobahnniederlassung Hamm, Stellungnah-

me vom 14.06.2018 

(…) gegen die Aufstellung des Bebauungsplans der Stadt Lünen bestehen diesseits kei-

ne grundsätzlichen Bedenken. Ich möchte jedoch vorab darauf hinweisen, dass Einzel-

heiten zur Ausführung und Ausgestaltung der Photovoltaikanlagen im Bauantragsver-

fahren zu regeln sind. (…) 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen.  

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 Von den beteiligten Behörden und Trägern öffentlicher Belange: 

 Stadt Dortmund, Stellungnahme vom 18.05.2018  

 Deutsche Telekom AG Ti NL West, Stellungnahme vom 24.05.2018 

 RWTH Aachen, Stellungnahme vom 26.04.2018 

 SAL Abwasserbeseitigung Lünen, Stellungnahme vom 23.04.2018 

 WZL, Stellungnahme vom 02.05.2018 

 

Sind keine Anregungen oder Bedenken zu dem Bebauungsplan-Vorentwurf vorgetragen worden. 
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Rechtskraft, __________Im gesamten Plangebiet gelten:
Satzung der Stadt Lünen zum Schutz
des Baumbestandes vom 04.03.1986.
Satzung der Stadt Lünen zur Erhebung
von Kostenerstattungs-
beträgen nach § 135a - § 135c BauGB
vom 06.04.1998.

Der Ra t d er Sta d t Lünen ha t a m  xx.xx.xxxx

gem ä ß  § 10 Ba uGB d iesen Beb a uungsp la n a ls

Sa tzung b esc hlo ssen.

Lünen, __________

Bürgerm eister                    Sc hriftführer/in

Die Pla nunterla ge entsp ric ht d en

Anfo rd erungen d es § 1 d er Pla nzeic hen-

vero rd nung vo m 18.12.1990 (BGBl. I Nr. 3).

Sta nd  d er Pla nunterla ge: 30.06.2018

Lünen, __________

Ab teilung V erm essung

Stä d tischer V erm essungsra t

Der Sa tzungsb esc hluss vo m  xx.xx.xxxx  ist

gem ä ß  § 10 Ba uGB a m  __________ o rtsüb lic h

b eka nnt gem a c ht wo rd en.

Lünen, __________

Bürgerm eister

Der Entwurf d es Beb a uungsp la nes m it d er

Begründ ung ha t in d er Zeit vo m  xx.xx.xxxx  b is

einsc hließ lic h xx.xx.xxxx gem ä ß  § 3 (2) Ba uGB

öffentlic h a usgelegen.

Lünen, __________

Sa c hb ea rb eiter/in

Der Aussc huss für Sta d tentwic klung und

Um welt ha t a m  xx.xx.xxxx gem ä ß  § 3 (2) Ba uGB

d ie öffentlic he Auslegung d es

Beb a uungsp la nes b eschlo ssen.

(Nied erschrift Nr. x/xxxx)

Lünen, __________

Der Bürgerm eister

i.V .

Beigeo rd neter

Der Aussc huss für Sta d tentwic klung und

Um welt ha t a m  10.04.2018 gem ä ß  § 2 Ba uGB

I.V .m . § 12 Ba uGB d ie Aufstellung d es

vo rha b enb ezo genen Beb a uungsp la nes

b eschlo ssen.

(Nied erschrift Nr. 2/2018)

Lünen, __________

Der Bürgerm eister

i.V .

Stadt Lünen

Der Beb a uungsp la n b esteht a us d iesem  Bla tt.

Zu d iesem  Beb a uungsp la n gehört d ie Begründ ung

vo n Okto b er 2018 einsc hließ lic h Um weltb eric ht.

"Photovoltaik-

Freiflächenanlagen

Niersteheide"

vo rha b enb ezo gener

Beb a uungsp la n

Nr. 227

Entwurf

M a ß sta b  1:1000

Textliche Festsetzungen FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZBUCH (BauGB)
UND NACH DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO)

1. Für d ie V erwertung und  d en Einsa tz vo n Sekund ärb a usto ffen (Rec yc lingb a usto ffe, ind ustrielle

Reststo ffe etc.) o d er b ela steten Bo d enm a teria lien im  Stra ß en- und  Erd b a u (z.B. für

Gelä nd em o d ellierungen, für d ie Erric htung vo n Tra g- und  Gründ ungssc hic hten o d er für

V erfüllungen etc.) ist gem ä ß  § 8 W HG eine wa sserrec htlic he Erla ub nis erfo rd erlic h. Diese

Erla ub nis ist d urc h d ie Ba uherren b ei d er Kreisverwa ltung Unna , Fa c hb ereic h Na tur und  Um welt,

zu b ea ntra gen. M it d em  Einb a u d a rf erst na c h Erteilung d er wa sserrec htlic hen Erla ub nis d urch

d en Kreis Unna  b ego nnen werd en.

2. Bei Bo d eneingriffen können Bo d end enkm ä ler (kultur- und /o d er na turgesc hic htlic he

Bo d enfund e, d .h. M a uern, a lte Grä b en, Einzelfund e a b er a uc h V erä nd erungen und

V erfärb ungen in d er na türlic hen Bo d enb esc ha ffenheit, Höhlen und  Sp a lten, a b er a uc h Zeugnisse

tierisc hen und /o d er p fla nzlic hen Leb ens a us Erd ge-schic htlic her Zeit) entd ec kt werd en. Die

Entd ec kung vo n Bo d end enkm ä lern ist d er Sta d t/Gem eind e a ls Untere Denkm a lb ehörd e

und /o d er d er LW L-Archä o lo gie für W estfa len, Auß enstelle Olp e (Tel.: 02761/ 93750; Fa x: 02761/

937520) unverzüglic h a nzuzeigen und  d ie Entd ec kungsstätte m ind estens d rei W erkta ge in

unverä nd ertem  Zusta nd  zu erha lten (§15 u. 16 Denkm a lsc hutzgesetz NRW ), fa lls d iese nic ht

vo rher vo n d en Denkm a lb ehörd en freigegeb en wird . Der La nd sc ha ftsverb a nd  W estfa len-Lip p e

ist b erec htigt, d a s Bo d end enkm a l zu b ergen, a uszuwerten und  für wissensc ha ftlic he Erfo rsc hung

b is zu 6 M o na te in Besitz zu nehm en (§16 Ab s. 4 DSchG NW ).

3. W erd en b ei d en Ba ua rb eiten Bo d en- o d er Grund wa sserb eeinträ c htigungen a ngetro ffen,

und /o d er geruc hlic he Auffä lligkeiten festgestellt, sind  d ie Arb eiten unverzüglic h einzustellen

und  d er Fa c hb ereic h Na tur und  Um welt d er Kreisverwa ltung Unna  ist zu info rm ieren. Üb er d a s

weitere V o rgehen entscheid et d er Fa c hb ereic h Na tur und  Um welt d er Kreisverwa ltung Unna .

4. Anfa llend er Bo d ena ushub  ist, so weit er nic ht zum  W ied ereinb a u geeignet ist o d er einer

a nd eren V erwertung zugeführt werd en ka nn, o rd nungsgem ä ß  zu entso rgen.

5. Im  Zuge vo n Ba um a ß na hm en a nfa llend er, nic ht verunreinigter Bo d ena ushub  ist na c h

M öglic hkeit innerha lb  d es Beb a uungsp la ngeb ietes wied erzuverwerten.

6. Die im  Pla ngeb iet d a rgestellten Höhen sind  Besta nd shöhen.

7. Die d er Pla nung zugrund e liegend en V o rschriften (Gesetze, V ero rd nungen, Erla sse,

Ortssa tzungen, DIN-V o rschriften und  Ric htlinien) können im  Tec hnisc hen Ra tha us, W illy-Bra nd t-

Pla tz 5 in d er Ab teilung Sta d tp la nung eingesehen werd en.

Festsetzungen Grünordnung

Rechtsgrundlagen 1:2.500

±

Zulässigkeit von Vorhaben in Übereinstimmung mit dem Durchführungsvertrag

§ 12 Ab s. 3a  Ba uGB i.V .m . § 9 Ab s. 2 Ba uGB

Im  Ra hm en d er im  Fo lgend en festgesetzten Nutzungen sind  nur so lc he V o rha b en zulässig, zu

d eren Durc hführung sic h d er V o rha b enträ ger im  Durchführungsvertra g verp flic htet ha t.

Änd erungen d es Durc hführungsvertra ges o d er d er Ab sc hluss eines neuen

Durchführungsvertra ges sind  zulässig.

Art und Maß der baulichen Nutzung

§ 9 Ab s. 1 Nr. 1 Ba uGB

1. Da s So nstige So nd ergeb iet m it d er Zwec kb estim m ung „Erneuerb a re Energien Pho to vo lta ik-

Freiflä c hena nla ge“ d ient vo rwiegend  d er Unterb ringung vo n Anla gen, d ie d er Nutzung d er

So la renergie d ienen.

In d em  So nstigen So nd ergeb iet m it d er Zwec kb estim m ung „Erneuerb a re Energien

Pho to vo lta ik-Freiflä c hena nla ge“ sind  zulässig:

• Pho to vo lta ik-Anla gen, b estehend  a us sta tischen M o d ulen m it Pfa hlgründ ungen und

W ec hselric htern, so wie d ie no twend igen V erka b elungen und  eine Tra fo sta tio n.

• Anla gen zur Einfried ung d er Pho to vo lta ik-Freiflä c hena nla gen. Die Unterka nte d es Za unes ist

entsp rec hend  d er Gelä nd eto p o gra p hie m ind estens 20 c m  üb er d em  Bo d en a uszuführen.

2. In d em  m it SO so nst gekennzeic hneten Bereic h wird  eine Beb a uung m it einer

Grund flä c henza hl (GRZ) vo n 0,8 festgesetzt.

Die V ersiegelung vo n Flä c hen innerha lb  d er üb erb a ub a ren Grund stüc ksflä c he ist a uf d a s

erfo rd erlic he Geb äud efund a m ent für d ie Tra fo sta tio n so wie d ie erfo rd erlic hen

Bo d enversiegelungen für Za unp fo sten zu b esc hränken. Die Grund flä c he d er Tra fo sta tio n d a rf

d a s Höc hstm a ß  vo n 6 m ² nic ht üb erschreiten.

Die M o d ultische sind  m it Ra m m fund a m enten a us M eta ll zu vera nkern.

Für d ie Erm ittlung d er Grund flä c henza hl ist d ie Flä c he d es festgesetzten So nstigen

So nd ergeb ietes m a ß geb lic h. Bei d er Berec hnung d er Grund flä c he sind  d ie jeweils vo n d en

M o d ulen üb erra gten Flä c hen a nzurec hnen, nic ht jed o c h d ie unb efestigten W ege b zw.

Ab sta nd sflä c hen zwisc hen d en M o d ulreihen. Eine V ersiegelung d er für Rep a ra tur- und

W a rtungsa rb eiten erfo rd erlic hen freien Flä c hen zwisc hen d en M o d ulen so wie um  d a s

Pla ngeb iet herum  ist unzulässig.

3. Die Ob erka nte d er einzelnen Pho to vo lta ikm o d ule d a rf d a s Höc hstm a ß  vo n 3,0 m  üb er d er

jeweiligen na türlic hen Gelä nd eo b erka nte nic ht üb erschreiten (OK m a x. 3,0 m  üb er GOK). Zur

Bestim m ung d er Höhe a nd erer b a ulic her Anla gen ist d ie im  Bereic h d er jeweiligen

Grund flä c he d ieser Anla gen vo rha nd ene m ittlere Gelä nd ehöhe m a ß geb lic her unterer

Bezugsp unkt. Die Tra fo sta tio n d a rf eine Höhe vo n 3,0 m  üb er Gelä nd eo b erka nte nic ht

üb erschreiten. Die Anla ge zur Einfried ung d es Gelä nd es (Za un) d a rf eine Höhe vo n 2,30 m

üb er d er Gelä nd eo b erka nte nic ht üb ersc hreiten. Zu b ea c hten ist, d a ss d er Za un in einem

Ab sta nd  vo n m ind estens 0,20 m  üb er d er na türlic hen Gelä nd eo b erka nte a uszuführen ist.

Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

§ 9 Ab s. 1 Nr. 11 Ba uGB

4. Erfo rd erlic he Ein- und  Ausfa hrtsb ereic he sind  nur in d en entsp rec hend  gekennzeic hneten

Bereic hen zulässig. Eine Unterb rec hung d er Sic htschutzp fla nzung entla ng d er Niersteheid e ist

unzulässig.

Versickerung von Niederschlagswasser

5. Da s  innerha lb  d es Pla ngeb ietes a nfa llend e Nied erschla gswa sser ist gem ä ß  d em

Entwässerungsko nzep t in d ie süd lic h d er Pho to vo lta ika nla ge a nzulegend en Retentio nsb ec ken

einzuleiten.

Nachrichtliche Darstellungen:

Gem ä ß  § 9 Ab s. 1 Nr. 1 Bund esfernstra ß engesetz ist d ie Erric htung vo n Ho c hb a uten jed er Art

in einem  Ab sta nd  vo n 40 m  entla ng d er Bund esa uto b a hn - gem essen vo m  äuß eren Ra nd  d er

b efestigten Fa hrb a hn - verb o ten.

Gem ä ß  § 9 Ab s. 2 Nr. 1 Bund esfernstra ß engesetzt b ed a rf d ie Erric htung b a ulic her Anla gen in

einem  Ab sta nd  vo n 100 m  entla ng d er Bund esa uto b a hn- gem essen vo m  äuß eren Ra nd  d er

b efestigten Fa hrb a hn - d er Zustim m ung d er La nd esstra ß enb a ub ehörd e.

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Grünflä c hen gem ä ß  § 9 Ab s. 1 Nr. 20 und  25 Ba uGB d ienen gem ä ß  § 1a  Ab s. 3 Ba uGB zugleic h a ls

Ko m p ensa tio nsm a ß na hm en

1. Die gem ä ß  § 9 Ab s. 1 Nr. 20 Ba uGB a ls Flä c he für M a ß na hm en zum  Sc hutz, zur Pflege und  zur

Entwic klung vo n Na tur und  La nd sc ha ft gekennzeic hnete Flä c he ist flä c hend ec kend  a ls extensives

Grünla nd  a nzulegen und  zu d iesem  Zwec k m it einer b lütenreic hen Sa a tgutm isc hung

(Regio sa a tgut) gem ä ß  Um weltb eric h einzusä en.

Der Einsa tz vo n Düngem itteln, Pfla nzensc hutzm itteln o d er d ie V erwend ung vo n

Ab fla m m geräten sind  nic ht gesta ttet.

2. Die gem ä ß  § 9 Ab s. 1 Nr. 25 b  Ba uGB a ls Flä c he zum  Anp fla nzen vo n Bäum en, Sträuc hern und

so nstigen Bep fla nzungen gekennzeic hnete Flä c he a n d er Niersteheid e ist m it einer 2-reihigen

frei wa c hsend en W eiß d o rnhec ke m it Ab sta nd  vo n m ind . 2 m  zum  Stra ß enseitengra b en,

Cra ta egus m o no gyna , 2 x v. m . B., 150 cm  a nzulegen. Die Hec ke ist fa c hgerec ht zu p flegen und

d a uerha ft zu erha lten.

Die gem ä ß  § 9 Ab s. 1 Nr. 25 b  Ba uGB a ls Flä c he zum  Anp fla nzen vo n Bäum en, Sträuchern und

so nstigen Bep fla nzungen gekennzeic hnete Flä c he zum  So nnenweg ist m it einer 2-reihigen frei

wa c hsend en W eiß d o rnhec ke, Cra ta egus m o no gyna , 2 x v. m . B, 150 c m  a nzulegen. Die Hec ke ist

fa c hgerec ht zu p flegen und  d a uerha ft zu erha lten.

Die Ba um p fla nzungen zum  So nnenweg sind  gem ä ß  na c hfo lgend er Liste zu p fla nzen,

fa c hgerec ht zu p flegen und  d a uerha ft zu erha lten :

• 3 St. So rb us a ucup a ria  (V o gelb eere),

• 4 St. M a lus silvestris (W ild a p fel),

• 4 St. Pyrus c o m m unis (W ild b irne),

• 4 St. Prunus a vium  (V o gelkirsc he)

jeweils a ls So litärp fla nze.

Pflanzgebot

3. Gem ä ß  § 178 Ba uGB sind  d ie Pfla nzm a ß na hm en (Bäum e und  Sträucher) innerha lb  d es

Pla ngeb ietes na c h Fertigstellung d er Ba um a ß na hm e, sp ätestens jed o c h in d er d a ra uf fo lgend en

V egeta tio nsp erio d e, d urchzuführen.

Die Aufstellung d es Beb a uungsp la nes erfo lgt na c h d en V o rschriften

- Ba ugesetzb uch i.d .F. d er Beka nntm a c hung vo m  03. No vem b er 2017 (BGBl. I S. 3634), in d er zur

Zeit gültigen Fa ssung,

- V ero rd nung üb er d ie b a ulic he Nutzung d er Grund stüc ke –Ba unutzungsvero rd nung (Ba uNV O)

in d er Fa ssung d er Beka nntm a c hung vo m  21. No vem b er 2017 (BGBl. I S. 3786), in d er zur Zeit

gültigen Fa ssung,

- V ero rd nung üb er d ie Ausa rb eitung d er Ba uleitp lä ne und  d ie Da rstellung d es Pla ninha lts

(Pla nzeic henvero rd nung - Pla nZV ) vo m  18. Dezem b er 1990 (BGBl. I S. 58), in d er zur Zeit

gültigen Fa ssung,

- Ba uo rd nung für d a s La nd  No rd rhein-W estfa len - La nd esb a uo rd nung (Ba uO NRW ) vo m  1.

M ärz 2000 (GV . NRW . S. 256 / SGV . NRW . 232), in d er zur Zeit gültigen Fa ssung,

- Gesetz zum  Sc hutz d er Na tur in No rd rhein-W estfa len (La nd esna tursc hutzgesetz - LNa tSc hG

NRW ) vo m  21. Juli 2000 in d er Fa ssung vo m  15. No vem b er 2016 (GV . NRW . S. 568/ SGV . NRW .

791), in d er zur Zeit gültigen Fa ssung,

- Die Sa tzung b eruht a uf § 7 d er Gem eind eo rd nung für d a s La nd  No rd rhein-W estfa len (GO

NRW ) in d er Fa ssung d er Beka nntm a c hung vo m  14. Juli 1994 (GV . NW . S. 666/ SGV . NRW . 2023),

in d er Zeit gültigen Fa ssung.

Hinweise

Legende
1. Art der baulichen Nutzung (§ 5 (2) Nr. 1, § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 
BauNVO)

Sonstige Sondergebiete (§ 11 BauNVO)

#÷
sonstiges Sondergebiet

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 5 (2) Nr. 1, § 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

÷
Grundflächenzahl, Höchstmaß

L Höhe der Oberkante

6. Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 und (6) BauGB)

*) Einfahrtbereich - Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die 
Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

9. Grünflächen (§ 5 (2) Nr. 5 und (4), § 9 (1) Nr. 15 und (6) BauGB)

Grünflächen

")p Private Grünflächen

10. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und 
die Regelung des Wasserabflusses (§ 5 (2) Nr. 7 und (4), § 9 (1) Nr. 16 und (6) 
BauGB)

ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 (2) Nr. 10 
und (4), § 9 (1) Nr. 20, 25 und (6) BauGB)

Kompensationsfläche / Kompensationsschwerpunkt

44
44 4 4 4 4 4 4 444444444444 #$K

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 
Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)55

555 5 5 5 5 5 5 5 55555 555555555

¤¡
Anpflanzungen von Bäumen (§ 9 Abs.1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

15. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Sonstige Planwerke und Nachrichtliche Übernahmen

Sonstige Planwerke und Nachrichtliche Übernahmen

!(
Geländehöhen über NHN

GRZ 0,8

GeländeoberkanteGOK
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  Stadt  Lünen 

 
V E R W A L T U N G S V O R L A G E    VL-157 /2018  

 

E RS T EL L T   D U R CH  E RS T EL L T   A M  S I T ZU NG S TE IL  

Stadtplanung 19.10.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-

welt 
vorberatend 20.11.2018 6/18  

 

Rat der Stadt Lünen beschließend 13.12.2018 5/18   

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Flächennutzungsplan Lünen, 13. Änderung "Photovoltaik-Freiflächenanlagen" 

a)  Prüfung und Entscheidung über die während der Beteiligungen der Öffent-
lichkeit und der Behörden vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

b)  Feststellungsbeschluss  

 

 
F INA N ZI EL L E   AUS WI R K U NG E N  

keine 

 
INK L US I ON SV E RT R ÄG L I C H K E I T  

Der Bereich hat keine Auswirkungen auf den Bereich Inklusion.  

 

 
BES C HL US SV O RS C HL AG  

a)  Der Rat der Stadt Lünen entscheidet nach Prüfung und Abwägung über die während 

der Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Behörden vorgebrachten Anregungen 

und Bedenken.  

 

b)  Der Rat der Stadt Lünen beschließt den vorliegenden Planentwurf der 13. Änderung 

des Flächennutzungsplans der Stadt Lünen mit zugehöriger Begründung (Feststel-

lungsbeschluss).  

 

 

 

 

Der Bürgermeister 
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SAC HD A RS T EL LU NG  

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in seiner Sitzung am 10.04.2018 die  

13. Änderung des Flächennutzungsplanes Lünen „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ beschlos-

sen. Parallel zur 13. FNP-Änderung wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 227 

„Photovoltaik-Freiflächenanlagen Niersteheide“ auf Antrag des Vorhabenträgers Solarpark 

Lauchhammer 2 GmbH & Co. KG aufgestellt.  

 

Als Beitrag zur Energiewende sollen im Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungspla-

nes die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächen-

anlage geschaffen werden. Der Änderungsbereich mit einer Größe von 28.581 m² umfasst 

das Flurstück 450 (teilweise), Flur 5 in der Gemarkung Altenderne und ist im gültigen  

Flächennutzungsplan der Stadt Lünen als Grünfläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB dargestellt.  

 

Ziel der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Darstellung einer Sonderbaufläche 

mit der Kennzeichnung „Erneuerbare Energien Photovoltaik-Freiflächenanlage“ für den für 

das projektierte Vorhaben erforderlichen Teilbereich. 

 

Der Regionalverband Ruhrgebiet (RVR) als Träger der Regionalplanung hat mit Schreiben 
vom 12.06.2018 und vom 25.09.2018 die Übereinstimmung mit den Zielen der 

Raumordnung und Landesplanung gemäß § 34 Abs. 1 und 5 Landesplanungsgesetz 

attestiert.  

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand in der 

Zeit vom 25.04.2018 bis einschließlich 28.05.2018 statt. In dieser Zeit wurden von Seiten 

der Öffent-lichkeit keine Anregungen vorgebracht.  

 

Zusätzlich fand eine Information der Anwohnerinnen und Anwohner im Rahmen des Run-

den Tisch Lünen Süd über die allgemeinen Ziele und Zwecke der im Parallelverfahren durch-

zuführenden Bauleitplanungen (B-Plan Nr. 227 und 13. Änderung FNP) am 20.06.2018 statt. 

Die hier zur Verfügung stehende Zeit reichte nicht aus, um alle Fragen hinreichend zu be-

antworten. Daher fand auf Initiative des SPD Ortsvereins Oberbecker eine zusätzliche Bür-

gerversammlung am 05.07.2018 statt. Hier hatten die Anwohnerinnen und Anwohner erneut 

die Gelegenheit, Kritikpunkte zu äußern und Fragen zur Planung an die Stadtverwaltung zu 

stellen. Von mehreren Anwohnern und Anwohnerinnen wurden Anregungen oder Beden-

ken vorgebracht, die allerdings inhaltlich keine Auswirkungen auf die vorliegende Planung 

zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes nach sich ziehen.  

 

Die angebrachten Bedenken und Fragestellungen wurden jedoch dokumentiert und werden 

im Rahmen des Verfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 227 „Photovoltaik-

Freiflächenanlagen Niersteheide“ behandelt.  

 

Den von der Planung berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange lag 

der Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes ebenfalls vom 25.04.2018 bis ein-

schließlich 28.05.2018 zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vor.  

 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB fand 

vom 21.09.2018 bis einschließlich 22.10.2018 statt. Die sachberührten Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange wurden entsprechend über die Offenlegung informiert. In 

den Stellungnahmen wurden keine abwägungsrelevanten Anregungen oder Bedenken vor-

gebracht. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Nach der Offenlegung wurde die Begründung zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes 

auf Seite 1 redaktionell im Hinblick auf die Größe des Plangebietes geändert. Auf Seite 4 f. 

wurden die zwischenzeitlich erfolgten Verfahrensschritte ergänzt. Im Umweltbericht wurden 

redaktionelle Änderungen, bezogen auf die Größe des Plangebietes auf Seite 5 f. vorge-

nommen. Die Änderungen werden kursiv/rot kenntlich gemacht.  

 

Die während der Beteiligungszeiträume vorgebrachten Anregungen und Bedenken sowie 

die Stellungnahmen der Verwaltung sind beigefügt (Abwägungstabelle). Die Originale lie-

gen in der Sitzung vor.  

 

Im Ratsportal der Stadt Lünen sind folgende Unterlagen als pdf-Datei hinterlegt:  

 

 Ausfertigung der 13. FNP-Änderung  

 Begründung zur 13. FNP-Änderung mit Umweltbericht,  

 Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und Beden-

ken der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie die Stellungnahmen der 

Verwaltung (Abwägungstabelle frühzeitige Beteiligung)  

 Die im Rahmen der Offenlage vorgebrachten Anregungen und Bedenken der Öffent-

lichkeit sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie die Stellungnah-

men der Verwaltung (Abwägungstabelle Offenlage)  

 

 



Genehmigungsvermerk

Die Darstellung erfolgt auf Grundlage der DGK5 (G) mit Genehmigung des

Vermessungs- und Katasteramtes Unna vom Juli 2011

Die Änd e rung d e s Fläch e nnutzungsplane s e rfolgt nach  d e n Vorsch rifte n

- d e s Bauge se tzbuch e s (BauGB)  i.d .F. d e r Be k anntm ach ung vom  03. Nove m be r 2017

(BGBl. I S. 3634), in d e r zur Ze it gültige n Fassung,

- d e r Ve rord nung übe r d ie  baulich e  Nutzung d e r Grund stück e  –Baunutzungsve rord nung

(BauNVO) in d e r Fassung d e r Be k anntm ach ung vom  21. Nove m be r 2017 (BGBl. I S.
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1. Art der baulichen Nutzung (§ 5 (2) Nr. 1, § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 
BauNVO)

 Wohnbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)
ÿ!

 Gemischte Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO)
ÿ&

 Dorfgebiete (§  5 BauNVO)
ÿ'

 Mischgebiete (§ 6 BauNVO)
ÿ(

 Kerngebiete (§ 7 BauNVO)
ÿ)

 Gewerbliche Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)
ÿ*

 Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO)
ÿ+

 Gewerbegebiete mit nicht wesentlich störenden Betrieben gemäß § 8 BauNVO in 
Verbindung mit § 1 Abs. 4 BauNVO#7

 Industriegebiete (§ 9 BauNVO)
ÿ,

 Sondergebiete

þ/
 Sondergebiet - Klinik

 Sonstige Sondergebiete (§ 11 BauNVO) z.B. Klinikgebiete

#÷
 sonstiges Sondergebiet

#ö
 Sondergebiet Einkaufszentrum / Handelsbetrieb

4. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des 
öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für Gemeinbedarf, Sport- und 
Spielanlagen (§ 5 (2) Nr. 2 und (4), § 9 (1) Nr 5 und (6) BauGB)

 Flächen für den Gemeinbedarf (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 
6 BauGB)!!!

!!!
!!!

!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

¹7
 Öffentliche Verwaltungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 
BauGB)

¿:
 Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4, § 9 
Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

¿<
 Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4, 
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

¿>
 Post (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

¿@
 Feuerwehr (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

%ó
 Alteneinrichtung

¹8
 Bildungs- und Forschungseinrichtung

ÎeBH
 Bürgerhaus

Îõ
 Gericht

ÎeJ
 Jugendheim

ÎeJ H
 Jugendherberge

Îu
 Kindergarten

Î¡
 Kirche

%I
 Krankenhaus

%ô
 Sport- und Turnhalle

Îs
 Theater

Î|
 Hallenbad

 5. Flächen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge (§ 
5 (2) Nr. 3 und (4) BauGB)

 Autobahnen und autobahnähnliche Straßen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

ÁY
 Haltestelle - Bahnhof

 Stadtbahn geplant

»D
 Segelfluggelände (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

ÃF
 Hubschrauberlandeplatz (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

 Bundesstraße

 Kreisstraße

 Kennzeichnung der anbaufreien Strecke an Bundesfernstraßen gemäß § 8 FStrG, bzw. an 
Land- und Kreisstraßen gemäß § 25 LStrG NW)*Ò

 Landesstraße

 örtliche Hauptverkehrsstraße

 örtliche Hauptverkehrsstraße geplant

 überörtliche Hauptverkehrsstraße geplant

6. Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 und (6) BauGB)

 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

 Öffentliche Parkfläche, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 
und Abs. 6 BauGB)ÊG

ÊP R+
 Park-und-Ride-Anlage

 Bahnen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

ü®
 Parkhaus

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und 
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen (§ 5 (2) Nr. 4 und (4), § 9 (1) Nr. 
12, 14 und (6) BauGB)

 Versorgungsanlagen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 
BauGB)

¾KK
 Versorgungsfläche, Elektrizität

¾OK
 Kläranlage

¾NP  Pumpwerk

¾OR
 Regenrückhaltebecken

¾OR
Ê

 Regenrückhaltebecken geplant

¾QS
 Schlammlagerplatz

¾KU
 Umspannwerk

¾KU

Ê

 Umspannwerk geplant

8. Versorgungs- u. Abwasserleitungen (§ 5 (2) Nr. 4 und (4), § 9 (1) Nr. 13 und 
(6) BauGB)

- - - -A  Abwasserleitung
A

- - - -E  Elektrizitätsleitung

- - - -- - - -
E  Elektrizitätsleitung geplant

- - - -F  Fernwärmeleitung

- - - -G  Gasleitung

- - - -- - - -
G  Gasleitung geplant

 Richtfunktrasse

- - - -
Ö  Sonderleitung Öl

0 02 2 2

W  Wasserleitung

9. Grünflächen (§ 5 (2) Nr. 5 und (4), § 9 (1) Nr. 15 und (6) BauGB)

 Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

 Parkanlage (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)
ºR

 Dauerkleingärten (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)
ºS

 Sportplatz (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)
ºT

 Grabeland (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

 Friedhof (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)
ºX

 Öffentliche Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 
BauGB)
 Private Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

ºW
 Freibad

ºUA
 Spielbereich A

ºUBA
 Spielbereich A+B

ºUB
 Spielbereich B

%_
 sonstiger Garten

ºTS
 Stadion

10. Wasserflächen, Wasserwirtschaft  (§ 5 (2) Nr. 7 und (4), § 9 (1) Nr. 16 und 
(6) BauGB)

 Wasserflächen - Fluss
ÁY

 Wasserflächen - See

 Wasserflächen - Teich

 künstliche Wasserstraße

 Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des 
Wasserabflusses  (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)ÈÉÈÉ

ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ

 Flächen für die Wasserwirtschaft - Hauptdeich

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ

11.  Aufschüttungen, Abgrabungen  (§ 5 (2) Nr. 8 und (4), § 9 (1) Nr. 17 und (6) 
BauGB)

 Flächen für Aufschüttungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 8 und Abs.4, § 9 Abs. 1 Nr. 17 und Abs. 6 
BauGB)

¸
¸

¸
¸

¸
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

¸
¸

¸
¸

¸
¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

Á̂

12. Land- u. Forstwirtschaft  (§ 5 (2) Nr. 9 und (4), § 9 (1) Nr. 18 und (6) 
BauGB)

 Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und 
Abs. 6 BauGB)
 Flächen für den Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 
BauGB)
 Stadtnahe Waldfläche mit besonderer Erholungsfunktion im Sinne des § 1 
Landesforstgesetz NW v. 29. VII. 1996`

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 (2) Nr. 10 
und (4), § 9 (1) Nr. 20, 25 und (6) BauGB)

 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB); soweit 
solche Festsetzungen nicht durch andere Vorschriften getroffen werden

44
44 4 4 4 4 4 4 44444444444

 Kompensationsfläche / Kompensationsschwerpunkt

44
44 4 4 4 4 4 4 44444444444 #$K

15. Sonstige Planzeichen

 Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 5 Abs. 2 Nr. 6 und 
Abs. 4 BauGB)

<
<< < < < <

<
<<<<<

 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

 Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. (§ 5 Abs.3 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)=

== = = = =
=

=====

! ! ! ! ! ! ! !  Abgrenzung Versorgungsbereich

 Bergbaubetriebsfläche

 Bereich mit Immissionsvorbelastungen

;
;; ; ; ; ;

;
;;;;;

)*
 Bodendenkmal

 Von der Darstellung ausgenommene Fläche

 Gesetzliches Überschwemmungsgebiet

ÈÉÈÉ
ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ Ã[

 geschützter Landschaftsbestandteil

«
« « « « «

«««««

Ãl

 Landschaftsschutzgebiet

9
9

9 9 9 9 9 99
9

99999977

7 7 7 7 7 777777777 Ãi

 Naturschutzgebiet

9
9

9 9 9 9 9 99
9

99999977

7 7 7 7 7 777777777 #$N G

 Sanierungsgebiet
Îl

 Siedlungschwerpunkt%&SS P
 Vorbehaltsstreifen für Wasserstraßen und Wasserläufe

ø
 Zechenschacht stillgelegt

RF. Nachrichtliche Darstellungen

 Grenze - Planungsraum

Änderungsbereich
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1. Änderungsverfahren Flächennutzungsplan  1.1 Lage und Begrenzung des Plangebietes   Der Änderungsbereich mit einer Größe von 28.638* m² umfasst das Flurstück 450 (teilweise), Flur 5 in der Gemarkung Altenderne und wird begrenzt:   
 im Norden: durch die Weiterführung der nördlichen Grenze der Kleingartenanlage und die Gärten der Wohngebäude im Sonnenweg,  
 im Osten: durch die Straße Niersteheide, Flurstück 2043, 
 im Süden: durch die Anbauverbotszone, 40 m entlang der Autobahn A2, 
 im Westen: durch die Kleingartenanlage, Flurstück 471 und das Flurstück 437.  Die genaue Abgrenzung ist der Abbildung 1 zu entnehmen. 

 Abbildung 1: Ausschnitt aus dem aktuellen FNP mit Kennzeichnung des aktuellen Änderungsbereiches  Gegenüber dem Änderungsbeschluss (siehe Abbildung 2), der am 10.04.2018 gefasst wurde, wurde der Geltungsbereich geringfügig verkleinert und ein Teil der Grünfläche im Nord-Westen sowie die Anbauverbotszone entlang der Bundesautobahn A2, ausgeschlossen. Der Änderungsbereich umfasst nunmehr nur die für die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage erforderlichen Flächen, die als Sonstiges Sondergebiet dargestellt werden sollen.   



Begründung zum Flächennutzungsplan Lünen, 13. Änderung 
„Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ 

3  

 Abbildung 2: Ausschnitt aus dem aktuellen FNP mit Kennzeichnung des Änderungsbereiches zum Änderungsbeschluss   1.2 Planungsanlass und -ziel  Als Beitrag zur Energiewende sowie auf Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (gemäß § 12 BauGB) des Vorhabenträgers Solarpark Lauchhammer 2 GmbH & Co. KG vom 28.03.2018 soll eine Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-Freiflächenanlage) entstehen. Das Grundstück (siehe Abbildung 1) befindet sich im Eigentum der RAG Aktiengesellschaft.  Die betroffene Fläche ist im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Lünen als Grünfläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB dargestellt. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer PV-Freiflächenanlage zu schaffen, ist der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zur 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 227 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
Niersteheide“ zu ändern.   Ziel der 13. Änderung ist, für den für das Vorhaben erforderlichen Teil, eine Sonstige Sonderbaufläche mit der Kennzeichnung „Erneuerbare Energien Photovoltaik-
Freiflächenanlage“ darzustellen.    
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1.3 Verfahren  Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in seiner Sitzung am 10.04.2018 den 
Beschluss zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lünen „Photovoltaik-
Freiflächenanlagen“ sowie den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 227 
„Photovoltaik-Freiflächenanlagen Niersteheide“ gefasst.   Um das Vorhaben planungsrechtlich zu sichern, sind gemäß § 12 BauGB ein Vorhaben- und Erschließungsplan für die benannte Fläche, sowie ein Durchführungsvertrag erforderlich, in dem sich der Vorhabenträger zur Durchführung des Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten vor dem Beschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB (Satzungsbeschluss) verpflichtet.  Da ein aufzustellender Bebauungsplan aus dem FNP zu entwickeln ist (§ 8 Abs. 2 BauGB), ist der Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern. Die 13. Änderung erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren.   Die Anfrage zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung gem. § 34 (1) Landesplanungsgesetz wurde am 23.04.2018 gestellt und mit Schreiben vom 12.06.2018 von Seiten des Regionalverbands Ruhr (RVR) bestätigt.   Inzwischen wurde die endgültige Beurteilung gemäß § 34 (5) Landesplanungsgesetz eingeholt. Der Regionalverband Ruhr kommt mit Schreiben vom 25.09.2018 zu folgendem Ergebnis: „Aus regionalplanerischer Sicht ist daher festzustellen, dass unter Berücksichtigung der räumlichen Lage der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage am Rande des ASB und dem Ziel 10.2-5 des LEP NRW auch gemäß § 34 (5) LPlG die 13. FNP-Änderung der Stadt Lünen mit den Zielen der 
Raumordnung vereinbar ist.“ Die Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung wird damit attestiert.*   Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB fand vom 25.04.2018 bis einschließlich 28.05.2018 statt.   Zusätzlich fand eine Information der Anwohner im Rahmen des Runden Tisch Lünen Süd über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung am 20.06.2018 statt. Die hier zur Verfügung stehende Zeit reichte nicht aus, um alle Fragen hinreichend zu beantworten. Daher fand auf Initiative des SPD Ortsvereins Oberbecker eine zusätzliche Informationsveranstaltung am 05.07.2018 statt. Hier hatten die Anwohnerinnen und Anwohner erneut die Gelegenheit Kritikpunkte zu äußern und Fragen zur Planung an die Stadtverwaltung zu stellen.   Von mehreren Anwohnern und Anwohnerinnen wurden Anregungen oder Bedenken vorgebracht, die allerdings inhaltlich keine Auswirkungen auf die vorliegende Planung zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes nach sich ziehen. Die angebrachten Bedenken und Fragestellungen wurden jedoch dokumentiert und werden im Rahmen des Verfahrens zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 227 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen Niersteheide“ behandelt.*   Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie gemäß § 4 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom 21.09.2018 bis einschließlich 22.10.2018 statt. Von Seiten der Öffentlichkeit wurde eine Eingabe über das Bürgerbüro Lünen-Süd eingebracht, die mit in die Abwägung aufgenommen wurde.*  
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Die während der Beteiligungszeiträume vorgebrachten Anregungen und Bedenken seitens der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB) sowie von Seiten der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange (gem. § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB) sowie die Stellungnahmen der Verwaltung sind der Anlage zu entnehmen (Abwägungstabellen).*   2. Planungsrechtliche Situation  2.1 Landesentwicklungsplan LEP NRW Im Ziel 10.2-5 Standorte für die Solarenergienutzung entlang von Bundesfernstraßen sieht der LEP NRW die Zulässigkeit von Photovoltaik-Freiflächenanlagen als Ausnahme vor.   Aus dem in Aufstellung befindlichen Ziel 10.2-5 des LEP NRW geht die Möglichkeit einer Inanspruchnahme von Flächen für die raumbedeutsame Nutzung der Solarenergie hervor, wenn der Standort mit der Schutz- und Nutzfunktion der jeweiligen Festlegung im Regionalplan vereinbar ist und es sich u.a. um Standorte entlang von Bundesfernstraße handelt. Aufgrund des laufenden LEP-Änderungsverfahrens handelt es sich dabei um Ziele der Landeplanung in Aufstellung, die als sonstige Erfordernisse der Raumordnung im Rahmen der kommunalen Abwägung zu berücksichtigen sind. 2.2 Regionalplan  Der Planungsraum ist im Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg – Teilabschnitt Oberbereich Dortmund – westlicher Teil – als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt.   

 Abbildung 3: Auszug aus dem rechtsgültigen Regionalplan (Stand: 22.06.2018)  Die geplante Errichtung einer PV-Freiflächenanlage innerhalb eines regionalplanerisch festgelegten ASB steht zunächst nicht im Einklang mit den Zielen der Raumordnung. Durch die Lage des Plangebietes in räumlicher Nähe zur Autobahn A2 und den damit einhergehenden Lärm- und Schadstoffbelastungen eignet sich dieser Teilbereich des Allgemeinen Siedlungsbereiches jedoch nur bedingt für eine Wohnnutzung. Vielmehr werden durch das Plangebiet Gliederungs- und Pufferfunktionen für den nördlich angrenzenden Siedlungsbereich übernommen.  
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Zusammenfassend lässt sich aus regionalplanerischer Sicht feststellen, dass unter Berücksichtigung der räumlichen Lage der geplanten PV-Freiflächenanlage am Rande des ASB und dem sich in Aufstellung befindlichen Ziel 10.2-5 des LEP NRW (siehe Kap. 2.1) die  13. Änderung des Flächennutzungsplanes mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist.  2.3 Landschaftsplan  Der Änderungsbereich gehört zum Geltungsbereich des Landschaftsplanes Nr. 1 des Kreises Unna für den Raum Lünen und ist als ungeschützter Außenbereich dargestellt. Besondere Festsetzungen liegen innerhalb des Plangebietes nicht vor. FFH-Gebiete sind weder im Plangebiet noch im weiteren Umkreis von 3 km vorhanden.  2.4 Flächennutzungsplan  Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Lünen aus dem Jahr 2006 stellt das Plangebiet als Grünfläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB dar (siehe Abbildung 1). Da ein aufzustellender Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln ist, ist der Flächennutzungsplan an dieser Stelle gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zu ändern (13. Änderung).   2.5 Bebauungsplan  Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Grenzen des seit 1986 rechtskräftigen 
Bebauungsplanes Nr. 119 „Kleingartenanlage Bullerodt“. Der Bebauungsplan setzt für das 
Plangebiet private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingartenanlage“ fest, die bislang nicht umgesetzt wurde.  Das erforderliche Änderungsverfahren des Bebauungsplanes soll durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (§ 12 BauGB) Lünen Nr. 227 „Photovoltaik-
Freiflächenanlagen Niersteheide“ gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren erfolgen. Der Bebauungsplan Nr. 227 soll nach seiner Rechtskraft, im vorgenannten Bereich des Plangebietes, die Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplanes ersetzen. Die übrigen Flächen des Bebauungsplanes Nr. 119 bleiben von der Planung unberührt.   



Begründung zum Flächennutzungsplan Lünen, 13. Änderung 
„Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ 

7  

 Abbildung 4: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 119 „Dauerkleingartenanlage Bullerodt“   3. Rahmenbedingungen / Bestandsbeschreibung 3.1 Standortwahl Gemäß Ziel 10.2-5 des sich im Änderungsverfahren befindenden Landeentwicklungsplanes 2018 (LEP NRW) ist die Inanspruchnahme von Flächen für die raumbedeutsame Nutzung der Solarenergie möglich, wenn der Standort mit der Schutz- und Nutzfunktion der jeweiligen Festlegung im Regionalplan vereinbar ist und es sich u.a. um Standorte entlang von Bundesfernstraße handelt. Aus § 32 i.V.m. §§ 33 und 37 Abs. 2c EEG 2017 (Erneuerbare-Energien-Gesetz) geht eine Größenangabe von 110 m Anbaustreifen entlang von Autobahnen (gemessen von der äußeren Fahrbahnkante) oder Schienenwegen, hinsichtlich der Vergütung hervor.   Die geplante Anlage soll entlang der Autobahn A2 in einem Abstand von bis zu 110 m, gemessen von der äußeren Fahrbahnkante, entstehen. Durch die vorhandenen Baumstrukturen im Süden des Plangebietes und dem daraus resultierenden Verschattungsbereich ergibt sich ein Abstand zur äußeren Fahrbahnkante der Autobahn von ca. 50 m.   3.2 Nutzung / städtebauliche Situation  Das Plangebiet befindet sich am Stadtrand zu Dortmund und wird im Norden von Wohnnutzungen begrenzt. Die östlich angrenzenden Bereiche sind von Grünflächen geprägt. Im Westen wird das Plangebiet von einer Kleingartenanlage begrenzt. Südlich des Plangebietes schließt der Baumbestand vor der Lärmschutzwand der Autobahn A2 an.  Vor Umsetzung des Planvorhabens wird das Grundstück landwirtschaftlich als intensive Grünlandfläche (Mähwiese, Anbau von Feldgras) genutzt. Die Fläche ist Richtung Osten geneigt, der Höhenunterschied innerhalb der Fläche beträgt bis zu 10 m.   
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3.3 Äußere Erschließung  Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Straße Niersteheide, die an die Derner Straße angeschlossen ist.   3.4 Altlasten Im Änderungsbereich sind derzeit im Altlastenkataster des Kreises Unna keine Altlastenverdachtsflächen erfasst.  3.5 Denkmalschutz und Denkmalpflege Im Änderungsbereich sind keine Bau- und Bodendenkmäler bekannt.   4. Umweltprüfung  Im Rahmen des Planverfahrens ist eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB sowie eine Artenschutzprüfung durchzuführen. Die Ergebnisse sind im Umweltbericht dargestellt, der sich an die Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans anschließt.  5. Flächenbilanz Darstellung Flächengröße in qm FNP gültig  Grünfläche 28.638   FNP geändert  Sonstige Sondergebiete 28.638  6. Gutachten zur Planung Folgende Gutachten bzw. Untersuchungen und Stellungnahmen sind planungsrelevant und im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellt worden. Sie können in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Lünen eingesehen werden.  
 Gutachten G09B/2018 zur Frage der eventuellen Blend- und Störwirkung von Autobahnnutzern und Anwohnern durch eine bei Lünen installierte Photovoltaikanlage, Dr. Hans Meseberg, LSC Lichttechnik und Straßenausstattung Consult, Fährstraße 10, 13503 Berlin, 06.06.2018  
 Beurteilung der Geräuschimmissionen durch die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage Niersteheide in 44532 Lünen, SGS-TÜV Saar GmbH, Am TÜV 1, 66280 Sulzbach, 27.06.2018  
 Vorabauskunft Versickerungsfähigkeit und Probebelastungen PV-Anlage Niersteheide in Lünen, Aquasoli GmbH & Co. KG, Birkenleiten 41, 81543 München, 03.07.2018* 
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 Durchführung und Auswertung von Probebelastungen an Kleinpfählen PV-Anlage Niersteheide in Lünen, Aquasoli GmbH & Co. KG, Birkenleiten 41, 81543 München, 23.08.2018*  
 Grobkonzept für den Umgang mit Starkregenereignissen, Aquasoli GmbH & Co. KG, Birkenleiten 41, 81543 München, 15.10.2018*  
 Ergänzung Grobkonzept für den Umgang mit Starkregenereignissen, Aquasoli GmbH & Co. KG, Birkenleiten 41, 81543 München, 24.10.2018*          Lünen, August 2018 Abteilung Stadtplanung       Thomas Berger       Sabrina Bernstein Abteilungsleiter Stadtplanung     Verfasserin    * Änderung nach der Offenlegung  
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1. Einleitung  1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen  Für die Belange des Umweltschutzes nach § 2 Abs. 4 BauGB ist während der Aufstellung oder Änderung der Bauleitpläne eine Umweltprüfung durchzuführen. Das Baugesetzbuch verlangt gemäß Nr. 1b der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, im Rahmen des Umweltberichtes die in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, zu berücksichtigen. Grundlage für die Darlegung der maßgeblichen Ziele des Umweltschutzes sind die Bestandsaufnahme und die Prognose der Umweltauswirkungen. Eine Bewertung der Umweltauswirkungen ist nur unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen und planerischen Ziele des Umweltschutzes möglich. Darüber hinaus werden informelle Fachplanungen und -beiträge herangezogen, die wichtige Datengrundlagen liefern. In der nachfolgenden Tabelle werden die maßgeblichen Ziele der wichtigsten gesetzlichen Grundlagen dargestellt.   1.2 Darstellung der Fachgesetze und Fachpläne sowie Ziele des Umweltschutzes für die einzelnen Schutzgüter  Tab.1: Ziele des Umweltschutzes Schutzgut Gesetzliche Grundlage 1) Zielaussage Menschen Baugesetzbuch (BauGB) Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne, insbes. die Vermeidung von Emissionen Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) inkl.  Verordnungen Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umweltauswirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge DIN 18005 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, dessen Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und -minderung bewirkt werden soll Kultur-, Sachgüter Baugesetzbuch (BauGB) Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu berücksichtigen. Denkmalschutzgesetz (DSchG) Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden. Tiere und Pflanzen Bundesnatur-schutzgesetz (BNatSchG) / Landesnatur-schutzgesetz NRW (LNatschG) Bundeswald-
Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die künftige Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass - die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, - die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschl. des Waldes 
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gesetz (BWaldG) Landesforst-gesetz (LFoG)     VV-Artenschutz 
- die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie, - die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft einschl. des Waldes auf Dauer gesichert sind.  Erhalt der Arten und ihrer Lebensräume gem. § 44 BNatschG  Baugesetzbuch (BauGB) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes einschl. des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere - die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt sowie - die Vermeidung, und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 7 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach BNatSchG) zu berücksichtigen - sämtliche Umweltbelange gem. Anhang I BauGB Boden Bundes-bodenschutzge-setz (BBodSchG)  Landesabfallge- setz (LAbfG)  Landesboden-schutzgesetz (LBodSchG) 
Ziele des BBodSchG sind - der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im Naturhaushalt, insbesondere als: - Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere, Pflanzen, - Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, - Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen (Grundwasserschutz), - Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, - Standort für Rohstofflagerstätten, für land- und forstwirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und öffentliche Nutzungen; - der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen, - Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen,  - die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten. Baugesetzbuch (BauGB) Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden. Wasser Wasserhaus-haltsgesetz (WHG) Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen. Landeswasser-gesetz (LWG) Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen, die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum Wohle der Allgemeinheit. Luft Bundesimmis-sionsschutz-gesetz (BImSchG)inkl.  Verordnungen Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 
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Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)  Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt.   Klima-schutz, Klima- anpassung Landesnatur-schutzgesetz NRW (LNatschG)  Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) 
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und damit auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage des Menschen und Grundlage für seine Erholung.  Nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung, Schonung fossiler Energieressourcen, Förderung der Weiterentwicklung v. Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien. Landschaft Bundesnatur-schutzgesetz (BNatSchG) / Landesnatur-schutzgesetz NRW (LNatschG) 
Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 1) in der zum Zeitpunkt der Berichterstellung gültigen Fassung   1.2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsbereiches  Der Änderungsbereich mit einer Gesamtgröße von 28.638* m² liegt im Ortsteil Lünen-Süd und wird begrenzt  - Im Norden durch die Wohnbebauung der Straße „Sonnenweg“ - Im Osten durch die Straße „Niersteheide“ - Im Süden durch die Autobahn A 2 - Im Westen durch die Kleingartenanlage Lünen-Süd  Das Untersuchungsgebiet (UG) des Umweltberichtes geht über die Abgrenzung des Änderungsbereiches hinaus und umfasst das gesamte Flurstück 450 mit einer Gesamtgröße von 35.310 m² (Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 227). Für das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild mussten weitere angrenzende Bereiche mit betrachtet werden. Die Untersuchungen und Abwägungen des Umweltberichtes beziehen sich sowohl auf den aktuellen Bestand im Gebiet als auch auf die Situation nach Umsetzung der Bauleitplanung.   1.3 Inhalt und Ziel des Änderungsverfahrens, Beschreibung des Vorhabens  Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Lünen stellt das Plangebiet in Zusammenhang mit der westlich angrenzenden Kleingartenanlage zum überwiegenden Teil als Grünfläche gem. § 5 

Abs. 2, Nr. 5 BauGB, im Westen als „Dauerkleingärten“ dar. Um die Fläche als Standort für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage entwickeln zu können, muss Planrecht geschaffen werden. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat vor diesem Hintergrund in seiner Sitzung am 10.04.2018 die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lünen für eine 35.510 m² große Fläche in Lünen-Süd beschlossen. Im Zuge des Verfahrens wurde der Geltungsbereich gegenüber dem Änderungsbeschluss geringfügig verkleinert und ein Teil der Grünfläche im Nord-Westen sowie die Anbauverbotszone entlang der Bundesautobahn A2, ausgeschlossen. Der 
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Änderungsbereich umfasst nur die für die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage erforderlichen Flächen, die als Sonstiges Sondergebiet dargestellt werden sollen (28.638 m²).*  Ziel der Änderung ist die Darstellung eines Sondergebietes mit der Kennzeichnung „Erneuerbare 
Energien Photovoltaikanlagen“ als Beitrag zur Energiewende und zur Förderung der nachhaltigen Nutzung erneuerbarer Energien. Da ein aufzustellender Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln ist (§ 8 Abs. 2 BauGB), ist der Flächennutzungsplan an dieser Stelle zu ändern. Die 13. Änderung des FNPs erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
227 „Photovoltaik-Freiflächenanlage Niersteheide“.  Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Altenderne, Flur 5, Flurstück 450. Die Fläche befindet sich im Eigentum der RAG Aktiengesellschaft. Vorhabenträger ist die Solarpark Lauchhammer 2 GmbH & Co. Geplant ist die Errichtung einer Photovoltaikfreiflächenanlage.   Der Betrieb der geplanten Photovoltaikanlage dient der nachhaltigen Erzeugung von Strom aus Sonnenlicht. Die PV-Anlage mit ca. 5.040 Modulen, der erforderlichen Transformatorenstation sowie Nebenflächen soll ca. 18.800 m² der Gesamtfläche in Anspruch nehmen. Die von den Modulen überstellte Fläche wird 8.250m² betragen, wobei durch den Aufstellwinkel von 20° eine Fläche von 8.105m² tatsächlich überstellt ist. Die Anlage wird entlang der Autobahn A2 in einem Abstand bis zu 110 m entstehen. Durch den Schattenwurf der straßenbegleitenden Bäume kann ein Geländestreifen von 22 m am Südrand der Fläche nicht für die Gewinnung der Solarenergie genutzt werden.  Die PV-Anlage besteht im Einzelnen aus den Komponenten: PV-Module, Gestelle, Elektroverteiler, Wechselrichter, Trafostation sowie aus der Verkabelung der elektrischen Komponenten untereinander. Der Anschluss an das örtliche Versorgernetz erfolgt im Kreuzungsbereich Niersteheide-Derner Straße.  Eine detaillierte Beschreibung der Anlage erfolgt in Begründung und Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 227. 

 

 1.4 Planerische Vorgaben und Gebietsbeschreibung  Regionalplan Das Plangebiet ist im derzeit gültigen Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg – Teilabschnitt Oberbereich Dortmund -westlicher Teil- als „Allgemeiner Siedlungsbereich“      dargestellt.  Flächennutzungsplan Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Lünen stellt das Plangebiet in Zusammenhang mit der westlich angrenzenden Kleingartenanlage als Grünfläche gem. § 5 Abs. 2, Nr. 5 BauGB, im Westen als „Dauerkleingärten“ dar. Nördlich und westlich schließen sich Wohnbauflächen, nach Osten eine Landwirtschaftliche Fläche an. Der Flächennutzungsplan wird gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren geändert.  Bebauungsplan Für das Plangebiet liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 119 „Dauerkleingartenanlage Bullerodt“ vor. Für den Bereich des B-Planes Nr. 227 „PV-Freiflächen Lünen-Süd“ wird die bislang 
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nicht umgesetzte Darstellung private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Kleingartenanlage“ festgesetzt.   Landschaftsplan Das Plangebiet gehört zum Geltungsbereich des Landschaftsplanes Nr. 1 des Kreises Unna für den Raum Lünen und ist als ungeschützter Außenbereich dargestellt. Besondere Festsetzungen liegen innerhalb des B-Plangebietes nicht vor.  FFH-Gebiete sind weder im Plangebiet noch im weiteren Umkreis von 3 km vorhanden.  Gebietsbeschreibung Vor Umsetzung des Planvorhabens wird das Grundstück landwirtschaftlich als intensive Grünlandfläche (Mähwiese) genutzt. Die Fläche ist Richtung Osten geneigt, der Höhenunterschied innerhalb der Fläche beträgt bis zu 10 m. Am östlichen Rand wird die Fläche 
von einer Baumreihe entlang der Straße „An der Niersteheide“ eingefasst. Nördlich grenzen die Gärten der Wohnbebauung Sonnenweg an, die durch einen Gebüschstreifen von der Grünlandfläche getrennt sind. Im Westen befindet sich die Kleingartenanlage Lünen-Süd. Südlich der Grünlandfläche schließen sich die Gehölzpflanzungen vor der Lärmschutzwand der Autobahn an.    1.5 Bestanderfassung und Bewertung/Angewandte Verfahren  Fachliche Grundlagen für den Umweltbericht sind vorhandene Unterlagen sowie Fachkarten und Literatur, die in der Quellenangabe aufgelistet werden.  Eine detaillierte Bestandserfassung von Fauna und Flora wurde für die FNP-Änderung nicht durchgeführt, da die Detailprüfungen dieser Umweltbelange den nachgeordneten Planungs-ebenen zuzuordnen sind. Die Belange des Artenschutzes werden durch eine artenschutzrechtliche Vorprüfung (Stufe I der Artenschutzprüfung gem. VV-Artenschutz) abgedeckt. Dabei werden Erkenntnisse aus der Artenschutzprüfung für die verbindliche Bauleitplanung verwendet. Eine besondere Erhebung auf Ebene des Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich.  Um negative Auswirkungen auf Menschen durch Blendwirkungen und Lichtreflexe auszuschließen, wurde ein Blendgutachten erstellt.  Ein Altlastenverdacht wurde durch eine Abfrage des Altlastenkatasters beim Kreis Unna ausgeschlossen.  Mögliche Lärmemissionen wurden durch eine Anfrage beim Betreiber der Transformatorenstation abgeklärt.      
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2. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen  2.1. Bestandsaufnahme der einzelnen Schutzgüter (Basisszenario)  2.1.1 Schutzgut Mensch Das Schutzgut Mensch bezieht sich auf Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen, soweit es von spezifischen Umweltbedingungen beeinflusst wird. Innerhalb der Umweltprüfung werden dabei ausschließlich räumliche und gesundheitsrelevante Aspekte betrachtet. Für das Schutzgut Mensch werden daher die Punkte Lärm und Erholung bearbeitet, weitere mögliche indirekt wirksame Beeinträchtigungen, wie z.B. durch Landschaftsbild, Boden und Klima werden bei den jeweiligen Schutzgütern untersucht.   Lärm: Von einer Photovoltaikanlage können im Betrieb Geräuschemissionen ausgehen. Die Transformatorenstation sowie die Wechselrichtern können Geräusche wie Klicken, Summen oder Piepen erzeugen, die jedoch allein aufgrund der Geräuschkulisse der Autobahn nicht wahrnehmbar sind. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 227 „PV-Freiflächenanlage Niersteheide“ wird ein schalltechnisches Prognosegutachten erstellt, um die Auswirkungen der Geräuschemmissionen von Trafostation und Wechselrichtern zu beurteilen.   Die Fläche liegt unmittelbar angrenzend an die 6-spurige Autobahn A2, die eine stark frequentierte Ost-West-Verbindung im nördlichen Ruhrgebiet darstellt und trotz Lärmschutzwand eine beständige Geräuschkulisse verursacht.   Erholung und Gesundheit: Im Untersuchungsgebiet liegen Freiraum- und Wohnumfeldfunktionen vor, im Osten und Norden sind auch Wohnfunktionen betroffen. Das Planvorhaben nimmt eine landwirtschaftlich intensiv genutzte Grünlandfläche in Anspruch. Die Fläche selbst steht zur Freizeitnutzung nicht zur Verfügung, eine Nutzung durch Hundegänger ist in dem frei zugänglichen Bereich jedoch vorhanden.   
In Verlängerung der Straße „Niersteheide“ am Ostrand des Plangebietes führt eine Wegeverbindung durch eine Autobahnunterführung und bindet den Stadtteil Lünen-Süd an das Wegenetz der Stadt Dortmund an.   Die visuelle Veränderung des Wohnumfeldes betrifft insbesondere Anwohner der Straßen 
„Niersteheide“ und Sonnenweg. Diese Aspekte werden im Kap. 2.1.6 Orts- und Landschaftsbild näher ausgeführt.  Durch Photovoltaikanlagen können Belästigungen durch Lichtreflexe und Blendungen ausgehen. Die Auswirkungen der Anlage in Lünen-Süd sind in einem Blendgutachten zu untersuchen (s. Kap. 2.3.1. und 2.3.8).  . 2.1.2 Schutzgut Fauna, Flora, Biotope und Artenschutz Es liegen keine geschützten Teile von Natur und Landschaft oder Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz vor. Ebenso sind keine geschützten Biotope nach § 42 Landesnaturschutzgesetz NRW oder kartierte Biotope des LANUV vorhanden. Die Fläche ist nicht 
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Bestandteil des landesweiten Biotopverbundsystems. Das nächstgelegene FFH- Gebiet Lippeaue liegt in einer Entfernung von ca. 3700 m zum Plangebiet und wird von der Planung nicht berührt.  Das Plangebiet wurde im März, Mai und Juli 2018 mehrmals begangen. Die Biotoptypen wurden erfasst, bewertet und in einer Karte dargestellt (s. Abb. 1). Da die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung verbal-argumentativ erfolgt (s. Kap. 4.3) und so keinem Bewertungsverfahren zugeordnet werden kann, wird lediglich die allgemeine Bedeutung der Biotoptypen für Naturhaushalt und Landschaftsbild bewertet.  Der überwiegende Teil des Planbereiches wird von einer landwirtschaftlich genutzten Fläche eingenommen. Die ehemalige Ackerfläche ist derzeit ausschließlich mit Feldgras eingesät und wird mehrmals im Jahr zur Silage-Herstellung gemäht. Am Ostrand befindet sich entlang der 
„Niersteheide“ eine Straßenbaumreihe mit größeren Winterlinden. Im Westen grenzt die Kleingartenanlage mit einer geschnittenen Hainbuchenhecke an. Im Norden werden die Grundstücke der Wohnbebauung Sonnenweg durch einen bis zu 8 m breiten Saum mit hohen Brombeergebüschen abgetrennt. Abschnittsweise bilden hier auch höhere Gehölze und Einzelbäume wie Bergahorn, Weiden, Birke, Kastanie und Schwarzer Holunder eine blickdichte Gehölzkulisse. Hochstaudenfluren sind bis auf einige Brennnesselbestände nicht ausgeprägt vorhanden.  Nach Süden schließt sich die bis zu 10 m hohe und sehr dichte Bepflanzung der Autobahnböschung mit Lärmschutzwand an. Hier wachsen Bäume und Sträucher wie Bergahorn, Weiden, Feldahorn, Schlehen, Brombeere und bilden optisch eine Abgrenzung zur topografisch höher gelegenen Autobahn (s. Abb. 1).  Aufgrund fehlender Strukturen wird das Plangebiet im Stadtökologischen Fachbeitrag (LÖBF 2003) nicht als Bestandteil des lokalen Biotopverbundsystems dargestellt.    Tab. 2: Biotoptypenbewertung im Plangebiet Nummer Biotoptyp Bedeutung Naturhaushalt Bedeutung Landschaftsbild 1 Grünland, Feldgras   gering mittel 2 Feldgehölz, Brombeergebüsche Nordrand   mittel mittel 3 Baumreihe Niersteheide  hoch hoch 4 Bäume, Gebüsche Südrand  hoch hoch      
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 Abb. 1: Biotoptypen Bestand  (unmaßstäblich)    

 Abb 2: Blick von Osten nach Westen. Intensivgrünland mit Kleingartenanlage im Hintergrund. Links die Abpflanzung der Autobahn. 
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 Abb. 3: Dichte Brombeergebüsche am Nordrand der Fläche   Artenschutzprüfung Stufe I:  Bestand  Nach § 44 BNatschG sind die Belange des Artenschutzes zu beachten. Auf Ebene des Flächennutzungsplanes ist dabei zu berücksichtigen, ob artenschutzrechtliche Konflikte durch Änderung der Flächennutzung erkennbar sind. Auf Grundlage einer überschlägigen Vorabschätzung des Artenspektrums und der Wirkfaktoren ist zu beurteilen, ob bei den nachgelagerten Planungsverfahren artenschutzkonforme Lösungen zu erwarten sind oder Verbotstatbestände nach § 44 BNatschG eintreten können.  Die Abfrage der im betreffenden Messtischblatt 4310 vorkommenden planungsrelevanten Arten 
aus dem FIS „Planungsrelevante Arten“ (LANUV) weist eine Anzahl von Arten aus, die überwiegend aufgrund der Habitatansprüche ausscheiden. Das Spektrum der hier potentiell vorkommenden planungsrelevanten Arten ist dementsprechend gering. Auswirkungen auf den Artenschutz oder die biologische Vielfalt sind nicht in nennenswertem Umfang zu erwarten. Geschützte oder auch lokal seltene Biotope oder Pflanzenstrukturen werden nicht zerstört.   Verfahrenskritische Gefährdungen von planungsrelevanten Arten, Einzelvorkommen und Populationen sind unwahrscheinlich. Die allgegenwärtigen Arten, die potenziell Brutmöglichkeiten in den Gehölzstrukturen nutzen können, unterliegen einem allgemeinen Schutz, befinden sich jedoch in einem günstigen Erhaltungszustand und werden durch das Planvorhaben nicht von populationsrelevanten Beeinträchtigungen bedroht.   
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Vertiefende Betrachtungen der einzelnen Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien, die auch die spezielle Form der zukünftigen Flächennutzung in die Untersuchungen mit einbeziehen, erfolgen im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 227.   2.1.3 Schutzgut Boden und Altlasten Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung wird die Berücksichtigung der Bodenschutzbelange im § 1a Abs. 2 BauGB als „Bodenschutzklausel“ formuliert. Als Hauptziele des Bodenschutzes werden die Vermeidung von Beeinträchtigungen, sparsamer Umgang mit Bodenflächen sowie vorrangige Inanspruchnahme von Bereichen mit geringerer Bedeutung für die Bodenfunktionen dargestellt.    Im Raum Lünen bestehen die pleistozänen Deckschichten in einer Mächtigkeit von 3 – 10 m aus schluffigen Fein- bis Mittelsanden und sandigen Lösslehmen aus der Weichsel-Kaltzeit. Unter dieser Lockergesteinsdecke folgt der Mergelstein des Emschermergels. Das Grundgebirge ist oberflächennah zu einer 1- 3 m starken festen Tonschicht verwittert.   Die Bodenart liegt im Plangebiet eine Parabraunerde vor, entstanden aus Löß. Die ökologische 
Feuchtestufe ist als „frisch bis wechselfeucht“ einzustufen. Die potentiell natürliche Vegetation ist der Flattergras-Buchenwald. Ein Standortpotenzial für spezialisierte oder seltene Pflanzengesellschaften ist im Plangebiet gemäß der Bodenfunktions- und Bodengefährdungskarte (Geoportal NRW) nicht vorhanden. Die Lebensraumfunktion des Bodens im Plangebiet ist somit als gering zu beurteilen. Die Bodenverhältnisse sind zudem durch langjährige landwirtschaftliche Nutzung als Ackerfläche anthropogen beeinflusst, z.B. durch Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, Ausbildung einer sog. Pflugsohle.  Die Leistungsfähigkeit des Bodens als Standort für Kulturpflanzen wird aus den Bodenzahlen der Bodenschätzung abgeleitet. Mit einem Bodenwert von 65 von 100 weist die Bodenschätzung einen relativ hohen Wert für die landwirtschaftliche Nutzung auf. Auch die Wasserverfügbarkeit im Boden (Feldkapazität) wird als sehr hoch eingestuft (Quelle: Geoportal des Landes NRW). Aufgrund der hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit wird der Boden im Plangebiet als fruchtbarer Boden mit hoher Funktionserfüllung als Puffer- und Regelungsfunktion eingestuft und aus diesem Grund in der Karte der schutzwürdigen Böden von NRW (Geologischer Dienst NRW-Landesbetrieb, 2017) als schutzwürdig dargestellt.  Das Vorkommen von Altlasten wird im Altlastenkataster des Kreises Unna abgefragt.  Einwirkungen aus dem Bergbau sind unwahrscheinlich.   2.1.4 Schutzgut Wasser Im Untersuchungsbereich sind keine stehenden oder fließenden Gewässer vorhanden. Auch in historischen Karten werden keine Gewässer dargestellt. Die Straße „Niersteheide“ wird am Westrand von einem Straßenseitengraben begleitet, der Niederschlagswasser überwiegend von der landwirtschaftlichen Fläche aufnimmt und versickert. Hauptvorfluter für das gesamte Umland ist die Lippe.   Eine gesonderte Untersuchung der Grundwasserverhältnisse wurde nicht durchgeführt. In der Bodenkarte 1:50.000 NRW wird der Grundwasserflurabstand als sehr hoch aufgeführt, im Dienstleistungsportal Zentrale Grundwasserdatenbank NRW HygrisC ist eine Grundwasserlinie auf 58 m NN. dargestellt. Die Geländehöhe im Plangebiet liegt bei 75 m - 64 m NN. Insgesamt 
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sind die Grundwasservorräte im Stadtgebiet unbedeutend, da im tieferen Untergrund überall Mergel anstehen, die nur eine geringe Wasseraufnahmekapazität besitzen. Größere Grundwassermengen sind nur dort vorhanden, wo die Mergel von einer genügend mächtigen Deckschicht an Lockersedimenten überlagert werden, in denen sich dann über dem schwer durchlässigen Untergrund ein Grundwasserstockwerk ausbilden kann. Dies ist ausschließlich im Lippetal der Fall.   Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan wird ein Entwässerungskonzept erarbeitet, damit die Entwässerung der geneigten Fläche sichergestellt wird.  Überschwemmungsbereiche sind von der Planung nicht betroffen.    2.1.5 Schutzgut Klima und Luft/ Klimaschutz, Klimaanpassung, Bei diesen Schutzgütern sind als Schutzziele die Vermeidung von Luftverunreinigungen, die Erhaltung von Reinluftgebieten, die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokalklimatischen Regenerations- und Austauschfunktion sowie technische Maßnahmen zum Klimaschutz zu nennen. Die lokalen Klimaverhältnisse werden durch die naturräumlichen Gegebenheiten, das Relief sowie die Oberflächenbeschaffenheit und den Bewuchs bestimmt.  Das Änderungsgebiet liegt lt. Klimagutachten Lünen (RVR 1982) zum überwiegenden Teil im Bereich des Freilandklimas mit stärkeren nächtlichen Temperaturschwankungen und guter Durchlüftung. Auf einer Grünlandfläche tritt die nächtliche Abkühlung schnell ein. Somit dienen diese Flächen als Ausgleichsflächen für umliegende Siedlungsbereiche. Von der Richtung Osten geneigten Fläche fließt die Kaltluft Richtung Niersteheide ab und dient somit nur eingeschränkt der Durchlüftung verdichteter Siedlungsbereiche.  Mit lufthygienischen Vorbelastungen ist angesichts der angrenzenden 6-spurigen Autobahn in Form von Abrieb, Staub, Abgasen zu rechnen. Die Lärmschutzwand in Verbindung mit dem dichten Gehölzriegel trägt zur Verringerung der Belastungen bei.   2.1.6 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild Das Plangebiet liegt am Südrand des Ortsteiles Lünen-Süd und ist von intensiv geprägten Nutzungen umgeben. Insbesondere die hohe Lärmschutzwand der Autobahn stellt eine Vorbelastung dar. Dennoch wird die Fläche von Grünstrukturen dominiert. Nahezu vollständig wird die Grünlandfläche von Gehölzstrukturen eingefasst. Die Fläche ist geneigt und fällt zur Niersteheide hin ab. Die Wahrnehmung des Eingriffsbereiches ist von Süden, Westen und Norden eingeschränkt, die Fläche ist aufgrund der topographischen Verhältnisse von keinem Standort aus vollständig zu überblicken. Die nördlich angrenzenden Wohngärten sind optisch teilweise durch einen Brachstreifen mit Gebüschen vollständig abgeschirmt. Die Kleingartenanlage wird mit einer Schnitthecke begrenzt. Für die Anwohner der Straße 
„Niersteheide“ hingegen sowie einige Wohngrundstücke des Sonnenweges werden sich durch direkte Blickbeziehungen zur Photovoltaikanlage erhebliche Veränderungen des Landschaftsbildes ergeben.  Eine besondere Eigenart weist das Gebiet nicht auf, es ist nicht durch Seltenheit, kulturelle Nutzungsformen oder einen langen Entwicklungszeitraum gekennzeichnet.     



14  

  Abb.4: Blick vom Planbereich auf die Wohnbebauung „Niersteheide“ 

     

 Abb.5: Sichtschutz durch vorhandene Hecke an der Kleingartenanlage  
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2.1.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter Von dem geplanten Vorhaben sind keine Kultur- oder sonstige wertvollen Sachgüter betroffen.   2.2 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung  Die Stadt Lünen sucht Flächen als Ersatz für andernorts entfallende Grabelandparzellen. Das Plangebiet, das bislang ohnehin als Kleingärten ausgewiesen ist, stand für die Umsiedlung von 16 Grabelandparzellen in der engeren Wahl. Die Flächenverfügbarkeit dafür ist allerdings ungeklärt. Alternativflächen für das Grabeland stehen mittlerweile zur Verfügung. Bei Nichtdurchführung der Planung wird die vorhandene landwirtschaftliche Nutzung vorerst beibehalten.   2.3 Auswirkungen und Prognose bei Durchführung der Planung (bau-, anlage- und betriebsbedingt)  Erläuterung der Wirkfaktoren:  Baubedingte Wirkfaktoren: Auswirkungen, die während des Baubetriebs auftreten, zeitlich beschränkt sind und sich im Planverfahren nur qualitativ abschätzen lassen.  Anlagebedingte Wirkfaktoren: Auswirkungen, die durch die fertiggestellte Maßnahme selbst dauerhaft auftreten können und sich im Planverfahren zumeist qualitativ und quantitativ abschätzen lassen.  Betriebsbedingte Wirkfaktoren: Auswirkungen, die sich im Laufe der Nutzung einstellen und dauerhaft oder temporär auftreten können.  Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung können die einzelnen Wirkfaktoren im Allgemeinen nur abgeschätzt werden. Im vorliegenden Fall bezieht sich die Änderung auf eine spezielle Art der Nutzung (Photovoltaikanlage), so dass die Qualität, aber nicht konsequent die Quantität von Auswirkungen in dieser Umweltprüfung untersucht werden kann.   2.3.1 Schutzgut Mensch (Erholung, Gesundheit, Lärm)  Schutzgut Baubedingte Auswirkungen Anlagebedingte Auswirkungen Betriebsbedingte Auswirkungen Mensch Lärm, Staub, Erschütterungen, optische Beeinträchtigungen Veränderungen des Orts- und Landschaftsbildes  Lichtreflexe möglich-  Lärm: Von einer Photovoltaikanlage können im Betrieb geringfügige Lärmemissionen ausgehen. Die Transformatorenstation sowie die Wechselrichter können Geräusche wie Klicken, Summen oder Piepen erzeugen. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 227 „PV-Freiflächenanlage Niersteheide“ wird ein schalltechnisches Prognosegutachten erstellt, um die 
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Auswirkungen der Geräuschemmissionen von Trafostation und Wechselrichtern zu beurteilen. Um mögliche Belästigungen durch die Trafostation zu vermeiden, wird diese am südlichen Rand der PV-Anlage installiert. Belästigungen durch erzeugte Geräusche sind jedoch unwahrscheinlich.  Bei Umsetzung des Vorhabens werden die Anwohner durch Lärm, Erschütterungen und Verkehr für die Dauer der Baustelle beeinträchtigt. Baubedingt treten erhebliche Lärmbelästigungen durch das Einrammen der Pfosten in den Untergrund auf.   Erholung und Gesundheit: Schwerpunktmäßig ist eine erhebliche visuelle Veränderung und Beeinträchtigung des Wohnumfeldes für die Bebauung an der Niersteheide und dem Sonnenweg zu erwarten. Eine Minimierung dieser Störeffekte ist durch eine Sichtschutzpflanzung vorgesehen, die auch im unbelaubten Zustand eine Wirkung zeigt (s. Kap.2.3.6 und Kap.5.2. und 5.3).  Bei Photovoltaikanlagen besteht die Möglichkeit von Lichtreflexen durch einstrahlende Sonne, so dass Blendwirkungen auftreten können. Störungen durch Lichtreflexe und Blendungen werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung anhand der konkreten Planung fachgutachterlich untersucht. Mit relevanten Blendwirkungen wird nicht gerechnet, da die Module nach Süd- bzw. Südosten ausgerichtet werden.  An den vorhandenen Wegeverbindungen sind keine Veränderungen geplant.   Der derzeit rechtskräftige Flächennutzungsplan sieht eine Erweiterung der vorhandenen Dauerkleingartenanlage Lünen-Süd vor. Diese Erweiterung ist derzeit nicht geplant, kann aber durch die Änderung des Flächennutzungsplanes für die Betriebsdauer der PV-Anlage auch nicht mehr ermöglicht werden.   Von dem Planvorhaben gehen keine gesundheitsgefährdenden Auswirkungen auf Menschen aus.   2.3.2 Schutzgut Fauna, Flora, Biotope und Artenschutz  Schutzgut Baubedingte Auswirkungen Anlagebedingte Auswirkungen Betriebsbedingte Auswirkungen Fauna, Flora, Biotope und Artenschutz  Lärm, Staub, Erschütterungen, Scheuchwirkungen   Verlust von Freifläche,  Beschattung, Austrocknung, Barrierewirkung Beeinträchtigungen möglich, bislang unklar  Konflikte für das Schutzgut Biotope und Arten entstehen im Allgemeinen überwiegend durch den Verlust von Lebensräumen durch Überbauung und Überprägung.   Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes wird die Nutzung einer Intensivgrünlandfläche vorbereitet. Dabei wird der überwiegende Teil der vorhandenen Habitatstrukturen durch die geplanten Baumaßnahmen nicht in Anspruch genommen. Die Intensivgrünlandfläche mit geringer Biotopfunktion wird vollständig in blütenreiches Extensivgrünland umgewandelt werden. Obwohl im Bereich der Modultische ein größerer Anteil des Bodens überschirmt wird und Niederschlag sowie Lichteinstrahlung reduziert sind, entstehen hier keine vegetationslosen Flächen. Diese Bereiche können etwas trockener sein, werden aber durch die Schrägstellung der Elemente ausreichend mit Licht und Feuchtigkeit versorgt. Eine blütenreiche Saatgutmischung 
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sowie die Pflanzung von Wildobstbäumen soll zudem insbesondere für die Insektenfauna eine Anreicherung des Habitat- und Nahrungsangebotes bewirken.  Gehölzstrukturen werden durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt.  Da sich die Fläche bislang als eher artenarm und strukturarm darstellt, sind Auswirkungen auf die biologische Vielfalt nicht zu erwarten. Geschützte oder auch lokal seltene Biotope oder Pflanzenstrukturen werden nicht zerstört. Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch elektrische bzw. magnetische Felder sind nicht zu erwarten.   Die Auswirkungen auf Vegetationsstrukturen, Biotopfunktionen und Lebensräume durch Überbauung, Versiegelung und Inanspruchnahme sind demnach als gering einzustufen.    Artenschutzprüfung Stufe I:  Auswirkungen auf den Artenschutz  Das Bundesamt für Naturschutz hat in dem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
„Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden für Photovoltaikfreiflächenanlagen“ (2009) u.a. die Auswirkungen der Anlagen auf unterschiedliche Tierarten untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 227 zusammengefasst dargestellt und im Hinblick auf die Vorhabenplanung bewertet. Auf Ebene der Flächennutzungsplanung können nur allgemeine Auswirkungen auf den Artenschutz untersucht werden, die durch die Flächeninanspruchnahme auftreten können.  Zusammenfassende artenschutzrechtliche Beurteilung  Konflikte für den Artenschutz entstehen im Allgemeinen durch den Verlust von Lebensräumen durch Überbauung und Überprägung, aber auch durch anlage- und betriebsbedingte Wirkungen wie Licht- und Lärmimmissionen, Bewegungen oder Erschütterungen.  Die baubedingt auftretenden Erschütterungen, Bewegungen sowie Lärm können Brutvögel in den angrenzenden Gebüschen vorübergehend beeinträchtigen und verscheuchen. Dauerhafte Scheuchwirkungen sind nicht zu erwarten.  Der Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage Lünen-Süd bewirkt geringe bis keine anlage- und betriebsbedingte Wirkungen auf den Artenschutz. Beeinträchtigungen können während des Baubetriebs vorübergehend auftreten. Gehölze werden nicht entfernt. Die vorgesehene Anlage von Hecken, Bäumen und extensivem Grünland bewirkt eine Anreicherung der Habitatstrukturen im Plangebiet. Nach Beurteilung der vorliegenden Biotopstrukturen sind keine Auswirkungen des Planvorhabens auf artenschutzrelevante Habitate oder seltene Biotope zu erwarten. Es werden weder Quartiere noch essenzielle Habitatbestandteile in Anspruch genommen oder erhebliche Störungen von lokalen Populationen im Sinne von § 44 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BNatschG ausgelöst. Verfahrenskritische Vorkommen von planungsrelevanten Arten sind im Planungsraum nicht bekannt. Gefährdungen von Einzelvorkommen oder Populationen der planungsrelevanten Arten werden daher durch die Planung nicht verursacht.  Für die übrigen im Untersuchungsbereich festgestellten Vogelarten, für die ebenfalls ein allgemeiner Schutz gilt, liegt keine Betroffenheit im Sinne des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG vor. Für diese potentiellen Brutvogelarten und für die regelmäßigen Nahrungsgäste wird gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
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weiterhin erfüllt. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen ist nicht zu erwarten.   Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch das Vorhaben die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 BNatschG nicht erfüllt werden.   2.3.3.Schutzgut Boden, Fläche sowie Altlasten  Schutzgut Baubedingte Auswirkungen Anlagebedingte Auswirkungen Betriebsbedingte Auswirkungen Boden, Fläche Beeinträchtigung von Böden durch Verdichtung, Umlagerung, kleinräumig Verlust von Oberboden 
Verlust einer hochwertigen Produktionsfläche (geschützter Boden), kleinräumig Umlagerung, kleinräumig Verlust der natürlichen Bodenschichtung,   

- 
 Im Bereich des Untersuchungsgebietes liegt als Bodenart eine Parabraunerde vor, die mit der Bodenzahl von 65 als fruchtbarer Boden mit hoher Funktionserfüllung als Puffer- und Regelungsfunktion in der Karte der schutzwürdigen Böden NRW dargestellt wird. Das hier vorliegende Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes bereitet die Umsetzung eines Projektes vor, das Beeinträchtigungen des Bodens verursachen kann. Die Anlage von Kabelgräben, Zaun und Trafostation bewirken durch Umlagerung und Verdichtung und Versiegelungen dauerhafte Eingriffe in den Boden. Durch geeignete Maßnahmen werden dieses Eingriffe minimiert bzw. kompensiert (s. Kap. 4). Um Bodenverdichtungen weitgehend zu vermeiden, sollte die Transporttrasse mit Bodenplatten in der Bauphase abgedeckt, aber ansonsten nicht befestigt werden. Bodenverdichtungen in größerem Umfang sollen weitgehend vermieden werden. Da die einzelnen Modultische ohne Fundamente in den Boden gerammt werden, bleiben die Auswirkungen auf das Bodengefüge durch die Photovoltaikanlage selbst gering.   Der genaue Umfang von Versiegelungen und Eingriffen in den Boden wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ermittelt.   Mit dem Eintrag von Schadstoffen, z.B. Pflegemittel, Öle, ist weder bei der Bau- noch der Betriebsphase zu rechnen. Die Oberflächenreinigung von Solarmodulen wird ausschließlich durch Regenwasser vorgenommen. Die Trafostation ist wartungsfrei.  Die Umwandlung der Intensivgrünlandfläche in ein artenreiches extensiv gepflegtes Grünland vermeidet zukünftig den Eintrag von Dünger in den Boden, Umbruch des Grünlandes sowie die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln.  Altlasten:  Innerhalb des Geltungsbereiches des vorgelegten Bebauungsplans Nr. 227 sind derzeit im Altlastenkataster des Kreises Unna keine Altlastenverdachtsflächen erfasst.   Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und Fläche sind als gering zu bewerten.     



19  

2.3.4 Schutzgut Wasser  Schutzgut Baubedingte Auswirkungen Anlagebedingte Auswirkungen Betriebsbedingte Auswirkungen Wasser - - -  Die Änderung der FNPs und Umsetzung des nachfolgenden Bebauungsplanes bewirken minimale Versiegelungen und Bodenverdichtungen im Bereich des Kabelgrabens und der Trafostation. Diese Eingriffe werden im Kompensationskonzept berücksichtigt und durch geeignete Maßnahmen im Planbereich ausgeglichen.   In einem Entwässerungskonzept werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung die Versickerungsfähigkeit des Bodens und die des Niederschlages auf der Fläche ermittelt.  Mit Schadstoffeinträgen ist nicht zu rechnen. Eine besondere Reinigung der Module ist nicht vorgesehen. Eine Wartung der Trafostation mit Schmierstoffen ist nicht erforderlich. Der Straßenseitengraben an der Niersteheide bleibt in seiner derzeitigen Form und Funktion erhalten. Beeinträchtigungen des Grundwassers treten nicht auf.  Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht zu erwarten.   2.3.5 Schutzgut Klima und Luft / Klimaschutz und Klimaanpassung  Schutzgut Baubedingte Auswirkungen Anlagebedingte Auswirkungen Betriebsbedingte Auswirkungen Klima, Luft, Klimaschutz Staubentwicklung, Lärm Teilweise Verlust von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion Geringfügig erhöhte Wärmeabstrahlung  Die aktuelle Klimasituation des Kleinklimas im Untersuchungsgebiet wird durch die FNP-
Ausweisung des Sondergebietes „Erneuerbare Energien“ und der nachfolgenden Umsetzung des Planvorhabens geringfügig verändert. Die Überdeckung der Freifläche mit Modultischen sowie die Aufheizung der Moduloberflächen führen zu Veränderungen der Kaltluftproduktion unter den Modulen und zur Ausbildung von kleinräumigen Wärmeinseln über der Oberfläche. Geringere Abkühlungsleistung und erhöhte Wärmeabstrahlung schränkt die bioklimatische Leistung der Freifläche ein. Da die Planung keine klimatisch bedeutsame Frischluftschneise mit Ausgleichsfunktion in Anspruch nimmt, sind diese kleinräumigen Auswirkungen unerheblich und haben für das Schutzgut Klima keine Relevanz.  Eine Frequentierung mit Kraftfahrzeugen findet 2-3-mal pro Jahr zur Unterhaltung der Anlage statt und hat keine lufthygienischen Auswirkungen.   Die Photovoltaikanlage ist als emissionsfreie nachhaltige Energiegewinnungsform als Beitrag zum Klimaschutz positiv zu bewerten. Mit einer geplanten Leistung von 1,5 Mill. Kwh kann die Anlage ca. 430 Haushalte mit durchschnittlichem Verbrauch von 3500 Kwh/Jahr mit Strom versorgen.    Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft treten nicht auf.   
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2.3.6 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild  Schutzgut Baubedingte Auswirkungen Anlagebedingte Auswirkungen Betriebsbedingte Auswirkungen Orts- und Landschaftsbild Baubetrieb mit Fahrzeugen Veränderung des Ortsbildes und des Umgebungscharakters  Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch technische Elemente, Konturen  Das Landschaftsbild im Untersuchungsbereich ist durch die Autobahn mit Lärmschutzwand bereits erheblich vorbelastet. Eine besondere Empfindlichkeit des Landschaftsbildes liegt nicht vor. Die vorgesehene Darstellung im Flächennutzungsplan bewirkt bei Umsetzung der Darstellung eine Veränderung des Landschaftsbildes. Eine bislang landwirtschaftlich geprägte Fläche wird visuell komplett überformt. PV-Anlagen heben sich aufgrund der technischen Konturen, der regelmäßigen Reihen und der Zaunanlage auffällig von der Umgebung ab.   In dem bereits vorbelasteten Raum sind die Auswirkungen auf das Landschaftsbild für die Anwohner der Straße „Niersteheide“ und teilweise der Straße „Sonnenweg“ als erheblich zu bewerten. Der Blick fällt hier in kurzer Entfernung direkt auf die räumlich ansteigenden Modulreihen sowie einen 2,30 m hohen Maschendrahtzaun. Verminderungsmaßnahmen sind demnach unausweichlich (s. Kap.4.2 und 4.3). Sichtschutz soll durch Hecken aus fein verzweigten Gehölzen erreicht werden, die auch im unbelaubten Zustand eine gewisse Sichtschutzfunktion aufweisen. Um den gewünschten Effekt möglichst bald zu erreichen, ist die Verwendung von bereits größeren Pflanzen vorgesehen. Zu den Grundstücken des Sonnenweges werden zusätzlich Bäume 2. Ordnung in die Grünlandfläche eingebracht, wobei die mögliche Beschattung der Grundstücke zu beachten ist. Das Zugangstor in der Zaunanlage zur „Niersteheide“ wird so angeordnet, dass die Unterbrechung in der Sichtschutzpflanzung möglichst keine Beeinträchtigung darstellt. Die grüne Farbe des Zaunes soll zur Minimierung der optischen Belastung beitragen.  Unter Berücksichtigung der entsprechenden Maßnahmen scheinen die Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild mittelfristig minimierbar zu sein.   
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 Abb. 6: Nur teilweise werden die Häuser am Sonnenweg durch vorhandene Gehölze abgeschirmt. Hier sind Sichtschutzpflanzungen vorgesehen.   2.3.7 Schutzgut kulturelles Erbe, sonstige Sachgüter  Schutzgut Baubedingte Auswirkungen Anlagebedingte Auswirkungen Betriebsbedingte Auswirkungen Kultur- und Sachgüter - - -  Im Untersuchungsgebiet liegen keine Objekte des kulturellen Erbes oder besondere Sachgüter vor. Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht vorhanden.   2.3.8 Auswirkungen von Licht, Wärme, Strahlung, Erschütterungen, Belästigungen  Wirkfaktor Baubedingte Auswirkungen Anlagebedingte Auswirkungen Betriebsbedingte Auswirkungen Licht - Geringfügig Lichtemmissionen Geringfügig Lichtreflexe- Wärme - - Geringfügig erhöhte Wärmeabstrahlung- Strahlung - - - Erschütterungen Erschütterungen bei Baumaßnahmen durch Einrammen - - Außergewöhnliche Belästigungen - - -  Bei Photovoltaikanlagen besteht die Möglichkeit von Lichtreflexen durch einstrahlende Sonne, so dass Blendwirkungen auftreten können. Diese Blendwirkungen sind abhängig von der Ausrichtung der Anlage, dem Aufstellwinkel und der Topographie der Fläche. Lichtimmissionen gehören nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz zu den schädlichen Umweltauswirkungen, 
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wenn sie nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit herbeizuführen. Die Wirkung und der Grad der Belästigungen werden 
nach den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI, 13.09.2012) ermittelt und bewertet. Demnach dürfen eine tägliche Reflexionszeit von 30 Minuten und eine jährliche Reflexionszeit von 30 Stunden auftreten.   Für die in Lünen-Süd geplante Photovoltaikanlage wird ein Gutachten zur Blend- und Störwirkung von Lichtreflexen erarbeitet. Auf der Planungsebene des Flächennutzungsplanes ist eine Beurteilung des Blendrisikos nicht möglich, da die Untersuchungen auf Grundlage der genauen Anordnung der Module erfolgen. Die Blendung von Autofahrern auf der A2 wird durch die vorhandene Lärmschutzwand verhindert. Mögliche Lichtreflexe zu Wohngebäuden können durch entsprechende Verminderungsmaßnahmen, wie Sichtschutzpflanzungen, minimiert werden. Die Ergebnisse des Gutachtens werden im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 227 dargestellt.   Beleuchtet wird die Fläche nicht.   Die Aufheizung der Moduloberflächen kann zu aufsteigender Warmluft und damit Veränderungen des Mikroklimas führen (s. Kap. 2.3.5). Auswirkungen sind für Menschen und Tiere nicht zu befürchten.  Anlage- und betriebsbedingt treten weitere Auswirkungen durch Strahlung und Erschütterungen nicht auf. Baubedingt sind kurzfristig Erschütterungen durch Anlieferverkehr auf der Straße Niersteheide möglich. Erhebliche Belästigungen durch Erschütterungen und Lärm treten baubedingt durch das Einrammen der Pfosten in den Untergrund auf. Diese Phase wird sich über einen Zeitraum von ca. 1 Woche erstrecken.   Photovoltaikanlagen senden nach Auskunft des Betreibers keine elektromagnetischen oder sonstige Strahlungen aus.   2.3.9 Art und Menge der erzeugten Abfälle, Abrissarbeiten  Art und Menge der erzeugten Abfälle: Die einzelnen Module werden auf Euro-Pfandpaletten angeliefert. Verpackungsmaterial fällt dennoch an und wird durch beauftragte örtliche Entsorger fachgerecht entsorgt.   Bioabfälle entstehen durch die erforderliche Unterhaltung der Grünlandfläche. Diese soll maximal 2mal pro Jahr gemäht oder von Schafen beweidet werden. Der Grasschnitt muss von der Fläche entfernt werden und kann entweder von Landwirten verwertet werden oder wird, ebenso wie Gehölzschnitt, entsorgt. Grünabfälle werden in Lünen an der Deponie Brückenkamp oder bei den Wirtschaftsbetrieben Lünen angeliefert und von dort zur Kompostierungsanlage der GWA (Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft des Kreises Unna) transportiert.   Abrissarbeiten: Die Laufzeit von Photovoltaik-Freiflächenanlagen wird vorläufig auf 20 Jahre festgelegt. Für diesen Zeitraum wird dem Betreiber entsprechend dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) eine festgelegte Einspeisevergütung durch den Netzbetreiber entrichtet. Im Anschluss wird die Anlage zu den dann geltenden Konditionen entsprechend weiter betrieben oder aufgegeben und abgerissen. Die Abrissarbeiten werden den Vorschriften gemäß geplant und durchgeführt. 
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 Die Module enthalten wertvolle Rohstoffe wie Metalle, Glas, und Halbleitermaterialien, die für weitere Herstellungsprozesse wieder eingesetzt werden können. Seit 2012 sind die Produzenten durch eine EU-Richtlinie zur Rücknahme ausgedienter Photovoltaikmodule verpflichtet. Europäische Hersteller haben sich in dem Verband PV Cycle zusammengeschlossen, der das Recycling alter Photovoltaik Module in der gesamten EU übernehmen soll. Erfahrungen hiermit liegen bislang nur eingeschränkt vor, da die Lebensdauer einer Photovoltaikanlage etwa 25 bis 30 Jahre betragen kann und die ersten PV-Anlagen allmählich dieses Alter erreicht haben.    2.3.10 Kumulierung mit benachbarten Gebieten Die benachbarten Gebiete sind durch Allgemeine Wohngebiete, Wald, landwirtschaftliche Flächen und Verkehrswege geprägt. Eine Kumulierung von Auswirkungen tritt im Plangebiet durch die Vorbelastung des Gebietes durch die Autobahn A2 mit einer allgewärtigen Geräuschkulisse auf. Die zusätzliche Belastung durch die geplante Veränderung des Landschaftsbildes soll durch entsprechende Maßnahmen (s. Kap. 4.2, 4.3 und Umweltbericht zum Bebauungsplan 227) minimiert werden. Abgesehen davon treten keine weiteren Faktoren auf, die infolge einer Kumulierung zu einer Erhöhung der Belastungen führen können.    2.3.11 Eingesetzte Techniken und Stoffe Die verwendeten Techniken und Stoffe für Errichtung der Photovoltaikanlage sind im Rahmen der Flächennutzungsplanung noch nicht konkretisierbar. Eine Beschreibung der geplanten Solarmodule wird in der Begründung und Umweltbericht zum B-Plan erfolgen. Es kann allerdings schon festgestellt werden, dass besondere umweltgefährdende Stoffe oder Techniken nicht eingesetzt werden.  Auswirkungen auf die Umwelt, die über die bereits dargestellten Wirkungen hinausgehen oder von speziellen Techniken oder Stoffen erzeugt werden, sind durch die Änderung des Flächennutzungsplanes nicht zu erwarten.     3. Wechselwirkungen  Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern und Wir-kungszusammenhänge unter den Schutzgütern des Naturhaushaltes, der Landschaft und auch des Menschen zu betrachten. Im Plangebiet sind die Beziehungen der Schutzgüter in einer für eine Siedlungsrandlage typischen Art und Weise miteinander verknüpft. Besonderheiten liegen nicht vor.  Durch die Planung ergeben sich keine Wechselwirkungen, die zu einer Veränderung der bereits beschriebenen Auswirkungen führen.       

http://www.solaranlage.eu/photovoltaik/technik-komponenten/solarmodule
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Tab. 3: Wechselwirkungen  Mensch Flora/Fauna Boden Wasser Klima/ Luft Land-schaftsbild Mensch - Naturnähe des Wohnstand-ortes Lebensgrundlage für Mensch ,Tiere, Pflanzen  -  Optische Reize,  Flora/ Fauna Verdrängung von Arten durch Flächeninan-spruchnahme, Sichtschutz  - Standortfaktor für Vegetation, Ausbildung von Habitaten - Veränder-ung des Kleinklima Klima als Standort-faktor Sichtschutz-pflanzung als Habitate Boden Verlust von Produktions-fläche Veränderung der Standortfak-toren durch Inanspruch-nahme -    
Wasser Schadstoffein-träge Grundwasser Veränderung Standortfak-toren  Verringerung der Grundwasserneu-bildung -   Klima/ Luft Veränderung des Kleinklimas, Wärmeinseln -  - -  Land-schafts-bild Veränderung des Landschafts-bildes Veränderung der Standort-bedingungen  -  -    4. Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verminderung der Umweltauswirkungen in Bauphase und Betriebsphase  4.1. Überwachungsmaßnahmen  Die Überwachungsmaßnahmen des Vorhabens finden auf der nachfolgenden Planungsebene der verbindlichen Bauleitplanung statt.  Bauphase:  Die Durchführung der Baumaßnahme gemäß Bauantrag wird durch die Abteilung Bauordnung der Stadt Lünen im Rahmen der Bauzustandsbesichtigung zur abschließenden Fertigstellung überprüft.  Betriebsphase:  Die technische Überwachung des ordnungsgemäßen Zustandes und Betriebes der Photovoltaikanlage liegt in der Zuständigkeit des Kreises Unna. Zudem wird die Anlage dauerhaft durch den Betreiber überwacht. Eine Kontrolle der technischen Einrichtungen erfolgt 2 x im Jahr. Dauerhaft unterliegt die Anlage einer Fernüberwachung des Betreibers.   4.2. Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen  Nachfolgend werden Maßnahmen aufgeführt, die zur Vermeidung und Verminderung von bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltauswirkungen bei Photovoltaikanlagen beitragen. Die Maßnahmen beziehen sich auf verschiedene Schutzgüter. 
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Tab. 4: Auflistung der Verminderungsmaßnahmen Mensch 
 Festsetzung von Begrünungs- und Sichtschutzmaßnahmen, Wegeverbindungen und Grünflächen 
 Vermeidung einer Sichtschutzunterbrechung durch Tor, Verlagerung des Tores nach Süden. 
 Minimierung von Lichtreflexen durch Pflanzmaßnahmen  Flora, Fauna, Biotope, Artenschutz 
 Baufeldfreimachung und Abschieben der Flächen nur in der Zeit von Ende September bis Ende Februar 
 Erhalt und Ergänzung von Gehölzstrukturen 
 Abstand der Module vom Boden größer als 0,80 m zur Gewährleistung der gewünschten Grünlandvegetation 
 Keine Beleuchtungen 
 Festsetzung von Flächen für Pflanzmaßnahmen gem. § 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, z.B. Neuanpflanzung von Hecken 
 Einsaat von blütenreichen Saatgutmischungen vor Baubeginn 
 Erhalt der vorhandenen Gehölz- und Gebüschstrukturen 
 Anpassung der Pflege  
 Bodenabstand der Zaunanlage für Durchlass von Kleinsäugern  Boden 
 Berücksichtigung der DIN 18915 bei sämtlichen Bodenarbeiten 
 Berücksichtigung aller technischen Möglichkeit zur Verminderung der Bodenverdichtung sowie zur Vermeidung bodenbelastender Vorgänge 
 Fachgerechter Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen wie Öl, Kraftstoffe etc. 
 Beschränkung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß 
 Fachgerechtes Lagern und Wiedereinbau von Oberböden 
 Einbau von unbelasteten Boden- und Baumaterialien 
 Entsorgung der Baustelle von Restbau- und Betriebsstoffen  Wasser 
 Geringe Bodenversiegelung  Klima, Luft 
 Erzeugung erneuerbarer Energie 
 Pflanzmaßnahmen  Orts- und Landschaftsbild 
 Festsetzung von Eingrünungsmaßnahmen 
 Verwendung unauffälliger Zaunanlagen (Maschendraht, grüne Farbe) 
 Berücksichtigung des Sichtschutzes bei Standort für Toranlage  Kultur- und Sachgüter -   4.3 Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung, Kompensationsmaßnahmen  Sind aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplanes Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, sind diese gem. § 1 a BauGB in Verbindung mit §§ 14 bis 18 BNatschG und §§ 30 bis 33 LNatschG hinreichend zu qualifizieren und zu quantifizieren. Für die Realisierung der Planung sind eine Eingriffsbewertung sowie Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. In diesem 
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Zusammenhang werden die Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt und die zum Ausgleich dieses Eingriffs notwendigen Maßnahmen dargestellt.  Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes ist eine genaue Bilanzierung der Eingriffe nicht möglich. Es kann allenfalls der Umfang des Eingriffs aus der durchschnittlichen Grundflächenzahl (Anteil Versiegelung) ermittelt werden. Im vorliegenden Fall wird auf eine quantitative Bilanzierung des Eingriffes auch auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verzichtet, da sich die geplanten Eingriffe durch eine Photovoltaikanlage nur schwer in den Biotoptypen der Bewertungsmethode des Kreises Unna abbilden und bilanzieren lassen. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Unna werden die Eingriffe verbal-argumentativ beschrieben und die vorzunehmenden naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen dargestellt.   Als Kompensation für Eingriffe in den Boden, die landwirtschaftliche Fläche und das Landschaftsbild sind folgende Maßnahmen vorgesehen:  
 Umwandlung der Fläche (29.830 m²) in extensives Grünland (Regiosaatgut, blumenreich)  
 Anlage von feinverzweigten Hecken (Weißdorn, 1560 m²) als Anreicherung der Landschaft und als Sichtschutzpflanzung   
 Pflanzung von 15 Bäumen (Vogelbeere, Wildapfel, Vogelkirsche, Feldahorn)    

 Abb. 7: Geplante Kompensationsmaßnahmen   (unmaßstäblich)  Die ausführliche Beschreibung von Art und Umfang der Eingriffe, der vorgesehen Kompensationsmaßnahmen sowie die Festsetzungen zur Anlage und Pflege der Maßnahmen 
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werden im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 227 vorgenommen und dort sowie im Durchführungsvertrag festgesetzt.   5. Planungsalternativen/Angabe von Gründen für die getroffene Wahl  Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt spricht sich als Beitrag zur Energiewende im Grundsatz dafür aus, die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf geeigneten Flächen im Stadtgebiet zu ermöglichen. Die Standorte gilt es hinsichtlich planungsrechtlicher Voraussetzungen, ortsbildprägender Gegebenheiten sowie den Belangen des Freiraumschutzes und des Landschaftsbildes auf ihre Eignung zu prüfen.  Die Errichtung und der Betrieb von PV-Freiflächenanlagen ist i.d.R. wirtschaftlich nur rentierlich, wenn die Anlage entsprechend § 48 Abs. 1, Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017 (EEG) förderfähig ist. Die Fördervoraussetzungen gem. EEG schränken die Standortsuche nach geeigneten Flächen im Stadtgebiet jedoch bereits ein. Die Förderberechtigung für eine Freiflächenanlage darf u.a. nur ausgestellt werden, wenn die Freiflächenanlage entlang von Autobahnen oder Schienenwegen in einer Entfernung bis zu 110 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet wird. Die verwertbaren Flächen sind demnach bereits auf wenige geeignete Bereiche im Stadtgebiet beschränkt, die von der Stadt Lünen auf Verfügbarkeit und Eignung untersucht wurden. Das Plangebiet in Lünen-Süd wurde dabei als gut geeignet herausgefiltert. Es befindet sich im Eigentum des Vorhabenträgers.   Weitere Flächen stehen derzeit nicht zur Verfügung.   6. Erhebliche nachteilige Auswirkungen im Krisenfall  Besondere Krisenfälle sind bei dem Betrieb einer Photovoltaikanlage nicht zu erwarten, jedoch ist der Brandschutz ausreichend zu beachten. Nach Errichtung der Anlage findet daher ein Ortstermin mit der Feuerwehr Lünen statt, um die notwendigen Informationen zu vermitteln. Die Feuerwehr sowie die Verwaltung der Stadt Lünen erhalten einen Schlüssel für die Zaunanlage.   7. Zusammenstellung der Angaben, fehlende Kenntnisse  Die für die Umweltprüfung erforderlichen Kenntnisse und Angaben wurden aus vorhandenen Basis-Unterlagen der Stadt Lünen zusammengestellt sowie aus themenbezogener Literatur und Untersuchungen. Eine Auflistung der Unterlagen ist in Kap. 9 aufgeführt. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden Gutachten zu Blendwirkungen, Entwässerung und Geräuschentwicklung erstellt.  In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Unna wurde auf eine spezielle Kartierung von Arten sowie ein gesondertes Gutachten zum Thema Artenschutz verzichtet, da bei Struktur und Ausprägung der Fläche eine Artenschutzprüfung der Stufe I für ausreichend erachtet wurde. Grundlage hierfür sind bestehende Informationen und Untersuchungen, erfahrungsgestützte Kenntnisse und eigene Beobachtungen. Über die allgemeinen langfristigen 
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Auswirkungen von Photovoltaikfreiflächenanlagen auf die Fauna liegen darüber hinaus wenige wissenschaftliche Untersuchungen vor.   8. Monitoring  Gemäß § 4 c BauGB überwachen die Gemeinden die Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung des Bebauungsplanes eintreten. Ziel und Gegenstand des Monitorings ist es, die Prognosen des Umweltberichts durch Überwachung einer Kontrolle zu unterziehen, um u. a. erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen der Durchführung der Planung fest zu-stellen und geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.   Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sind keine gravierenden Auswirkungen auf den Planbereich verbunden. Spezifische Maßnahmen zur Überwachung von erheblichen Umwelt-auswirkungen, die bei Umsetzung der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung eintreten, können daher auf dieser Planungsebene kaum festgelegt werden.  Da die Stadt Lünen keine umfassenden Umweltüberwachungs- und Beobachtungssysteme be-treibt, wird auf folgende Maßnahmen zur Abhilfe im Bedarfsfalle zurückgegriffen:  
 Laufende Auswertung von Hinweisen der Fachbehörden gemäß § 4 Abs. 3 BauGB über die im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung anfallenden Erkenntnisse über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen.  
 Laufende Auswertung von Hinweisen von Bürgern und Einleitung geeigneter Maßnahmen  
 Laufende Auswertung vorhandener und zukünftiger regelmäßiger städtischer Untersuchungen, z.B. Integrierte Stadtteilentwicklungskonzepte, Gewerbeentwicklungskonzept, Masterplan Einzelhandel, Stadtökologischer Fachbeitrag   Mögliche Umweltauswirkungen können im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sowie durch entsprechende weitere Kontrollen (z.B. der Kompensationsmaßnahmen) überwacht werden. Diese beziehen sich auf die im Bebauungsplan festgesetzten Einzelmaßnahmen. Diese Maßnahmen sind ordnungsgemäß umzusetzen, damit sie eine entsprechende Entwicklung und Wirkung vollziehen können. Weitere Monitoring-Maßnahmen werden im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 227 auf Grundlage der konkreten Projektplanung festgelegt.                 
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9. Allgemeinverständliche Zusammenfassung  Die Stadt Lünen plant die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes. Ziel der Änderung ist die 
Festsetzung eines Sondergebietes mit der Kennzeichnung „Erneuerbare Energien 
Photovoltaikanlagen“. Im Parallelverfahren wird der Bebauungsplan Nr. 227 „Photovoltaik- Freiflächenanlage Niersteheide" aufgestellt.  Bei der Fläche handelt sich um eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Grünlandfläche zwischen der Autobahn A2 und dem Siedlungsrand des Ortsteiles Lünen-Süd. In den Randbereichen befinden sich zum Teil dichte Gebüsche sowie Gehölzbestände an der Autobahn.   Geschützte Teile von Natur und Landschaft werden nicht in Anspruch genommen.  Ein Verbotstatbestand für den Artenschutz gem. § 44 BNatschG wird durch das Planvorhaben nicht verursacht.  Erholungsnutzungen werden nicht beeinträchtigt. Es entstehen keine neuen Lärmquellen.  Im Plangebiet liegt als Bodenart eine Parabraunerde vor, die aufgrund der hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit und hoher Funktionserfüllung als Puffer- und Regelungsfunktion in der Karte der schutzwürdigen Böden NRW als schutzwürdiger Boden dargestellt wird. Eingriffe in den Boden sind nur in sehr geringem Maße zu erwarten.  Innerhalb des Änderungsbereiches sind derzeit im Altlastenkataster des Kreises Unna keine Altlastenverdachtsflächen erfasst.   Gewässer sind im Planbereich nicht vorhanden. Das Grundwasser wird durch die Planung nicht beeinflusst. Die Entwässerung der Fläche wird durch ein Entwässerungskonzept sichergestellt.  Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft werden nicht verursacht. Die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen wirkt sich positiv auf die Co² -Bilanz aus und schont fossile Energieressourcen.  Das Verfahren bereitet eine Planung vor, die zu einer Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes führt. Für Anwohner des Sonnenweges und der Niersteheide werden erhebliche visuelle Beeinträchtigungen auftreten, die durch Sichtschutzmaßnahmen minimiert werden sollen.  Kultur- und Sachgüter sind nicht betroffen.  Auswirkungen von Wärme, Strahlung und sonstigen Belästigungen treten nicht auf. Während der Bauphase kommt es vorübergehend zu Belästigungen durch Lärm und Erschütterungen.  Die Wahrnehmung von Reflexionen des Sonnenlichts auf den Moduloberflächen ist für Bewohner der anliegenden Wohngebäude nicht ausgeschlossen. Die Anforderungen der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen, 13.09.2012) dürfen dabei nicht überschritten werden. Die tatsächlichen Auswirkungen der Solaranlage werden in einem Gutachten zu Blend- und Störwirkungen durch Reflexionen untersucht und auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ausgewertet. Mögliche Belästigungen werden durch Verminderungsmaßnahmen minimiert. Für die Autofahrer der A2 besteht durch die Lärmschutzwand kein Störrisiko.  Der Umgang mit Abfällen, Abrissarbeiten und Recycling wird ordnungsgemäß den Vorschriften entsprechend abgewickelt.  Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern treten nicht auf.  
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Der Eingriff in Natur und Landschaft, den Boden und das Landschaftsbild werden durch die Entwicklung einer extensiven Grünlandfläche sowie die Pflanzung von Hecken und Bäumen kompensiert. Weitere Verminderungsmaßnahmen dienen der Minimierung von Auswirkungen auf unterschiedliche Schutzgüter.  Planungsalternativen liegen nicht vor.   Mögliche Umweltauswirkungen sowie die Entwicklung der Kompensationsmaßnahmen werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und weiterhin durch regelmäßige Kontrollen durch die Stadt Lünen überwacht.   Als Ergebnis der Umweltprüfung ist damit abschließend festzuhalten, dass, abgesehen von der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und bei Durchführung der Kompensations- und Verminderungsmaßnahmen, keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Kulturgüter, Boden, Wasser, Klima und Luft, Biotope  sowie Artenschutz zu erwarten sind.       Stadt Lünen, den13.08.2018 Abteilung Stadtplanung     Thomas Berger                                                                                            Caroline Gresch Leiter Stadtplanung                                                                                    Sachbearbeitung       * Änderung nach der Offenlegung    
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10. Quellenangaben  Altlastenkataster des Kreises Unna  Dienstleistungsportal Zentrale Grundwasserdatenbank NRW HygrisC, Land NRW  
Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“  Messtischblattdaten für das MTB 4411, ausgewählte Lebensräume, Liste der planungsrelevanten Arten, Stand Mai 2018, LANUV- Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW  Flächennutzungsplan der Stadt Lünen,  Erläuterungsbericht, Stadtplanung Lünen, 2006  Geoportal NRW.de Geodateninfrastruktur Nordrhein-Westfalen (GDI-NW)  Gutachten zur Frage der eventuellen Blend- und Störwirkungen von Autobahnnutzern und Anwohnern durch eine bei Lünen installierte Photovoltaikanlage, LSC Lichttechnik und Straßenausstattung Consult, 2018  Handbuch Stadtklima Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW, 2011  Karte der schutzwürdigen Böden von NRW 1:50.000,  Bodenschutz-Fachbeitrag für die räumliche Planung, Geologischer Dienst NRW-Landesbetrieb, 2017  Klimagutachten Lünen, 1982 Kommunalverband Ruhrgebiet (jetzt RVR), 1982  Landschaftsplan Nr.1 Raum Lünen des Kreises Unna  Landwirtschaftlicher Fachbeitrag zum FNP der Stadt Lünen,  Landwirtschaftskammer NRW, 2002  Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen,  ARGE Monitoring PV-Anlagen, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007  Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel,  Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW, 2011  Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Photovoltaikanlagen   BfN-Skripten 247, Bundesamt für Naturschutz, 2009  Schutzwürdige Böden in NRW Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW 2007 (jetzt MKLULNV)  Stadtökologischer Fachbeitrag zum FNP,  LÖBF Recklinghausen (jetzt LANUV), 2003  Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- und Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz). Rd-Erl- d- Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz v. 13.04.2010 Zentrale Grundwasserdatenbank des Landes NRW HygrisC Grundwasserdaten-online  Quelle Fotos und Grafiken: Stadt Lünen 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB vom 25.04.2018 bis zum 28.05.2018 

 

 Aus der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen.    

 

    

 

Die Rahmen der Informationsveranstaltungen, die nach der Beteiligungsfrist stattgefunden haben, vorgebrachten Anregungen werden im parallel durchgeführ-

ten Bebauungsplanverfahren abgearbeitet. 
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB vom 25.04.2018 bis zum 28.05.2018 

2 Bezirksregierung Arnsberg, Stellungnahme vom 18.05.2018 

(…), 

Die Planflächen 1 und 2 befinden sich über dem auf Steinkohle und Eisenstein verliehe-

nen Bergwerksfeld „Kurl Fortsetzung“, über dem auf Steinkohle, Eisenstein und Sole 

verliehenen Bergwerksfeld „Preußen“, über dem auf Raseneisenstein verliehenen, in-

zwischen erloschenen Distriktsfeld „Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, über dem auf 

Kohlenwasserstoffe erteilten Bewilligungsfeld „Gneisenau Gas“ sowie über dem auf 

Kohlenwasserstoffe erteilten Erlaubnisfeld „CBM-RWT (zu wissenschaftlichen Zwecken). 

Eigentümerin der Bergwerksfelder „Kurl Fortsetzung“ und „Preußen“ ist die RAG AG, 

Im Welterbe 10 in 45141 Essen. Letzte Eigentümerin des Distriktfeldes „Gewerkschaft 

Eisenhütte Westfalia“ war die Caterpillar Global Mining Europe GmbH, Industriestraße 

1 in 44534 Lünen. Diese Gesellschaft erteilt keine Auskünfte zu den bergbaulichen Ver-

hältnissen. Inhaberin der Bewilligung „Gneisenau Gas“ ist die Minegas GmbH, Rütten-

scheider Straße 1-3 in 45128 Essen. Inhaberin der Erlaubnis „CBM-RWTH“ ist die RWTH 

Aachen, Lehrstuhl und Institut für Markscheidewesen, Wüllnerstraße 2 in 52062 Aachen. 

 

Im hier geführten Bergbau- Alt- und Verdachtsflächen-Katalog (BAV-Kat) sind in unmit-

telbarer Nähe der Planflächen 1 und 2 folgende Verdachtsflächen verzeichnet: 

 4411-A-001, Halde Gneisenau, westlich Tettenbachstraße 

 4411-A-017, Halde, Flotationsbergebecken, Schalthaus.  

 

Ausweislich der derzeit hier vorliegenden Unterlagen ist im Bereich der Planfläche kein 

heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau dokumentiert. Danach ist mit bergbauli-

chen Einwirkungen nicht zu rechnen.  

 

(…) 

(die Ausführungen zu den Flächen 3 bis 5 werden zur Kenntnis genommen. Sind jedoch 

nicht Gegenstand des Änderungsverfahrens und werden daher hier nicht abgebildet.) 

 

Für alle Planflächen gilt: 

Ausweislich der derzeit hier vorliegenden Unterlagen ist im Bereich der Planflächen 

kein heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau dokumentiert. Danach ist mit bergbau-

 

 

Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen 
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lichen Einwirkungen nicht zu rechnen.  

 

Grundsätzlich empfehle ich, soweit eine entsprechende Abstimmung nicht bereits er-

folgt ist, dem Bergwerkunternehmer / Feldeseigentümer Gelegenheit zur Stellungnah-

me zu geben in Bezug auf mögliche zukünftige bergbauliche Planungen, zu bergbauli-

chen Einwirkungen aus bereits umgegangenem Bergbau, zu dort vorliegenden weite-

ren Informationen bzgl. bergschadensrelevanter Fragestellungen sowie zum Erfordernis 

von Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen. Die letztgenannte Fragestellung ist 

grundsätzlich privatrechtlich zwischen Grundeigentümer / Vorhabenträger und Berge-

werksunternehmer / Feldeseigentümer zu regeln. 

 

Bezüglich der Alt- und Verdachtsflächen bleibt festzuhalten, dass für diese ehemaligen 

Betriebe die Bergaufsicht bereits geendet hat. Mit dem Ende der Bergaufsicht ging die 

Zuständigkeit für die Flächen auf die Stadt Lünen über, so dass die konkreten Folgenut-

zungen dieser Flächen, einschließlich der gegebenenfalls nachträglich durchgeführten 

umweltrelevanten Maßnahmen, hier nicht bekannt sind. Daher können auch keine 

konkreten Aussagen über Art und Umfang der aktuellen, umweltrelevanten Einflüsse 

oder Beeinträchtigungen, die gegebenenfalls noch von diesen Flächen ausgehen könn-

ten, getroffen werden. Ich empfehle Ihnen daher, sich an Ihre Untere Bodenschutzbe-

hörde zu wenden. 

 

Abschließend sei erwähnt, dass eine Erlaubnis das befristete Recht zur Aufsuchung des 

bezeichneten Bodenschatzes innerhalb der festlegten Feldesgrenzen gewährt. Unter 

dem „Aufsuchen“ versteht man Tätigkeiten zur Feststellung (Untersuchung) des Vor-

handenseins und der Ausdehnung eines Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu gewerblichen 

Zwecken dient lediglich dem Konkurrenzschutz und klärt in Fort einer Lizenz nur 

grundsätzlich, welcher Unternehmer in diesem Gebiet Anträge auf Durchführung kon-

kreter Aufsuchungsmaßnahmen stellen darf. Eine Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwe-

cken kann auch neben einer auf denselben Bodenschatz erteilten Erlaubnis zu gewerb-

lichen Zwecken bestehen. Eine erteilte Erlaubnis gestattet noch keinerlei konkrete 

Maßnahmen, wie z.B. Untersuchungsbohrungen, sodass Umweltauswirkungen in die-

sem Stadium allein aufgrund einer Erlaubnis nicht hervorgerufen werden können. Kon-

krete Aufsuchungsmaßnahmen wären erst nach weiteren Genehmigungsverfahren, den 

Betriebsplanzulassungsverfahren, erlaubt, die ganz konkret das „Ob“ und „Wie“ re-

 

 

Die Eigentümer (außer die 

Caterpillar Global Mining Euro-

pe GmbH, die keine Auskünfte 

erteilt) wurden im Rahmen der 

frühzeitigen Beteiligung am 

Verfahren beteiligt.  

 

 

 

Die Untere Bodenschutzbehör-

de beim Kreis Unna wurde im 

Rahmen der frühzeitigen Betei-

ligung am Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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geln. Vor einer Genehmigungsentscheidung erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschrif-

ten eine Beteiligung von ggf. betroffenen Privaten, Kommunen und Behörden. Des 

Weiteren werden ausführlich und gründlich alle öffentlichen Belange – insbesondere 

auf die des Gewässerschutzes – geprüft, gegebenenfalls in einem separaten wasser-

rechtlichen Erlaubnisverfahren.  

(…) 

3 Deutsche Bahn, Stellungnahme vom 15.05.2018 

(…) 

Unsererseits bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen das o.g. Vorhaben, wenn 

die nachfolgenden Hinweise beachtet werden: 

 

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestal-

ten. Sie sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich 

nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entspre-

chende Abschirmungen anzubringen.  

 

Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der Photovoltaik-

anlage keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B. 

Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch z.B. Blendungen, Reflexionen) 

entstehen können und dass die Lärmemissionen des Schienenverkehrs nicht durch Re-

flexionseffekte erhöht werden.  

 

Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Straße verkehrenden Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen sind hinsichtlich Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. Brems-

abrieb) sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. Schleifrückstände beim Schie-

nenschleifen) von allen Forderungen freizustellen. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchtigungen der 

Leistungsfähigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurückzu-

führen sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG sowie bei den auf der Strecke ver-

kehrenden Einbahnverkehrsunternehmen geltend gemacht werden können.  

(…) 

 

 

Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. Mit Be-

einträchtigungen des Bahnver-

kehrs ist nicht zu rechnen. 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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5 Kreis Unna, Stellungnahme vom 24.05.2018 

(…) 

die mir vorgelegten Unterlagen reichen derzeit nicht aus, eine substantiierte Stellung-

nahme abgeben zu können, weil derzeit noch wichtige Unterlagen zur Beurteilung des 

Planungsvorhabens u.a. Begründung mit Umweltbericht und Artenschutzprüfung feh-

len.  

 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung sind u.a. die Auswirkungen der Planung 

auf Natur und Landschaft darzustellen und zu bewerten (einschl. Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen) und Monitoring. Diese Angaben sind in einem Umweltbericht 

– als gesonderter Teil der Begründung – beizufügen. Ebenso sind die Belange des Ar-

tenschutzes in einer Artenschutzprüfung zu dokumentieren.  

 

Innerhalb des o.g. Änderungsbereiches sind derzeit im Altlastenkataster des Kreises 

Unna keine Altlastenverdachtsflächen erfasst. 

 

Demnach bestehen gegen die 13. Änderung des Flächennutzungsplans aus Sicht des 

Bodenschutzes sowie aus Sicht der Altlastenbearbeitung keine Bedenken. Ich rege je-

doch an, folgenden Hinweis aufzunehmen: 

 Für die Verwertung und den Einsatz von Sekundärbaustoffen (Recyclingbaustof-

fe, industrielle Reststoffe etc.) oder belasteten Bodenmaterialien im Straßen- 

und Erdbau (z.B. für Geländemodellierungen, für die Errichtung von Trag- und 

Gründungsschichten oder für Verfüllungen etc.) ist gemäß § 8 WHG eine wasser-

rechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese Erlaubnis ist durch die Bauherren bei der 

Kreisverwaltung Unna, Fachbereich Natur und Umwelt, zu beantragen. Mit dem 

Einbau darf erst nach Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis durch den Kreis 

Unna begonnen werden. 

 

Meine Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die o.g. Fläche an der Straße Nier-

steheide, die der Potenzialfläche 2 des Plans „Analyse möglicher Flächen für PV-

Anlagen“ der Stadt Lünen entspricht. Die übrigen Potenzialflächen 1, 3, 4 und 5 sind 

nicht Gegenstand dieser Stellungnahme. 

 

 

 

Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. Die ent-

sprechenden Unterlagen wur-

den inzwischen erarbeitet und 

sind Teil der Planunterlagen 

(Umweltbericht).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Der 

Hinweis wird in den Bebau-

ungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flächennutzungsplan Lünen, 13. Änderung „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ 

Abwägungsvorgang: frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch / Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 (1) BauGB vom 25.04.2018 bis zum 28.05.2018 

lfd. Anregungen Abwägungsvorgang 

Nr. (Kurzform) Planungsziele der Gemeinde Entscheidung des A. f. St/Rat 

 

Seite 6 von 9 

 

Ich biete Ihnen an, die Inhalte der noch fehlenden Unterlagen mit mir abzusprechen 

und diese mir vor der öffentlichen Auslegung noch zur Verfügung zu stellen, so dass 

eine abschließende Stellungnahme noch erfolgen kann. 

(…) 

Der Anregung wird gefolgt. 

Umweltbericht und Gutachten 

sind dem Kreis Unna zur Ab-

stimmung vorgelegt worden. 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

6 LWL – Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, Stellungnahme vom 

03.05.2018 

(…)  

 

Nach meinem bisherigen Kenntnisstand werden bodendenkmalpflegerische Belange im 

Geltungsbereich der Planung nicht berührt. 

 

Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass wegen der hier gegebenen Situation bei 

Erdarbeiten jeglicher Art bisher nicht bekannte Bodendenkmäler neu entdeckt werden 

können. Deshalb wird aus bodendenkmalpflegerischer Sicht folgender Hinweis gege-

ben, der zur Unterrichtung möglicherweise Betroffener in den Bescheid bzw. in den 

Bebauungsplan aufgenommen werden sollte:  

 Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschicht-

liche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Verände-

rungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und 

Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdge-

schichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist 

der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie 

für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 937520) unver-

züglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in un-

verändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls 

diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Land-

schaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, 

auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu 

nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Der 

Hinweis wird in den Bebau-

ungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

7 Pledoc, Stellungnahme vom 09.05.2018 

(…) mit Bezug auf Ihre o.g. Maßnahme teilen wir Ihnen Nachfolgendes mit. 

 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.  

(Übersichtsplan lieg im Original vor) 
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Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer 

erneuten Abstimmung mit uns. 

 

Von uns verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer 

bzw. Betreiber sind von der geplanten Maßnahme nicht betroffen: 

• Open Grid Europe GmbH, Essen 

• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

• Ferngas Nordbayern GmbH (FGN), Schwaig bei Nürnberg 

• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 

• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen 

• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), 

Dortmund 

• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 

• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunter-

nehmen mbH & Co. KG, 

 Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH) 

• Viatel GmbH, Frankfurt 

 

Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Versorgungsanlagen der hier aufgelis-

teten Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber sind bei 

den jeweiligen Versorgungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder Regional-

centern gesondert einzuholen. 

 

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen ent-

nehmen wir den Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren Ver-

fahren festgelegt werden bzw. keine Erwähnung finden.  

 

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen eine 

Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. 

Wir bitten um Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an 

diesem Verfahren. (…) 

 

 

 

 

Auflistung der nicht betroffe-

nen Versorgungsanlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kompensationsmaßnahmen 

sollen innerhalb des Plangebie-

tes erfolgen. Der Hinweis wird 

zu Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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8 RAG Montan Immobilien GmbH, Stellungnahme vom 28.05.2018 

(…) grundsätzlich haben wir keine Anregungen oder Bedenken zum o.g. Planverfahren, 

möchten jedoch auf folgende Sachverhalte hinweisen: 

1. Die Fläche des Bebauungsplanes Nr. 227 befindet sich nicht im Eigentum des 

Vorhabenträgers, sondern der RAG Aktiengesellschaft (Fläche 2 beigefügter La-

geplan) 

 

2. Im Bereich des Baufeldes befindet sich das Pumpwerk „Landwehrgraben“ der 

RAG (incl. Der Spannungsversorgung K10058 bzw. Entwässerungsleitung E631; 

alles in Betrieb). Ansprechpartner bei RAG ist Herr Burkhard Köhler. (FNP Ände-

rung, Fläche 1 beigefügter Lageplan.  

 

Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. 

Die Formulierung bzgl. der Ei-

gentumsverhältnisse wird ent-

sprechend angepasst. 

 

Die beschriebene Fläche 1 ist 

nicht Gegenstand des FNP-

Änderungsverfahrens. Es han-

delt sich hierbei lediglich um 

eine Untersuchungsfläche, die 

im Rahmen der gesamtstädti-

schen Analyse geeigneter Flä-

chen für PV-Anlagen im Stadt-

gebiet betrachtet wurde. 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen 

 

12 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ruhr, Stellungnahme 

vom 06.06.2018 

(…) 

Gegen den Bebauungsplan Nr. 227 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen Niersteheide“ und 

die dazugehörige Flächennutzungsplanänderung werden seitens der Regionalniederlas-

sung Ruhr keine Bedenken vorgebracht. 

 

Ergänzend weise ich darauf hin, dass zur oben näher bezeichneten Bauleitplanung 

ebenfalls die für die angrenzende A2 zuständige Autobahnniederlassung Hamm ange-

hört werden muss.  

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Die Niederlassung 

Hamm wurde um Stellungnah-

me zu den Bauleitplanverfahren 

gebeten. Die Stellungnahme 

bezieht sich lediglich auf den 

Bebauungsplan Nr. 227, gegen 

den keine Bedenken vorge-

bracht werden. 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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 Von den beteiligten Behörden und Trägern öffentlicher Belange: 

 Stadt Dortmund, Stellungnahme vom 18.05.2018 

 Deutsche Telekom, Stellungnahme vom 24.05.2018 

 SAL, Stellungnahme vom 28.05.2018 

 Stadtwerke Lünen, Stellungnahme vom 02.05.2018 

 WZL, Stellungnahme vom 02.05.2018 

Sind keine Anregungen oder Bedenken zu dem Bebauungsplan-Vorentwurf vorgetragen worden. 
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Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 21.09.2018 bis zum 22.10.2018 

 

1 Bürgergespräch 26.09.2018, Stadtteilbüro Lünen-Süd 

 

Frau (…) hatte sich im Stadtteilbüro Lünen-Süd zur geplanten Photovoltaik-

Anlage geäußert. Sie ist Anwohnerin im Sonnenweg. 

 

Ihre Recherche hat ergeben, dass solche Anlagen oft von Vandalismus betrof-

fen sind. Sie befürchtet, dass in diesem Falle der Betrieb irgendwann nicht 

mehr rentabel sein könnte. 

 

Ihre konkreten Fragen sind: 

 

Wird Vandalismus durch irgendwelche Maßnahmen vorgebeugt (z.B. Kame-

ras)? 

Gibt es möglicherweise eine finanzielle Absicherung dagegen, z.B. durch eine 

Versicherung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Versicherung der PV-Freiflächenanlage 

liegt im Interesse des Vorhabenträgers. Zur 

Erfüllung der Vorgaben des Versicherers ist 

die PV-Anlage mit einer Zaunanlage in 

einer Gesamtlänge von ca. 900 m einzu-

frieden. Bei der Zaunanlage handelt es sich 

um einen Maschendrahtzaun. Die Ele-

menthöhe beträgt 2,00 m zuzüglich zwei 

Reihen Stacheldraht (Übersteigschutz). Die 

Gesamthöhe des Zauns bis Oberkante Sta-

cheldraht liegt somit bei max. 2,30 m über 

GOK. Kameras oder Zaundetektoren wer-

den seitens der Versicherung erst gefor-

dert, sobald sich tatsächlich Vandalismus- 

Fälle häufen sollten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen 
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Gibt es eine Vereinbarung darüber, ob die Anlage nach der Gesamtbetriebs-

laufzeit zurückgebaut wird? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterhin möchte Frau (…) wissen, über welche Anliegerstraße die Bauer-

schließung und die dauerhafte Anlagenerschließung erfolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischen der geplanten Anlage und der Autobahn existiert ein sogenannter 

„Grüner Trampelpfad“. Frau (…) regt an, diesen als Fußweg zu befestigen 

und bis zu den westlich gelegenen Schrebergärten fortzusetzen. 

 

 

Die Lebensdauer einer Photovoltaikanlage 

beträgt etwa 25 bis 30 Jahre, die Laufzeit 

der geplanten PV-Freiflächenanlage wird 

vorläufig auf 20 Jahre festgelegt. Nach 

endgültiger Aufgabe der Nutzung wird die 

Photovoltaik-Freiflächenanlage fachge-

recht, unter Beachtung der Vorschriften 

demontiert und entsorgt. Die Verpflich-

tung zum Rückbau wird in den Durchfüh-

rungsvertrag zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 227 aufgenommen.  

 

Die Erschließung des Plangebietes, sowohl 

während der Bauphase als auch nach Inbe-

triebnahme der Anlage, soll über eine Zu-

fahrt am Ende der Straße Niersteheide im 

Süd-Osten des Plangebietes erfolgen. Dazu 

wird im Bebauungsplan Nr. 227 in diesem 

Bereich gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB ein 

Bereich für Ein –und Ausfahrten festge-

setzt. Zusätzliche Zufahrten zum Gelände 

sind unzulässig.  

Der zu erkennende Trampelpfad führte 

bislang über eine private Grundstücksflä-

che. Im Zuge der Umsetzung der Planung 

wird die PV-Freiflächenanlage mit Inbe-

triebnahme eingezäunt. Der gesamte Gel-

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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Darüber hinaus kam die Frage auf, wie die Schrebergärten von der Anlage 

abgegrenzt werden? Gibt es einen Sichtschutz?  

 

 

tungsbereich zum Bebauungsplan Nr. 227 

wird im Rahmen einer Ausgleichsmaß-

nahme als extensive Grünlandfläche ange-

legt. Die im Süden der Anlage verbleiben-

den „Restflächen“ werden zwar zunächst 

nicht eingezäunt, jedoch werden hier die 

im Zuge der Entwässerung erforderlichen 

Retentionsbecken angelegt.  

Langfristig verfolgt der „Masterplan Öf-

fentliche Räume“ jedoch u.a. eine Fuß-

wegeverbindung in diesem Bereich. Dabei 

handelt es sich bislang nur um eine Ziel-

vorstellung, deren Umsetzbarkeit es zu 

prüfen gilt. Dies ist nicht Gegenstand der 

aktuellen Planverfahren zur 13. Änderung 

des Flächennutzungsplanes sowie zum 

Bebauungsplan Nr. 227.  

 

 

Im Westen des Plangebietes befindet sich 

bereits eine vorhandene Hainbuchen-

Schnitthecke der angrenzenden Kleingar-

tenanlage, die zum Sichtschutz genutzt 

werden kann und soll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 4 (2) BauGB vom 21.09.2018 bis zum 22.10.2018 

 

2 Deutsche Bahn, Stellungnahme vom 13.09.2018 

(…) 

Unsererseits bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen das o.g. Vorhaben, wenn 

die nachfolgenden Auflagen und Hinweise beachtet werden: 

 

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestal-

ten. Sie sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich 

nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entspre-

chende Abschirmungen anzubringen.  

 

Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der Photovoltaik-

anlage keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B. 

Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch z.B. Blendungen, Reflexionen) 

entstehen können und dass die Lärmemissionen des Schienenverkehrs nicht durch Re-

flexionseffekte erhöht werden.  

 

Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Straße verkehrenden Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen sind hinsichtlich Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. Brems-

abrieb) sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. Schleifrückstände beim Schie-

nenschleifen) von allen Forderungen freizustellen. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchtigungen der 

Leistungsfähigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurückzu-

führen sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG sowie bei den auf der Strecke ver-

kehrenden Einbahnverkehrsunternehmen geltend gemacht werden können.  

(…) 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. Mit Be-

einträchtigungen des Bahnver-

kehrs ist nicht zu rechnen. 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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4 BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland LV NW e.V., Stellung-

nahme vom 17.10.2018 

(…) 

zu dem o.a. Verfahren nehmen wir im Namen und mit Vollmacht des Landesverbandes 

NRW des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wie folgt Stellung.  

Wir begrüßen die Planung einer PV-Freiflächenanlage auf der Fläche als Beitrag zur 

Energiewende.  

Neben den Planunterlagen bereits aufgeführten Punkten, ist zu beachten:  

 

 

• In der Bauphase: Verzicht auf das Einbringen von Fremdsubstraten (z.B. für Baustra-

ßen, Bodenabdeckung); ist dies unverzichtbar, sollten unbelastete, nährstoffarme, 

standortgerechte Substrate verwenden werden.  

 

 

 

 

• Der Abstand zwischen den Modulreihen soll so gewählt werden, dass sich auf dem 

Boden eine Grasnarbe bilden kann.  

 

 

 

 

 

 

• Auf den Einsatz von Herbiziden ist zu verzichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Umweltbericht wird in Kapi-

tel 4.2 „Vermeidungs- und Ver-

minderungsmaßnahmen“ der 

Einbau von unbelasteten Bau- 

und Bodenmaterialien aufge-

führt.  

 

Zwischen den Modulreihen ist 

ein ausreichender Abstand vor-

handen. Durch den Abstand 

kann auch Niederschlag unter 

die Module gelangen, so dass 

sich auch dort ein Bewuchs bil-

den kann.  

 

Der Einsatz von Herbiziden ist 

nicht gestattet. Die Festsetzun-

gen zur Anlage und Pflege des 

Grünlandes werden ausführlich 

im Umweltbericht zum Bebau-

ungsplan Nr. 227 beschrieben. 

Zusätzlich wird im Bebauungs-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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• Zur Pflege des Grünlandes sollte der Einsatz von Schafen bevorzugt werden. Die 

Bedenken dagegen teilen wir nicht.  

 

 

 

• Fällt die Entscheidung für eine Mahd, sollte die erste erst nach der Samenreife der 

Frühlingsblüher erfolgen, wobei das Mahdgut abgetragen wird, sonst wäre die 

Verwendung des Regiosaatguts verschwendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Der Einsatz von Schafen wird von uns bevorzugt. Die Bedenken dagegen teilen wir 

nicht.  

 

• Die Umzäunung ist so zu wählen, dass sie für kleinere Tierarten wie Hasen und 

Füchse durchlässig ist, beispielsweise durch einen Abstand zum Boden von mind. 15 

cm.  

plan Nr. 227 eine textliche Fest-

setzung getroffen, dass der 

Einsatz von Düngemitteln, 

Pflanzenschutzmitteln oder die 

Verwendung von Abflammge-

räten nicht gestattet ist.  

 

Einer Beweidung mit Schafen 

steht nichts entgegen, falls der 

Betreiber der Anlage diese 

Möglichkeit realisieren kann. 

 

Der Zeitpunkt der Mahd wird 

im Umweltbericht zum Bebau-

ungsplan explizit festgelegt und 

erfolgt in Abstimmung mit der 

Unteren Naturschutzbehörde 

des Kreises Unna. Um die Kraut-

flora zu fördern kann in den 

ersten Jahren eine frühe Mahd 

erforderlich sein, nach Etablie-

rung des Grünlandes soll nach 

dem 15. 6. und dem 15.09. ge-

mäht werden. Das Mahdgut ist 

abzuräumen. 

 

s.o. 

 

 

Der entsprechende Bodenab-

stand der Zaunanlage wird im 

Umweltbericht zum FNP im Kap. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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• Für die neu zu pflanzenden Hecken sind einheimische Gehölze zu verwenden.  

 

 

 

 

• Sollte im laufenden Betrieb eine Reinigung der Module notwendig sein, ist auf Rei-

nigungsmittel zu verzichten.  

 

 

 

 

Bitte geben Sie den anerkannten Naturschutzverbänden und dem Landesbüro der Na-

turschutzverbände in Oberhausen die Entscheidung im Verfahren bekannt.  

Das Landesbüro ist zur Entgegennahme dieser Entscheidung durch die anerkannten 

Naturschutzverbände bevollmächtigt. 

(…) 

4.2 bereits erwähnt. Demnach 

ist die Zaunanlage in einem 

Abstand von mindestens 0,2 m 

über der natürlichen Gelände-

oberkante auszuführen. Dies ist 

über eine textliche Festsetzung 

im Bebauungsplan Nr. 227 ver-

ankert. 

 

Für die Heckenpflanzung ist 

Weißdorn als einheimisches 

Gehölz vorgesehen, siehe Um-

weltbericht Kap. 4.3. 

 

Die Module werden nicht ge-

reinigt, siehe Umweltbericht 

Kap. 2.3.4. Eine Selbstreinigung 

durch Niederschlag ist ausrei-

chend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

5 LWL – Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, Stellungnahme vom 

24.09.2018 

(…)  

 

Nach meinem bisherigen Kenntnisstand werden bodendenkmalpflegerische Belange im 

Geltungsbereich der Planung nicht berührt. 
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Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass wegen der hier gegebenen Situation bei 

Erdarbeiten jeglicher Art bisher nicht bekannte Bodendenkmäler neu entdeckt werden 

können. Deshalb wird aus bodendenkmalpflegerischer Sicht folgender Hinweis gege-

ben, der zur Unterrichtung möglicherweise Betroffener in den Bescheid bzw. in den 

Bebauungsplan aufgenommen werden sollte:  

 Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschicht-

liche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Verände-

rungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und 

Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdge-

schichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist 

der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie 

für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 937520) unver-

züglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in un-

verändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls 

diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Land-

schaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, 

auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu 

nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW). 

Hinweis betrifft nicht das vor-

liegende FNP-Änderungs-

verfahren. Im Rahmen des Ver-

fahrens zum vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan Nr. 227 

wird der Anregung gefolgt. Der 

Hinweis wird in den Bebau-

ungsplan Nr. 227 aufgenom-

men. 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

6 Pledoc, Stellungnahme vom 14.09.2018 

(…) mit Bezug auf Ihre o.g. Maßnahme teilen wir Ihnen Nachfolgendes mit. 

 
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.  
Übersichtsplan liegt im Original vor) 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht. 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneu-
ten Abstimmung mit uns. 
 
Von uns verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber sind von der geplanten Maßnahme nicht betroffen: 
 

 Open Grid Europe GmbH, Essen 

 Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

 Ferngas Nordbayern GmbH (FGN), Netzbetrieb Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auflistung der nicht betroffe-

nen Versorgungsanlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 
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 Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 

 Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen 

 Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dort-
mund 

 Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 

 GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunter-
nehmen mbH & Co. KG, 

 Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH) 

 Viatel GmbH, Frankfurt 
 
Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Versorgungsanlagen der hier aufgeliste-
ten Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber sind bei den 
jeweiligen Versorgungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder Regionalcentern ge-
sondert einzuholen.  
 
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen entnehmen 
wir den Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren festge-
legt werden bzw. keine Erwähnung finden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen eine Be-
troffenheit von uns verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten 
um Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem Verfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kompensationsmaßnahmen 

sollen innerhalb des Plangebie-

tes erfolgen. Der Hinweis wird 

zu Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 Von den beteiligten Behörden und Trägern öffentlicher Belange: 

 Stadt Dortmund, Stellungnahme vom 18.09.2018 

 WZL, Stellungnahme vom 26.09.2018 

 Stadtwerke Lünen, Stellungnahme vom 04.10.2018 

 Kreis Unna, Stabsstelle Planung und Mobilität, Stellungnahme vom 15.10.2018 

 SAL, Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung, Stellungnahme vom 22.10.2018 

sind keine Anregungen oder Bedenken zu dem Bebauungsplan-Vorentwurf vorgetra-

gen worden. 
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  Stadt  Lünen 

 
V E R W A L T U N G S V O R L A G E    VL-141 /2018  1N 

 

E RS T EL L T   D U R CH  E RS T EL L T   A M  S I T ZU NG S TE IL  

Büro Bürgermeister 02.11.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-

welt 
vorberatend 20.11.2018 6/18 2 

 

Rat der Stadt Lünen beschließend 13.12.2018 5/18   

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Lünen Nr. 215 V "Lippeaue/Stadtquartier am 

Park" 
2. Änderung des Durchführungsvertrages 

 

 
F INA N ZI EL L E   AUS WI R K U NG E N  

keine 

 
INK L US I ON SV E RT R ÄG L I C H K E I T  

keine beschlussbedingte Relevanz, die Einrichtung wird komplett barrierefrei sein 

 

 
BES C HL US SV O RS C HL AG  

Der Rat der Stadt Lünen beschließt, den § 4 des Durchführungsvertrages zum Bebauungsplan 

Lünen Nr. 215 „Lippeaue/Stadtquartier am Park“ mit der ParkConcept GmbH & Co. KG in der 

im Sachverhalt dargestellten Form zu ändern und beauftragt die Verwaltung, mit dem Vor-

habenträger den geänderten Vertrag abzuschließen. 

 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 
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SAC HD A RS T EL LU NG  

Grundlage 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Lünen Nr. 215 „Lippeaue/Stadtquartier am Park“ ist 

am 15.3.2013 rechtskräftig geworden. Das Vorhaben umfasst den Bau von vier 4-

geschossigen Stadtvillen und einem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus auf der Flä-

che des früheren Hallenbades Mitte an der Dortmunder Straße. Stadtentwicklungspolitisches 

Ziel war die Schaffung von hochwertigen urbanen Wohnungsangeboten, innenstadtnah in 

attraktivem Umfeld. Das Projekt ist baulich seit längerem abgeschlossen, derzeit hat der 

Vorhabenträger noch Verpflichtungen zu Restarbeiten im Rahmen des Durchführungsver-

trages zu erfüllen. 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan regelt nur pauschal die Art der Nutzung. Die vier 

Stadtvillen sind dem Wohnen vorbehalten, das Gebäude an der Dortmunder Straße ist als 

Wohn- und Geschäftshaus festgesetzt. Die Begründung zum Bebauungsplan weist bezüglich 

der weitergehenden Festlegungen zu den zulässigen Nutzungen auf die Regelungen im 

Durchführungsvertrag. 

 

Dieser Vertrag, ursprünglich aus dem Jahr 2013, ist mit Ratsbeschluss vom 10.12.2015 hin-

sichtlich der zulässigen Nutzungen erstmals auf Wunsch des Vorhabenträgers geändert wor-

den, um in einer der vier Stadtvillen die Einrichtung von zwei Demenz-Wohngemeinschaften 

mit je 12 Plätzen zu ermöglichen. 

 
Anlass 

Ein Betreiber von Tagespflegeeinrichtungen möchte nun Teil-Flächen aus dem Gebäude vom 

Vorhabenträger erwerben und dort eine Tagespflege mit 21 Plätzen einrichten. Dazu hat er 

mit Datum vom 28.5.2018 einen Antrag auf Nutzungsänderung gestellt. Der Durchführungs-

vertrag in der aktuell gültigen Fassung regelt in § 4 für das Wohn- und Geschäftshaus ab-

schließend die zulässigen Nutzungen. Eine Einrichtung zur Tagespflege ist danach nicht zu-

lässig. Der Nutzungsänderungsantrag wurde folgerichtig aufgrund der negativen planungs-

rechtlichen Beurteilung abschlägig beschieden. Im Rahmen des eingeleiteten Anhörungsver-

fahrens ist der Vorhabenträger auf die Verwaltung zugekommen und hat um erneute Ände-

rung des Durchführungsvertrages gebeten. 

 

Bei der Frage, ob, und wenn ja, wie die vorgesehenen Nutzung genehmigungsfähig gemacht 

werden kann, sind planerische Aspekte zu prüfen. 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist ein Instrument zur Umsetzung von konkreten 

Vorhaben. Während der Bebauungsplan an sich bei den Festsetzungen eher pauschal bleibt, 

regelt sich die konkrete Nutzung im zugehörigen Durchführungsvertrag, der sehr genau das 

projektierte Vorhaben definiert (baulich und nutzungsbezogen). Insofern ist eine Befreiung 

gemäß § 31 BauGB nicht möglich, sondern der Durchführungsvertrag muss geändert wer-

den. 

 

Zwar mag die Ansiedlung einer Pflegeeinrichtung für die Nachbarschaft zumindest subjektiv 

einen Unterschied zu dem bisherigen Nutzungskanon machen. Nachbarschützend im rechtli-

chen Sinne ist dies aber nicht. Städtebaulich ist die Nutzung an diesem Standort, der zumin-

dest entlang der Dortmunder Straße einen sehr breiten Nutzungsmix aufweist, durchaus als 

verträglich anzusehen. Insofern steht planerisch einer Änderung des Nutzungsvertrages 

nichts entgegen. 

 

Einrichtungen der Tagespflege helfen neben ambulanter pflegerischer Versorgung entschei-

dend mit, pflegende Angehörige zu unterstützen, Beruf und Pflege zu vereinbaren. Heimun-

terbringungen werden so verhindert oder zumindest deutlich verzögert, Kosten für den So-
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zialhilfeträger werden erspart. Daher ist eine ausreichende Versorgung mit entsprechenden 

Angeboten anzustreben. 

 

Die Innenstadt ist auf Grund der zentralen Lage und der guten Erreichbarkeit prädestiniert 

für Angebote von Sozialeinrichtungen sowie Pflege- und Betreuungsdiensten. 

 

 
Vorschlag 

Nach Prüfung der oben geschilderten Sachlage kommt die Verwaltung zu der Auffassung, 

die projektierte Nutzung für das Gebäude an der Dortmunder Straße. 8a/b über eine Ände-

rung des Durchführungsvertrages zuzulassen. 

 

Die bisherige und die vorgeschlagene neue Version des § 4 sind nachfolgend aufgeführt, die 

Änderungen sind kenntlich gemacht. Die Verwaltung empfiehlt, der Änderung zuzustim-

men. 

 

 

Der bisherige § 4 „Nutzungsregelung“ lautet wie folgt: 
 
1. In der im Plan festgesetzten „W - Fläche für Wohnhäuser“ sind ausschließlich Wohnnutzungen i. S. des § 

3 Absätze 1 u. 2 Baunutzungsverordnung ‘90 (BauNVO) i. V. m. § 13 BauNVO ‘90 zugelassen. 
 
2. In der im Plan festgesetzten „W/G - Fläche für ein Wohn- und Geschäftshaus“ sind ausschließlich Nut-

zungen wie folgt zugelassen: 

 Wohnen, 

 gesundheitsbezogene Dienstleistungen und Nutzungen i.S. des § 13 BauNVO ‘90 wie Ärzte, 
Therapeuten etc., 

 Einzelhandel mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten gem. Sortimentsliste 2014 und mit einer 
VK- Fläche von max. 300 m², 

 –Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren, Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln,  
 Getränke u. Tabakwaren, Apotheken und Drogerieartikel, 

 gastronomische Betriebe. 
 
3. Im gesamten Plangebiet nicht zugelassen sind:  

 gewerbliche Nutzungen außer den oben Genannten,  

 Pflegeeinrichtungen i. S. d. §§ 18 und 24 WTG, 

 Vergnügungsstätten,  

 Wettvermittlungsstätten aller Art, wobei im Einzelfall in Abstimmung mit der Stadt eine Zulässigkeit 
ermöglicht werden kann, 

 Wohnungsprostitution. 
 
4. In Haus 4 (Dortmunder Str. 8 f) sind ausnahmsweise Pflege-Wohngemeinschaften/Wohngemeinschaften 

mit Betreuungsleistungen i. S. d. § 24 WTG i. V. m. § 3 Abs. 4 BauNVO zulässig. 
 

 

Der angepasste § 4 „Nutzungsregelung“ lautet wie folgt: 
 
1. In der im Plan festgesetzten „W - Fläche für Wohnhäuser“ sind ausschließlich Wohnnutzungen i. S. des § 

3 Absätze 1 u. 2 Baunutzungsverordnung ‘90 (BauNVO) i. V. m. § 13 BauNVO ‘90 zugelassen. 
 
2. In der im Plan festgesetzten „W/G - Fläche für ein Wohn- und Geschäftshaus“ sind ausschließlich Nut-

zungen wie folgt zugelassen: 

 Wohnen, 

 gesundheitsbezogene Dienstleistungen und Nutzungen i. S. des § 13 BauNVO ‘90 wie Ärzte, 
Therapeuten etc., 

 Einzelhandel mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten gem. Sortimentsliste 2014 und mit einer 
VK- Fläche von max. 300 m², 

 –Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren, Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln,  
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 Getränke u. Tabakwaren, Apotheken und Drogerieartikel, 

 gastronomische Betriebe. 
 
3. Im gesamten Plangebiet nicht zugelassen sind:  

 gewerbliche Nutzungen außer den oben Genannten,  

 Pflegeeinrichtungen i. S. d. §§ 18, 24, 33 und 36 Wohn- und Teilhabegesetz (WTG), 

 Vergnügungsstätten,  

 Wettvermittlungsstätten aller Art, wobei im Einzelfall in Abstimmung mit der Stadt eine Zulässigkeit 
ermöglicht werden kann, 

 Wohnungsprostitution. 
 
4. In Haus 4 (Dortmunder Str. 8 f) sind ausnahmsweise Pflege-Wohngemein-schaften/Wohngemeinschaften 

mit Betreuungsleistungen i. S. d. § 24 WTG i. V. m. § 3 Abs. 4 BauNVO zulässig. 
 
5. In dem Wohn- und Geschäftshaus Dortmunder Straße 8a/b ist ausnahmsweise eine Tagespflege-
einrichtung i. S. d. § 36 WTG mit maximal 21 Plätzen zulässig. 
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  Stadt  Lünen 

 
M I T T E I L U N G    MI-185 /2018  

 
E RS T EL L T   D U R CH  E RS T EL L T   A M  S I T ZU NG S TE IL  

Referat für Stadtentwicklung 10.10.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-

welt 
zur Kenntnis 20.11.2018 6/18  

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

StadtGartenQuartier Münsterstraße 
hier: Sachstand Fördermaßnahme Schulhofgestaltung Viktoriaschule 

 

Mündlicher Bericht. 



Mitteilung MI-187/2018 Seite 1 von 1 

 

  Stadt  Lünen 

 
M I T T E I L U N G    MI-187 /2018  

 
E RS T EL L T   D U R CH  E RS T EL L T   A M  S I T ZU NG S TE IL  

Referat für Stadtentwicklung 10.10.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-

welt 
zur Kenntnis 20.11.2018 6/18  

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Nachbarschaftsprojekte im Klimaschutz - Förderantrag und Kooperation mit dem 
Multikulturellen Forum 

 

Mündlicher Bericht. 
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  Stadt  Lünen 

 
M I T T E I L U N G    MI-193 /2018  

 
E RS T EL L T   D U R CH  E RS T EL L T   A M  S I T ZU NG S TE IL  

Stadtplanung 22.10.2018 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-

welt 
zur Kenntnis 20.11.2018 6/18  

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Lärmaktionsplan Stufe II 
Vorstellung des Entwurfs und Information über das weitere Verfahren 

 
Die Stadt Lünen ist aufgrund der EU-Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämp-

fung von Umgebungslärm (Umgebungslärmrichtlinie), umgesetzt in deutsches Recht durch § 

47 BImSchG,  dazu verpflichtet, eine Lärmaktionsplanung auszuarbeiten. 

Der vorliegende Entwurf des Lärmaktionsplans der Stufe II (siehe Anlage) beschränkt sich in 

seiner Ausarbeitung auf die Mindestanforderungen gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie. 

Die Stadt Lünen hat bisher noch keinen Plan der Stufe II aufgestellt. Sie ist somit verpflichtet, 

dies möglichst kurzfristig nachzuholen. 

Dies geschieht in knapper Form mit Beschränkung auf die Mindestanforderungen auf Basis 

der Daten der Lärmkartierung 2012.  

Parallel wird der Lärmaktionsplan der Stufe III erstellt. Dieser bezieht sich auf die aktuellen, 

durch das LANUV bereitgestellten Daten der Lärmkartierung 2017. Eine Fertigstellung der 

Lärmaktionspläne war bis zum Sommer 2018 gefordert, somit ist auch hier eine rasche Erar-

beitung erforderlich. 

Während der vorliegende Lärmaktionsplan der Stufe II die Situation somit verbal und karto-

graphisch beschreibt und mögliche Lärmminderungsmaßnahmen allgemein gehalten wer-

den, wird die Ausarbeitung des im darauffolgenden und derzeit in Arbeit befindlichem 

Lärmaktionsplans der Stufe III auf Grundlage rechnerischer Analysen und umfassenderen 

Untersuchungen erfolgen. Der vorliegende Plan ist somit eher als Vorarbeit und Grundlage 

für den Lärmaktionsplan der Stufe III zu verstehen. 

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie zur Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung sieht eine 

Kartierung der Hauptverkehrsstraßen vor. Hier ist die Definition nach § 47b BImSchG anzu-

wenden, demnach sind Bundesfern- und Landstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von 

über drei Millionen Kraftfahrzeugen im Jahr zu kartieren.  

Dies ergibt selbstverständlich kein vollständiges Bild der Lärmbelastung durch Straßenver-

kehr auf Lüner Stadtgebiet. Einige zum Teil stark lärmbelastete Straßen fließen nicht in die 

Untersuchung mit ein. In der Erstellung des Lärmaktionsplans der Stufe III werden Wirkun-

gen auf nicht kartierte Straßen mit berücksichtigt.  
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Es ist laut EU-Umgebungslärmrichtlinie vorgegeben, dass die Lärmaktionspläne alle fünf Jah-

re fortzuschreiben sind. In künftigen Betrachtungen des Straßenverkehrslärms kann sich eine 

Ausweitung des zu betrachtenden Straßennetzes als sinnvoll herausstellen.  

 

Zeitplanung 

Lärmaktionsplan Stufe II 

 20.11.2018: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 

Lärmaktionsplan Stufe II: Vorstellung des Entwurfs und Information über das weitere 

Verfahren 

 Dez./Jan. 2018/19: Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung angelehnt an § 3 

Abs. 1 BauGB sowie § 4 Abs. 1 BauGB 

 Feb./März 2019: Fertigstellung des Lärmaktionsplans Stufe II  

Lärmaktionsplan Stufe III 

 März/April 2019: Vorstellung des Entwurfs  

 2. Quartal 2019: Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

 3. Quartal 2019: Fertigstellung des Lärmaktionsplans Stufe III 



 
 

Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 festgelegten Umfang. 
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Köln, 25. Oktober 2018 

 

www.umwelt-tuv.de 

 

energy@de.tuv.com 
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1 Ausgangslage und Zielstellung 

Im Jahr 2002 trat die EU-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) in Kraft, die im Juni 2005 

mit Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in nationales Recht über-

führt wurde [1]. Ziele der Richtlinie und der §§ 47a-f BImSchG [2] sind, regionale Konzepte 

zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm zu realisieren, um schädliche Auswir-

kungen einschließlich Belästigungen durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeu-

gen oder sie zu vermindern. Der Begriff „Umgebungslärm“ wurde durch die EU-

Umgebungslärmrichtlinie neu eingeführt und bezeichnet die Lärmeinwirkungen der Schall-

quellen Straßenverkehr, Schienenverkehr, Flugverkehr sowie Industrieflächen. 

Zunächst waren in der ersten Stufe der Lärmaktionsplanung (bis 18. Juli 2008) neben Bal-

lungsräumen mit mehr als 250.000 Einwohnern alle regionalen, nationalen und grenzüber-

schreitenden Hauptverkehrsstraßen1 mit mehr als 6 Mio. Kfz/Jahr und Haupteisenbahnstre-

cken mit mehr als 60.000 Zügen/Jahr zu berücksichtigen. Hinzu kamen Großflughäfen mit 

mehr als 50.000 Flugbewegungen/Jahr.  

In der zweiten Stufe der Lärmaktionsplanung ist neben Ballungsräumen mit mehr als 

100.000 Einwohnern eine Lärmminderungsplanung für alle regionalen, nationalen und 

grenzüberschreitenden Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Mio. Kfz/Jahr und alle Hauptei-

senbahnstrecken mit mehr als 30.000 Zügen/Jahr zu erstellen. In Ballungsräumen sind ne-

ben den Hauptlärmquellen auch weitere darin gelegene Lärmquellen zu kartieren, soweit 

diese sonstigen Lärmquellen erheblichen Umgebungslärm hervorrufen [6]2.  

Nachdem im ersten Schritt die Lärmkartierung erfolgt, müssen darauf aufbauend Lärmprob-

leme und Lärmauswirkungen durch die Aufstellung und Umsetzung von Lärmaktionsplänen 

angegangen werden. In diesen Lärmaktionsplänen sind geeignete Maßnahmen zur kurz-, 

mittel- und langfristigen Verminderung der Geräuschbelastung festzulegen. Im Anschluss 

wird die Lärmaktionsplanung bei bedeutsamen Entwicklungen für die Lärmsituation, ansons-

ten jedoch alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Aufstellung überprüft und erforderlichen-

falls überarbeitet.  

                                                
1
  Definition Hauptverkehrsstraßen nach BImSchG § 47b: Bundesfernstraßen, Landstraßen und sonstige 

grenzüberschreitenden Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von über drei Millionen Kraftfahrzeugen pro 
Jahr verstanden werden.  

2
  Sonstige Straßen, sonstige Schienenwege von Eisenbahnen nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz, 

Schienenwege von Straßenbahnen im Sinne des § 4 des Personenbeförderungsgesetzes, sonstige Flug-
plätze für den zivilen Luftverkehr sowie Industrie- oder Gewerbegelände, auf denen sich eine oder mehrere 
Anlagen gemäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung befinden, einschließlich Häfen für die Binnen- 
oder Seeschifffahrt mit einer Gesamtumschlagsleistung von mehr als 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr. 
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Die Kartierung der Stufe II für die Stadt Lünen umfasste die Hauptverkehrsstraßen und die 

Haupteisenbahnstrecken, welche im Jahr 2012 seitens des Landes Nordrhein-Westfalen 

(LANUV) zusammengetragen und gemäß 34. BImSchV [6] kartiert wurden. Die Kartierung 

der Haupteisenbahnstrecken sowie die Aufstellung eines Lärmaktionsplans zur Bewertung 

der Lärmsituation an Schienenwegen wurde durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) durch-

geführt. 

Der TÜV Rheinland wurde beauftragt, auf die Situation abgestimmte Maßnahmen zur Minde-

rung des Umgebungslärms bezogen auf die Hauptverkehrsstraßen zu entwickeln. Die Er-

gebnisse der Lärmkartierung Stufe II des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV) werden als 

Grundlage verwendet. 

 

2 Grundlagen  

2.1 Gesetzliche Grundlagen 

2.1.1 Rechtliche Anforderungen 

Die Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung 

und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 25.06.2002 trat am 18. Juli 2002 mit der Veröf-

fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft (ABl. EG vom 18.07.2002 Nr. L189 

S. 12) in Kraft [1].  

Sie ist mit der Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [3] in deutsches 

Recht umgesetzt worden. Der sechste Teil der BImSchG „Lärmminderungsplanung“ umfasst 

nun die Paragraphen 47 a bis f [2] und beinhaltet neben Anwendungsbereichen und Be-

griffsbestimmungen auch Aussagen zu Zuständigkeiten, Zeiträumen und Anforderungen an 

Lärmkarten und Lärmaktionspläne. 

Nach § 47d des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) haben die Gemeinden oder 

die nach Landesrecht zuständigen Behörden (§ 47e BImSchG) Lärmaktionspläne aufzustel-

len, mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden. Nach § 47d 

Abs. 2 BImSchG soll es auch Ziel dieser Lärmaktionspläne sein, „ruhige Gebiete gegen eine 

Zunahme des Lärms zu schützen“. 

Mit ihnen sollen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen für Ballungsräume mit mehr als 

100.000 Einwohnern sowie für Gemeinden in der Nähe der Hauptverkehrsstraßen 

(> 3 Mio. Kfz/a) und Haupteisenbahnstrecken (> 30.000 Zügen/a) gelöst werden. 
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Nach § 47d Abs. 5 BImSchG werden die Lärmaktionspläne bei bedeutsamen Entwicklungen 

für die Lärmsituation, ansonsten jedoch alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Aufstellung 

überprüft und erforderlichenfalls überarbeitet. 

Zuständig für die Aufstellung von Lärmaktionsplänen in Nordrhein-Westfalen und die Festle-

gung von Maßnahmen sind die Kommunen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat hierfür einen 

Runderlass zur Durchführung der Lärmaktionsplanung herausgegeben [13]. Davon ausge-

nommen ist die Lärmaktionsplanung an den Haupteisenbahnstrecken des Bundes: Seit dem 

1. Januar 2015 ist dafür das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) zuständig.  

 

2.1.2 Mindestanforderung für Lärmaktionspläne gemäß Anhang V RL 2002/49/EG 

Die Lärmaktionspläne müssen gemäß § 47d Abs. 2 BImSchG u.a. folgende Mindestanforde-

rungen der Anlage V der EU-Umgebungslärmrichtlinie erfüllen: 

 eine Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstraßen, der Haupteisenbahn-

strecken oder der Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die zu berücksichtigen sind 

sowie  

 die Benennung 

o der zuständige Behörde,  

o des rechtlichen Hintergrunds,  

o aller geltenden Richtwerte gemäß Artikel 5 der ULR, 

o einer Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten,  

o einer Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind 

sowie Angaben von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen, 

o der bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur Lärmminderung,  

o der Maßnahmen, die die zuständigen Behörden für die nächsten 5 Jahre geplant 

haben, einschließlich der Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete, 

o von Schätzwerten für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen, 

o einer langfristigen Strategie zur Lärmminderung,  

o finanzieller Information, falls verfügbar. 

 

2.1.3 Geltende Auslösewerte für die Lärmaktionsplanung 

Auf EU- und nationaler Ebene gibt es keine für die Auslösung von Lärmaktionsplänen ver-

bindlichen Grenzwerte. In Nordrhein-Westfalen erfolgt die Bewertung der mittels der strategi-
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schen Lärmkartierung gewonnenen Ergebnisse jedoch auf der Grundlage der Auslösewerte 

gemäß Runderlass des Landes Nordrhein-Westfalen vom 07. Februar 2008 [13]: 

 Lden ≥ 70 dB(A) und  

 Lnight ≥ 60 dB(A). 

Dabei bezeichnet Lden den rechnerisch ermittelten Mittelungspegel über Tag, Abend und 

Nacht (24-Stunden-Pegel) mit einem Zuschlag von 5 dB für den Abendzeitraum und einem 

Zuschlag von 10 dB für die Nacht. Lnight bezeichnet den nächtlichen Mittelungspegel über 

acht Stunden (22:00 Uhr – 6:00 Uhr).  

Als Kriterium für die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes wird die Überschreitung mindes-

tens eines der beiden Werte angesehen.  

Die Lärmindizes der Umgebungslärmrichtlinie sind durch die unterschiedlichen Berech-

nungsmethoden (andere Zeitbereiche, keine Beurteilungszuschläge) nicht direkt mit den na-

tionalen Grenz- und Richtwerten vergleichbar (bspw. DIN 18005, RLS 90 etc.).  

 

2.2 Zuständige Behörden 

Die zuständige Behörde für die Lärmaktionsplanung der Stadt Lünen ist die  

Abteilung 4.1 – Stadtplanung 

Willy-Brandt-Platz 5 

44532 Lünen 

www.luenen.de 

Ansprechpartnerin: 

Frau Eva Hoffarth 

Tel.: 02306/104-1459 

E-Mail: eva.hoffarth.41@luenen.de 

Die Gemeindekennziffer der Stadt Lünen lautet 05978024. 

Die Berechnung der Lärmbelastung in der Gemeinde erfolgte für die Hauptverkehrsstraßen 

außerhalb der Ballungsräume durch das Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucher-

schutz NRW (LANUV). 

Für die Schienenstrecken von Eisenbahnen auf Schienenwegen des Bundes erfolgten die 

Berechnungen durch das Eisenbahnbundesamt.  

Die Aufstellung des Lärmaktionsplans der Stadt Lünen für den Straßenverkehr erfolgte durch 

die TÜV Rheinland Energy GmbH.  

http://www.luenen.de/
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Für die Lärmaktionsplanung des Eisenbahnverkehrs ist seit 2015 das Eisenbahn-Bundesamt 

zuständig. 

 

3 Beschreibung des Kartierungsumfangs 

3.1 Beschreibung der Örtlichkeit 

Die Stadt Lünen ist die größte Mittelstadt im Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen. Geogra-

phisch an der Nahtstelle zwischen Münsterland und der Großstadt Dortmund bzw. dem 

Ruhrgebiet gelegen, weist die Stadt Lünen verhältnismäßig starke regionale Verflechtungen 

mit dem Umland auf. Gemessen am gesamten Verkehrsaufkommen, ist der Anteil der Be-

rufspendlerbeziehungen besonders stark ausgeprägt. Die stärksten Pendlerverflechtungen 

bestehen zu den Nachbargemeinden, vor allem zu Dortmund. Daneben kommen Einpendler 

vor allem aus Selm, Bergkamen und Waltrop. Durch die Autobahn A2 hat Lünen Verkehrs-

anbindungen in Richtung Westen und Osten.  

Im Jahr 2016 lebten nach Angaben des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-

Westfalen 86.574 Einwohner in der Stadt Lünen auf einer Fläche von 59,39 km². Damit ge-

hört Lünen nicht zu den Ballungsräumen gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie. Den Anforde-

rungen der EU-Umgebungslärm-Richtlinie entsprechend sind daher innerhalb des Stadtge-

biets alle Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über drei Millionen 

Kraftfahrzeugen, über 30.000 Zugbewegungen und 50.000 Flugbewegungen pro Jahr zu 

kartieren (Stufe II). 

 

3.2 Beschreibung der zu berücksichtigenden Lärmquellen 

Die hier betrachteten Hauptlärmquellen, welche auf die Gemeinde einwirken, sind: 

3.2.1 Hauptverkehrsstraßen 

In der nachfolgenden Tabelle 3.1 sind die kartierten Straßenabschnitte (> 3 Mio. Kfz/a) tabel-

larisch aufgeführt, in Abbildung 3.1 auf Seite 11 sind diese kartographisch dargestellt.  
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Tabelle 3.1: Straßenabschnitte mit mehr als 3 Mio. Kfz pro Jahr 

Straßengattung Name 
Kfz / a  

(Durchschnitt) 

Autobahn A2 22,593 Mio 

Bundesstraße B 236 (Borker Str.) 7,097 Mio 

Bundesstraße B 61 (Kamener Str.), heute L 654 6,305 Mio 

Bundesstraße 
B 54 (Münsterstr., Kurt-Schumacher-
Str., Viktoriastr., Dortmunder Str.) 

5,891 Mio 

Landesstraße L 556 (Bebelstr.) 5,626 Mio 

Landesstraße L 511 (Waltroper Str., Brechtener Str.) 3,750 Mio 

Landesstraße L 810 (Cappenberger Str.) 3,557 Mio 

Landesstraße L 654 (Mengeder  Str., Königsheide) 3,431 Mio 

Landesstraße L 684 (Gahmener Str.) 3,411 Mio 

 

Die Modelldaten aus dem Jahr 2012 sowie die Ergebnisse der Lärmkartierung wurden vom  

LANUV bereitgestellt und bilden die Datengrundlage der Lärmaktionsplanung Stufe II.  

 

3.2.2 Hauptschienenstrecken 

Für die Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung der bundeseigenen Schienenwege ist das 

Eisenbahn-Bundesamt (EBA) zuständig. Die Kartierungsergebnisse für die Schienenwege 

von Eisenbahnen des Bundes (Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Zugbewegun-

gen im Jahr und sonstige Strecken) und der Lärmaktionsplan für Stufe II (Pilot-

Lärmaktionsplan 2015/2016) wurden 2015-2016 veröffentlicht [20], [21].  

 

Der Lärmaktionsplan soll ein Instrument für weitere Planungen im Rahmen des Lärmsanie-

rungsprogrammes des Bundes und für die Flächennutzungs- und Bauleitplanung der Kom-

munen sein. Für Bürgerinnen und Bürger bietet er die Möglichkeit, sich über bestehende 

Planungen zur Lärmminderung zu informieren: neben den Lärmkarten sind die Statistiken zu 

den belasteten Einwohnern, Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäusern sowie die 

Sanierungsbereiche der einzelnen betroffenen Gemeinden zu finden.  

 

3.2.3 Flughafen 

Der nächstgelegene Flughafen ist der Flughafen Dortmund (ca. 32.000 Flugbewegungen 

jährlich) und liegt ca. 12 km südöstlich des Stadtzentrums von Lünen. Zuständig für die 

Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung des Flughafens Dortmund ist die Stadt Dortmund. 

Die Siedlungsbereiche der Stadt Lünen liegen außerhalb der Lärmisophonen von 

Lden = 55 dB(A) und Lnight = 50 dB(A) (siehe auch Kartierungsergebnisse unter 

https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/). 

https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/
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Abbildung 3.1: Straßennetz Hauptverkehrsstraßen Stufe II 
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4 Lärmaktionsplanung Stadt Lünen: Hauptverkehrsstraßen 

4.1 Analyse der Lärm- und Konfliktsituation 

4.1.1 Ergebnisse der Lärmkartierung der Stufe II 

Die Lärmkartierung der Stufe II wurde für sämtliche Straßen mit einem Verkehrsaufkommen 

> 3 Mio. Kfz/a vom Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz NRW durchgeführt. 

Die graphische Darstellung der Lärmsituation erfolgte dabei – wie in der 34. BImSchV gefor-

dert – mit Isophonenbändern für den Lden und Lnight in 5 dB-Klassen beginnend ab 55 dB(A) 

bzw. 50 dB(A) mit den Farben der DIN 18005 Teil 2 [15]. Die Berechnungshöhe der Karten 

betrug gemäß den Anforderungen der EU-Umgebungslärmrichtlinie 4 Meter über Gelände, 

die Berechnung erfolgte in einem 10 x 10 Meter-Raster.  

Abbildung 4.1 und Abbildung 4.2 enthalten die von LANUV erstellten Lärmkarten für die 

Lärmindizes Lden und Lnight. 
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Abbildung 4.1:  Rasterlärmkarte Lden für die Stadt Lünen 
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Abbildung 4.2:  Rasterlärmkarte Lnight für die Stadt Lünen 
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Die nachfolgende Tabelle 4.1 stellt die Zahl betroffener Menschen je Pegelbereich (Schall-

pegel an den Fassaden) aus dem Kurzbericht über die Lärmkartierung dar [19]. 

Tabelle 4.1: Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen > 3 Mio. Kfz/Jahr 

in der Stadt Lünen belasteten Menschen, Flächen, Wohnungen, Schulen 

und Krankenhäuser nach VBEB [8] 

Geschätzte Gesamtzahl N der Menschen, die in Gebäuden wohnen mit Schallpegeln an der 
Fassade von: 

Lden /dB(A): >55 .. ≤60 >60 .. ≤65 >65 .. ≤70 >70 .. ≤75 >75 

N 3.042 1.925 1.592 536 4 

Lnight /dB(A): >50 .. ≤55 >55 .. ≤60 >60 .. ≤65 >65 .. ≤70 >70  

N 2.339 1.814 591 38 -  

Gesamtfläche der lärmbelasteten Gebiete in der Gemeinde und geschätzte Gesamtzahl N der 
lärmbelasteten Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser mit mehr als 55 dB(A): 

Lden/dB(A): >55 >65 >75 

Größe/km
2
 10,23 2,90 0,58 

N Wohnungen 2.330 998 2 

N Schulgebäude 16 - - 

N Krankenhausgebäude 2 - - 

Insgesamt sind 16 Schulgebäude Pegeln von Lden > 55 dB(A) (Gesundheitsvorsorgewert) 

ausgesetzt. Hier ist zu beachten, dass es sich um einzelne Gebäude handelt (bspw. auch 

Sporthallen). Es befinden sich zudem 2 Krankenhausgebäude im Pegelbereich 

Lden > 55 dB(A). Im Pegelbereich Lden > 65 dB(A) befinden sich weder Schulen noch Kran-

kenhäuser. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in vielen Abschnitten des kartierten Stra-

ßennetzes Lärmbelastungen oberhalb der gesundheitsrelevanten Schwellenwerte Lden = 65 / 

Lnight  = 55 dB(A) bestehen. Auch ein nicht unwesentlicher Anteil der belasteten Einwohner 

liegt oberhalb der Schwellenwerte gemäß Runderlass des Landes Nordrhein-Westfalen [13] 

von Lden = 70 / Lnight = 60 dB(A). 
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4.1.2 Betroffenenanalyse 

Um die Lärmsituation in der Stadt Lünen genauer zu analysieren, wurden Bereiche mit einer 

hohen Anzahl der Betroffenen in Verbindung mit hohen Lärmpegeln (oberhalb der Auslöse-

werte) identifiziert. Die Belastungsschwerpunkte wurden anhand einer lagebezogenen Ab-

frage der Modell- und Ergebnisdaten des LANUV identifiziert. Es wurden die Gebäude mit 

einer Einwohnerzahl > 0 markiert, die innerhalb der Lärmisophonen Lden > 70 dB(A) bzw. 

Lnight > 60 dB(A) liegen. Die nachfolgende Abbildung 4.3 auf Seite 17 zeigt beispielhaft die 

Ergebnisse dieser Abfrage für die Lärmisophone Lden > 70 dB(A) für den Bereich „Königshei-

de / Waltroper Straße“. 

Zusammenhängende, belastete Wohngebäude wurden als „Belastungsschwerpunkt“ zu-

sammengefasst. Auf diese Weise wurden in Abstimmung mit der Stadt Lünen acht Belas-

tungsschwerpunkte und Maßnahmenbereiche identifiziert (vgl. Abbildung 4.4 Seite 17 und 

Tabelle 4.2 Seite 19). Zur übersichtlicheren Darstellung für das gesamte Stadtgebiet Lünen 

wurden nicht die belasteten Gebäude markiert, sondern lediglich die entsprechenden Stra-

ßenabschnitte.  
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Abbildung 4.3:  Analyse der betroffenen Gebäude für den Bereich Königsheide / Waltroper Straße. 
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Abbildung 4.4:  Belastungsschwerpunkte für Lden > 70 dB(A) bzw. Lnight > 60 dB(A) der Stufe II 
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Tabelle 4.2: Belastungsschwerpunkte der Lärmaktionsplanung Stufe II 

Nr. Straße Abschnitt DTV 
Lkw-Anteil [%] Geschwindigkeit [km/h] 

day evening night Pkw Lkw 

1 Borker  Straße Laakstraße / Konrad-Adenauer-Straße 12.588 / 17.852 3,0 / 3,4 1,4 / 1,6 2,7 / 3,1 50 50 

2 Cappenberger Straße Laakstraße / Konrad-Adenauer-Straße 8.220 bis 11.844 4,0 0,5 0,5 50 50 

3 Münsterstr. Dorfstraße / Goethestraße 8.652 3,4 1,6 3,9 50/30
3
 50/30 

4 Bebelstr. Süggelstraße / Blücherstraße 16.582 4,6 0,3 0,4 50 50 

5 Bebelstr.  Sedanstraße / Kleine Bebelstraße 16.582 4,6 0,3 0,4 50 50 

6 Viktoriastraße / Dormunder Straße Lange Straße / 150 m vor Bahnübergang 12212 / 22832 4,1 / 6,7 1,9 / 2,4 4,7 / 7,8 50 50 

7 Mengeder Straße / Königsheide Schulenkampstraße / Am Brambusch 9.094 / 9.604 7,7 3,4 9,9 50 50 

8 Waltroper Straße Ottostraße / Mengeder Straße 10.274 9,2 1,3 0,3 50 50 

                                                
3
  Tempo 30 zwischen Dorfstraße und Barbarastraße 
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4.2 Maßnahmenkatalog der Lärmminderung 

4.2.1 Allgemeine Maßnahmen zur Lärmminderung im Straßenverkehr 

In der nachfolgenden Abbildung 4.5 und der Tabelle 4.3 sind die in der Lärmaktionsplanung 

üblichen Maßnahmenkategorien, deren Umsetzungszeitraum, Minderungspotential sowie 

Verantwortlichkeiten zusammenfassend dargestellt. Die genaue Lärmminderungswirkung 

von Maßnahmen hängt aber von der jeweiligen konkreten Ausgangssituation und der umge-

setzten Maßnahme bzw. Maßnahmenkombinationen ab und soll fallweise berechnet werden. 

 

Abbildung 4.5:  Mögliche Lärmminderungsmaßnahmen und deren Wirksamkeit (nach [16]) 
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Tabelle 4.3: Maßnahmenkategorien Lärmaktionsplanung 

Kategorie Maßnahmenbeispiele Zeit-
rahmen 

Minderungspotential Zuständigkeit 

Vermeidung von 
Kfz-Verkehr 

Förderung des Umweltverbundes: 

 Förderung von ÖPNV, Fußgänger- 
und Radverkehr 

 Integriertes Parkraummanagement  
(P & R und Parkraumbewirtschaf-
tung) 

 Ausbau / Aufbau Mobilitätsma-
nagement mit alternativen Nut-
zungsmodellen wie Carsharing und 
öffentlichen Fahrrädern 

mittel- bis 
langfristig 

1,5 – 10 dB  
in Abhängigkeit der erzielten Re-
duzierung (bspw. Halbierung des 
Verkehrs: -3 dB) und der Zusam-
mensetzung der Verkehrsmenge  

Stadtverwaltung und  
Stadtwirtschaft (integrierte 
Stadt- und  
Verkehrsentwicklungsplanung) 
/ Gesellschaftliche  
Verantwortung 

Verlagerung des 
Kfz-Verkehrs 

räumliche Verlagerung /  
Bündelung im Bestandsnetz 

mittel- bis 
langfristig 

1,5 – 10 dB  
in Abhängigkeit der erzielten Re-
duzierung (bspw. Halbierung des 
Verkehrs: -3 dB) und der Zusam-
mensetzung der Verkehrsmenge 

Straßenverkehrsbehörde,  
Umweltbehörde (Verkehrsent-
wicklungsplanung) /  
übergeordneter Straßenbau-
lastträger (Bund, Land, Kreis) 

Lkw-Führungskonzept 

Verminderung von 
Lärmemissionen 

Fahrbahnsanierung /  
Einbau lärmoptimierter Fahrbahnbeläge  
(z.B. LOA 5D) 

mittel- bis 
langfristig 

0,5 – 1,5 dB (bei Asphalt) 
2 – 5 dB  
in Abh. der Geschwindigkeit, des 
Fahrzeugtyps und des eingesetz-
ten Belags 

Tiefbauamt /  
übergeordneter Straßenbau-
lastträger (Bund, Land, Kreis) 

Verstetigung des Verkehrsablaufes: 

 „Grüne Welle“ 

 Reduzierung der zul. Höchstge-
schwindigkeit (ggf. unterstützt durch 
Kontrolle und Ahndung) 

 Straßenraumgestaltung 

 Reduzierte Fahrbahnbreite,  

 Querungshilfen,  

 Inseln,  

 Kreisverkehre etc. 

kurz- bis 
mittelfristig 

 
2 – 3 dB  
 
1,5 - 3 dB (innerorts) 
 
0,5 – 1 dB 
 
in Abh. des Lkw-Anteils, des Stra-
ßenbelags und der Geschwindig-
keit 

Straßenverkehrsbehörde,  
Tiefbauamt, Umweltbehörde 
(Verkehrsentwicklungsplanung)  
 
übergeordneter Straßenbau-
lastträger (Bund, Land, Kreis) 

Verbot / zeitliche Beschränkung des kurz- bis 1 – 2 dB 
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Kategorie Maßnahmenbeispiele Zeit-
rahmen 

Minderungspotential Zuständigkeit 

Schwerlastverkehrs (in Verbindung mit 
einem Lkw-Führungskonzept) 

mittelfristig 

Geräusch- und schadstoffarme Fahrzeu-
ge im ÖPNV 

mittelfristig  

ÖPNV-Vorrangschaltungen bei Lichtsig-
nalanlagen  

kurz- bis 
mittelfristig 

 

Verminderung von 
Lärmimmissionen 

Vergrößerung des Abstandes zwischen 
Quelle und Immissionsort 
(Straßenraumgestaltung)  

langfristig 0,5 – 1 dB Stadtverwaltung 
(Stadtentwicklung und Stadt-
planung), Tiefbauamt /  
übergeordneter Straßenbau-
lastträger (Bund, Land, Kreis) 

Bauleitplanung: 

 Veränderung der Baustruktur durch 
Festsetzungen im Bebauungsplan 

 Festsetzung von Nutzungszuord-
nungen, Bebauungsflächen etc. 

 Nutzung von Eigenabschirmungen 
bei Neuplanungen 

langfristig in Abhängigkeit von der  
Maßnahme 

Aktive Schallschutzmaßnahmen wie 
Schallschutzwände, -wälle  

langfristig 5 – 15 dB 

Passive Schallschutzmaßnahmen wie 
Schallschutzfenster 

mittelfristig in Abh. von der Schallschutzfens-
terklasse  
(bspw: SSK 4 = ca. 40 dB Schall-
dämmmaß) 

 



TÜV Rheinland Energy GmbH 
Lärmschutz – Seite 23 von 30 – 

Bericht LAPII_Lünen_Entwurf_25_10_2018.docx 

Dabei lassen sich üblicherweise kurz- und mittelfristige Maßnahmen ohne größere städte-

bauliche (Bau-)Maßnahmen realisieren, während langfristige Maßnahmen städtebauliche 

und verkehrsplanerische Maßnahmen umfassen. 

Prinzipiell sollten immer Maßnahmen des aktiven Schallschutzes (durch Maßnahmen an der 

Quelle und auf dem Ausbreitungsweg (z.B. leiserer Fahrbahnbelag, Schallschirme) Vorrang 

gegenüber Maßnahmen des passiven Schallschutzes (Maßnahmen beim Empfänger, z.B. 

Schallschutzfenster) gegeben werden. Zur Erzielung einer wirksamen und nachhaltigen 

Lärmminderung reichen zudem i.d.R. Einzelmaßnahmen nicht aus. Die Potenziale aus pla-

nerischen, verkehrlichen, technischen, baulichen, gestalterischen und organisatorischen 

Maßnahmen müssen zu sinnvollen Konzepten zusammengefasst werden. Dabei sind Maß-

nahmen zur Vermeidung von Emissionen an der Lärmquelle vorrangig anzuwenden. Auch 

sollten Hauseigentümer im Rahmen der Bauberatung gezielt über Möglichkeiten zum Lärm-

schutz von Innen- und Außenflächen aufgeklärt werden. Die Beratung zielt auf den Einbau 

von Fenstern ab, die eine Kombination von Lärmschutz und Wärmedämmung mit sich brin-

gen. 

Es ist zudem anzumerken, dass nicht alle Maßnahmen, die zur Verringerung der Lärmbelas-

tung durchgeführt werden, auch auf der Grundlage der „Vorläufigen Berechnungsverfahren 

für den Umgebungslärm“ abgebildet werden können (nicht quantifizierbare Maßnahmen). So 

führt zum Beispiel beim Straßenverkehr eine Verstetigung des Verkehrsflusses zu einer Re-

duzierung der Belästigung, dies kann aber durch Berechnungen auf der Basis der VBUS 

nicht ermittelt und dargestellt werden. Für den Zustand von Fahrbahnbelägen und den lärm-

erhöhenden Wirkungen durch mangelhafte Deckschichten gibt es in den Rechenvorschriften 

ebenfalls keinen Berechnungsansatz, so dass eine Sanierung des Straßenbelags nicht in 

Zahlen zu belegen ist, subjektiv aber zu einer Verbesserung führen kann. 

Es ist dabei auch offensichtlich, dass nur mittel- bis langfristig und mit hohem Finanzierungs-

aufwand eine Verbesserung der Lärmsituation erreicht werden kann. Auch bedarf es bei der 

Umsetzung der Maßnahmen umfangreicher Planungen, die nicht allein durch die Stadt Lü-

nen zu bewerkstelligen sind, sondern nur im Zusammenwirken mit weiteren Stellen wie z. B. 

dem Straßenbaulastträger Straßen NRW umgesetzt werden können. Im direkten Einflussbe-

reich der Kommune liegt natürlich nur ein Teil der Handlungsansätze. Ungeachtet dessen 

muss die Lärmaktionsplanung im Sinne eines Gesamtkonzeptes auch Maßnahmen einbe-

ziehen bzw. einfordern, die in Bereichen der Bundes- und Landespolitik sowie bspw. der 

Automobil- und Reifenindustrie liegen. 
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4.2.2 Bereits durchgeführte, geplante und empfohlene Maßnahmen zur Lärmminderung 

Die bisher durchgeführten Maßnahmen sind in der nachfolgenden Tabelle 4.4 dargestellt. 

 

Tabelle 4.4: Bereits durchgeführte Lärmschutzmaßnahmen4 

Straße Bereich Beschreibung Umsetzung 

Waltroper Straße 
Hausnummer 12 bis 
Ortsdurchfahrtsgrenze 

Erneuerung der Fahrbahndecke 
im Rahmen des Ausbaus 

2014 

Viktoriastraße 
300 m vor Kindertages-
stätte 

Einführung Tempo 30 2015 

Viktoriastraße 

Altstadtstraße / vor 
dem Bahnübergang 
Döttelbeckstraße 

Erneuerung der Fahrbahndecke 2016 

Borker Straße 
Leezenpatt / ca. 50 m 
vor der Langestraße 

Erneuerung der Fahrbahndecke 2016 

                                                
4
  Die Maßnahmen waren zum Zeitpunkt der Kartierung der Stufe II (2012) noch nicht durchgeführt; sie werden 

in der Kartierung der Stufe III berücksichtigt.  
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4.2.3 Maßnahmenplanung Stufe II 

Nachfolgend werden grundsätzliche Maßnahmenansätze im Straßenbereich dargestellt. Der Maßnahmenkatalog stellt lediglich Vor-

schläge dar. Für eine detaillierte Planung und Festlegung sind Prüfungen der generellen Umsetzbarkeit notwendig.  

 

Tabelle 4.5: Maßnahmenempfehlungen für die Maßnahmenbereiche für das Straßennetz in Stufe II 

Betroffener  
Bereich 

Straße 

  Maßnahmenvorschläge 

Umsetzung 
Abschnitt 

Geschwindigkeits-
reduzierung  

50 auf 30 km/h 

Lkw-
Nachtfahrverbot 

Lärmarmer  
Straßenbelag 

Maßnahmen Vorschläge 

1 Borker  Straße 
Laakstraße / Konrad-
Adenauer-Straße 

x - x mittelfristig 

2 Cappenberger Straße 
Laakstraße / Konrad-
Adenauer-Straße 

x - x mittelfristig 

3 Münsterstr. Dorfstraße / Goethestraße x - x mittelfristig 

4 Bebelstr. 
Süggelstraße / Blücher-
straße 

x - x mittelfristig 

5 Bebelstr. 
Sedanstraße / Kleine 
Bebelstraße 

x - x mittelfristig 

6 
Viktoria Straße / Dortmun-
der Straße 

Konrad-Adenauer-Straße / 
150m vor Bahnübergang 

x x x mittelfristig 

7 
Mengeder Straße / Königs-
heide 

Schulenkampstraße / Am 
Brambusch 

x x x mittelfristig 

8 Waltroper Straße 
Ottostraße / Mengeder 
Straße 

x - x mittelfristig 
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Neben den oben aufgeführten Maßnahmen können weitere, sog. weiche Maßnahmen positi-

ve Effekte erzielen. Es handelt sich um nicht quantifizierbare, jedoch allgemein lärmreduzie-

rende Maßnahmen zur Vermeidung von Kfz-Verkehr (Optimierung der Parkleitsysteme und 

Radwegenetze, Stärkung des ÖPNVs), zur Förderung von lärmarmen Verkehrsmitteln (Rei-

nigungs- und entsorgungsfahrzeuge, Busflotte) und zur Verkehrsberuhigung oder  

–verflüssigung. 

Gemessen am gesamten Verkehrsaufkommen, ist der Anteil der Berufspendlerbeziehungen, 

mit ca. 20.000 Auspendler und 13.000 Einpendler gemäß Kommunalprofil der Stadt Lünen, 

besonders stark ausgeprägt [22]. Die stärksten Pendlerverflechtungen bestehen zu den 

Nachbargemeinden, vor allem zu Dortmund. Die Einpendler kommen vor allem aus Selm, 

Bergkamen und Waltrop. Die Entfernung zwischen den Zentren liegt zw. 10 – 15 km. Grund-

sätzlich sind aufgrund dieser Nähe und der kompakten Siedlungsstruktur in und rund um 

Lünen sowohl ein hoher Radverkehrsanteil als auch ein hoher Bus- und Bahnanteil am Ge-

samtverkehr möglich. Damit ergibt sich hier ein hohes Potential durch den Ausbau eines 

schnellen Radverkehrsnetzes und die Förderung des ÖPNVs die Verkehrsmenge der Pkw 

zu reduzieren – hin zur Entwicklung einer umwelt- und damit auch 

immissionsschutzfreundlichen Nahmobilität. Die Stärkung der beiden umweltfreundlichen 

Verkehrsarten als Alternativen zum Pkw würde nicht nur dem Lärmschutz sondern auch der 

Luftqualität sowie der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet entgegen kommen. Bemühungen in 

der Verlagerung des Verkehrs zeigen sich auch in der touristischen Entwicklung von überre-

gionalen Radrouten durch die Lippestadt. 

Die Lkw-Anteile liegen in den Siedlungsschwerpunkten weitestgehend unter 5 %, sodass das 

Stadtgebiet – mit Ausnahme der Verbindungsstraßen zwischen den Brambauer Gewerbege-

bieten und die Autobahn A2 – bislang nicht von erhöhten Verkehrslärmimmissionen durch 

den Schwerverkehr belastet wird. Die aktuellen Entwicklungen (Anstieg Paketversand durch 

online-Handel etc.) lassen jedoch erahnen, dass auch die Schwerverkehre in den Siedlungs-

gebieten zukünftig zunehmen werden. 

Als langfristige Strategie kann – voraussichtlich in Stufe III – eine lärmquellenbezogene Prio-

ritätenliste der Lärmminderungsmaßnahmen erstellt werden. Die örtlichen Umsetzungsmög-

lichkeiten aktiver und passiver Minderungsmaßnahmen werden dann geprüft und mit den 

anderen relevanten planungsrechtlichen Voraussetzungen und Zielen in Einklang gebracht, 

um sukzessive Minderungsmaßnahmen im Stadtgebiet umzusetzen. Dabei werden auch 

finanzielle Informationen (Finanzmittel, Verfügbarkeit von Fördermitteln, Kostenwirksam-

keitsanalysen) herangezogen. 
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4.2.4 Ruhige Gebiete 

Es liegen keine verbindlichen Vorgaben zur Festlegung zu schützender "ruhiger Gebiete" 

vor. Als Ruhige Gebiete kommen ruhige Landschaftsräume, d.h. großflächige Gebiete, die 

einen weitgehend naturbelassenen oder land- und forstwirtschaftlich genutzten, durchgängig 

erlebbaren Naturraum bilden, in Betracht. Anhaltspunkt ist eine überwiegende Lärmbelas-

tung, bei der Pegelwerte von Lden = 50 dB(A) nicht überschritten werden [12]. Aufgrund der 

nicht flächenhaften Lärmkartierung ist eine derartige Einordnung nur schwer umsetzbar. 

Die zuständige Behörde kann eigene Kriterien entwickeln, anhand derer die ruhigen Gebiete 

ausgewählt werden (beispielsweise Gebiete, die vergleichsweise ruhig empfunden werden). 

Diese sind klar zu benennen und ggf. auch zu begründen. Auch sollte dazu eine rechtliche 

Einordnung der Festlegung Ruhiger Gebiete erfolgen. Im Lärmaktionsplan der Stufe II wer-

den keine Ruhigen Gebiete erfasst. In der Fortschreibung des Lärmaktionsplans wird der 

Bereich "Ruhige Gebiete" neu bewertet.  

 

5 Öffentlichkeitsbeteiligung  

Die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit, der Verbände und Organisationen ist ein 

zentrales Element der Lärmaktionsplanung. Gemäß § 47d BImSchG wird die Öffentlichkeit 

zu Vorschlägen für Lärmaktionspläne gehört. Sie erhält rechtzeitig und effektiv die Möglich-

keit, an der Ausarbeitung und der Überprüfung der Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Er-

gebnisse der Mitwirkung sind zu berücksichtigen. Die Öffentlichkeit ist über die getroffenen 

Entscheidungen zu unterrichten. Es sind angemessene Fristen mit einer ausreichenden Zeit-

spanne für jede Phase der Beteiligung vorzusehen. Die Form des Beteiligungsverfahrens ist 

innerhalb der Richtlinie allerdings nicht weiter definiert. Die Bürgerinnen und Bürger werden 

über den Abschluss der Lärmaktionsplanung von der Gemeinde unterrichtet. Vor dem Be-

schluss wird der Lärmaktionsplan im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegt, wäh-

rend dieser können die Bürger Anregungen und Bedenken äußern. Diese sollten gesammelt, 

bewertet und ggf. in den Aktionsplan aufgenommen werden. Abschließend wird der Lärmak-

tionsplan in seiner endgültigen Fassung veröffentlicht. 

 

6 Ausblick 

Die vorliegende Aktionsplanung entspricht den Anforderungen der Stufe II der EU-

Umgebungslärmrichtlinie und ist geeignet, diesen als Planungsinstrument der Politik, der 
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Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange zur Diskussion bereit zu stellen. Der Ak-

tionsplan wurde in dieser Form kurz gehalten, da er mit dem Lärmaktionsplan der Stufe III, 

der kurzfristig erstellt wird, inhaltlich intensiver weitergeführt werden soll: Hier sollen neben 

einer konkreten Ausformulierung eines Maßnahmenkonzepts, einer Priorisierung und Sys-

tematik zur Umsetzung auch eine langfristige Strategie entwickelt werden.  

 
 
 
Bearbeitet von:  Geprüft durch: 

M. Sc. Sylvie Dugay  M. Sc. Karin Steude 

Köln, 25. Oktober 2018   
936/21244426/01    
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Anhang 1: Verwendete Vorschriften, Richtlinien und Unterlagen 

[1] Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25 Juni 

2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (‚EU-

Umgebungslärmrichtlinie’), Abl. L 189/12 vom 18.7.2002. 

[2] Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm vom 24. Juni 2005, BGBl. Teil I Nr. 38 S. 1794 (§ 47a-f des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)). 

[3] Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG (Gesetz zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 

ähnliche Vorgänge) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 

S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl. I 

S. 1943). 

[4] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS 90 Ausgabe 1990. Der Bundesminis-

ter für Verkehr, Abt. Straßenbau. 

[5] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990. 

[6] Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (Verordnung über die Lärmkartierung – 34. BImSchV) vom 6. März 2006, 

BGBl. Teil I Nr. 12 vom 15.03.2006,S. 516. 

[7] Bekanntmachung der Vorläufigen Berechnungsverfahren für den Umgebungslärm 

nach § 5 Abs. 1 der Verordnung über Lärmkartierung (34.BImSchV) –Vorläufige Be-

rechnungsmethode für den Umgebungslärm an Schienenwegen (VBUSch) - Vorläufi-

ge Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen (VBUS) – Vorläufige 

Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Flugplätzen (VBUF) – Vorläufige 

Berechnungsmethode für den Umgebungslärm durch Industrie und Gewerbe (VBUI), 

vom 22. Mai 2006 (BAnz. 154a vom 17.08.2006). 

[8] Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belasteten Zahlen durch Umge-

bungslärm (VBEB) vom 9. Februar 2007 (nicht amtliche Fassung der Bekanntma-

chung im Bundesanzeiger Nr. 75 vom 20.04.2006). 

[9] Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm durch Gewerbe und Indust-

rie (VBUI) vom 22. Mai 2006 (BAnz. 154a vom 17.08.2006). 

[10] LAI-Hinweise zur Lärmkartierung einschließlich Beratungsunterlage und Beschluss 

zum TOP 13.1 der 121. Sitzung der Bund-Länderarbeitsgemeinschaft für Immissions-

schutz am 2. und 3. März 2011 in Stuttgart. 

[11] LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung in der Fassung vom 18. Juni 2012. 
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[12] LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung - Zweite Aktualisierung - in der Fassung vom 

9. März 2017. 

[13] Lärmaktionsplanung - Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz – V-5 – 8820.4.1 v. 7.2.2008. 

[14] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998, 

GMBl. 1998, Nr. 26, S. 503-515. Geändert durch die allgemeine Verwaltungsvor-

schrift TA LärmÄndVV vom 01.06.2017, BAnz AT, 08.06.2017 B5 mit Berücksichti-

gung der Klarstellung zur „Korrektur redaktioneller Fehler beim Vollzug der Techni-
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https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/laerm_an_schiene

nwegen_node.html 
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Lärmaktionsplan Stufe II  
Vorstellung des Entwurfs und Information über das weitere 
Verfahren 

III. 3 
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Entwurf des Lärmaktionsplan Stufe II liegt vor 
• die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden ist in der 

Umgebungslärmrichtlinie vorgeschrieben 
• sie findet im Dezember 2018 statt (Öffentliche Auslegung über 6 Wochen) 
• anschließend Fertigstellung des LAP II  

 Lärmaktionsplan Stufe II ist in seiner Form kurz gehalten 
• LAP Stufe II ist als formaler Schritt nachzuholen (Kartierung aus dem Jahr 

2012) 
• LAP Stufe III ist bereits in Erarbeitung (Kartierung aus dem Jahr 2017) 
• LAP II entspricht den Mindestanforderungen der Umgebungslärm-RL 
• Es werden Lärmbelastungsschwerpunkte aufgezeigt, 

Lärmminderungsmaßnahmen sind allgemein gehalten; beides wird in Stufe III 
überprüft und konkretisiert  

 Lärmaktionsplan Stufe III  
• baut auf Inhalten der Stufe II auf und liefert ein konkretes 

Maßnahmenkonzept sowie Vorschlag einer langfristigen Strategie 
• Zwischenergebnisse werden politisch beraten 
• LAP III beinhaltet ebenfalls eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
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Zeitplanung 
 
Lärmaktionsplan Stufe II 
• 20.11.2018: Ausschuss für Stadtentwicklung und 

Umwelt 
• Dez./Jan. 2018/19: Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung angelehnt an § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie § 4 Abs. 1 BauGB 

• Feb./März 2019: Fertigstellung des Lärmaktionsplans 
Stufe II  

 
Lärmaktionsplan Stufe III 
• März/April 2019: Vorstellung des Entwurfs  
• 2. Quartal 2019: Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung 
• 3. Quartal 2019: Fertigstellung des Lärmaktionsplans 

Stufe III 
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BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Regionalplan 

Erste Hinweise für die Positionierung der Stadt Lünen 

 

Die Verbandsversammlung des RVR hat am 06.07.2018 beschlossen, den Regionalplan zu er-

arbeiten und die Öffentlichkeit sowie die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen 

zu beteiligen. Der Entwurf des Regionalplans Ruhr, seine Begründung, der Umweltbricht 

sowie die weiteren Unterlagen (Beschlussvorlage, Anlagen 0 bis 8) sind vom 27.8.2018 bis 

zum 27.2.2019 unter dem Link www.regionalplanung.rvr.ruhr sowie als Drucksache Nr. 

13/1091 unter dem Link www.ruhrparlament.de abrufbar. 

 

Der RVR hat die zu beteiligenden Stellen, darunter auch die Stadt Lünen, mit Schreiben vom 

16.08.2018 über das Beteiligungsverfahren unterrichtet. Ab sofort besteht nun Gelegenheit, 

sich zu den Planunterlagen zu äußern und eine Stellungnahme abzugeben Die Bedenken 

und Anregungen können bis zum 01.03.2019 an die Regionalplanungsbehörde beim RVR 

übersandt werden. 

 

Zeitlich parallel, aber in einem formal getrennten Verfahren besteht auf Beschluss der Ver-

bandsversammlung die Gelegenheit zu dem vorliegenden Entwurf des Handlungsprogramms 

zur räumlichen Entwicklung der Metropole Ruhr Stellung zu nehmen. Das Handlungspro-

gramm bildet die Grundlage für eine im so genannten Regionalen Diskurs zu entwickelnde 

regionale Strategie. Es benennt Themen und Konzepte aus dem regionalen Diskurs, die so 

nicht im Regionalplan zu verankern sind. Formelle Regionalplanung und informelle Regio-

nalentwicklung sind dadurch eng verzahnt. Damit geht der Regionalverband Ruhr neue We-

ge bei der Zukunftsgestaltung der Metropole Ruhr. 

 

Der Entwurf des Handlungsprogramms ist vom 27.08.2018 bis zum 27.02.2019 unter dem 

Link www.rvr.ruhr.de Regionalverband Ruhr  Informelle Planung sowie als Drucksache  

Nr. 13/1095 unter dem Link www.ruhrparlament.de abrufbar. 

 

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt wird über erste Hinweise 

für die Positionierung der Stadt Lünen berichtet. 

 

http://www.regionalplanung.rvr.ruhr/
http://www.ruhrparlament.de/
http://www.rvr.ruhr.de/
http://www.ruhrparlament.de/
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Regionalplan 
Erste Hinweise für die Positionierung der Stadt Lünen 

III. 4 
MI-197/2018 

zweigeteilte Stellungnahme  
– „allgemeiner“ Teil (Ziele und Grundsätze), angelehnt an die abgestimmte Stellungnahme des 
Kreis Unna 
- „ spezifischer“ Teil (hauptsächlich Flächendarstellung), basierend auf den kommunalen 
Zielkonzepten Wohnen (Masterplan Wohnen) und Gewerbe (Gewerbeentwicklungskonzept) 

„Es ist vorgesehen, dass die Verwaltung in der November-Sitzung (AStU 20.11.) einen ersten 
Entwurf der Positionierung der Stadt Lünen einbringt, der im Ausschuss diskutiert werden soll. 
Die abschließende Stellungnahme soll dann, unter Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Gewerbeentwicklungskonzeptes, in der ersten Sitzungsrunde des Jahres 2019 beraten und vom 
Rat beschlossen werden.“ (aus MI 135/2018; AStU 11.9.2018) 
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Regionalplan 
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- intensiver Vorlauf über regionalen Diskurs (AG, Regionalforen, Fachdialoge); 

- Abstimmung mit den Kommunen über Darstellungsgrundsätze, Methodik der Bedarfsberechnung, 

Monitoring, Erfassung Infrastrukturausstattung für Bewertung der Eigenentwicklungslagen und der 

zentralörtlich bedeutsamen ASB; 

- regionale Kooperationsstandorte als neue Bedarfskategorie für GIB, die dem kommunalen Potential 

nicht angerechnet werden; 

gemeinsame Planungsziele für die Metropole Ruhr; 

 

- Kommunalgespräche im Vorfeld (I/2016); 

- virtuelle Bedarfe (bedarfsgerechte Flächendarstellung nach planerischen Grundsätzen nicht möglich); 

 

- laufende Novellierung des Landesentwicklungsplans mit Erlass zum noch gültigen LEP; 

- Stichtag für Bedarfsberechnung und Bestandserhebung 31.12.2013 (mittlerweile liegen die 
abgestimmten RuhrFIS-Daten zum Stichtag 31.12.2016 vor); 



Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
20. November 2018 

Stadt Lünen 

0.2 / 4.1 

Bedarfssituation 



Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
20. November 2018 

Stadt Lünen 

0.2 / 4.1 

Bedarfssituation 



Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
20. November 2018 

Stadt Lünen 

0.2 / 4.1 



Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
20. November 2018 

Stadt Lünen 

0.2 / 4.1 

Gewerbeentwicklungskonzept 
Einbringung des Entwurfs  
und weiteres Verfahren 

III. 11 
MI-196/2018 



Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
20. November 2018 

Stadt Lünen 

0.2 / 4.1 

III. 11 
MI-196/2018 

RAHMENBEDINUNGEN DER GEWERBEENTWICKLUNG IN LÜNEN 
Zusammenfassung Sozialdaten 
• 2009-2013 

• deutliche Bildungsabwanderung (Alter von 18-25 Jahre) erkennbar  
• Abwanderung der Berufseinsteiger (Alter von 25-30 Jahre) 
• Zuzug an „Familien“ (unter 18-Jährige i.V.m. der Altersgruppe der 30-50-Jährigen) 

• 2011-2015  
• Familienzuwanderung nach Lünen noch stärker ausgeprägt.  
• Zusätzlicher Zuzug an jungen Menschen (Alter von 18-30 Jahre) erkennbar  

 Der kurzfristige Bevölkerungszuwachs ist allein auf die Zuwanderung (v.a. durch junge 
Flüchtlinge) zurückzuführen. 

 Langfristig ist mit Bevölkerungsverlusten in Lünen zu rechnen. 
• Steigende Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter und sinkende Arbeitslosenquote 

(überdurchschnittlich im Vergleich mit Ruhrgebiet, NRW und Arbeitsmarktregion Dortmund) 
•  dennoch vergleichsweise hoher Anteil von SGB II-Empfängern 

• Sinkende Arbeitslosenzahlen Lünen < Entwicklung im gesamten Kreis  
• überdurchschnittlich viele Haushalte mit geringem Einkommen, niedrige einzelhandelsrelevante 

Kaufkraftkennziffer, hohe Jugendarmutsquote 
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RAHMENBEDINUNGEN DER GEWERBEENTWICKLUNG IN LÜNEN 
  
Handlungsempfehlungen Sozialdaten 
• Lünen muss für junge Berufseinsteiger Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt schaffen. 
• In Lünen sind vor allem geringqualifizierte Arbeitslose (Helfer und Fachkräfte) arbeitsuchend. 
• Der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt der letzten Jahre sollte aufgegriffen und weitergeführt 

werden. 
• Potenziale der Flüchtlingszuwanderung sind zu erkennen und sowohl auf dem Arbeitsmarkt als 

auch für die Bevölkerungsentwicklung nutzen. 
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RAHMENBEDINUNGEN DER GEWERBEENTWICKLUNG IN LÜNEN 
 
Zusammenfassung Wirtschaftsdaten 
• In den vergangenen 10 Jahren… 

… Rückgang im produzierenden Gewerbe  
… Anstieg in den sonstigen Dienstleistungen 
• Dennoch ist das produzierende Gewerbe in Lünen – im regionalen Vergleich – das starke 

Standbein der Wirtschaft. 
• Die Wirtschaftszweige Produktion; Handel, Gastgewerbe und Verkehr sowie sonstige 

Dienstleistungen (hier besonders) weisen in den letzten Jahren eine positive Wachstumsrate auf.  
• Im tertiären Sektor hat Lünen Nachholbedarf 
• Lünen weist ein hohes negatives Pendlersaldo auf, welches vor allem durch die Nähe zu 

Dortmund entsteht 
  
Handlungsempfehlungen 
• Arbeitsplätze vor Ort schaffen um Pendlerverhalten positiv zu beeinflussen 
• Bestandspflege: Stärkung des Bestandes im produzierenden Gewerbe 
• Neben Gewerbeflächen sind Flächen für den tertiären Sektor (Dienstleistungen) zu entwickeln 
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GEWERBEFLÄCHENBESTAND 
 
Zusammenfassung Gewerbeflächenbestand 
• Stand 31.12.2017: rund 30 ha Gewerbeflächen auf 59 Teilflächen, mit überwiegend kleinen 

Zuschnitten verfügbar 
• Ein Großteil der Potenzialflächen verfügt über eingeschränkte Vermarktungsmöglichkeiten 

durch vielseitige Restriktionen (v.a. durch Reservierungen) 
• Reservierte Flächen gelten für die Regionalplanung als verfügbare Reserveflächen.  
 Diese Diskrepanz ist zu berücksichtigen. 

• Nicht das komplette Angebotsspektrum ist abzudecken. 
• Perspektivisch steht auf der STEAG-Fläche eine große Entwicklungsfläche zur Verfügung. 
  
Handlungsempfehlungen 
• Abbau von Restriktionen und damit Erhöhung der Vermarktungsmöglichkeiten 
• Mobilisierung reservierter Gewerbeflächen 
• Kontinuierliches Gewerbeflächenmonitoring, um freiwerdende Potentiale möglichst frühzeitig zu 

erkennen und Maßnahmen zur Wiedernutzung einleiten zu können. 
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GEWERBEFLÄCHENVERMARKTUNG 
 
Zusammenfassung Gewerbeflächenvermarktung 
• insbesondere werden kleine Gewerbeflächen (< 5.000 qm) vermarktet. 
• Viele Verkaufsfälle beziehen sich auf Betriebserweiterungen und Verlagerungen innerhalb des 

Stadtgebietes 
• Betriebserweiterungen benötigen überwiegend Flächen < 5.000 qm, aber auch Flächen bis 

25.000 qm werden beansprucht 
• Betriebsverlagerungen fragen fast ausschließlich Flächen < 5.000 qm nach. 

• Neuansiedlungen fragen insbesondere Flächen < 1 ha nach, tlw. aber auch Flächen > 1 ha 
• Großteil der Flächenverkäufe zwischen 2000 und 2017 geht an das produzierende Gewerbe.  

• In den letzten Jahren wurden allerdings weniger Flächen an Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes verkauft. 

• Aktuelle Anfragen beziehen sich vor allem auf Grundstücke < 1 ha und kommen insbesondere 
aus dem Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr.  
• Ein Großteil dieser Anfragen kommt aus der Region.  
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GEWERBEFLÄCHENVERMARKTUNG 
 
Handlungsempfehlungen 
• Es gibt eine hohe Nachfrage nach kleinen Flächen, sodass kleine, vermeintliche „Restflächen“ als 

Vermarktungsflächen brauchbar werden. Diese sind zu qualifizieren und aktiv zu vermarkten. 
• Die Bestandspflege Lüner Unternehmen muss als wichtiges Vermarktungsstandbein im Auge 

behalten werden. 
• Für Neuansiedlungen sollten auch größere Flächen bereitgestellt werden. 
• Aus den unbedienten Gewerbeflächenanfragen ist zu folgern, für welches Gewerbeprofil Flächen 

fehlen. Welche Branchen fragen an und welche will die Stadt Lünen überhaupt realistisch 
ansiedeln?  
• Synergien nutzen (Betriebe ansiedeln die dem Bestand ähneln bzw. zuliefern)  
• Neue Branchen ansiedeln, die die Wertschöpfungsketten vervollständigen 
• Betriebe mit hoher Arbeitsplatzkennziffer (d.h. u.a. keine reinen Lagerunternehmen) 
• Fokus auf Zukunftsbranchen (Elektromobilität, Grüne Technologien,…) 
• Auch Unternehmen, die niedriger qualifizierten Menschen Arbeit geben können 
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STANDORT-TYPEN 
 
• Industriestandorte: klassische Industriegebiete mit störenden Betrieben 
• Gewerbestandorte: Gewerbegebiete mit gemischter gewerblicher Nutzung, teilweise auch nicht 

störenden Betrieben und vereinzelt Industriebetriebe 
• Gewerbe- und Einzelhandelsstandorte: Gewerbestandorte mit gewerblichen sowie vereinzelten 

Einzelhandelsnutzungen  
• Gewerbepark: flexible Kombination von Lager,- Service und Büroflächen (hoher Anteil), 

Imagestandort, mit hohem Grünflächenanteil 
• Technologiezentrum: Bündelung von innovativen Gewerbebetrieben mit Büroflächen in einem 

Gründer- und Technologiezentrum (LünTec) 
• Solitärstandorte: Gewerbeflächen, die von einem Betrieb genutzt werden 
• Urbane Standorte: zukünftige Perspektivflächen für Gewerbegebiete mit urbanen Qualitäten für 

Nutzungsmischungen aus Wohnen, nicht störendem Gewerbe und Freizeitaktivitäten 
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ANALYSE  
DES 
BESTANDES 
 

Gewerbegebiet Minister Achenbach  

LAGE UND BESTANDSSITUATION 

Typ: Gewerbestandort   

 
Hinweis: Die Zahlen entsprechen der laufenden Nummer der Attributtabelle (siehe Anhang X) 

Stadtteil Brambauer Haupterschließung  Zechenstraße 

Gesamtgröße (der 

gewerblichen / 

industriellen Fläche) 

Ca. 39 ha Verfügbare Fläche  42.000 m2, 

Grundstücke ab 500 

m2 – 11.000m2 

Eigentumsverhältnisse 

verfügbare Fläche 

NRW.URBAN 

Standortprägende 

Betriebe / Branchen 
 Produktion (Tierfutter), Spedition / Logistik, Handwerk, 

Dienstleistungen 

Regionalplan Bereich für 

gewerbliche- und 

industrielle 

Nutzung (GIB) 

FNP Gewerbliche 

Baufläche / 

Industriegebiet 

Bebauungsplan Nr. 165 „Minister 

Achenbach I/II“ 

Vermarktungs-

regularien durch 

Festsetzungen 
☒ 

Erläuterung restriktive 

Festsetzungen 

 

 

 

ERSCHLIESSUNG 

 Bewertungen Anmerkung 

Ausreichend Stellplätze 

vorhanden  

☒   ☐ 

Ja / Nein 
 

Entfernung zur nächsten 

Anbindung an das 

regionale Verkehrsnetz  

(in Fahrminuten) 

5 
ca. 3 km (5 Minuten, Auto) BAB A2 AS 

Mengede 

ÖPNV innerhalb  
☐   ☒ 

Ja / Nein 

 

 

ÖPNV-Haltestelle 

außerhalb 

(Erschließungsradius 

angrenzend) 

☒   ☐ 

Ja / Nein 

 

Stadtbahn, Bus  

Schienennähe 

☐   ☒ 

Ja / Nein 

 

 

Hafennähe 

☐   ☒ 

Ja / Nein 

 

 

RESTRIKTIONEN / ENTWICKLUNGSHEMMNISSE 

 Vorhanden Nicht vorhanden Anmerkung 

Biotop ☐ ☒  

Bau- bzw. Bodendenkmal  ☐ ☒  

Altlastenverdacht ☐ ☒ 
Altstandort Bergbau, 

hergerichtet 

Schutzansprüche Umfeld  ☐ ☒  

Strom  ☒ ☐  

Gas  ☒ ☐  

Wasser ☒ ☐  

Innere Erschließung ☒ ☐  

Breitband  ☒ ☐  

Grundstücksparzellierung ☒ ☐  

Sonstiges  

GESAMTBEWERTUNG DES GEWERBEGEBIETES  

(Aussagen zu Restriktionen, Aktivierbarkeit, Handlungsempfehlung, weiteres) 

Aufgrund der positiven Grundstücksnachfrage nur noch Restflächen mit zum Teil ungünstigen 

Zuschnitt verfügbar. Mögliche Erweiterung durch Umnutzung der überschüssigen Fläche des 

Umspannwerkes (Bebauungsplan Lünen Nr. 165 „Minister Achenbach I/II“, 4. Änderung 
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Wirtschaftsstandort Lünen 
stabilisieren / für die 
Zukunft qualifizieren

•Stabilisierung / qualitatives 
Wachstum der lokalen 
Wirtschaft

•Stabilisierung 
Steuereinnahmen

•Bestandsentwicklung bzw. 
Neuansiedlungen forcieren

•Bereitstellen 
nachfragegerechter und 
langfristig 
wettbewerbsfähiger Flächen 

•Verzicht auf die Ansiedlung 
stark emittierender Betriebe

Verbesserung der 
sozioökonomischen 

Situation

•Verringerung der 
Transferquote 

•Erhöhung der Kaufkraft bzw. 
der verfügbaren Einkommen

•Schaffung neuer 
Arbeitsplätze

•Reduzierung der 
Arbeitslosenzahlen

aktive Gestaltung des 
Gewerbeflächenmarktes

•Erhöhung kommunaler 
Handlungsspielräume 

•Regionale Zusammenarbeit 
stärken

•Umweltwirtschaft als Marke 
etablieren

weiche Standortfaktoren 
stärken

•Wohnen und Arbeiten in 
Lünen ermöglichen

•Pendlerströme verringern

•Neubürgerakquise

•Gesundheit der Bewohner 
erhöhen und sichern

• Image verbessern

•natürliche Lebensgrundlagen 
nachhaltig sichern / 
Klimaschutz erhöhen

Bestandspflege stärken 

Abgestimmtes 

Zielkonzept  
gem. 

Beschlusslage 

2013 

Trends / 

Querschnittsthemen 

Kernaufgaben der 

Wirtschaftsförderung 

Handlungsfelder 

Maßnahmen 

Erweiterungsflächen  

(ca. 3 ha pro Jahr) 
Campus-Flächen  Ansiedlungsflächen 

Flächen zur Funktionsmischung  

Wohnen und Arbeiten 

 Beratung / 

Information und 

Kommunikation 

intensivieren 

 Netzwerk schaffen  

 Positives 

Wirtschaftsklima  

 

Wissensstandort entwickeln Wirtschaftsflächenwandel mitgestalten 

Übergeordnete 
Qualifizierungs-

maßnahmen 

Bestandsentwicklung / 

Qualifizierung 

bestehender 

Gewerbegebiete 

Neuflächen / Entwicklung neuer Gewerbeflächen 

 Qualifizierungs- und 

Entwicklungsmaß-

nahmen  

 Flächenmobilisie-

rung (reservierter / 

blockierter Flächen) 

 Gewerbeliegen-

schaftspolitik 

forcieren 

Digitalisierung | Internationalisierung | Qualifizierung 

Strategie der Wirtschaftsentwicklung in Lünen 

Handlungsprogramm 

Flächen 

• Ansiedlung von Zukunftstechnologien / 

GreenTec forcieren 

• Cluster-Entwicklung 

• Flächenrevitalisierung  

(auch von potenziell brach fallenden 

Standorten, z.B. STEAG) 

Maßnahmen münden im Handlungsprogramm Flächen (Kap. 4.3.1) 

• Hochschulzentrum entwickeln 

• Forschungsstandort entwickeln 

• Aus- und Weiterbildung in Lünen 

ermöglichen/ verbessern 

• Technologiezentrum ausbauen 

• Wissenswerkstatt einrichten 

STRATEGIE 
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Stadt Lünen 

0.2 / 4.1 

Weiteres Vorgehen: 
 
- interne Endabstimmung GEK 
- Interfraktionelle Informationsveranstaltung (Termin noch in 2018?) 
- Beratungsfolge Beschluss: AStU, WZL, Rat (u. U. erst in der zweiten 
Beratungsfolge 2019) 
- Falls notwendig: Vorziehen der Positionierung zur Allokation von neuen 
Gewerbeflächen für die Stellungnahme zum Regionalplan (Ratsbeschluss 
vorgesehen am 14.2.) 
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Entwicklung am Standort der INNOVATHERM GmbH, Lünen - Frydagstraße 

 

 

 

Bericht 
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Bericht: Klärschlammtrocknung INNOVATHERM 

Die INNOVATHERM Gesellschaft zur innovativen Nutzung von Brennstoffen mbH 

betreibt am Standort Lünen, Frydagstraße 47 seit 1997 eine Klärschlammverbren-

nungsanlage.  

Bei den eingesetzten Abfällen handelt es sich vorrangig um konditionierte Brennstof-

fe auf Klärschlammbasis (KBK), vorentwässerte kommunale und industrielle Klär-

schlämme, flüssige Abfälle und andere Abfälle. Die BETREM Emscherbrennstoffe 

GmbH (100 %ige Tochter der Emschergenossenschaft und 100 %ige Mutter der 

INNOVATHERM) stellt den KBK für die INNOVATHERM aus mit Kohle konditionier-

ten Pressenschlämmen von der Emschergenossenschaft aus Bottrop, entwässerten 

Klärschlämmen und hochkalorischen Abfällen her. Hierdurch wird ein Heizwert er-

reicht, der eine selbstgängige Verbrennung ohne Zugabe von Heizöl in dem Wirbel-

schichtofen der INNOVATHERM gewährleistet. Die vorentwässerten kommunalen 

Klärschlämme stammen von der Emschergenossenschaft, dem Lippeverband und 

anderen kommunalen Kläranlagen. Auch Schlämme aus der Kläranlage Lünen Se-

sekemündung werden eingesetzt. Die industriellen Klärschlämme stammen z. B. aus 

Betrieben der Chemie- und Pharmaindustrie.  

Die neue Klärschlammverordnung von 2017 (AbfKlärV) schreibt bis auf wenige Aus-

nahmen ab 2029 die Rückgewinnung des in den kommunalen Klärschlämmen ent-

haltenen Phosphors zwingend vor. Die Klärschlammverbrennung ist im Sinne der 

AbfKlärV eine Vorbehandlung zur Phosphorrückgewinnung. Der Phosphor aus dem 

Klärschlamm wird in der Verbrennungsasche aufkonzentriert und kann mit speziellen 

Verfahren aus dieser Asche zurückgewonnen werden. Um diese Rückgewinnung 

möglichst wirtschaftlich durchführen zu können, ist eine Verdünnung der Klär-

schlammasche mit anderen phosphorarmen Aschen möglichst zu vermeiden. Somit 

ist auch die Zugabe von Zuschlagstoffen zur Heizwertanhebung - seien es Kohle  

oder heizwertreiche Abfälle - zu reduzieren.  

Damit stellen sich vollkommen neue Anforderungen an den Betrieb der 

INNOVATHERM. Es ist Stand der Technik, den Heizwert des Klärschlamms durch 

eine thermische Trocknung soweit zu erhöhen, dass ein selbstgängiger  
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Verbrennungsprozess auch ohne Zugschlagstoffe gewährleistet wird. Solche Anla-

gen sind schon seit vielen Jahren in den Kläranlagen in Hamburg, Berlin, Stuttgart, 

München, Karlsruhe, Wuppertal  usw. im Einsatz.  

Die Verwertung von Klärschlämmen in der Landwirtschaft ist durch die Novellierung 

von AbfKlärV, Düngegesetz sowie Düngeverordnung kaum noch möglich. Große Le-

bensmittelketten haben den Einsatz von Klärschlamm für die Herstellung ihrer Pro-

dukte verboten. Außerdem konkurriert der Klärschlamm mit anderen Wirtschaftdün-

gern wie Gülle und Gärresten. Die Menge an Klärschlämmen, die einer gesicherten 

Entsorgung über die Verbrennung zugeführt werden muss, nimmt zu und somit ist 

schon jetzt eine große Nachfrage für zusätzliche Kapazitäten am Markt vorhanden. 

Zur Erfüllung der neuen Anforderungen sind folgende Maßnahmen vorgesehen. 

 Errichtung und Betrieb einer Klärschlammtrocknungsanlage mit allen erforderli-

chen Nebenanlagen in zwei Ausbaustufen: 

o 1. Ausbaustufe bis 2020: 3 Trocknungslinien,  

Wasserverdampfung ca. 120.000 t/Jahr 

o Endausbau bis 2025: 6 Trocknungslinien,  

Wasserverdampfung ca. 240.000 t/Jahr 

Dadurch kann die Annahmemenge bei gleichbleibender Verbrennungskapazität von 

heute 240.000 t/Jahr auf bis zu 480.000 t/Jahr erhöht werden. 

 

Der angelieferte Klärschlamm wird in einem neu zu errichtenden Bunkergebäude mit 

einem Stapelvolumen von insgesamt 5.400 m³ (1. Ausbaustufe: 2.700 m³) zwischen-

gelagert. Ein Fördersystem auf Basis von Gurtförderern sorgt für den kontinuierlichen 

Schlammtransport zwischen der neu zu errichtenden Trocknungsanlage und der vor-

handenen Verbrennungsanlage. 

Das Gesamt-Anlagenkonzept umfasst darüber hinaus die wärmetechnische Anbin-

dung der Trockneranlage an den bestehenden Wasser-Dampf-Kreislauf der 

INNOVATHERM, eine Anlage zur Aufbereitung des Brüdenkondensates aus der 

Trocknung, eine Abluftbehandlungsanlage und ein Regenrückhaltebecken. 
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Es soll ein Genehmigungsverfahren gemäß § 10 BImSchG mit Öffentlichkeitsbeteili-

gung durchgeführt werden. Zur Überprüfung, ob eine UVP notwendig ist, wurde am 

11.07.2018 ein Antrag über eine Feststellung der UVP-Pflicht gestellt und am 

17.08.2018 seitens der Behörde festgestellt, dass unter den in dem Antrag gestellten 

Rahmenbedingungen keine UVP erforderlich ist. 

Eine Verkehrsuntersuchung für die Kreuzung Brunnenstraße/Frydagstraße hat erge-

ben, dass keine spürbare Veränderung oder Verschlechterung der Verkehrssituation 

zu erwarten ist.  

INNOVATHERM GmbH beabsichtigt für die interessierte Öffentlichkeit zeitnah einen 

Informationstermin vorzusehen. Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung 

und Umwelt der Stadt Lünen sind herzlich eingeladen. 

 

Lünen, 28.10.2018  

 

INNOVATHERM Gesellschaft zur innovativen Nutzung von Brennstoffen mbH 

Frydagstraße 47, 44536 Lünen 

 

Falko Lehrmann   Ute Blöthe 

Geschäftsführer   Leiterin Stabsstelle Umweltschutz 

 

 

 

Lageplan 
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Sachstand laufender Maßnahmen zum 16. November 2018 

A 1 – Stadtteilbüro Lünen-Süd  laufend (Unterstützung IGS bei Maßnahmen 

im Bereich Standortmarketing, Beratung zu 

den Fonds, Öffentlichkeitsarbeit) 

 aktuell Vorbereitung der Ausschreibung für 

das Jahr 2019 (Teil des ZWB 2019) 

A 1.1 – Öffentlichkeitsarbeit   laufend (Newsletter, Pflege Stadtteilhomepa-

ge, Pressearbeit) 

A 2.1 – Aktionsfonds  neues Projekt der Käthe-Kollwitz-

Gesamtschule während des Schuljahres 2018 / 

2019: „Urban Gardening“ 

A 2.2 – Verfügungsfonds Standort-

gemeinschaften 

 aktuell keine laufenden Projekte bzw. Anträ-

ge 

M 3 - Quartiersarchitekt  laufend (Beratung zum Haus- und Hofflä-

chenprogramm, Beratung zu sonstigen Vor-

haben privater Immobilieneigentümer) 

 aktuell Vorbereitung der Ausschreibung für 

das Jahr 2019 

M 3.1 – Haus- und Hofflächenpro-

gramm 

 laufend (Antragsstellung zunächst bis Mitte 

2019 möglich; 11 Fassadenmaßnahmen umge-

setzt, weitere Anträge in Vorbereitung) 

M 3.3 – Masterplan Öffentliche 

Räume 

in Zusammenarbeit mit 4.5 und 4.7 

 abgeschlossen (zur weiteren Vorgehensweise 

s. Vorlage 155-2018) 

M 3.3 – Qualifizierung Öffentlicher 

Räume 

in Zusammenarbeit mit 4.5 und 4.7 

 Maßnahme „Neugestaltung Ziethenpark Lü-

nen-Süd“ wird antragsreif vorbereitet (aktuell 

Erarbeitung der Planungsleistungen, Leis-

tungsphasen 1-2 HOAI, s. Vorlage 120-2018) 

 Maßnahme „Neugestaltung der Eingänge 

zum Südpark“ wird antragsreif vorbereitet 

(Ausschreibung der Planungsleistungen, Leis-

tungsphasen 1-2 HOAI, s. Vorlage 155-2018 

und 156-2018) 

 weitere Maßnahmen werden in 2019 antrags-

reif vorbereitet (s. Vorlage 155-2018) 

M 3.4 – Bürgerplatz Lünen-Süd  laufend (Abschluss der Maßnahme Ende No-
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in Zusammenarbeit mit 4.6 und 4.7 vember) 

SM 4.1 – energetische Sanierung 

und barrierefreier Umbau der KKG 

ZGL-Maßnahme 

 aktuell (Vorbereitung) Ausschreibung Gene-

ralplanungsleistungen 

SM 4.2 – Musikinsel  

ZGL-Maßnahme 

 Vorplanung in 2019 

 Umsetzung mit Mitteln der Städtebauförde-

rung aufgrund der zu erwartenden Investiti-

onssumme und der Sicherstellung öffentlicher 

Nutzungen unklar 

SM 4.2 – Schulhofgestaltung  

in Zusammenarbeit mit 4.7 

 Vorplanung in 2019 (nach Klärung von Stand-

ortfragen auf dem Gelände  v.a. Musikinsel 

und Sporthalle) 

SM 5 – Studie „Nutzungsperspekti-

ven ehem. Schulstandorte Lünen-

Süd“ 

 abgeschlossen (aktuell Abstimmungen zur 

weiteren Vorgehensweise) 

SM 9 – „Campus Lünen-Süd“ 

v.a. in Zusammenarbeit mit dem De-

zernat III 

 in 2019 Start der Konzeptphase (s. Vorlage 

156-2018) 

ES 6 – energetische Quartierser-

neuerung 

 Abschluss des Projekts „InnovationCity roll out 

Lünen-Süd“ und Erhalt des energetischen 

Quartierskonzepts für Lünen-Süd 

 aktuell Vorbereitung der Umsetzungsphase (s. 

Vorlage 158-2018) 

EF 7 – Bahnhof Preußen 

in Zusammenarbeit mit 4.6 

 Ergänzung der Machbarkeitsstudie in 2019 

(aktuell Vorbereitung der Ausschreibung für 

weitere Planungsleistungen, Leistungsphasen 

1-2 HOAI, ZRL-Förderung) 

EF 8 – Multifunktionsfläche Preu-

ßenhafen 

 ausstehend (abhängig von den weiteren Ent-

wicklungen am Preußenhafen) 

S 1 – Begegnungsplatz an der Kiel-

hornschule 

in Zusammenarbeit mit 1.6 

 ausstehend (abhängig vom weiteren Umgang 

mit dem Schulstandort als Flüchtlingsunter-

kunft) 

S 2 – Integrationsmanagement 

in Zusammenarbeit mit 1.6 

 laufend (u.a. Initiierung Stadtteilkonferenz, 

Unterstützung bei Wohnungsvermittlung, di-

verse Veranstaltungen) 
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Soziale Stadt Gahmen - Sachstand 

 

Mündlicher Bericht 
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Stand Bauleitplanverfahren 
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Bürger Behörden Bürger Behörden Bürger Behörden

1 224 Sedanstraße § 30

*Masterplan

*Stadtteilentwicklung 

Lünen-Süd

Elektrosmog, Altlasten, 

Umweltbericht, 

Artenschutz, 

Entwässerung, Ausgleich, 

Grabeland
27.06.2018

23.07.-

03.09.2018

2
226 

Am Diek West
§ 13 a

*Masterplan

*Flüchtlingsunterbringung

*Kita

Altlasten, Schall, 

Entwässerung, 

Versickerungsfähigkeit 03.07.2018

20.08.-

30.09.2018

3
31 Innenstadt-

Marktplatz 

*Stadtumbau Innenstadt

*Denkmalschutz

Nutzungskonzept Villa 

Urbahn 28.06.2016

17.03.-

21.04.2017

17.03.-

21.04.2017

4 223 Wethmar-Ost § 30

*Masterplan Einzelhandel, 

Verkehrsgutachten, 

Entwässerung, Schall, 

Umweltbericht, Ausgleich, 
02.05.2017

5 228 Preußenhafen § 30

*Masterplan

*IGA

*Stadtteilentwicklung 

Lünen-Süd

Altlasten, Schall, Verkehr, 

Umweltbericht, 

Artenschutz, 

Entwässerung, Ausgleich

3.7.2018 

11.9.2018

6 230 Grenzstraße

*Arbeitsprogramm 

Masterplan Wohnen

Planungskosten, 

Infrastrukturkosten, 

Immissionsschutz, 

Erschütterungen, Verkehr, 

Umweltbericht, Grabeland

7 231 Alter Bauhof

*Arbeitsprogramm 

Masterplan Wohnen

Entwässerung, 

Planungskosten, 

Infrastrukturkosten, 

Schallschutz, 

Umweltbericht

8 FNP Kreuzstraße-Nord § 8 (3)
Abfrage Regional-planung 

(T 26.6.)

1. Quartal 

2019?

9 221 Kreuzstraße-Nord § 30
*Gewerbeentwicklung Altlasten, Artenschutz, 

Umweltbericht, Schall, 

Entwässerung, Ausgleich

1. Quartal 

2019?

10 FNP, 13. Änd. PV § 8 (3)
10.04.2018

25.04.-

28.05.2018

25.04.-

28.05.2018 11.09.2018

21.09.-

22.10.2018

21.09.-

22.10.2018 13.12.2018

11 227 PV Lünen Süd § 12

*Stadtteilentwicklung 

Lünen-Süd

*Innovation City rollout

*Klimaschutz

Blendwirkung, U-Bericht, 

Ausgleich, Artenschutz, 

Untergrund wg. 

Versickerung 10.04.2018

25.04.-

28.05.2018

25.04.-

28.05.2018 20.11.2018

12
165 Min. Achenbach 

I/II, 4. Änd. § 13 a
*Gewerbeentwicklung Standort Hundeverein, 

Altlasten 19.06.2018

04.07.-

15.08.2018

13 FNP, 2. Anpassung
*§13 a

*Altlastenkataster

*Landschaftsplan

GIS-Umstellung

14
225 Wohnquartier 

Preußenstraße
§ 13 a

*Masterplan Schall, Altlasten, 

Entwässerung, 

Artenschutz 10.04.2018

15
FNP,14. Änd. Viktoria I 

/ II

*Machbarkeitsstudie

*IGA 2027

*StadtGarten-Quartier

*Planung Kreis Unna

*Forensik

*GEK

Regionalplanung

10.04.2018

11.06.-

13.07.2018

16 229 Viktoria-Ost § 30

*Machbarkeitsstudie

*IGA 2027

*StadtGarten-Quartier

*Planung Kreis Unna

*Forensik

*GEK

Regionalplanung, 

Altlasten, FFH, 

Immissionsschutz, 

Entwässerung

03.05.2018

11.06.-

13.07.2018

erledigt

wird derzeit durchgeführt

wird derzeit vorbereitet

ausstehende 

Planungsschritte

Stand Bauleitplanverfahren

frühzeitige 

Beteiligung
erneute Offenlage

Bezeichnung Verfahren Kontext Gutachten/ prüfen
Offenlage

Aufstellungs-

beschluss

Satzungs-

beschluss 
Rechtskraft

Offenlage-

beschluss
2. 

Offenlage-

beschluss
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Sachstand 
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Tischvorlage zu MI-198/2018       4.1/ 20.11.2018 

 

 

Einstiegsberatung für die Stadt Lünen – Schritt für Schritt zum kommunalen 

Klimaschutz 

 

Am 28.11.2017 stimmte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt der Durchführung der 

Einstiegsberatung kommunaler Klimaschutz als Fördermaßnahme im Rahmen der „Nationalen 

Klimaschutzinitiative“ des Bundesumweltministeriums zu (VL-170/2017). 

 

Im Frühjahr 2018 erhielt die Stadt Lünen den positiven Zuwendungsbescheid und hat die Gertec 

GmbH Ingenieurgesellschaft aus Essen mit der Durchführung der Einstiegsberatung beauftragt. 

 

Ziel der Einstiegsberatung ist es, Kommunen wie Lünen, die noch am Anfang ihrer 

Klimaschutzaktivitäten stehen, den strukturierten Einstieg in den Klimaschutzprozess durch die 

Förderung einer Beratung durch externe Dienstleister zu ermöglichen. Es sollen 

Anknüpfungspunkte für Klimaschutzaktivitäten und praktische Maßnahmen zur 

Treibhausgaseinsparung aufgezeigt werden, mit deren Umsetzung sofort begonnen werden 

kann. 

In einem ersten Abstimmungstreffen am 21.08.2018 wurde folgender Zeitplan erarbeitet: 

 

Ablauf 

 27.11.2018 VV-Sitzung: Vorstellung des Projekts durch Herrn Hübner (Gertec) 

 Mitte Januar: Offizieller Auftakt 

o Teilnehmer: Bürgermeister + VV, Stadtwerke, WZL, SAL, ZGL, WBL 

o Vorstellung der Inhalte und Ziele der Einstiegsberatung  

o Identifikation von Akteuren und Themenschwerpunkten, bisherige und weitere 

Ansätze im Klimaschutz 

 4./5. KW 2019: Werkstattgespräche 

o Werkstattgespräche an insg. 3 Tagen, Dauer jeweils ca. 2 Stunden 

o 7 Themenbereiche: Gewerbeflächen, Kommunale Liegenschaften & 

Flächenentwicklung, Ver- & Entsorgung, Klimaanpassung, Wohnbauflächen, 

Mobilität & Verkehr, Klima-Café (Beteiligung Zivilgesellschaft, Vereine, 

Bildungseinrichtungen und Politik) 

o Ziel: Identifikation von Anknüpfungspunkten für Klimaschutz innerhalb der 

verschiedenen Fachbereiche und Organisationen 

o Einbindung von Verwaltung und Politik 

 Klimaschutz im Konzern Stadt: Einbindung des Themas in internen Abstimmungstreffen 

und fachübergreifend in den Werkstattgesprächen 

 30.04.2019: Ende des Bewilligungszeitraums 

 Frühjahr 2019: Vorlage Ergebnisbericht und Politische Beratung über weiteres 

Vorgehen (bspw. Antragstellung Förderprogramm zur Erstellung/Umsetzung 

Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement) 

 Bis Ende 2019: Mittelabruf  

 

Auf Basis eines derzeit in Arbeit befindlichen Akteurskatasters und nach Vorstellung der 

Einstiegsberatung im Verwaltungsvorstand erfolgt die Einladung der Akteure, Abteilungen und 

Organisationen zu den geplanten Werkstatt-Terminen. 
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Gewerbeentwicklungskonzept 
Einbringung des Entwurfs und weiteres Verfahren 

 

mündlicher Bericht 
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Wasserversorgungskonzept für die Stadt Lünen 

 

Bericht: 
Zur langfristigen Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung haben die Gemeinden  

gem. § 38 Abs. 3 Landeswassergesetz (LWG) ein Konzept über den Stand und die zukünftige 

Entwicklung der Wasserversorgung in ihren Gemeindegebieten aufzustellen. Das 

Wasserversorgungskonzept muss dabei die wesentlichen Angaben enthalten, die es ermöglichen 

nachzuvollziehen, dass im Gemeindegebiet die Wasserversorgung jetzt und auch in Zukunft 

sichergestellt ist. Die Darstellung soll in einer ausreichenden Vertiefung erfolgen, ohne sensible Daten 

offenzulegen. 

 

Wenn Teile der Gemeinde über dezentrale Wasserwerke und/oder Kleinanlagen zur Eigenversorgung 

gem. § 3 Nr. 2 Buchstabe b und c der Trinkwasserverordnung versorgt werden, sind diese Teil der 

Wasserversorgung im Gemeindegebiet. 

 

Die Vorlagepflicht liegt bei der Gemeinde, die sich mit der Vorlage die Darstellung und damit die 

Anforderungen der Wasserversorgung z. B. in Bezug auf Investitionen, Flächen, Schutzmaßnahmen 

und Versorgungssicherheit zu Eigen macht. 

 

Die Wasserversorgung im Stadtgebiet Lünen erfolgt durch Gelsenwasser AG (Wasserlieferung) und 

Stadtwerke Lünen GmbH, die das Wasserverteilnetz betreibt und unterhält.  

Daneben gibt es in Randlagen des Stadtgebiets einige Eigenversorgungsanlagen. Die Zuständigkeit 

für die Überwachung der Eigenversorgungsanlagen liegt bei dem Gesundheitsamt des Kreises Unna. 

 

Die Stadt Lünen hat unter Mitwirkung der Gelsenwasser AG, der Stadtwerke Lünen GmbH und dem 

Kreis Unna das Wasserversorgungskonzept aufgestellt und an die Bezirksregierung Arnsberg als zu-

ständige Obere Wasserbehörde gesandt. 

 

Mit Schreiben vom 15.10.2018 hat die Bezirksregierung die Vollständigkeit des vorgelegten Konzeptes 

bestätigt. 

 

Es folgt nun die inhaltliche Prüfung unter Beteiligung der Unteren Wasserbehörde des Kreises Unna 

und des Gesundheitsamtes des Kreises Unna. Für diese Prüfung gilt gem. § 38 Abs. 3 LWG eine Frist 

von 6 Monaten. 

Wird das Wasserversorgungskonzept während dieser Frist nicht beanstandet, kann die Stadt davon 

ausgehen, dass die Pflicht zur Wasserversorgung ordnungsgemäß erfüllt wird. 
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